
Magazin für Migration und Flüchtlingssolidarität in Schleswig-Holstein

www.frsh.de

28
.J

ah
rg

an
g 

– 
Nr

. 1
08

 f
rü

hj
ah

r 
20

24

Menschenrechte im Fadenkreuz
Gaza, Afghanistan, Sudan, Irak und Ukraine
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Die Kriegsgewalt in der Ukraine, in Syrien oder im Sudan, die Verfol-
gung in der Türkei, in Russland oder in Uganda, genauso wie das Flücht-
lingselend im Sahel, im Mittelmeer, in Belarus oder auf der Balkanroute 
und die brachiale Novelle des Europäischen Asylsystems sind in Medien 
und Öffentlichkeit in den Aufmerksamkeitsschatten des Gaza-Krieges und 
des zuletzt eskalierten Konflikts zwischen Iran und Israel geraten.

Mit einem besonders aus deutscher Perspektive bis dahin beispiello-
sen, vor allem gegen israelische Zivilist*innen gerichteten Gewaltexzess 
mit fast 1.200 Toten, fast 5.000 Verletzten und über 200 Geiselnahmen 
hatten die Hamas und mit ihr Verbündete am 7. Oktober 2023 zwar die 
internationale Aufmerksamkeit wieder auf die seit Jahrzehnten ungelöste 
palästinensische Frage gelenkt, aber auch die Büchse der Pandora geöff-
net. In diese hat die ultrarechte israelische Regierung nur allzu gern hin-
eingegriffen und überzieht seither auf Grundlage ununterbrochener US-
amerikanischer, europäischer und nicht zuletzt deutscher Waffenliefe-
rungen sowie KI-gestützter Raketentechnologien den Gaza-Streifen mit 
einem mehrheitlich unter Frauen und Kindern opferreichen Inferno. Über 
33.000 Tote, tausende noch unter Trümmern Vermisste, über 70.000 
z. T. schwer Verletzte und fast 2 Millionen Ausgebombte sind nach sechs 
Monaten in der Zwischenbilanz der UNO gelistet. 

Auch 250.000 Israelis haben ihr Heim – zumindest vorläufig – verloren 
und wurden aus israelischen Grenzsiedlungen evakuiert. Die Zerstörun-
gen an der zivilen Infrastruktur im Gaza-Streifen mit u. a. 99.000 voll-
ends zerstörten und 241.000 stark beschädigten Wohnungen, 406 Schu-
len, 5 Universitäten, 1.900 Produktionsstätten, 28 Krankenhäusern, 65 
Kliniken, 613 Moscheen, 3 Kirchen und 199 Kulturstätten sind kaum ein 
Thema für europäische Medien. Auf über 18. Mrd. US-Dollar berechnet 
die UNO die bisherigen Schäden.

Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, wirft der 
israelischen Regierung vor, im Gaza-Streifen Hunger „als Kriegswaffe“ 
einzusetzen. Wie zum Beweis dafür lässt Israel Hilfstransporte immer 
wieder nicht passieren und greift Akteur*innen von Hilfsorganisationen 
an. Die Hilfsorganisation Anera will hier ein Muster erkennen: Fast 200 
Nothelfer*innen sind in den vergangenen sechs Monaten im Gaza-Strei-
fen getötet worden. „Sie töten sich hier gegenseitig für einen Sack Reis!“ 
schreit eine verzweifelte Frau im Norden des Gaza-Streifens in ein TV-
Mikrofon und lässt erahnen, wie sehr eine solche Kriegsstrategie auch die 
moralischen Kategorien der betroffenen Menschen aushungert.

Kritische Stimmen aus der arabischen Community innerhalb Israels sind 
aus Angst vor Übergriffen und Kriminalisierung verstummt. Die Unver-
söhnlichkeit, mit der Israelis und Palästinenser einander gegenüberste-
hen, lässt kaum Hoffnung auf eine wie auch immer positive Nachkriegs-
entwicklung zu. Umfragen besagen, dass 68 Prozent der jüdischen Isra-
elis den Einsatz von Hunger als Waffe gegenüber der Bevölkerung in 
Gaza gutheißen. Und trotz der immensen Zerstörungen und dem Hunger 
im Gaza-Streifen und der eskalierenden Siedlergewalt in der Westbank 
befürworten 72 Prozent der dortigen palästinensischen Bevölkerung die 
Angriffe vom 7. Oktober. 

Auch in der Diaspora ist der Dialog inzwischen suspekt. Israels Sicher-
heit als deutsche Staatsraison haben Bund und Länder – wohl in ihrer 
so verstandenen Verantwortung für die Verlängerung von deutscher 
Geschichte im Nahen Osten – an die Antisemitismus-Definition der Inter-
national Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) gebunden und damit 
die Kritiklosigkeit gegenüber dem Staat Israel zur probaten philosemiti-
schen Haltung erhoben. Der Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus 

ist es bisher nicht gelungen, sich mit ihrer differenzierteren Antisemitis-
mus-Definition durchzusetzen. 

Inzwischen beklagen Betroffene in Politik, Wissenschaft, Kultur und auf 
der Straße Sprechverbote, die ihre Rechtfertigung aus der offenbar als 
eine Art Leitkultur verstandenen IHRA-Antisemitismusdefinition herleiten. 
Im Ergebnis aber hat eine solche Verengung des Diskurses inzwischen 
dazu geführt, dass sich hierzulande Jüd*innen mit einer Zunahme antise-
mitischer Vorfälle und einer schweigenden Mehrheit konfrontiert sehen 
und Palästinenser*innen und selbst die mit ihnen solidarischen jüdischen 
und anderen Organisationen sich – z. T. mit ordnungspolitischer Macht – 
aus dem öffentlichen Meinungsdiskurs ausgegrenzt fühlen.

Diese Entwicklung erscheint indes geeignet, erheblich negativen Einfluss 
auf die Diskursqualität in der Einwanderungsgesellschaft insgesamt zu 
nehmen und alle Bemühungen um eine Verbesserung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts auch in unserem Bundesland zu hintertreiben. Zur 
Auftaktveranstaltung des Landesaktionsplans gegen Antisemitismus – 
dem auch die IHRA-Definition zugrunde liegt – war die Nichtteilnahme 
von islamischen und Vertreter*innen von Migrant*innenorganisationen 
auffällig. Die Landesregierung sollte hier alarmiert sein.

Über 100 Jahre nach dem Genozid an den Armeniern, fast 80 Jahre nach 
dem Holocaust, 30 Jahre nach dem Genozid an den Tutsi in Ruanda und 
im 10. Jahr nach dem Genozid an den Jeziden im Irak berät der Interna-
tionale Staatengerichtshof in Den Haag über eine Klage gegen Israel 
wegen Verstoßes gegen das Kriegsvölkerrecht und des Verdachts auf 
einen aktuell im Gaza-Streifen stattfindenden Genozid. Von der EU und 
hierzulande werden ausgerechnet in diesen Zeiten mannigfaltig recht-
liche Restriktionen gegen Schutzsuchende in Stellung gebracht und die 
Grund- und Menschenrechte von wahlkämpfenden Strateg*innen auch 
des bürgerlichen demokratischen Parteienspektrums zur Makulatur 
erklärt. Soweit sind wir gekommen. 

Drum trau, schau, wem – auch in den Kabinen bei der anstehenden Euro-
pawahl! 

gez. Martin Link Kiel, April 2024

Soweit sind wir gekommen
Editorial

http://www.frsh.de
http://www.frsh.de/schlepper
mailto:schlepper@frsh.de
http://www.frsh.de


www.frsh.de * Der Schlepper Nr. 108 * 05/2024 · 3 

DEBATTE
Wie man sich hierzulande an den Krieg gewöhnt
Katja Maurer  ...........................................................................  4

Es gibt viel zu verlieren!
Kai Weber  ................................................................................  6

„Familiennachzug hat keine Priorität“?!
Dorothee Paulsen  .................................................................  10

Berliner Erklärung – In Verteidigung der Migrationsgesellschaft
transforMing soliDarities  ......................................................  12

Das Asylbewerberleistungsgesetz als Versuchslabor
ClauDius Voigt  ......................................................................  14

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Herausforderung und Bereicherung
Dorothee Paulsen  .................................................................  19

„Und er hat das geschafft und das war ganz toll“
interVieW Mit Dr. eKKeharD hörner  .......................................  22

Arbeitsmarktintegration in Schleswig-Holstein
anne-Katrin lother  ..............................................................  25

„Ich habe alle Steine weggeräumt“
interVieW Mit sChahla r.  ........................................................  26

KRIEG STATT FRIEDEN
Sudan – Im Strudel des Konflikts
Muathe abDu  ........................................................................  28

Zwei Jahre nach Ukraine-Kriegsbeginn
Pro asYl unD ConneCtion e.V.  ..........................................  30

Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit
geMeinsaMer aufruf   .............................................................  32

Flüchtlinge aus Gaza in Jordanien
Martin linK  ...........................................................................  34

„Atmosphäre der Angst“ im Westjordanland
ChristoPh Kitzler  ..................................................................  36

Krieg und Frieden und der Nahostkonflikt
Karin KuloW  .........................................................................  39

EUROPA HAT DIE WAHL
Wir bleiben dabei: NEIN zum „Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystem“ (GEAS)
ag stoPP geas  ....................................................................  44

Misshandlung der Geflüchteten und Kriminalisierung 
der Rettenden
anna forsthöVel  ..................................................................  46

EUAA – Die Asylagentur der Europäischen Union
WiebKe bleilefens  ...................................................................  48

Inhalt

BESONDERS SCHUTZBEDÜRFTIGE
„Gender-Apartheit der Taliban ist ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit“
fariDa assaD  ..........................................................................  50

Verfolgte Frauen besser schützen
Pro asYl  ............................................................................  52

Gefahr von häuslicher Gewalt ist Asylgrund
anne-Katrin lother  ..............................................................  54

Rückkehr in den IRAK?
Prof. jan ilhan Kizilhan  ........................................................  56

EINWANDERUNG
Chancenaufenthalt – Haken und Horizonte
Kristian garthus-niegel  ........................................................  60

Chancenaufenthalt – Ohne bundeseinheitliche Regelungen 
droht hier ein Flickenteppich der Willkür
Katharina grote  ...................................................................  64

Kriminalität – Ein differenzierter Blick ist erforderlich
lanDeseinWanDerungsbeauftragte sh  ...................................  67

Hürden zur Gesundheitsversorgung und zu Hilfsangeboten 
nach wie vor hoch
DeutsCher KoMMunalinforMationsDienst  ..............................  68

ABSCHIEBUNG
„Glückstadt kann so nicht mehr weiter betrieben werden!“
besuChsgruPPe absChiebungshaft glüCKstaDt ........................  70

Demoaufruf Glückstadt  ........................................................  71

„Blamage des Rechtsstaats“ behoben?
axel Meixner .........................................................................  72

PLURALES ERINNERN
Gedenkstätten für eine plurale Gesellschaft
interVieW Mit Martin linK unD heino sChoMaKer  ..................  74

Kontinuitäten des Antiziganismus
rolf-ulriCh sChlotter  ..........................................................  76

MATERIAL
„Asyl für alle Deserteure“  ....................................................  31

VERANSTALTUNGEN
Veranstaltungen zur EU-Wahl 2024  ......................................  47

Tagung: Migrationspolitik am Scheideweg?  ...........................  83

http://www.frsh.de


4 · 05/2024 * Der Schlepper Nr. 108 * www.frsh.de

Debatte

Nicht gezählt, oder besser: nicht ver-
öffentlicht wird die Anzahl der toten 
Soldat*innen in dem nun ins dritte Jahr 
gehenden Krieg in der Ukraine. Hun-
derttausende sollen es sein. Sie sterben 
noch anonymer als die Kinder in Gaza, 
deren Namen man wenigstens im Inter-
net finden kann. Noch glaubt die ukraini-
sche Gesellschaft an einen Sieg über Russ-
land und will die Zahlen ihrer Toten nicht 
wissen. Aber immer mehr Männer verste-
cken sich vor der Einberufung. Ein neues 
Gesetz zur Wehrdiensterfassung soll der-
weil für eine „transparente“ Mobilma-
chung sorgen, denn der Armee gehen die 
Soldat*innen aus. Die Einberufung kommt 
nun aufs Mobiltelefon. Es soll kein Entrin-
nen vor der Vaterlandspflicht mehr geben.

Kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs 
veröffentlichte der spanische Philosoph 
Raúl Sánchez Cedillo mit Unterstützung 
medicos ein Buch über dessen Hinter-
gründe und Folgen: „Dieser Krieg endet 
nicht in der Ukraine“: Nicht nur mit dem 
Titel behielt er Recht. Er vertrat auch die 
These, dass die westlichen Gesellschaften 
einem Kriegsregime anheimfielen, das sich 
tief in Wirtschaft, Politik und Kultur ein-
schreiben werde. Vor zwei Jahren hätte 
man das noch als zu düstere Prognose 
abweisen können. Heute ist die veröf-
fentlichte Meinung geprägt von Bekennt-
niszwang und Gut-Böse-Weltbildern. 
Das Kriegsregime setzt auch die öko-
nomischen Prioritäten neu. Statt Klima-
schutz gibt es jetzt Aufrüstung. Der mili-
tärisch-industrielle-Komplex feiert eine 
rasante Wiederauferstehung. Dass eine 
Kriegsökonomie zeitweilig gut funktionie-
ren kann, zeigt das Putin-Regime: Wäh-
rend russische Soldaten aus der Provinz 
genauso verheizt werden wie ihre ukrai-
nischen Gegenüber, führt man in Moskau 
ein normales Konsumleben. Starbucks 
heißt jetzt Tasty und Ikea Good Luck. Der 

unbeschränkte Zugang zu Waren ist das, 
was für die Mehrheit zählt. Die Paralleli-
tät von Krieg und Konsumfrieden ist ein 
Kennzeichen unserer Zeit.

So kann man vor sich selbst verbergen, 
dass die Kriege heute nicht von ihrem 
möglichen Ende künden, also irgendwie 
ein unmoralisches Mittel politischer Fern-
ziele sind, sondern von der Wiederkehr 
längst nicht mehr für möglich gehaltener 
kriegerischer Formen der Konfliktaustra-
gung: in der Ukraine ein sinnloses soldati-
sches Massensterben um kaum messbare 
Geländegewinne wie einst bei Schlach-
ten des Ersten Weltkriegs, im Gazastrei-
fen ein von Israel mit künstlicher Intelli-
genz geführter Krieg, den ein israelischer 
Geheimdienstoffizier in der Zeitung Haa-
retz als „Massenmordfabrik“ bezeichnete. 

Nun werden viele einwenden, es gäbe 
Gründe für diese Kriege: der russische 
Angriff, das Hamas-Massaker. Das ist rich-
tig. Aber wenn man diese Kontextuali-
sierung verlangt, dann ist auch an ande-
rer Stelle die Frage nach Ursachen und 
Zusammenhängen zu stellen. Doch 
anstatt sich um ein Verstehen zu bemü-
hen, zieht man sich auf eine Ontologie 
des radikal Bösen zurück. Die scheinbare 
Zwangsläufigkeit des Krieges, die jegliches 
Nachdenken zum Verrat erklärt, reprodu-
ziert zugleich ein westliches Überlegen-
heitsgefühl im Zeichen des eigenen Hege-
monieverlusts. So wird vom Westen kein 
Frieden ausgehen. Krieg begleitet seinen 
sinkenden Stern.

Deutschland gibt dabei eine besondere 
Art der Provinzposse. Denn die kriegeri-
sche Zeitenwende ist mit dem Selbstver-
ständnis eines wieder gut gewordenen 
Deutschlands schwer vereinbar. Im Nebel 
der Moral wehen die israelischen und 
ukrainischen Flaggen vor unseren Rathäu-
sern und behaupten: Wir sind die Guten. 

Wie man sich hierzulande 
an den Krieg gewöhnt

Deutscher Bekenntniszwang und Gut-Böse-WeltbilderKatja Maurer

In den sozialen Medien 
geht derzeit eine automa-
tisch scrollende Liste mit 
Namen und Geburtsdaten 
vor schwarzem Hin-
tergrund viral: In einer 
Endlosschleife wandern 
Namen von Kindern, 
die bei den israelischen 
Angriffen in Gaza ums 
Leben kamen, über den 
Bildschirm. Man wird 
aufgefordert, wenigstens 
so lange hinzuschauen, 
bis man ein Kind findet, 
das das zweite Lebensjahr 
erreicht hat. Tatsächlich 
flimmern vor den Augen 
zu lange Namen, die nicht 
einmal das erste erreichten. 
Es ereilt einen einer dieser 
flachen Schrecken, wie ihn 
die Mittel der Aufmerksam-
keitsökonomie wecken 
können. Fast die Hälfte der 
Toten in Gaza sind Kinder.

http://www.frsh.de
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Politiker*innen ziehen durch Schulen, 
um im Namen der Aufklärung Konformi-
tät zu erzwingen. Der Konsens von oben, 
dass das Abschlachten von [über] 30.000 
Palästinenser*innen ein „Verteidigungs-
krieg“ ist, eine Sprachregelung, die an das 
russische Wording von der „Spezialope-
ration“ erinnert, wird durchgesetzt, auch 
wenn Deutschland dadurch noch provin-
zieller wird. Man denke nur an die jüngste 
Absage von der US-amerikanischen 
Künstlerin Laurie Anderson, die sich einer 
deutschen Gewissensprüfung nicht unter-
ziehen wollte. Vergessen sind Alexander 
und Margarete Mitscherlich, die schon in 
der „Unfähigkeit zu Trauern“ 1967 warn-
ten, dass der Philosemitismus der deut-
schen Eliten nur eine verdeckte Form 
des Antisemitismus ist. Antisemit*innen 
sind heute die anderen: kritische Juden 
und Jüdinnen, Palästinenser*innen qua 
Existenz, all die Migrant*innen, die sich 
schweigend mit den Menschen in Gaza 
solidarisieren, auch weil sie sich selbst 
gemeint fühlen. 

Vergessen ist auch Thomas Mann. Er 
sagte 1945 in seiner Rede „Deutsch-
land und die Deutschen“, die man heute 
wieder lesen muss, dass „das böse 
Deutschland auch das fehlgegangene 
gute“ sei. Aus diesem Grund könne man 
das „schuldbeladene Deutschland nicht 
ganz verleugnen und erklären: ‚Ich bin 
das gute, das edle, das gerechte Deutsch-
land im weißen Kleide, das böse über-
lasse ich euch zur Ausrottung.‘“ Thomas 
Mann hielt die Rede, als er die US-ame-
rikanische Staatsbürgerschaft annahm. 
Nach Deutschland ist er nur als Besucher 
zurückgekehrt. Mit der Entkoppelung von 
Auschwitz aus der deutschen Geschichte 
zu einem zwölfjährigen Sünden- und Aus-
nahmenfall hat man dieses „böse Kleid“ 
nun endgültig entsorgt.

Der antisemitische Sündenfall heißt statt-
dessen und neuerdings Postkolonialismus. 
Mit seiner Delegitimierung wird nicht nur 
Israel in seiner widersprüchlichen Existenz 
verteidigt, wo das Ansinnen der Befrei-
ung und das Begehren nach einer sicheren 
Zuflucht dem auch kolonialen Ursprung 
und der daraus folgenden immerwähren-
den Angst des Kolonisten vor den Koloni-
sierten diametral gegenüberstehen. Der 
Westen verteidigt sich und seine kolo-
niale Überformung und Ausbeutung der 
Welt damit vor allen Dingen selbst. Denn 
die Versprechen der Globalisierung von 
wachsendem Wohlstand für alle haben 
sich entleert. Geblieben ist der ungeheure 
Hunger nach Ressourcen, um den eigenen 
Wohlstand gegen alle anderen zu vertei-

digen. Afrika wird neu aufgeteilt in einem 
Run auf Wasserstoffgewinnung und Son-
nenenergie. 

Die dekoloniale Sprechweise der 
deutschen Außenpolitik kann diesen 
Hunger nur schwer verbrämen. Seit 
Gaza ist sie nicht einmal mehr Stück-
werk. Hannah Arendt würde heute 
den Hannah-Arendt-Preis nicht erhal-
ten, sagte die US-amerikanische Pub-
lizistin Masha Gessen kürzlich. Denn 
für Arendt war die Verbindung der 
kolonialen Verbrechen zu Auschwitz 
offenkundig. In „Elemente und Ursprünge 
des Totalitarismus“ zieht sie eine direkte 
Linie von den Kolonialverbrechen, ihrem 
Rassismus und ihren imperialistischen 
Wurzeln zum NS-Kolonialismus und der 
Judenvernichtung.

Wer Hoffnung sucht, wird sie kaum im 
Globalen Süden finden, der das Begeh-
ren nach einer neuen Weltgestaltung, wie 
sie die Blockfreien in Bandung 1957/58 
forderten, unter dem Zwang der Verhält-
nisse längst aufgegeben hat. Und doch sind 
die Lücken, die sich in den Auseinander-
setzungen um die multipolare Weltord-
nung auftun, die Orte, an denen etwas ent-
stehen kann, was die Allmacht des Kriegs-
regimes einschränken könnte. Die UNO, 
die sich in den letzten Jahrzehnten von den 
sozialdemokratisch geprägten Reformver-
suchen Kofi Annans weitestgehend verab-
schiedet hat und zu einem Stabilisator des 
Status quo geworden ist, dient als letzter 
verbliebener ziviler Austragungsort für die 
Weltkonflikte. Hier erweisen sich die Anti-
semitismusvorwürfe von Israel und dem 
Westen mehr als Verbalinjurien denn als 
ernsthaft vorgetragene Argumente. Sie rei-
chen nur hin, um die Bekämpfung des Anti-

semitismus um seinen eigentlichen Gehalt 
weiter zu entleeren.

Bei der südafrikanischen Klage vor dem 
Internationalen Gerichtshof in Den Haag, 
die einen möglichen Genozid in Gaza ver-
hindern sollte, trat in Erscheinung, was 
noch von sich hören lassen wird. Dass 
nämlich die Anrufung des Menschen- und 
des Völkerrechts, wie es sich nach den 
nationalsozialistischen Verbrechen gegen 
die Menschheit geformt hat, nur noch 
von denen ernsthaft vertreten wird, die 
sie nicht zu ihrer eigenen Legitimation 
der Macht missbrauchen. Die südafrika-
nischen Jurist*innen haben sie nicht als 
staatliche Vertreter*innen, sondern mit 
ihren Biografien in der Auseinanderset-
zung mit der Apartheid und den Posta-
partheid-Konflikten repräsentiert. 

Dem Ende der westlichen Hegemonie 
muss nicht das Kriegsregime folgen. Es 
kann auch in der Besinnung auf das uni-
verselle Menschenrecht bestehen, und 
hier zuallererst in dem Recht auf Rechte, 
das allen Bewohner*innen dieses Plane-
ten zusteht. Gaza ist ein Menetekel und 
wirft die Frage auf, ob wir Privilegierten zu 
einer allumfassenden Humanität überhaupt 
noch in der Lage sind. Die südafrikani-
schen Jurist*innen haben mit ihrem Behar-
ren darauf, dass den Palästinenser*innen 
das Recht auf Rechte zusteht und der Krieg 
gegen sie sofort enden muss, einen Hori-
zont eröffnet. Es ist nicht nur der einzig 
verbliebene Horizont, sondern auch die 
Möglichkeit der Wahrheit, die Möglichkeit 
eines neuen Anfangs.

Katja Maurer ist im Ruhestand bei medico internatio-
nal. Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rund-
schreiben 1/2024. www.medico.de 

Vielen Dank!
Wir bedanken uns herzlich bei allen Autor*innen, Fotograf*innen und allen 
anderen, deren Engagement dazu beiträgt, dass dieses Magazin regelmäßig eine 
breite Palette von Themen der Migration und Flüchtlingssolidarität im nördlichs-
ten Bundesland und weit darüber hinaus behandeln kann. 

Als kleiner Verein sind wir auf die Mitarbeit der zahlreichen Ehren- und Haupt-
amtlichen angewiesen, die ihre Zeit für das Magazin „Der Schlepper“ verwen-
den. Daher möchten wir an dieser Stelle ausdrücklich dafür werben, sich an der 
Gestaltung von „Der Schlepper“ zu beteiligen. Vorstellungen von besonderen 
Initiativen, Berichte über aktuelle Entwicklungen und Essays über spannende 
(Flucht-)Geschichten sind uns stets willkommen.

Die Redaktion von „Der Schlepper“ 
schlepper@frsh.de

Magazin für Migration und Flüchtlingssolidarität in Schleswig-Holstein

http://www.frsh.de
http://www.medico.de
mailto:schlepper@frsh.de
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Es gibt viel zu verlieren!

75 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
und die Zukunft des Asylrechts

Kai Weber

Am 10. Dezember 2023 
wurde die „Allgemeine 
Erklärung der Men-
schenrechte“ (AEMR) 75 
Jahre alt. Weder in Berlin 
noch in Hannover gab 
es dazu einen Staats-
akt. Der Bundespräsident 
oder der Bundeskanz-
ler sahen sich nicht aufge-
rufen, aus diesem Anlass 
eine Ansprache zu halten. 
Immerhin würdigte der 
Bundestag den Jahrestag 
in einer Plenardebatte am 
13. Dezember 20231.

1  https://www.bundestag.de/dokumente/textar-
chiv/2023/kw50-de-vereinbarte-debatte-980610 

Die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte vermittelt keine einklagbaren 
Rechte. Sie hat insofern „nur“ deklarato-
rische Bedeutung, aber sie ist Anstoß und 
Grundlage dafür, dass Menschenrechte 
in den nachfolgenden völkerrechtlichen 
Verträgen und in nationalen Verfassun-
gen – wie z. B. auch dem Grundgesetz – 
als individuelle einklagbare Rechte festge-
schrieben wurden. 

Artikel 14 AEMR bestimmt:

„Jeder hat das Recht, 
in anderen Ländern vor 
Verfolgung Asyl zu suchen 
und zu genießen“.

Mit diesem Satz unterstreicht die Welt-
gemeinschaft 1948 – noch unter dem 
Eindruck der Gräueltaten des Faschis-
mus – das Recht, Asyl zu suchen, „da die 
Nichtanerkennung und Verachtung der 
Menschenrechte zu Akten der Barba-
rei geführt haben, die das Gewissen der 
Menschheit mit Empörung erfüllen…“, 
wie es in der Präambel heißt. Menschen 
haben das Recht auf Schutzsuche. Sie 
als „irregulär“ oder „illegal“ zu diffamie-
ren, wird ihrer Lage nicht gerecht. „Irre-
gulär“ und völkerrechtswidrig sind nicht 
die Schutzsuchenden, sondern die zuneh-
menden Versuche der europäischen Staa-
ten, eine Inanspruchnahme des Rechts auf 
Asyl an den Grenzen zu verhindern.

Als „illegale Einwanderer“ wurden wäh-
rend der Zeit des deutschen Faschismus 
auch viele Verfolgte des Naziregimes dif-
famiert. Millionen von Menschen wurden 
verfolgt und in den Todesfabriken der 
Faschisten ermordet, Hunderttausende 
hätten gerettet werden können, wenn es 
so etwas wie eine organisierte Rettungs-
politik im europäischen und außereuropä-
ischen Ausland gegeben hätte. Bekannt-

Anlässlich der Veröffentlichung dieses 
Textes im Magazin Der Schlepper darf ein 
Hinweis nicht fehlen: In Schleswig-Hol-
stein hat der Flüchtlingsrat zum 18. Mal 
am Internationalen Menschenrechtstag 
den Leuchtturm des Nordens2 vergeben 
– an die Seenotrettungsorganisation SOS 
Humanity, deren Arbeit inzwischen von 
der Politik allerdings eher kriminalisiert als 
wertgeschätzt wird. Insgesamt aber blie-
ben die politischen Würdigungen zum Jah-
restag der AEMR zurückhaltend. Auch die 
Medien hielten sich mit Berichten zurück. 
Offensichtlich stehen die Menschenrechte 
derzeit nicht hoch im Kurs. Vielmehr 
macht sich in der nationalen und europäi-
schen politischen Klasse mit Blick auf den 
Erhalt von Grund- und Menschenrechten 
eine – u. a. im Entwurf des neuen CDU-
Grundsatzprogramms3 oder im Gemein-
samen Europäischen Asylsystem4 – zutage 
tretende Menschenfeindlichkeit breit, die 
jede Besorgnis rechtfertigt. 

Die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte von 19485 aber ist ein wunder-
barer Text, der die Grundidee der Men-
schenrechte verkündet und ausdifferen-
ziert: Jeder Mensch hat ein Anrecht auf 
ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit. 
Die Menschenrechte garantieren unsere 
Freiheiten auch gegenüber dem Staat. 
Sie sind weder von Vorleistungen abhän-
gig noch von der Staatsangehörigkeit. Der 
Staat hat die Menschenrechte zu achten, 
staatlichen Gestaltungs- und Regelungsin-
teressen werden damit Grenzen gesetzt.

2  https://www.frsh.de/fluechtlingsrat/leucht-
turm-des-nordens/2023-sos-humanity 
3  https://www.frsh.de/artikel/kundge-
bung-fuer-eine-solidarische-gesellschaft-jetzt-asyl-
recht-verteidigen 
4  https://www.frsh.de/artikel/nein-zum-geplanten-
gemeinsamen-europaeischen-asylsystem-geas-1 
5  https://www.un.org/depts/german/menschen-
rechte/aemr.pdf 
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Menschenrechtsverletzungen gegenüber 
Schutzsuchenden:

• Seit 2016 organisieren Italien und 
die EU zusammen mit der von Men-
schenhändlern10 und Warlords11 kon-
trollierten libyschen Küstenwache so 
genannte Pullbacks: Behörden aus 
der EU melden gesichtete Flüchtlings-
boote an die libysche Küstenwache, 
diese bringt die Boote auf und schafft 
die Flüchtlinge zurück. In Libyen ver-
schwinden viele von ihnen in berüch-
tigten Foltergefängnissen, deren schau-
erliche Existenz schon lange bekannt 
ist. Bereits 2017 wurde öffentlich, dass 

10  https://www.spiegel.de/politik/ausland/libyen-
sklavenmaerkte-das-erbe-des-arabischen-rassismus-
a-1181801.html 
11  https://katapult-magazin.de/de/artikel/eu-finan-
ziert-warlords-um-fluechtlinge-fernzuhalten 

lich schlossen die meisten Staaten ihre 
Grenzen gegenüber Flüchtlingen bis auf 
einen Spalt und überließen die Verfolgten 
ihren Häschern.6

Auch wem die Flucht gelang, konnte 
sich nicht sicher fühlen. Hannah Ahrendt 
hat das Verlorensein von Geflüchteten 
in einer Welt, in der Geflüchtete recht-
los gestellt sind, treffend beschrieben: 
„Dass es so etwas gibt wie ein Recht, 
Rechte zu haben, wissen wir erst, seit-
dem Millionen von Menschen aufgetaucht 
sind, die dieses Recht verloren haben 
und zufolge der neuen globalen Organi-
sation der Welt nicht imstande sind, es 
wiederzugewinnen.“7

Es sind diese historischen Erfahrungen, 
die auf nationaler Ebene (Grundgesetz), 
aber auch auf internationaler Ebene dazu 
geführt haben, dass das Recht auf Asyl 
abgesichert wurde. Neben anderen, hier 
nicht weiter ausgeführten Konventionen 
(z.B. der Anti-Folter-Konvention) sind vor 
allem zu nennen:

• Die Genfer Flüchtlingskonvention 
(GFK)8 von 1951 beziehungsweise 
1967, Stand heute unterschrieben von 
145 Mitgliedsstaaten: Nach Artikel 
33 Absatz 1 GFK verpflichten sich die 
vertragschließenden Staaten zum so 
genannten Non-Refoulement-Gebot: 
Sie verpflichten sich, keinen Flüchtling 
in ein Land abzuschieben oder zurück-
zuweisen, in dem sein Leben oder 
seine Freiheit wegen seiner Rasse, Reli-
gion, Staatsangehörigkeit, seiner Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten sozia-
len Gruppe oder wegen seiner politi-
schen Überzeugung bedroht ist. Inzwi-
schen ist anerkannt, dass das (sozi-
ale) Geschlecht die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe dar-
stellen kann. Aber nur wer die Grenze 
erreicht hat, kann einen Asylantrag 
stellen. Garantiert sein muss zumindest 
ein angemessenes und faires Verfahren.

• Europäische Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten (Europäische Menschenrechts-
konvention, EMRK)9: Sie ist das Kern-
stück des Menschenrechtsschutzes in 
Europa. Die EMRK trat 1953 in Kraft 

6  https://www.frsh.de/fileadmin/schlepper/
schl_107/s107_78-80.pdf 
7  Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herr-
schaft (s. Anm. 28), S. 462
8  https://www.unhcr.org/dach/wp-content/
uploads/sites/27/2017/03/Genfer_Fluechtlingskon-
vention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf 
9  https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/
convention_deu 

und gilt heute für mehr als 830 Milli-
onen Menschen in 47 Staaten. Wo sie 
gilt, garantiert sie allen Menschen bür-
gerliche und politische Menschen-
rechte und den Schutz vor einer men-
schenrechtswidrigen Behandlung.

Der Europäische Menschenrechtsge-
richtshof in Straßburg (EGMR) spricht 
auch Geflüchteten immer wieder Rechte 
zu, wo sie in der Praxis verletzt werden. 
So stufte er 2023 der EGMR die Lebens-
bedingungen einer asylsuchenden, 
schwangeren Frau in einem Lager auf der 
griechischen Insel Samos als „unmensch-
liche und erniedrigende Behandlung“ ein 
und stellte eine Verletzung von Artikel 3 
der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) fest. Solche Urteile, in 
Einzelfällen aufwändig juristisch erkämpft, 
sind ein Fingerzeig: Praktisch verzeich-
nen wir an den Grenzen der Europäi-
schen Union schon seit Jahren unzählige 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/libyen-sklavenmaerkte-das-erbe-des-arabischen-rassismus-a-1181801.html
https://katapult-magazin.de/de/artikel/eu-finanziert-warlords-um-fluechtlinge-fernzuhalten
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https://www.frsh.de/fileadmin/schlepper/schl_107/s107_78-80.pdf
https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/03/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_deu
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das Auswärtige Amt intern von „KZ-
ähnlichen Verhältnissen“12 sprach.

• Pushbacks und Gewalt sind in Grie-
chenland entsetzlicher Alltag – ob an
der Landgrenze oder auf den griechi-
schen Inseln in der Ägäis: Flüchtlinge
werden mit roher Gewalt illegal abge-
schoben, auf das offene Meer zurück-
geschleppt und ausgesetzt. Als der tür-
kische Ministerpräsident Erdogan im
Frühjahr 2020 für tausende Flüchtende
die Grenzen nach Griechenland öff-
nete, rüstete Athen die Grenzabrie-
gelung mit EU-Unterstützung massiv
auf und setzte das Asylrecht kurzer-
hand außer Kraft. Kommissionsprä-
sidentin Ursula von der Leyen lobte
Griechenland als „unser europäischer
Schutzschild“.13

• Ungarn14 gibt sich keinerlei Mühe, ver-
brecherische Pushbacks zu verber-
gen. Stolz werden die illegalen Zurück-
weisungen in offiziellen Statistiken auf-
geführt. 2021 waren es über 46.000,
2022 über 150.000.

• Seit Jahren gibt es Berichte über
gewaltsame und systematische Push-
backs unter der Regie des kroatischen
Innenministeriums unter dem Namen
»Operation Korridor«15.

• Aus Bulgarien gibt es Videoaufnah-
men16, die Schüsse der Grenzpolizei
auf Flüchtlinge dokumentieren. Allein
im Zeitraum von Juli 2020 bis Novem-
ber 2021 wurden über 3.700 Push-
backs an der serbisch-rumänischen
Grenze mit Erfahrungsberichten doku-
mentiert.

• Litauen und Polen17 beschlossen im
Sommer beziehungsweise Herbst
2021 neue Gesetze, die eine Abriege-
lung der Grenzen und automatische
Inhaftierung von Menschen erlauben,
die die Grenze ohne Einreiseerlaubnis
überquert haben. Tausende Menschen
wurden monatelang willkürlich in her-
untergekommenen Haftzentren unter
Militärführung festgehalten.

12  https://fragdenstaat.de/blog/2018/libyen-fluecht-
lingslager/ 
13  https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-eu-
spitze-dankt-griechenland-europaeischer-schild-dpa.
urn-newsml-dpa-com-20090101-200303-99-163084 
14  https://library.fes.de/pdf-files/id-moe/12018.pdf 
15  https://www1.wdr.de/daserste/monitor/extras/
pressemeldung-pushbacks-100.html 
16  https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/
eu-aussengrenze-fluechtlinge-frontex-101.html 
17  https://zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2021/8-9/
das-recht-wird-an-die-inhumane-praxis-angepasst/ 

Dies ist die politische Ausgangslage, auf 
deren Grundlage die Europäische Kom-
mission sich mit dem Europäischen Rat 
sowie dem EU-Parlament am 20. Dezem-
ber 2023 auf eine Reform des oben 
genannten Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems (GEAS) geeinigt hat, das 
Haftlager an den Grenzen, stark einge-
schränkte Rechtschutzmöglichkeiten, ein 
verschärftes Dublin-Zuständigkeitsregime 
mit vollständigem Entzug von Sozialleis-
tungen im ‚falschen Land‘ und die Mög-
lichkeit einer Zurückweisung von Asylsu-
chenden in angeblich ‚sichere Drittstaa-
ten‘ vorsieht.

Vordergründig geschieht dies, ohne die 
Genfer Flüchtlingskonvention oder die 
EMRK formell anzutasten. Faktisch wird 
für Schutzsuchende der Zugang zum Asyl-
system der Europäischen Union in der 
Praxis drastisch erschwert oder sogar 
gänzlich versperrt. Anstatt illegalen 
Zurückweisungen, die mit dem Völker-

recht brechen, endlich einen Riegel vor-
zuschieben, sollen diese durch die neuen 
Regelungen legitimiert werden. PRO 
ASYL kritisiert die vereinbarte Durch-
führung von Asylverfahren in geschlosse-
nen Einrichtungen an den europäischen 
Außengrenzen als „dystopische Vision 
eines Europas der Haftlager“.18 

Die Deutsche Bischofskonferenz kom-
mentiert: „Das Vorhaben, unschuldige 
Menschen – auch Familien mit kleinen 
Kindern – in haftähnlichen Lagern an den 
EU-Außengrenzen zu internieren, ist ver-
antwortungslos. Statt auf Abschreckung 
und Abschiebung zu setzen, statt Men-
schen der Perspektivlosigkeit und Not 
auszuliefern, müssen wir in der Europä-
ischen Union endlich einen gemeinsa-
men Raum des Schutzes und der Solidari-
tät schaffen. Der Umgang mit Geflüchte-

18  https://www.proasyl.de/news/abbau-der-men-
schenrechte-von-gefluechteten-in-europa-beschlossen/ 
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ten ist eine Frage der Würde, auch unse-
rer eigenen. In einer Welt, in der mehr als 
110 Millionen Menschen gezwungen sind, 
ihre Heimat zu verlassen, kann unsere 
Antwort nicht Abweisung lauten.“19

Gravierende Folgen für den internatio-
nalen Flüchtlingsschutz hat auch das im 
Rahmen von GEAS beschlossene Kon-
zept der ‚sicheren Drittstaaten‘. Die ent-
scheidende Frage dabei ist: Wann kann 
ein Staat tatsächlich als ‚sicher‘ gelten? 
Für Deutschland legt Artikel 16a Absatz 
2 GG20 fest, dass ein sicherer Drittstaat 
die GFK sowie die EMRK ratifiziert haben 
muss: „(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht 
berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften oder aus 
einem anderen Drittstaat einreist, in dem 
die Anwendung des Abkommens über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der 
Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten sichergestellt 
ist.“

Der wissenschaftliche Dienst des Deut-
schen Bundestages kritisiert in einer Stel-
lungnahme, mit Inkrafttreten von GEAS 
„könnten auch Staaten, die die GFK nicht 
oder nur mit geografischem Vorbehalt 
ratifiziert haben, als ‚sichere Drittstaaten‘ 
eingestuft werden. Diese Staaten wären 
nicht verpflichtet die GFK einzuhalten und 
so bestünde das Risiko, dass Flüchtlingen 
im Aufnahmestaat weniger Rechte zustün-
den als im ausweisenden Staat. Letztlich 
wird dies aber auch immer von den nati-
onalen Regelungen im Aufnahmestaat 
abhängen.“21

Auch UNHCR und IOM verlangen, dass 
Schutzsuchende in Übereinstimmung mit 
den Rechten der GFK und mit internati-
onalen Menschenrechtsstandards behan-
delt werden, und warnt vor einer völker-
rechtswidrigen Auslagerung von Asylver-
fahren: „Menschen dieses Recht zu ver-
weigern oder Asylsuchende in Drittländer 
auszulagern, verstößt gegen das Völker-
recht. Es sind Akte der Grausamkeit“.22

PRO ASYL kommt zu dem Schluss: 
„Mit der Europäischen Einigung können 
zukünftig deutlich mehr außereuropäische 

19  https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/
statement-von-erzbischof-hesse-und-bischof-staeb-
lein-zur-reform-des-gemeinsamen-europaeischen-
asylsystems 
20  https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.
html 
21  https://www.bundestag.de/resource/
blob/963806/bb3b2f1de05307d06d1ec8217b-
6cd2c5/WD-2-047-23-pdf-data.pdf 
22  https://www.spiegel.de/ausland/iom-und-unhcr-
chefs-zur-migrationspolitik-asylverfahren-auszu-
lagern-ist-ein-akt-der-grausamkeit-a-1d9396b2-
b163-4f62-9d76-2f85becd4eff 

Drittstaaten als sicher eingestuft werden, 
um Flüchtlinge in diese Länder abzuschie-
ben. Weder muss in dem Drittstaat die 
Genfer Flüchtlingskonvention gelten, noch 
muss das ganze Land sicher sein. Wenn 
es eine entsprechende Vereinbarung zwi-
schen Drittstaat und EU gibt, soll die 
Sicherheit schlicht angenommen werden 
können. Dadurch wird die Möglichkeit 
eröffnet, dass Mitgliedstaaten sich weitge-
hend aus dem Flüchtlingsschutz zurück-
ziehen, indem sie Nachbarländer oder 
andere Staaten entlang der Fluchtrouten 
als ‚sicher‘ einstufen. Diese Vorgehens-
weise wird dazu führen, dass Menschen, 
die nach Europa geflohen sind, ohne Prü-
fung ihrer tatsächlichen Fluchtgründe in 
diese Länder abgeschoben werden.“

Selbst vermeintlich linke Sozialdemokra-
ten, grüne Ministerpräsidenten und ehe-
mals linke Bundestagsabgeordnete zeigen 
sich inzwischen ‚offen‘ für Drittstaatskon-
zepte, die eine Externalisierung von Asyl-
verfahren ins Ausland vorsehen. Doch die 
öffentliche Debatte ist damit noch lange 
nicht abgeschlossen. 

Zunehmend und lautstark fordern immer 
mehr Politiker*innen unverhohlen eine 
Änderung oder Abschaffung des Asyl-
rechts: Thorsten Frei, immerhin innen-
politischer Sprecher der CDU/CSU-Fak-
tion23, steht mit seiner Forderung, Schutz-
suchende an den Grenzen zurückzuwei-
sen und das Asylrecht abzuschaffen, längst 
nicht mehr alleine: Der CDU-Landes-
verband Baden-Württemberg stellte sich 
hinter ihn, auch CDU-Chef Merz gab ihm 
Rückendeckung. Jens Spahn24 will „irre-
guläre Migrationsbewegungen“ gegebe-
nenfalls „mit physischer Gewalt“ aufhal-
ten. Nach dem oben genannten Entwurf 
eines neuen Grundsatzprogramms der 
CDU sollen Asylsuchende in einen siche-
ren Drittstaat überführt werden und dort 
ein Verfahren durchlaufen: „Im Falle eines 
positiven Ausgangs wird der sichere Dritt-
staat dem Antragsteller vor Ort Schutz 
gewähren.“ Eine „Koalition der Willigen“ 
innerhalb der EU solle dann jährlich ein 
Kontingent schutzbedürftiger Menschen 
aus dem Ausland aufnehmen.

Solche kategorischen Forderungen 
nach einer Abschaffung des Asylrechts 
sind mittlerweile nicht auf die Union 
beschränkt: Auch der ehemalige nieder-

23  https://www.deutschlandfunk.de/thorsten-frei-
asylrecht-fluechtlinge-kritik-100.html 
24  https://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-
jens-spahn-will-irregulaere-migration-auch-mit-phy-
sischer-gewalt-aufhalten-a-3801ec29-9821-4dc7-
bbc5-9b4462442e52 

sächsische Ministerpräsident und ehema-
lige Außenminister Sigmar Gabriel emp-
fiehlt, sich von bisherigen Verpflichtun-
gen des Grundgesetzes und des Völ-
kerrechts zu verabschieden: „Unsere 
Regeln aus dem 20. Jahrhundert passen 
nicht zu den Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts“.25

Wer auf diese Weise die Axt an die Ver-
fassung legt und die menschenrechtlichen 
Errungenschaften in Frage stellt, will eine 
andere Republik. Die historischen Erfah-
rungen und Traditionen, die nach dem 
zweiten Weltkrieg zur Etablierung eines 
Internationalen Flüchtlingsrechts geführt 
haben, werden negiert und mit Füßen 
getreten.

„Tradition ist die Weitergabe des Feuers, 
nicht die Anbetung der Asche,“ formu-
lierte der französische Politiker und Pazi-
fist Jean Jaurès26. Menschenrechte waren 
und sind umkämpft, und sie sind heute 
mehr denn je gefährdet. Die Genfer 
Flüchtlingskonvention und die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention werden 
bereits heute an vielen Orten in Europa 
verletzt. Es ist unsere Verantwortung, 
dafür zu sorgen, dass sie nicht unter die 
Räder kommen.

26.000 Menschen sind in den vergange-
nen zehn Jahren bei dem Versuch, nach 
Europa zu fliehen, im Mittelmeer ertrun-
ken – ein Binnenmeer, das wie kein ande-
res engmaschig von Satelliten, Drohnen, 
Radar und Aufklärungsflugzeugen über-
wacht wird. Niemand müsste hier ster-
ben, doch Europa überlässt die Flücht-
linge im Mittelmehr ihrem Schicksal, kri-
minalisiert die Seenotrettung und schottet 
sich auch zu Lande ab. Am Ende dieses 
Jahres ist mehr denn je das Bekennt-
nis zu den Menschenrechten gefragt: Für 
eine organisierte Rettungspolitik und ein 
Asylrecht, das zugänglich und einklagbar 
ist und den Menschen ihre Würde nicht 
nimmt.

Kai Weber ist Geschäftsführer beim Niedersächsi-
schen Flüchtlingsrat in Hannover. 
www.nds-fluerat.org/ 

25  https://www.rnd.de/politik/sigmar-gabriel-ueber-
wende-in-der-asylpolitik-interview-mit-frueherem-
spd-chef-5Z3HYUA7H5A2XF3I3KWKRW5EKY.html 
26  https://falschzitate.blogspot.com/2017/06/tradi-
tion-ist-die-weitergabe-des-feuers_10.html 
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http://www.frsh.de
https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/statement-von-erzbischof-hesse-und-bischof-staeblein-zur-reform-des-gemeinsamen-europaeischen-asylsystems
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html
https://www.bundestag.de/resource/
blob/963806/bb3b2f1de05307d06d1ec8217b-6cd2c5/WD-2-047-23-pdf-data.pdf
https://www.spiegel.de/ausland/iom-und-unhcr-chefs-zur-migrationspolitik-asylverfahren-auszulagern-ist-ein-akt-der-grausamkeit-a-1d9396b2-b163-4f62-9d76-2f85becd4eff
https://www.deutschlandfunk.de/thorsten-frei-asylrecht-fluechtlinge-kritik-100.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-jens-spahn-will-irregulaere-migration-auch-mit-physischer-gewalt-aufhalten-a-3801ec29-9821-4dc7-bbc5-9b4462442e52
http://www.nds-fluerat.org/
https://www.rnd.de/politik/sigmar-gabriel-ueber-wende-in-der-asylpolitik-interview-mit-frueherem-spd-chef-5Z3HYUA7H5A2XF3I3KWKRW5EKY.html
https://falschzitate.blogspot.com/2017/06/tradition-ist-die-weitergabe-des-feuers_10.html
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Diese so wichtigen Pläne, die vielen 
Geflüchteten einen Hoffnungsschimmer 
bedeutet hatten, sollen nun laut Bundes-
innenministerin Faeser hinten angestellt 
werden. „Erleichterungen beim Famili-
ennachzug haben aktuell angesichts der 
angespannten Unterbringungssituation 
in den Kommunen keine Priorität“1, so 
Nancy Faeser angesichts der Kritik an den 
Plänen durch die AfD und die CDU/CSU 
im Bundestagsplenum.

Vergessenes Recht auf Familie?
Dass Politiker*innen der Bundesregie-
rung somit offen dementieren, den Fami-
liennachzug erleichtern zu wollen, ist ein 
schwerer Schlag für all die, die seit Jahren 
auf Verbesserungen hoffen und diese in 
greifbarer Nähe sahen. Es werden sowohl 
das Kindeswohl als auch das Recht der 
Kinder auf Familieneinheit unberücksich-
tigt gelassen.

Unbegleitete minderjährige Geflüch-
tete (umG) äußern vorrangig den drin-
genden Wunsch, ihre Familie nachzuho-
len. Die lange Trennung von der Fami-
lie und die Angst, dass auch sie Opfer 
der anhaltenden Gewalt in den Heimat-
ländern wird, ist eine enorme psychi-
sche Belastung für die unbegleiteten min-
derjährigen Geflüchteten. Das Ankom-
men in Deutschland, der Schulbesuch 
und das Erlernen der Sprache sind meist 
zweitrangig, wenn die Sorge um die Fami-
lie den Alltag beherrscht. Oft wird den 
Jugendlichen vorgeworfen, sich nicht 
genug zu „integrieren“ – wo die Sorge 
um die Familie in den gefährdeten Gebie-
ten die Minderjährigen quält. In unse-
rem Arbeitsalltag sehen wir bei lifeline 
e. V. fast täglich, wie die Trennung von der 

1  Nancy Faeser am 22.9.23 im Bundestagsplenum 
in der Debatte um Migrationspolitik.

Familie die unbegleiteten minderjährigen 
Geflüchteten belastet. Es sind unglaub-
lich schwere Gespräche, wenn die Aus-
sichtslosigkeit des Familiennachzugs ange-
sichts der nahenden Volljährigkeit erklärt 
werden muss. 

Das Recht auf Familieneinheit ist in der 
Bundesrepublik Deutschland grund- und 
menschenrechtlich verbrieft. Die Fami-
lie bietet emotionale, soziale und auch 
wirtschaftliche Unterstützung. Für viele 
von uns ist es unvorstellbar, monatelang 
von Familienmitgliedern getrennt sein zu 
müssen. Für die unbegleiteten minderjäh-
rigen Geflüchteten in Schleswig-Holstein 
(der Bundesrepublik Deutschland) ist es 
gelebte Realität.

Syrische und afghanische 
Kinder besonders betroffen

In der Praxis müssen unbegleitete minder-
jährige Geflüchtete aus Syrien, die nach 
erfolgreich durchlaufenem Asylverfahren 
einen subsidiären Schutzstatus erhalten 
haben, teilweise sehr lange auf die Zusam-
menführung mit ihren Familien warten. In 
Ausnahmefällen können Eilanträge bei den 
Botschaften gestellt werden, wenn Fami-
lienmitglieder dringend medizinisch ver-
sorgt werden müssen oder die Volljährig-
keit des Stammberechtigten in Deutsch-
land naht. Für die Afghan*innen, die nach 
erfolgreich durchlaufenen Asylverfah-
ren meist ein Abschiebeverbot erhal-
ten, wurde der Familiennachzug unmög-
lich gemacht – trotz der Versprechen 
der Bundesregierung, nach der Macht-
übernahme der Taliban die Menschen aus 
Afghanistan zu unterstützen. Die im Koa-
litionsvertrag festgeschriebenen geplanten 
Änderungen würden die große Gruppe 
der Afghan*innen, die in Deutschland 
Schutz suchen, erneut ausschließen. Da 
Afghan*innen pauschal ein Abschiebever-

„Familiennachzug hat keine Priorität“?!

Stellungnahme zu jüngsten Äußerungen 
der Bundesinnenministerin

Dorothee Paulsen

Im Koalitionsvertrag von 
2021 sind Erleichterungen 
für den Familiennachzug, 
vor allem eine Vereinheit-
lichung der Bedingungen 
für Personen mit Flücht-
lingsanerkennung und für 
diejenigen mit subsidiärem 
Schutz, angekündigt. 
Außerdem sollen die 
Verfahren beschleunigt 
werden.

http://www.frsh.de
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bot erhalten, haben sie nach 
erfolgreich durchlaufenem 
Klageverfahren, welches den 
Schutzstatus verbessert, meist 
die Volljährigkeit erreicht. 
So bleibt ihnen der Nach-
zug der Familie verwehrt, was 
das Grundrecht auf Famili-
eneinheit immens verletzt. 
Asylantragsteller*innen aus 
der Türkei und dem Irak 
werden größtenteils pauschal 
abgelehnt. Durch das sehr 
lange Klageverfahren haben 
sie meist bei Erteilung eines 
Schutzstatus das 18. Lebens-
jahr ebenfalls schon über-
schritten. So wird auch ihnen 
das Recht auf Familie ver-
wehrt.

Es sollte oberste Priorität für 
unsere Bundes- und Landes-
behörden sein, das Kindes-
wohl aller Kinder in Deutsch-
land zu schützen. Dazu ist es 
notwendig, die Hürden bei 
der Zusammenführung von 
Familien abzubauen. Die Vor-
haben im Koalitionsvertrag 
der Bundesregierung von 
2021, den Familiennachzug 
zu vereinfachen, wurden bis 
heute nicht umgesetzt. Ganz 
im Gegenteil: Sie werden 
nun offiziell in weite Ferne 
gerückt. 

Familienfeindliche 
Asyl-Bürokratie

Lange bürokratische Prozesse 
wie das Klageverfahren oder 
das Warten auf die Anhö-
rungstermine beim BAMF 
sowie bei den deutschen Aus-
landsvertretungen haben etlichen Fami-
lien eine Zusammenführung unmöglich 
gemacht. Das Erreichen des 18. Lebens-
jahres ist für die meisten unbegleite-
ten minderjährigen Geflüchteten deshalb 
kein Grund zum Feiern. Es muss mög-
lich gemacht werden, Familienmitglie-
der auch nach Erreichen der Volljährigkeit 
nachzuholen. Immer wieder erleben wir, 
dass z. B. gerade volljährig gewordene 
Schwestern allein in Syrien zurückgelassen 
werden müssen. Diese Situation zerreißt 
die ganze Familie und setzt die jungen 
Frauen extremer Gefahr aus. 

Administrative Hürden und bürokrati-
sche Prozesse sollten nicht nur im Asyl-

verfahren in Deutschland, sondern auch 
bei den Visaverfahren, abgebaut werden. 
Personen, die einen subsidiären Schutz-
status erhalten, sollten außerdem einen 
Anspruch auf Familiennachzug haben.

Grundrechte schützen!
Im Grundgesetz ist explizit verankert: 
„Ehe und Familie stehen unter dem 
besonderen Schutze der staatlichen Ord-
nung“ (Art. 6 GG). In den Plänen zum 
Familiennachzug hatte sich dieses Grund-
recht gespiegelt. Diese Pläne sollten 
schnellstmöglich umgesetzt werden, statt 
die Kinder und Jugendlichen angesichts 
von schlechter Planung und Organisation 

in der Unterbringung von Geflüchteten 
wieder hinten anzustellen. 

Wie Sophia Eckert, Referentin für Migra-
tion und Flucht bei „terre des hommes“ 
sagt: „Jeder Tag, an dem geflüchtete 
Kinder und Jugendliche von ihren Familien 
getrennt sind, ist einer zu viel.“

Wir plädieren dafür, sich auf diese grund-
rechtliche Garantie zu besinnen. Denn 
dieses Grundrecht gilt für alle Menschen 
in Deutschland!

Dorothee Paulsen arbeitet beim lifeline – Vormund-
schaftsverein im Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. 
Der Verein unterstützt ehrenamtliche Vormünd*innen 
von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in 
Schleswig-Holstein. www.lifeline-frsh.de

http://www.frsh.de
http://www.lifeline-frsh.de
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Berlin/Kiel 11. Oktober 2023 | Mit 
zunehmender Fassungslosigkeit verfol-
gen wir die anhaltende Infragestellung des 
Rechts auf Asyl in den letzten Wochen 
und Monaten. Die pauschale Diffamierung 
von Schutzsuchenden hat die Grenze zur 
Menschenverachtung überschritten. Nun 
gilt es, in Verteidigung der Migrationsge-
sellschaft aufzustehen und zu widerspre-
chen.

Die Forderungen nach der massenhaften 
Internierung von Schutzsuchenden an den 
europäischen Außengrenzen, nach der 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen 
in Europa, einer Arbeitspflicht für Asylsu-
chende, der Einführung von Sachleistun-
gen für Geflüchtete und nach verschärften 
Abschiebungen wiederholen nicht nur die 
migrationspolitischen Fehler der Vergan-
genheit. Sie sind in erster Linie ein Angriff 
auf die Einwanderungsgesellschaften in 
Europa. Ein Angriff auf die Weise, in der 

Bewegung, in der Hoffnung, etwas Bes-
seres zu finden als das, was sie zurücklas-
sen müssen.

Das Problem ist die Skandalisierung der 
Migration. Das Problem ist, dass der 
aggressive und einseitige Diskurs über die 
vermeintliche Überforderung der Gesell-
schaft durch Migration von den struktu-
rellen Bedingungen und historischen Ent-
wicklungen ablenken soll, die die gegen-
wärtige Polykrise bedingen. Das Prob-
lem ist, dass Migration instrumentalisiert 
wird, um die Gesellschaft zu spalten. Dies 
forciert die derzeit erlebbare Zuspitzung 
gesellschaftlicher Debatten und die Über-
lagerung von Solidarität durch Hass.

Die Folgen der Euro-Krise sind im euro-
päischen Gefüge noch immer spürbar, die 
Wunden der Covid-Pandemie sind noch 
lange nicht verheilt und die Auswirkungen 
des russischen Krieges gegen die Ukra-
ine bleiben präsent. Neue Kriege, neue 
Angriffe und neue Konflikte kommen täg-
lich hinzu. Die Polykrise belebt Militari-
sierung und die zunehmend kriegerische 
Bewältigung von Konflikten, mit fatalen 
geopolitischen Konsequenzen. Menschen 
werden vertrieben, entrechtet und aus-
gebeutet. Das europäische Projekt steht 
auf der Kippe, weil Europa sich unfähig 
erweist, Visionen des globalen Zusam-
menlebens für das 21. Jahrhundert zu ent-
wickeln. Weder für die Mobilität der Men-
schen noch im Hinblick auf die Zerstö-
rung des Klimas, die längst in unser aller 
Alltag erfahrbar ist. Schon heute lässt sich 
erahnen, welche Verwerfungen dies welt-
weit erst noch auslösen wird.

Die Rückkehr zum nationalen Wohlfahrts-
staat, der sich nach außen abschottet und 
nach innen für die Seinen sorgt, ist keine 
Antwort auf die Herausforderungen unse-
rer Zeit. Schon in historischer Perspek-
tive gilt: Einfache Lösungen haben noch 

Berliner Erklärung — 
In Verteidigung der Migrationsgesellschaft

Der Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein stellt 
sich mit über 3.000 
weiteren Organisationen 
und Personen der rassis-
tischen gesellschaftlichen 
Stimmung und einer 
migrationsfeindlichen 
Politik entgegen und hat 
die Berliner Erklärung 
„In Verteidigung der 
Migrationsgesellschaft“ 
unterzeichnet:

wir längst zusammenleben und in der wir 
auch weiter zusammenleben wollen.

Bei diesem Angriff geht es nicht um vor-
geblich notwendige Maßnahmen zur 
Begrenzung der Fluchtmigration nach 
Europa. Dies ist mit den vorgeschla-
genen Verschärfungen nicht zu errei-
chen. Es geht auch nur vorgeblich darum, 
die Kommunen zu entlasten. Tatsäch-
lich werden Mittel für Bildung, Sozia-
les, Kultur, Gesundheit, Armutsbekämp-
fung und die Rechte von Frauen gekürzt. 
Die permanente und immer perfidere, 
weil faktenfreie Skandalisierung der Mig-
ration drängt dagegen fortwährend Men-
schen aus unserer gemeinsamen Welt 
hinaus. Eine Skandalisierung, die auch die 
Geschichte der Migration verleugnet und 
die Menschen, die hier längst ihr Zuhause 
gefunden haben, unsichtbar macht.

Geschürt werden so der Wunsch, die 
Welt nicht mit anderen teilen zu müssen, 
und die Bereitschaft, dies auch mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln durch-
zusetzen. Geschürt werden Diskurse und 
Praktiken der Spaltung, die unterscheiden 
zwischen ‚Menschen wie wir‘ und ande-
ren, deren Recht auf Leben und Zugehö-
rigkeit missachtet werden kann. Geschürt 
wird die Illusion, Demokratie könne die 
Menschenrechte für einige aussetzen und 
trotzdem funktionieren.

Aus diesem Grund sagen wir klar und 
deutlich: Migration ist nicht das Problem. 
Das Problem ist nicht, dass wir in einer 
Einwanderungsgesellschaft leben. Mig-
ration hat eine Geschichte, eine Gegen-
wart und eine Zukunft. Welche Fami-
lie in Deutschland, in Europa ist ohne 
Migrationsgeschichte? Menschen wan-
dern. Sie machen sich auf und entziehen 
sich Verhältnissen, die sie ermüden, die 
ihre Kräfte und ihre Phantasie erschöp-
fen, die töten. Menschen setzen sich in 

Transforming Solidarities

http://www.frsh.de
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nie funktioniert. Im Gegenteil: Sie waren 
immer von multiplen Ausschlüssen, Hie-
rarchisierungen und Gewalt durchzogen. 
Zugleich aber gab es immer ein unausge-
sprochenes, aber beständiges Begehren, 
den Wohlstand durch eingehegte Migra-
tion zu sichern und zu vermehren.

Dies gilt heute umso mehr. Der Angriff 
auf die Migrationsgesellschaft geht einher 
mit intensiven Bemühungen um eine 
neue, selektive Anwerbepolitik. Sie folgt 
dem logistischen Traum einer geziel-
ten und staatlich kontrollierten globalen 
Anwerbung von Fachkräften, während 
Schutzsuchenden gleichzeitig verwehrt 

wird, eine Ausbildung zu absolvieren und 
Arbeit aufzunehmen.

Doch der nationale Wohlfahrtsstaat ist 
heute mehr denn je ein Phantasma. Die 
einst mächtigen, im Namen der Solidarität 
aufgebauten Infrastrukturen der Daseins-
vorsorge und des Gemeinwohls sind in 
weiten Teilen längst privatisiert oder nach 
marktwirtschaftlichen Logiken reorgani-
siert worden. Soziale Infrastrukturen in 

den Kommunen sind in 30 Jahren Auste-
ritätspolitik verfallen, sind verscherbelt 
oder gezielt abgebaut worden. Das gilt 
gleichermaßen für Schulen wie für Freibä-
der, für Jugendhilfeeinrichtungen wie für 
Bibliotheken, für Pflegeeinrichtungen wie 
für die Bahn.

Dabei sind explodierende Mieten, das 
Unvermögen, bezahlbare und klimaneu-
trale Mobilitätslösungen anzubieten, und 
der Verfall der öffentlichen Infrastruktur 
nur die offensichtlichen Anzeichen einer 
tiefgreifenden gesellschaftlichen Krise. 
Die Ideologien von Nation, Identität und 
Sicherheit reagieren auf das Aufkommen 

sozialer Bewegungen, die Träger neuer 
Perspektiven sind: Feminismus, Antiras-
sismus, Klima-Aktivismus und Aufstände 
gegen Ausbeutung, die Organisierung der 
Indigenen, Migration und Exil. Es ist daher 
an der Zeit, die bereits im Entstehen 
begriffenen neuen und wiederentdeckten 
Praktiken der Solidarität weiter zu bele-
ben und in Infrastrukturen des Zusam-
menlebens zu überführen.

Migration und Einwanderungsgesellschaft 
sind nicht verantwortlich für die pre-
käre Lage des Gemeinwohls in Deutsch-
land und Europa. Migration und Ein-
wanderungsgesellschaft verweisen aber 
erneut und verschärft darauf, dass die 
großen Herausforderungen dieses Jahr-
hunderts globale Herausforderungen sind. 
Sie müssen daher auch global angegangen 
werden. Migration und Einwanderungs-
gesellschaft fordern uns heraus, Demo-
kratie, Gesellschaft und Gemeinwohl neu 
zu denken. Denn die Achtung der Rechte 
der Migration ist die Achtung der Rechte 
aller.

Dies ist die Herausforderung, vor der wir 
heute stehen: Die Migrationsgesellschaft 
zu verteidigen und unsere geteilte Welt 
neu zu erfinden.

Berliner Erklärung „In Verteidigung der Migrations-
gesellschaft“ unterzeichnen: https://transformingsoli-
darities.net/de/news/berliner-erklaerung-in-verteidi-
gung-der-migrationsgesellschaft/ 

http://www.frsh.de
https://transformingsolidarities.net/de/news/berliner-erklaerung-in-verteidigung-der-migrationsgesellschaft/
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Die Einführung einer 
Bezahlkarte im Asylbe-
werberleistungsgesetz 
für Geflüchtete wird 
momentan breit diskutiert. 
Eine europaweite Aus-
schreibung1 hat begonnen, 
die Ampelkoalition hat 
sich am 12. April 2024 auf 
eine Gesetzesänderung2 
verständigt. In den Kom-
munen wird das Thema 
medienwirksam auf die 
Tagesordnungen3 der 
Gremien gesetzt. 

Die Bezahlkarte zeigt beispielhaft, wie es 
gelingen kann, eine rechtspopulistische 
Idee zum Mainstream zu machen. In einer 
ganz großen Koalition beteiligen sich mitt-
lerweile fast alle daran, wenn es darum 
geht, soziale Rechte für Nicht-Deutsche 
– nicht nur im AsylbLG – einzuschränken
und Diskriminierungen auszuweiten. Eine
zentrale Rolle in diesem Prozess spielt ein
Gutachten des Konstanzer Juristen Daniel
Thym.

1  https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/116055-
2024 
2  https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/tabel-
len_und_uebersichten/asylblg_Bezahlkarte_UEber-
sicht.pdf 
3  https://www.frnrw.de/top/nein-zur-bezahlkarte-
ratsbeschluesse-aus-nordrhein-westfaelischen-kom-
munen.html 

und ob dies zwei Euro Gebühr kostet 
oder nicht, haben andere längst ihre 
Arbeit aufgenommen: Sie haben mit dem 
national-autoritären Umbau des Sozial-
staats begonnen. Neben der militärischen 
Aufrüstung der Grenzen und der körper-
lichen Deportation aus dem Bundesge-
biet soll die national-autoritäre Sozialpoli-
tik zur dritten tragenden Säule der Migra-
tionsverhinderung werden.

Die Bezahlkarte ist ein Beispiel dafür, wie 
eine rechtspopulistische Idee in den politi-
schen Mainstream überführt werden kann 
– und fast alle das ganz toll finden.

Das Rezept
• Als erstes stellt man Behauptungen in

den Raum, die aus der Luft gegriffen
oder erwiesen falsch sind („Überwei-
sungen an Schlepper im Ausland“ (als
würden diese auf Kredit arbeiten!) /
„Sozialstaatsmagnet“ / „Pull-Faktoren“
/ „Die lassen sich die Zähne machen
und wir bekommen keinen Termin“
usw.). Damit lässt sich schon mal
ordentlich Stimmung machen, die sich
im besten Fall verselbstständigt.

• Man streut mehr oder weniger subtil
die Parole „Jetzt kürzen wir aber end-
lich den Ausländern das Geld“.

• Man fügt noch einige ebenso wohl-
klingende wie nichtssagende Worthül-
sen hinzu („Verwaltungsvereinfachung“,
„Digitalisierung“, „diskriminierungs-
freies Design“). Damit kann man auch
die differenzierter denkenden Bevölke-
rungsgruppen jenseits der Stammtische
und rechtsradikalen Bubbles abholen.

Und schon hat man als Ergebnis: Fast 
alle wollen, dass eine Bezahlkarte einge-
führt wird, die als einziges Ziel hat, eine 
bestimmte (nicht-deutsche!) Bevölke-
rungsgruppe zu diskriminieren, zu kon-

Das Asylbewerberleistungsgesetz 
als Versuchslabor

Wie rechtspopulistische Politik praktisch wirdClaudius Voigt

Das Asylbewerberleistungsgesetz und 
die Bezahlkarte dienen in erster Linie als 
symbolisch aufgeladenes Versuchslabor, 
in dem die Instrumente getestet werden 
können. Doch längst geht es um mehr: 
Rechtsradikale, Neoliberale, Konserva-
tive und Linksnationale üben den Schul-
terschluss, um die Ideologie der Ungleich-
heit auch an anderen Stellen in die Praxis 
zu überführen; Sozialdemokrat*innen 
und Grüne haben dem wenig entgegen 
zu setzen, die Linke ist zu schwach. Dies 
betrifft alle möglichen Bereiche: vom 
Asylbewerberleistungsgesetz über das 
Bürger*innengeld bis zur (noch nicht mal 
verabschiedeten) Kindergrundsicherung 
– bei allem schwingt mehr oder minder
offen ein rassistisches Narrativ mit. Die
Rechtsradikalen sind schon in der Opposi-
tion überaus erfolgreich. Um es anders zu
sagen: „AfD“ wirkt, die rohe Bürgerlich-
keit4 feiert fröhliche Urständ.

Ein aktueller Antrag der Unionsfraktion 
im Bundestag für eine Verfassungsände-
rung5 macht deutlich, worum es im Kern 
geht: Das Gleichheitsversprechen des 
Grundgesetzes soll geschleift, das Grund-
recht auf ein menschenwürdiges Existenz-
minimum entlang rassistischer und klassis-
tischer Trennlinien relativiert, die soziale 
Exklusion für bestimmte Bevölkerungs-
gruppen zur Normalität werden. Dabei 
setzt man offen darauf, dass das Bundes-
verfassungsgericht seine bisher recht pro-
gressive Rechtsprechung über den Haufen 
werfen und der Ungleichheitspolitik nicht 
mehr im Wege stehen werde.

Während wir noch über die Frage disku-
tieren, ob mit der Bezahlkarte 50 oder 70 
Euro Bargeld abgehoben werden können 

4  https://www.philomag.de/artikel/wilhelm-heit-
meyer-krisen-und-kontrollverluste-sind-die-wir-
kungsvollsten-treiber 
5  https://dserver.bundestag.de/
btd/20/097/2009740.pdf 

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/116055-2024
https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/asylblg_Bezahlkarte_UEbersicht.pdf
https://www.frnrw.de/top/nein-zur-bezahlkarte-ratsbeschluesse-aus-nordrhein-westfaelischen-kommunen.html
http://www.frsh.de
https://www.philomag.de/artikel/wilhelm-heitmeyer-krisen-und-kontrollverluste-sind-die-wirkungsvollsten-treiber
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009740.pdf
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trollieren und zu gängeln. Die viel Geld 
kostet und die für die Behörden ganz viel 
zusätzlichen Aufwand bedeutet. Die also 
objektiv Unfug ist. Aber: Ziel erreicht, 
die Operationalisierung der Ideologie der 
Ungleichheit ist ein Stück weitergekom-
men.

Kretschmanns Deal
Um sich den gesellschaftspolitischen Roll-
back und den Durchmarsch rechtsradi-
kaler Positionen konkret vor Augen zu 
führen, sollte man sich die jüngere Histo-
rie der Leistungsformen im AsylbLG anse-
hen: Vor fast genau zehn Jahren, im Sep-
tember 2014, hat der damalige und heu-
tige baden-württembergische Minister-
präsident Winfried Kretschmann einem 
Deal zugestimmt (dem so genannten 
„Kretschmann-Deal“6). Gegen den Willen 
seiner Partei stimmte er im Bundesrat der 
Einstufung von Serbien, Bosnien-Herze-
gowina und Mazedonien als „sichere Her-
kunftsstaaten“ zu. Im Gegenzug handelte 
er unter anderem aus, dass im AsylbLG 
außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen 
das diskriminierende Sachleistungsprin-
zip weitgehend gestrichen wurde. Statt-
dessen wurde der Vorrang von Geldleis-
tungen im Gesetz verankert. Nach aktu-
ellem Recht sind seitdem gem. § 3 Abs. 3 
AsylbLG „vorrangig“ Geldleistungen zu 
erbringen.

Und nun: Ein Gesetzentwurf7 (Art. 15, 
ab S. 79) sieht nicht nur vor, die Bezahl-
karte als eine mögliche Leistungsform ein-
zuführen. Auch der Vorrang von Geldleis-
tungen soll gestrichen und die seit Jahren 
scheintoten Sachleistungen wiederbe-
lebt werden. Die Bezahlkarte soll sogar 
für Personen eingeführt werden, die Ana-
logleistungen nach § 2 AsylbLG entspre-
chend dem SGB XII erhalten – die also 
schon viele Jahre verfestigt in Deutsch-
land leben.

Die Streichung des Sachleistungsprin-
zips war eine wichtige sozialpolitische 
Errungenschaft, die nun wieder rück-
gängig gemacht werden soll. Die Geset-
zesänderung ist am 12. April 2024 als 
Anhängsel zum „Datenübermittlungs-
vorschriften-Anpassungsgesetz“8 (das 
übrigens auch in seinen sonstigen Teilen 
einen Baustein für die autoritäre For-
mierung des Sozialstaats bildet; aber 

6  https://www.proasyl.de/news/gruener-umfaller-
kretschmann-stimmt-asylrechtsverschaerfung-zu/ 
7  https://dserver.bundestag.de/
btd/20/110/2011006.pdf 
8  https://www.bundestag.de/dokumente/textar-
chiv/2024/kw15-de-duev-anpassunggesetz-997400 

das wäre eine andere Geschichte9) ver-
abschiedet worden. Das Ergebnis ist: 
Sowohl Sachleistungen als auch Bezahl-
karten sind (wieder) möglich. Und, nur 
nebenbei bemerkt, gibt es seit dem 
Kretschmann-Deal vor zehn Jahren fünf 
weitere „sichere Herkunftsstaaten“.

Die eiligen 14
Die Bundesländer mit Ministerpräsi-
dent*innen jeder Couleur wollten aber 
nicht auf diese bundesgesetzliche Einfüh-
rung der Bezahlkarte warten: Stattdessen 
haben 14 von 16 Ländern [nkl. Schleswig-
Holstein] sich schon vor Wochen auf Vor-
gaben geeinigt und eine europaweite Aus-
schreibung10 gestartet. In der Ausschrei-
bung gibt es unter anderem auch einen 
Anforderungskatalog11, den die Bundes-
länder festgelegt haben, und in dem sie 
den Kartenbetreiber*innen genau die Dis-
kriminierungsinstrumente12 vorschrei-
ben, die mit der Karte umgesetzt werden 
sollen.

9  https://www.frnrw.de/themen-a-z/sozialleistun-
gen/aenderungen-im-auslaenderzentralregister-fut-
ter-fuer-das-datenmonster.html 
10  https://fbhh-evergabe.web.hamburg.
de/evergabe.bieter/eva/supplierportal/data-
port/subproject/1324beb8-7ab8-4f36-b819-
9dbdce84e56d/details (Fundstelle 11.04.2024)
11  https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ever-
gabe.bieter/api/supplier/subproject/1324beb8-7ab8-
4f36-b819-9dbdce84e56d/attachment/d2660888-
ded0-ee11-9196-005056ba1102 (Fundstelle 
11.04.2024)
12  https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ever-
gabe.bieter/api/supplier/subproject/1324beb8-7ab8-
4f36-b819-9dbdce84e56d/attachment/d2660888-
ded0-ee11-9196-005056ba1102 (Fundstelle 
11.04.2024)

Unter anderem heißt es darin:
• Kein Einsatz im Ausland
• Keine Karte-zu-Karte-Überweisung
• Keine Überweisung ins In- und Ausland
• Bargeldabhebung nur im Inland über 

einen vorher definierten Betrag
• Möglichkeit bundesweiter oder bei 

Bedarf nur regionaler Nutzung durch 
Einschränkung der PLZ

• Möglichkeit des Ausschlusses bestimm-
ter Händlergruppen/Branchen

Völlig zu Unrecht werden diese Diskrimi-
nierungsvorgaben als „Mindeststandards“ 
bezeichnet. Das Gegenteil ist der Fall: Die 
Bundesländer und Kommunen werden 
weitgehend freie Hand haben, wie weit 
sie die Einschränkungen fassen werden. 
Die Gewährleistung des menschenwür-
digen Existenzminimums wird somit in 
den politischen Wettbewerb gestellt. „Wir 
machen‘s für die Ausländer noch schlim-
mer als die anderen!“, wird in Zukunft ein 
erfolgversprechender Wahlkampfslogan 
lauten. Die CSU in Bayern macht es schon 
vor, Ministerpräsident Markus Söder pol-
tert: „Unsere Bezahlkarte kommt schnel-
ler und ist härter“.13

Für die Betroffenen bleibt es nach der 
Einigung in der Koalition wohl der kom-
munalen Umsetzung überlassen, ob 
sie ein Deutschlandticket erwerben, 
eine Mietüberweisung tätigen, einen 
Handyvertrag abschließen, Raten an 
Rechtsanwält*innen zahlen, auf dem Floh-
markt oder im Internet einkaufen können 
oder eine Haftpflichtversicherung bekom-

13  https://www.br.de/nachrichten/bayern/schneller-
und-haerter-bezahlkarte-fuer-asylbewerber-in-bay-
ern,U3I7S1s 
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men. In Hamburg und Bayern etwa, die 
bereits vorgeprescht sind, können nur 
50 Euro monatlich für Erwachsene und 
10 Euro für Kinder abgehoben werden. 
Zugleich kann keineswegs in allen 
Geschäften mit Karte gezahlt werden – 
zumal Buchungen mit Bezahlkarte wie bei 
einer Kreditkarte viel höhere Gebühren 
kosten als mit Girokarte.

Eine freie Disposition, wie und wo die 
geringen Sozialleistungen eingesetzt 
werden, ist somit nicht mehr möglich. 
Der Regelsatz wäre nicht mehr in nach-
vollziehbarer Höhe berechnet, da er auf 
Statistiken von Leistungsberechtigten 
beruht, die ihr Geld in freier Entscheidung 
einsetzen können. Aus diesem Grund ist 
die Bezahlkarte nicht nur politisch falsch, 
sondern auch verfassungsrechtlich hoch 
bedenklich14. Der Deutsche Anwaltverein 
hat eine hervorragende Stellungnahme15 
veröffentlicht, in der auf diese rechtlichen 
Fragen im Detail eingegangen wird.

Bayern16 versucht, dieses Problem 
zu umgehen, indem die Sozialbehör-
den so genannte „Whitelists“ erstel-
len sollen – es werden „vertrauenswür-
dige“ Empfänger*innen festgelegt, an 
die die Leistungsberechtigten ausnahms-
weise doch Überweisungen vornehmen 
können. Abgesehen von der paternalisti-
schen Gutsherrenart, nach der vermutlich 
diese Entscheidungen getroffen werden: 
Eine Entlastung der Verwaltung sieht 
anders aus.

Erkämpfte Selbst- 
verständlichkeiten und 
falsche Versprechen

Der aktuelle Gesetzentwurf der Bun-
desregierung sieht vor, dass die Sozialbe-
hörde zusätzliche Geldleistungen auszah-
len muss, wenn nicht alle Bedarfe mit der 
Bezahlkarte gedeckt werden können – 
übrigens eine sozialrechtliche Selbstver-
ständlichkeit. Jede Entscheidung darüber 
ist dann ein Verwaltungsakt, gegen den 
jeweils mit Widerspruch, Klage und even-
tuell Eilantrag beim Sozialgericht vorge-
gangen werden kann. Auch dies führt zu 
mehr Verwaltungsaufwand statt zu weni-
ger, wie immer versprochen wurde.

14  https://verfassungsblog.de/bar-oder-mit-karte/ 
15  https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-
18-24-bezahlkarte-im-asylblg?file=files/anwaltverein.
de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2024/dav-
sn-18-24-bezahlkarte.pdf 
16  https://www.spiegel.de/politik/deutschland/
gefluechtete-duerfen-mit-bayerns-bezahlkarte-
maximal-50-euro-bargeld-pro-monat-abheben-a-
555fae78-4783-4d80-9dd4-c9224c981f0d 

Aber darum geht es in Wahrheit auch 
gar nicht. Denn fast alle Betroffenen 
in den Kommunen verfügen über ein 
Konto. Dennoch sollen die Sozialleistun-
gen nicht mehr aufs Konto überwiesen 
werden, sondern auf das Parallelsystem 
der Bezahlkarte. Ein immenser zusätzli-
cher Aufwand für die Sozialbehörden und 
erhebliche zusätzliche Kosten werden 
gern in Kauf genommen, um Diskriminie-
rung und Kontrolle umsetzen zu können. 
Das Institut für Finanzdienstleistungen 
e. V.17 bezeichnet die Bezahlkarte daher
völlig zu Recht als „ein Lehrstück, wie
man finanzielle Inklusion verhindert und
rechtspopulistische Narrative bedient“.

Das falsche Versprechen der „Verwal-
tungsvereinfachung“ diente nur als der 
Köder, mit dem Unterstützer*innen für 
die Bezahlkarte geangelt werden soll-
ten. Ebenso wie die haltlosen Behauptun-
gen à la „Überweisungen ins Ausland / an 
Schlepper“ oder „Pull-Faktoren“. „Gerade 
bei sensiblen Eingriffen in die Existenzsi-
cherung sollten sich Bund und Länder in 
ihren Entscheidungen auf fachliche Evi-
denz statt auf Anekdoten und Annahmen 
stützen, die nicht plausibel sind“, urteilt 
denn auch der Chef des Forschungsinsti-
tuts der Bundesagentur für Arbeit, Her-
bert Brücker, in einem Gutachten18 für 
das Deutsche Zentrum für Integrations- 
und Migrationsforschung (DeZIM).

Der Elefant im Raum 
Apropos Anekdoten: Zu den Erfin-
der*innen der Bezahlkarte gehört die so 
genannte „AfD“ als die Expertin für Fak-
tenfreiheit schlechthin. In einem baden-
württembergischen Gesetzentwurf19 aus 
Juli 2022 forderten die Rechtsradikalen 
schon lange vor Beginn der Diskussion 
um eine bundesweite Bezahlkarte: „Der 
notwendige Bedarf an Ernährung, Klei-
dung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- 
und Verbrauchsgütern des Haushalts wird 
regelhaft als Geldleistung in Form von 
Beträgen auf einer Chipkarte ausschließ-
lich mit Bezahlfunktion erbracht (…).“ 
Und auf Bundesebene haben die Rechts-
radikalen im Oktober 2022 in einem 
Antrag20 gefordert, es solle auch im SGB II 
„eine ,Sachleistungs-Debitkarte‘ für voll-
jährige erwerbsfähige Grundsicherungs-

17  https://t1p.de/rnows 
18  https://www.dezim-institut.de/fileadmin/user_
upload/Demo_FIS/publikation_pdf/FA-6050.pdf 
19  https://www.landtag-bw.de/files/
live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/
Drucksachen/2000/17_2929_D.pdf 
20  https://dserver.bundestag.de/
btd/20/039/2003943.pdf 

empfänger eingeführt werden, mit der 
als Alternative zu der Gewährung von 
Barmitteln die Leistungsgewährung in 
bestimmten Fällen – wie etwa der Ver-
weigerung der ‚Bürgerarbeit‘ – unbar 
über die Debitkarte erfolgt“. Auch die 
vulgär-neoliberale „Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft“21 positioniert sich ent-
sprechend: „Außerdem sollten arbeits-
fähige Empfänger dieser Sozialleistung 
(gemeint ist das Bürger*innengeld) diese 
nur über Prepaid-Guthabenkarten ausge-
zahlt bekommen.“

Man muss also keine Prophetin sein um 
vorherzusagen: Interessierte Kreise von 
halb rechts bis ganz rechts werden dafür 
sorgen, dass die Bezahlkarte ihre Grenzen 
nicht im AsylbLG finden wird. Sie wird 
früher oder später als autoritäres Projekt 
auch auf das SGB II22 und möglicherweise 
auf die Kindergrundsicherung übertragen 
werden, um dem Arbeitszwang Nach-
druck zu verleihen, Sozialleistungsbezie-
hende zu gängeln, zu kontrollieren und zu 
sanktionieren – und die weitgehend frei 
erfundenen „Pull-Faktoren“ von Sozialleis-
tungen zu minimieren.

Verfassungsrechtliches 
Ungetüm

Aber die Bezahlkarte ist nur der erste, 
symbolisch aufgeladene Schritt: Einen 
recht detaillierten Fahrplan für einen 
noch weiter gehenden national-autori-
tären Umbau des Sozialstaats für Nicht-
Deutsche stellt ein knapp 60-seitiges Gut-
achten23 aus September 2023 auf, das die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion beim Kon-
stanzer Rechtsprofessor Daniel Thym in 
Auftrag gegeben hatte: Darin setzt sich 
Thym mit „rechtlichen Spielräumen zur 
Einschränkung von Asylbewerberleistun-
gen und sonstiger Sozialleistungen für Per-
sonen mit Fluchthintergrund sowie die 
Ausweitung des Sachleistungsprinzips“ 
auseinander. Das Gutachten gibt konkrete 
Handlungsempfehlungen, an welchen 
Stellen Sozialleistungen unter anderem 
für Asylsuchende und Geduldete gekürzt 
oder am besten ganz gestrichen werden 
können. Seine zentralen Anregungen an 
die Politik sind die folgenden:

• Die nicht existenzsichernden Grund-
leistungen nach § 3 AsylbLG sollen von

21  https://www.insm.de/fileadmin/insm-dms/down-
loads/INSM_Aktionsprogramm_Stand_2024.pdf 
22  https://www.lokalkompass.de/bochum/c-wirt-
schaft/sektorbefragungen-zur-bezahlkarte-fuer-buer-
gergeldempfaenger-in-bochum_a1943523 
23  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=4623444 
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18 Monaten „moderat“ auf 24 oder 
30 Monate verlängert werden. Dies ist 
zum 27. Februar 2024 von der Gesetz-
geberin schon umgesetzt worden – 
gleich noch restriktiver als Thym es 
vorgeschlagen hatte: 36 Monate dauert 
seitdem der niedrigere Grundleistungs-
bezug, was verfassungsrechtlich kaum 
haltbar sein dürfte24.

• Die Sanktionen nach § 1a AsylbLG,
die bereits jetzt in vielen Fällen noch
nicht einmal das physische Existenz-
minimum decken, sollen ausgewei-
tet werden, um ihnen zu „einer größe-
ren Durchschlagskraft“ (Zitat!) zu ver-
helfen. Thym will diese vor allem auf
Geduldete übertragen, die ihrer „Aus-
reisepflicht nicht nachkommen“. Da er
weiß, dass das Bundesverfassungsge-
richt nur Sanktionen zulassen würde,
die durch das eigene Verhalten jeder-
zeit abwendbar wären, deutet er diese
Leistungskürzung ebenso geschickt
wie unzutreffend in eine „verhaltens-
basierte“ Sanktion um – was sie nicht
ist. Vielmehr ist es eine rein repres-
sive Leistungskürzung, die die bloße
Anwesenheit im Bundesgebiet mit dem
Entzug des gesamten sozialen Existenz-
minimums bestraft, ohne eine Möglich-
keit zu haben, wieder in den Genuss
ungekürzter Leistungen zu kommen.
Thym hingegen biegt die Ausreise
gedanklich zu einer Art „Selbsthilfe-
obliegenheit“ zurecht, auch wenn sie
dazu führt, dass nach der Ausreise der
Anspruch auf Leistungen erst recht
untergegangen wäre.

• Darüber hinaus schlägt er für Fälle von
„Sekundärmigration“ vor, das physi-
sche und soziale Existenzminimum
komplett zu streichen, wenn Personen
Internationalen Schutz in einem ande-
ren EU-Staat genießen – selbst wenn
in Deutschland eine Duldung erteilt
wurde, weil eine Abschiebung unmög-
lich ist.

Auch für Geduldete aus „leicht erreich-
baren Drittstaaten“ schlägt er einen voll-
ständigen Leistungsentzug vor – betrof-
fen davon wären einmal mehr Angehörige 
der Rom*nja aus den Westbalkanstaaten. 
Thym nutzt als Blaupause für diesen Vor-
schlag den bereits bestehenden Leistungs-
ausschluss bestimmter EU-Bürger*innen. 
Die Kolleg*innen in den Beratungsstellen 
für EU-Bürger*innen kennen nur zu gut 
die Folgen dieser vollständigen sozialen 
und wirtschaftlichen Exklusion: Verelen-

24  https://www.einwanderer.net/fileadmin/down-
loads/tabellen_und_uebersichten/Rueckfuehrungs-
verbesserungsgesetz.pdf 

dung, Straßenobdachlosigkeit, Schutzlo-
sigkeit, fehlende medizinische Versorgung, 
staatlich verursachte Kindeswohlgefähr-
dung, moderne Sklavenarbeit.

Für Dublin-Fälle sollen ebenfalls sämtliche 
Leistungen gestrichen werden. Hierfür 
hat die EU mit Zustimmung der Bundes-
regierung bereits die Grundlagen geschaf-
fen: Die künftige „Asyl- und Migrations-
management-Verordnung“25 als Teil des 
berüchtigten GEAS sieht in ihrem Art. 10 
vor, dass im unzuständigen Dublin-Staat 
kein Anspruch auf Sozialleistungen mehr 
besteht. Der sozialrechtliche „Squeeze-
out“ wird gleichsam unionsrechtlich flan-
kiert. Die Verordnung soll im Jahr 2026 in 
Kraft treten.

Das Thym-Gutachten bleibt nicht inner-
halb der Grenzen des AsylbLG: Das 
Bürger*innengeld und die Kindergrundsi-
cherung könnten zwar nicht pauschal für 
nicht-deutsche Staatsangehörige gekürzt 
werden. Aber: „Freilich könnten indi-
rekt erweiterte Handlungsmöglichkeiten 
geschaffen werden, indem man die Ausge-
staltung des Bürgergeldes umstellt. Solche 
Änderungen erfassten alle Personen unab-

25  https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/
Bezahlkarte/Asylum_and_Migration_Management_
Regulation_9.2.24_ST-6365-2024-INIT_en.pdf 

hängig von der Staatsangehörigkeit und 
würden Deutschland an diejenigen euro-
päischen Länder annähern, wo viele Leis-
tungen nicht pauschal an alle gezahlt 
werden, sondern an bestimmte Indikato-
ren anknüpfen. Eine Reform könnte die 
Berechnungsmethode, nicht nur hinsicht-
lich der Inflation, weniger großzügig aus-
gestalten.“ Im Klartext: Niedrigere Regel-
bedarfe, höherer Erwerbszwang, schär-
fere Mitwirkungspflichten, „in spezifischen 
Sektoren“ Umstellung auf Sachleistungen.

Würde das Bundesverfassungsgericht all 
die angedachten Einschränkungen oder 
Streichungen des Existenzminimums für 
bestimmte Bevölkerungsgruppen mitma-
chen? Hat es nicht immer wieder betont, 
dass die Menschenwürde migrationspoli-
tisch nicht zu relativieren, das menschen-
würdige Existenzminimum „stets“ und 
unabhängig von Staatsangehörigkeit oder 
Aufenthaltsstatus zu sichern ist?

„Judikativen Überdrehungen 
entgegentreten“

Thym zeigt sich zuversichtlich: „Gesell-
schaft, Politik und Wissenschaft nehmen 
keinen Anstoß, wenn Nichtregierungs-
organisationen und andere Akteure eine 
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dynamische Rechtsprechung einfordern, 
gerade auch im Migrationsrecht. Ebenso 
legitim muss es sein, judikativen Überdeh-
nungen entgegenzutreten. Hierbei ist frei-
lich darauf zu achten, dass, anders als im 
aktuellen US-Diskurs, die Institution des 
Verfassungsgerichts nicht generell beschä-
digt wird. Hierzu muss auch das Gericht 
durch seine Urteilspraxis beitragen.“

Er setzt also darauf, dass das Bundes-
verfassungsgericht aufgrund der rechten 
Hegemonie im gesellschaftlichen Diskurs 
seine eher progressive Rechtsprechung 
(„judikative Überdehnungen“) schon von 
selbst über Bord werfen werde. Um dem 
Nachdruck zu verleihen, stellt er wissen-
schaftlich-neutral in den Raum: „Öffentli-
che Forderungen nach Rechtsprechungs-
wandel können sich auch auf ,weniger‘ 
Grundrechtsschutz richten.“

Sicherheitshalber will das Gutachten das 
autoritäre Projekt jedoch parallel mit 
einer Verfassungsänderung flankieren. 
Dadurch könnten nicht nur im SGB II, 
sondern auch in der Kindergrundsiche-
rung effektivere Ungleichbehandlungen 
verwirklicht werden. Thym schlägt vor, 
den Art. 20 GG (das Sozialstaatsgebot, 
das eine der Grundlagen für die bisherige 
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts zum menschenwürdigen Exis-
tenzminimums darstellt) zu ergänzen:

„Für Personen ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit sind bei der Bestimmung des 
Existenzminimums und der Anwendung 
des Gleichheitssatzes die Dauer des bis-
herigen Aufenthalts, dessen Rechtmä-
ßigkeit und das Leistungsniveau in ande-
ren EU-Mitgliedstaaten zu berücksichti-
gen (…). Soweit ein anderer EU-Mitglied-
staat für die Existenzsicherung zuständig 
ist, können Leistungen nicht zusätzlich im 
Bundesgebiet beansprucht werden.“

Die Gewährleistung des Existenzmini-
mums (und in diesem Zusammenhang 
auch der Gleichheitsgrundsatz) soll für 
Menschen ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit also nur noch eingeschränkt gelten. 
Die Menschenwürde in ihrer praktischen 
Ausformung wäre dann auch verfassungs-
rechtlich nicht mehr unantastbar; für 
Nicht-Deutsche gälte sozialrechtlich eine 
Art Menschenwürde light. Wie explo-
siv das Fass ist, das da geöffnet werden 
soll, mag man sich kaum ausmalen. Hier 
würde tatsächlich die Axt an den Kern des 
Grundgesetzes gelegt.

Brandmauer ist abgefackelt
Die CDU/CSU hindert das indes nicht, 
den Vorschlag für diese Verfassungsän-
derung wörtlich zu übernehmen und in 
einem Bundestagsantrag „Leistungen für 
Asylbewerber senken – Rechtliche Spiel-
räume nutzen“26 einzubringen. Hier wird 
es zentrale Aufgabe der Progressiven sein, 
die Verfassung, im besten Sinne konser-
vativ, gegen die Konservativen zu vertei-
digen!

Mit der vorgeschlagenen Verfassungsän-
derung wäre man übrigens nicht mehr 
sehr weit weg von den Vorschlägen der 
Rechtsradikalen im Bundestag. Die „AfD“ 
will nicht-deutschen Staatsangehörigen 
den Zugang zum Bürger*innengeld in 
vielen Fällen gleich ganz streichen: „Sozi-
alstaat sichern – Bürgergeld für EU-Bür-
ger und Drittstaatsangehörige begren-
zen“, lautet der Titel eines Bundestagsan-
trags27.

„Der Anteil der Ausländer am Bürger-
geld ist im Vergleich zum Bevölkerungs-
anteil überproportional hoch und nimmt 
zu; inzwischen beziehen mehr Migran-
ten als Deutsche Bürgergeld. Eine zeit-
lich unbegrenzte Gewährung von Grund-
sicherungsleistungen an Ausländer ist 
künftig schon aus fiskalischen Gründen 
nicht mehr realisierbar. Der grundsätz-
liche Nachrang deutscher Sozialleistun-
gen gegenüber Hilfe- und Selbsthilfemög-
lichkeiten – die ggf. auch im Ausland reali-
siert werden können – ist zu berücksichti-
gen“, „begründen“ die parlamentarischen 
Rassist*innen ihr Vorhaben.

Schon klar: Das ist vor allem die übliche 
rechtsextremistische Propaganda und kei-
neswegs identisch mit den Unionsvor-
schlägen. Und doch: Die Ähnlichkeiten in 
der Argumentation fallen ins Auge (Aus-
reise als Selbsthilfeobliegenheit, Nachrang 
der deutschen Sozialleistungen usw.). Der 
Sozialstaat soll unter Nationalvorbehalt 
gestellt werden. Wie konkret das alles ist, 
konnte man am 8. April bei einer Anhö-
rung28 des Bundestags-Sozialausschusses 
miterleben. Dort haben die Abgeordne-
ten von CDU/CSU und FDP die gelade-
nen Sachverständigen – unter ihnen der 
ausführlich zitierte Daniel Thym und der 
Bonner Juraprofessor Gregor Thüsing – 

26  https://dserver.bundestag.de/
btd/20/097/2009740.pdf 
27  https://dserver.bundestag.de/
btd/20/100/2010063.pdf 
28  https://www.bundestag.de/mediathek/ausschuss
sitzungen?videoid=7609367#url=L21lZGlhdGhla29
2ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NjA5MzY3&mod=med
iathek 

interessiert nach den rechtlichen Möglich-
keiten von Sozialleistungskürzungen oder 
-einschränkungen für Geflüchtete gefragt.
Die Antwort der beiden Juristen war im
Kern: Juristisch ist ganz vieles denkbar, es
müsse nur politisch gewollt sein.

Und da haben sie Recht! Wir müssen 
den national-autoritären Angriff 
auf den Sozialstaat politisch beant-
worten und dürfen uns nicht darauf 
verlassen, dass die Gerichte das 
Schlimmste schon verhindern 
würden. Denn es geht um die zutiefst 
politische Frage: In welcher Gesell-
schaft wollen wir leben?

In einer Gesellschaft, in der die Sicherung 
der sozialen Teilhabe oder gar des physi-
schen Überlebens vom richtigen Aufent-
haltsstatus und der richtigen Staatsange-
hörigkeit abhängig gemacht werden? In 
der sich der Sozialstaat seiner Verantwor-
tung für einige vollständig entzieht und 
sie auf Suppenküchen, Almosen, Pfand-
flaschen, Mülltonnen, ehrenamtliche 
Unterstützer*innen, solidarische Hilfs-
strukturen verweist? In der „informelle 
Camps und Zeltstädte von Geflüchteten 
wie etwa in Calais, Rom, Paris, Athen und 
entlang der Balkan-Route“ zum Ziel des 
politischen Handelns zu werden drohen 
(wie es die Diakonie Deutschland in einer 
lesenswerten Stellungnahme29 befürch-
tet)? In der Menschen aus Angst vor einer 
Denunziation an die Ausländerbehörde 
nicht zur Ärzt*in gehen und sich nicht 
trauen, einen Sozialhilfeantrag zu stellen? 
In der manche nicht wissen, wovon sie 
morgen das Essen für sich und ihre Kinder 
bezahlen sollen? In der die Beschneidung 
sozialer Rechte für nicht-deutsche Staats-
angehörige nur das Versuchslabor ist, um 
diese später um so effizienter bei anderen 
einsetzen zu können? In der ein Teil der 
Bevölkerung langfristig in Lagern leben 
muss, die keine Orte zum Leben sind? In 
der Sozialstaat, Flucht und Migration sys-
tematisch gegeneinander ausgespielt und 
Grund- und Freiheitsrechte weiter einge-
schränkt werden? – Eben!

Claudius Voigt ist Referent im Projekt Q bei der 
Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung 
Asylsuchender e.V. in Münster (GGUA). 
www.ggua.de 

29  https://www.bundestag.de/resource/blob/9967
28/28babfad82083d9c12bcf373db7ec13c/Stellung-
nahme-Diakonie.pdf 
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Unbegleitete minderjährige Geflüch-
tete bekommen aufgrund der Abwesen-
heit ihrer Eltern/Sorgeberechtigten durch 
das Familiengericht eine*n Vormund*in 
zur Seite gestellt, der/die ihre Rechte und 
Interessen vertreten soll. Eine verantwor-
tungsvolle Ausübung dieses Amtes ist von 
großer Bedeutung für die Minderjährigen. 
Die Qualität der Vormundschaft ist ent-
scheidend für das Leben der Kinder und 
Jugendlichen.

Zum 1.1.2023 ist die Reform des Vor-
mundschaftsrechts in Kraft getreten. 
Diese brachte umfassende Änderungen 
mit sich, die zum größten Teil im Bürgerli-
chen Gesetzbuch geregelt sind.

Bereits vorher galt der Vorrang der Ein-
zelvormundschaft, sofern eine geeig-
nete Person zur Verfügung stand. Mit 
der Reform wurde dieser Vorrang aber 
noch deutlich stärker in den Vorder-
grund gestellt. So müssen nun insbeson-
dere von Seiten der Jugendämter kon-
krete Maßnahmen unternommen werden, 
Einzelvormund*innen zu suchen, zu quali-
fizieren und zu beraten.

sowie die Bedürfnisse meines Mündels im 
Blick behalten. Durch mich erfährt mein 
Mündel eine gewisse Stabilität, da ich ihn 
auf seinem Weg kontinuierlich begleite. 
Auch wenn z.B. ein Schul- oder Woh-
nungswechsel ansteht, bin ich noch da. 
Dass ich durchgängig bleibe, war auch für 
mein Mündel zunächst schwer zu verste-
hen, da er den Wechsel von verantwort-
lichen Personen seitens des Jugendamts 
etc. gewohnt war. Monat für Monat ist 
sein Vertrauen in mich gewachsen und es 
freut mich sehr zu sehen, wie er immer 
offener mir gegenüber wird und, dass er 
seine Bedürfnisse und Gefühle mir gegen-
über mehr und mehr mitteilt. Es war ein 
schwieriger, aber auch auf seine Art und 
Weise schöner Moment, als er das erste 
Mal etwas ‚so richtig blöd‘ fand. Davor 
war für ihn immer ‚alles ok‘ und ich habe 
mich gefreut, dass er seinen Gefühlen 
Ausdruck verliehen hat.

Es fällt mir manchmal schwer ihn in seiner 
Trauer zu begleiten, weil seine Situation 
durch die Trennung von seiner Familie, 
seine Vergangenheit und seine Lebensbe-
dingungen hier in Deutschland wirklich 
alles andere als einfach ist.

Ich trage viel Verantwortung, was ich 
auch manchmal schwierig finde – gerade, 
wenn die Dinge nicht so laufen, wie es für 
mein Mündel am besten wäre oder ich 
nah miterlebe, mit welchen Ungerechtig-
keiten er konfrontiert ist. Es ist manch-
mal schwer auszuhalten, dass trotz größ-
ter Mühe die Wartezeiten für Termine bei 
Behörden so lang sind, oder die ‚Regeln‘ 
für Mitarbeiter*innen der Behörden eher 
im Fokus zu stehen scheinen als das Wohl 
des Jugendlichen. So hat es beispielsweise 
mehr als drei Monate gedauert, bis er 
endlich in die Schule und in den Fußball-
verein durfte. Ich fühle mich teilweise hilf-
los den Behörden ausgeliefert, z.B. wenn 

Herausforderung und Bereicherung

Die ehrenamtliche Vormundschaft für eine*n 
unbegleitete*n minderjährige*n Geflüchtete*n

Dorothee Paulsen

Zwei ehrenamtliche 
Vormund*innen berichten 
von Hürden im Umgang 
mit Behörden und wach-
sendem Vertrauen in der 
Beziehung zum jugendli-
chen Geflüchteten.

Hintergrund ist, dass es grundsätzlich dem 
Kindeswohl zugutekommt, wenn ein Kind 
oder ein*e Jugendliche*r eine geeignete 
Einzelperson als Vertreter*in zur Seite 
gestellt bekommt. Einzelvormund*innen 
können sich ganz gezielt nur um diese*n 
Minderjährige*n oder im Einzelfall um 
zwei Minderjährige kümmern. Nicht 
aber, wie dies bei Amtsvormund*innen 
und teilweise auch bei Vereins- und 
Berufsvormund*innen der Fall ist, um bis 
zu 50 Minderjährige.

Der lifeline Vormundschaftsverein im 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. 
ist seit nunmehr 20 Jahren mit der Auf-
gabe befasst, Ehrenamtliche, die bereit 
sind, eine Einzelvormundschaft für 
eine*n unbegleitete*n minderjährige*n 
Geflüchtete*n zu übernehmen, zu suchen, 
zu qualifizieren und fortlaufend zu bera-
ten.

Die Ehrenamtlichen werden in Einzel-
gesprächen auf ihre Eignung überprüft, 
qualifiziert und über ihre Pflichten als 
Vormund*in unterrichtet. Es werden 
Fortbildungen und Austausche sowie 
Gemeinschaftsaktivitäten mit den Jugend-
lichen angeboten. Außerdem stehen die 
Mitarbeiter*innen von lifeline bei Fragen 
immer zur Verfügung und vertreten die 
Ehrenamtlichen in Urlaubszeiten oder bei 
längerer Krankheit.

Zwei ehrenamtliche 
Vormund*innen berichten

Karla*: 

„Ich empfinde meine Aufgabe als ehren-
amtliche Vormundin als eine sehr heraus-
fordernde und sehr wichtige. Durch die 
Möglichkeit der engen Begleitung ‚eins zu 
eins‘ kann ich gut die verschiedenen Her-
ausforderungen und nächsten Schritte 
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keine Möglichkeit der Kontaktaufnahme 
besteht, da auf Anrufe nicht reagiert und 
auf Mails nicht geantwortet wird oder ich 
widersprüchliche Aussagen bekomme und 
ich es somit nicht richtig machen kann. 
Durch die Vormundschaft stehe ich auch 
in engem Kontakt mit der Familie des 
Mündels und bin leider in diesem Zusam-
menhang auch schon Zeugin von rassisti-
schen Äußerungen, Misstrauen und Empa-
thielosigkeit seitens der Behörden gewor-
den. Dies hat mich wirklich schockiert.

Ich bin sehr dankbar für die Unterstüt-
zung und wertvollen Tipps sowie die 
Erfahrung von lifeline. Der Kontakt mit 
den Behörden ist häufig alles andere als 
einfach. Durch die Mitarbeiter*innen von 
lifeline weiß ich, was die Rechte meines 
Mündels sind und an welchen Stellen ich 
Möglichkeiten habe, die Situation meines 
Mündels zu verbessern bzw. Anträge zu 
beschleunigen. Es ist für mich total wert-
voll bei meiner Ratlosigkeit nach einem 
‚Nein‘ der Behörden nochmal bei life-
line nachzufragen, wie ich weiter vor-
gehen kann und mir dann Wege aufge-
zeigt werden. Alleine wüsste ich an dieser 
Stelle meist nicht, ob es noch Optionen 
gibt.“

Karl*: 

„Die umfängliche Verantwortung für 
das Wohl des Jugendlichen, fordert 
Vormund*innen in vielen unterschied-
lichen Bereichen. Hierzu ist es meiner 
Erfahrung nach notwendig sich während 
der Vormundschaft stetig neues Wissen 
anzueignen. Dazu zählt für mich u.a. die 
Sicherstellung der Betreuung und Unter-
kunft, die finanzielle und gesundheitliche 
Versorgung, die Teilhabe an schulischer/
beruflicher Bildung sowie die soziale Teil-
habe am Leben in Deutschland. 

Auch die gesundheitliche Vorsorge kann 
sehr umfänglich ausfallen. Bei Jugend-
lichen, die z.B. aus Kriegsgebieten 
kommen, kann Erlebtes eine Beeinträchti-
gung der psychischen Gesundheit mit sich 
bringen. Auch andere Behandlungen, als 
Beispiel sei hier die Behandlungen kariö-
ser Zähne genannt, wurden oft über Jahre 
nicht durchgeführt, so dass es großen 
Nachholbedarf gibt.

Darüber hinaus ist für mein Mündel wich-
tig, dass aufenthaltsrechtlich Relevantes 
geklärt ist, und dabei stehen die Bleibe-
perspektiven und die Option des Famili-
ennachzugs besonders im Vordergrund. 
All dies erfordert es, dass bei unterschied-
lichen Behörden Anträge gestellt werden 

müssen. Diese sind häufig sehr komplex 
und nicht immer leicht verständlich. Viel-
fach bedarf es der Rücksprache mit Mitar-
beitenden der Ämter, deren Erreichbar-
keit und Hilfsbereitschaft sich sehr unter-
schiedlich darstellt. Viele behördliche Stel-
len scheinen unter hoher Arbeitsbelastung 
zu stehen, so dass auf Entscheidungen 
teilweise lange gewartet werden muss. 
Auch in Fällen, wo Zuständigkeiten unter 
den Behörden nicht geklärt scheinen bzw. 
Absprachen zwischen Behörden nötig 
sind, hakt es teilweise. Als besonders 
belastend habe ich die lange Wartezeit 
nach Stellung des Asylantrages erlebt.“

Anhand dieser beiden Erfahrungsberichte 
wird deutlich, was für eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe die Übernahme einer 
Vormundschaft für eine*n unbegleitete*n 
minderjährige*n Geflüchtete*n ist.

Zeitmanagement im 
Behördendschungel

Ehrenamtliche sehen sich im Umgang mit 
Behörden aber häufig mit großen Hürden, 
teilweise diskriminierenden Äußerun-
gen und fehlender Beratung konfron-
tiert. Oft ist bereits die Kontaktaufnahme 
zu Sachbearbeiter*innen eine Mammut-
aufgabe. So müssen Ehrenamtliche viel 
Zeit darauf verwenden, sich durch die 
Anträge zu arbeiten, die sie in der Regel 
zum ersten Mal stellen. Oft werden sie 
von Behörde zu Behörde verwiesen 
und erleben, dass häufig nicht einmal die 
Sachbearbeiter*innen die genauen Vor-
gänge und Zuständigkeiten kennen. Auch 
werden Dokumente nur nach und nach 
eingefordert, statt dass von Anfang an 
klar ist, welche Dokumente und weite-
ren Anträge erforderlich und einzureichen 
sind. Im Behördendschungel verlieren 
die Ehrenamtlichen viel Zeit und manche 
kommen hier an ihre Grenzen. 

Nicht die Minderjährigen, denen ihr Enga-
gement eigentlich gewidmet ist, fordern 
die meiste Zeit und Nerven, sondern der 
Umgang mit Behörden. Viel Zeit verbrin-
gen manche Ehrenamtliche, je nach Kom-
plexität der Situation, damit, überhaupt 
grundlegende Dinge wie Leistungsbe-
zug, Schulbesuch und Personaldokumente 
zu organisieren. Zeit, die dann nicht 
für den direkten Kontakt mit dem/der 
Jugendliche*n zur Verfügung steht. Es sind 
ja keine beruflichen Vormundschaften, die 
behördlichen Wege sind nicht bereits klar, 
sondern müssen erst verstanden werden. 
Leider sind die personell unzulänglich aus-

gestatteten Behörden hier keine Unter-
stützung.

Natürlich gibt es immer auch hier Ausnah-
men, Personen, die nahbar und beratend 
zur Seite stehen, und wirklich an einer 
Lösung der Situation interessiert sind. 
Oft erleben Ehrenamtliche aber, dass 
ihre Mündel „eine Nummer“ sind, wie 
eine Ehrenamtliche sich ausdrückt, und 
es für niemanden besonders wichtig ist, 
ob diese*r oder jene*r Jugendliche früher 
oder später Leistungen zum Lebensunter-
halt, den Schulbesuch, eine angemessene 
Unterbringung und Anderes erhält. 

Trennung und Trauma
Dass es sich hier um junge Menschen 
handelt, die oft unvorstellbar Schwe-
res hinter sich haben, zum Teil Trauma-
tisierungen verarbeiten müssen, und vor 
allem mit der Trennung von ihren Eltern 
leben müssen, ist offenbar niemandem 
klar. Dass sie, um anzukommen, unver-
züglich größtmögliche Sicherheit in Form 
von klaren Tagesabläufen (Schule, Frei-
zeit), sicheren, geschützten Wohn-
raum, Leistung zum Lebensunterhalt 
und zur Gesundheitsversorgung bräuch-
ten, scheint bei den dafür zuständigen 
Behörden nicht bekannt oder interessant 
zu sein – oder es fehlen die personellen 
Kapazitäten, um diesem Bedarf angemes-
sen gerecht zu werden. Manche Ehren-
amtliche reiben sich hier auf, kommen 
an ihre Grenzen und sind schockiert von 
dieser Seite dieses Landes, einer Seite, die 
man als privilegierte Person so nicht ken-
nenlernt.

Allzeit ansprechbar
Aber niemand ist allein. lifeline ist für 
die ehrenamtlichen Vormund*innen all-
zeit ansprechbar, um zu beraten und zu 
unterstützen. Wir bieten neben Einzelge-
sprächen zu konkreten Fragen auch Fort-
bildungen zu vielen für die Vormund-
schaft relevanten Themen, so zum Bei-
spiel: Grundlagen des Asylverfahrens bei 
unbegleiteten minderjährigen Geflüchte-
ten, Umgang mit traumatisierten Geflüch-
teten oder die Einführung in die sozi-
alrechtlich relevanten Bereiche. Darü-
ber hinaus organisiert lifeline regelmä-
ßig stattfindende Austauschrunden, wo 
sich die ehrenamtlichen Vormund*innen 
über aktuelle Bedarfe von ihnen und ihren 
Mündeln sowie allgemeine Erfahrungen 
während der Vormundschaft besprechen 
können.

http://www.frsh.de
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Zusätzlich ist lifeline auch Anlaufstelle 
für die Jugendlichen, die sich eigenstän-
dig oder mit Vormund*in an uns wenden. 
Die professionelle Betreuung durch den 
Verein bietet den Ehrenamtlichen Sicher-
heit sowohl bei der Entscheidungsfindung 
für eine Vormundschaft als auch in dem 
Übernahmeprozess und der eigentlichen 
Vormundschaft.

Angesichts der großen Bedeutung, die das 
Ehrenamt seit 2023 im Vormundschafts-
recht einnimmt, wäre es sehr hilfreich, 
wenn Hürden im Kontakt zu Behörden 
abgebaut würden, wenn Behörden per-
sonell und fachlich so aufgestellt wären, 
dass Menschen dort die notwendige Bera-
tung bekämen und auch als Menschen, 
nicht als eine weitere Nummer, behandelt 
würden, egal woher sie kommen.

Ein Engagement an 
vorderster Front

Menschen, die bereit sind, eine ehren-
amtliche Vormundschaft zu übernehmen, 
übernehmen eine ganz besondere Verant-
wortung und zeigen großes Engagement. 
Sie sollten von behördlicher Seite unter-
stützt werden und nicht ausgebremst. 
Ganz zu schweigen davon, dass natür-
lich die Minderjährigen, um die es ja zual-
lererst geht, besonders vulnerable Perso-
nen sind, denen von behördlicher Seite 
sowieso jede Unterstützung bereitgestellt 
werden sollte.

Die Ehrenamtlichen setzen sich „an vor-
derster Front“ für die Rechte und Interes-
sen ihrer Mündel ein, stehen ihnen jeder-
zeit zur Seite – und sind angesichts der 
vielen schwierigen Situationen, die die 
Jugendlichen meistern müssen, wirklich in 
jeder Hinsicht ihre Vertreter*innen.

Dabei wird auch immer wieder deutlich, 
dass der Aufbau der Beziehung zwischen 

den Ehrenamtlichen und den Jugendli-
chen eine große Bereicherung für beide 
Seiten ist. Sowohl die beiden hier zitier-
ten als auch viele andere Vormund*innen 
sagen: „Zeit mit einem jungen Menschen 
zu verbringen, macht häufig viel Spaß. Es 
ermöglicht Teilhabe an einer Lebenswelt, 
die man ohne Ehrenamt so nicht kennen-
gelernt hätte (der Blick über den Teller-
rand).“ Es ist eine besondere Erfahrung, 
das wachsende Vertrauen zueinander zu 
erleben, und einander an der jeweiligen 
Lebenswelt teilhaben zu lassen.

lifeline sucht fortlaufend Ehrenamtliche, 
die bereit sind eine ehrenamtliche Vor-
mundschaft zu übernehmen. Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an lifeline@frsh.de 
oder Tel. 0431 2405828 für mehr Infor-
mationen oder ein unverbindliches Erst-
gespräch.

*) Namen geändert.
Dorothee Paulsen arbeitet im Team des lifeline Vor-
mundschaftsvereins in seiner Kieler Geschäftsstelle. 
www.lifeline-frsh.de 
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„Schleswig-Holstein Ahoi!“: Herzlichen 
Dank für dein Kommen! 

Ekkehard Hörner: Das mach ich sehr gerne.

Könntest du dich bitte kurz vorstel-
len und erzählen, wo und wie lange du 
bereits ehrenamtlich in der Flüchtlings-
hilfe tätig bist? 

Mein Name ist Dr. Ekkehard Hörner. Ich 
wurde am 13.04.1953 in Wuppertal gebo-
ren. 1972 bin ich nach Kiel gekommen, 
um Philosophie und Germanistik zu stu-
dieren. Ich habe einige Jahre am Institut 
für Allgemeine Sprachwissenschaft der 
CAU als Assistent gearbeitet und später 
mit einem Compagnon eine kleine Com-
puterfirma betrieben. Seit 2018 bin ich 
Rentner.

Seit 2019 bin ich ehrenamtlich im Verein 
Kiel hilft e.V. engagiert. 

Was bietet Kiel hilft e. V. für Geflüchtete?

Der Verein wurde im Februar 2016 aus 
der im August 2015 gestarteten Face-
book-Gruppe „Kiel hilft e. V. Flüchtlin-
gen“ gegründet. Der ursprüngliche Fokus 
auf Geflüchtete wurde später ausgewei-
tet. Mittlerweile sind auch andere Grup-
pen und Hilfsbedürftige allgemein ange-
sprochen. Schwerpunkte der Tätig-
keit sind materielle Nothilfe (Sachspen-
den sammeln und verteilen) und prakti-
sche Unterstützung bei Integration und 
Teilhabe (Fahrradwerkstatt, Nähstube, 
Sprachtreff).

Wir versuchen, den Waisenhof als Begeg-
nungsstätte anzubieten und zu organi-
sieren. Eine Zeit lang hat die ZBBS da 
Unterricht gegeben, es gibt sporadische 
Tanzveranstaltungen und eine Gruppe von 
kurdischen Leuten gibt hier sonntags Kur-
dischunterricht für ihre Kinder. 

Erfolge erlebe ich nicht oft genug, aber 
doch so oft, dass ich weitermache, auch 
wenn es mal nicht so glücklich ausgeht. 

Aber wenn jemand sein Prakti-
kum bekommt nach einer gemeinsam 
geschriebenen Bewerbung oder Mathe 
doch nicht mehr Scheiße findet, nachdem 
man gemeinsam gelernt hat. Oder wenn 
jemand die Prüfung oder einen Abschluss 
schafft. Das kriegen natürlich die Leute 
zustande, aber ich habe ein bisschen 
Anteil daran und darüber freue ich mich. 

Oder z. B. ein Familiennachzug, da habe 
ich eigentlich gar nichts beigetragen. Aber 
wir haben viel darüber gesprochen. Da 
meinte jemand: „Ich will meinen Bruder 
nachholen, ich will nicht, dass er in die 
Armee kommt, ich will ihn holen“. Alles, 
was ich tun konnte, war zu sagen: „Das 
versteh ich! Du hast Recht!”. Und er hat 
das geschafft und das war ganz toll. 

Kannst du einige besondere Erfahrun-
gen oder Momente teilen, die du wäh-
rend deiner ehrenamtlichen Tätigkeit 
erlebt hast?

Ich erlebe glückliche Momente: Jedes 
Mal, wenn es einem Menschen gegen 
katastrophale Ausgangsbedingungen und 
unfairen Widerstand gelingt, doch einen 
Sprachkurs zu bekommen, eine Prüfung 
zu bestehen, einen Praktikumsplatz, eine 
Wohnung, eine Ausbildung, einen Job, 
eine Einbürgerung oder einen Familien-
nachzug zu erreichen.

Gibt es jemanden von den Teilnehmen-
den, den du kennst, die oder der schon 
etwas entwickelt hat und viel gelernt 
hat? Schnell? Von Null?

Das ist unglaublich heterogen. Ich denke 
an zwei Analphabetinnen, die nicht in der 
Schule waren, weil ‚Mädchen nicht in die 

„Und er hat das geschafft 
und das war ganz toll“

Dr. Ekkehard Hörners ehrenamtliche 
Arbeit in der Geflüchtetenhilfe

Interview

Welche konkreten Aufgaben und Akti-
vitäten übernimmst du in der Flücht-
lingshilfe?

Hauptsächlich beteilige ich mich an der 
Organisation und der Durchführung des 
Sprachtreffs. Dazu kommt eine individu-
elle Unterstützung einzelner Personen, 
die ich im Sprachtreff kennengelernt habe. 
Im Moment verwende ich viel Zeit auf 
eine Familie mit drei Kindern, die aus dem 
Südsudan kommt. Hier gebe ich Hausauf-
gabenhilfe, hole die Kinder von der Schule 
ab et cetera. Das meine ich mit individueller 
Unterstützung: zum Beispiel Hausaufgaben-
hilfe, Behördengänge oder Arztbesuche. 

Außerdem mache ich mit Stefan, einem 
Freund von mir, die FerienSpass-Gruppe 
für Freizeitveranstaltungen. Da organisie-
ren wir Sachen mit Kindern und Jugend-
lichen, mal an den Strand gehen, in den 
Klettergarten. Oder wir sammeln alle mit 
dem Deutschlandticket ein und fahren 
nach Lübeck oder Eckernförde und besu-
chen die Bonbonfabrik.

Warum hast du dich für die Flücht-
lingshilfe entschieden und was hat dich 
motiviert, weiterhin ehrenamtlich tätig 
zu sein?

Ich helfe gerne, und ich habe das Gefühl, 
dass Geflüchtete das Recht auf Hilfe 
haben, dass ich eine Bringschuld habe. 
Aber das empfinde ich auch gegenüber z. B. 
Obdachlosen. Euer Fokus beim Flücht-
lingsrat ist wichtig, aber der Verein Kiel 
hilft e. V. hat einen größeren Rahmen.

Ich kann nicht die ganze Welt nach 
meinen Vorstellungen umgestalten, also 
tue ich das, was mir möglich ist. Ich bin 
mit der Welt unzufrieden und ich kann die 
großen Sachen nicht ändern, aber ich will 
das tun, was ich ändern kann. Da, wo ich 
das Gefühl habe, dass es etwas nützt, da 
will ich etwas tun. 
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Schule gehen‘. Die sind mit normalem 
Sprachunterricht überfordert. Das schaf-
fen die so schnell nicht. Aber das Engage-
ment und der Einsatz sind beeindruckend. 

Und es gibt andere, da schlackerst du 
mit den Ohren, wie schnell sie sind. Ich 
will jetzt nichts sagen… Wie lange warst 
du, Muathe, in Steinburg? Neun Monate? 
Und du kamst hier in Kiel an und konntest 
Deutsch, du konntest dich mit mir unter-
halten. Und da bist du nicht der Einzige, 
der mich so beeindruckt und überrascht 
hat. Es ist unglaublich, wie schnell manche 
Leute Deutsch lernen. Aber wenn man 
zuhause eine Schule oder Uni besucht 
hat, ist das ganz anders, als wenn man 
hier ankommt und noch nie einen Bleistift 
in der Hand hatte. 

Aber was gleich ist, ist die Bereitschaft, 
sich beim Deutschlernen Mühe zu geben. 
Und die Fähigkeit, auch Freude zu empfin-
den, wenn man merkt, wie Deutsch tickt.

Mit welchen Herausforderungen sind 
Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe 
konfrontiert? Dies könnte bürokrati-
sche Hürden, kulturelle Unterschiede 
oder andere Aspekte betreffen.

Immer wenn ich jemanden zum Amt 
begleite, stellen sich bei mir die Nacken-
haare auf. Ich habe das Gefühl, dass den 
Leuten mehr Hindernisse in den Weg 
geräumt werden als aus dem Weg. 

Und mit kulturellen Unterschieden habe 
ich gar keine Probleme. Ich hatte nie das 
Gefühl, dass es Schwierigkeiten gibt, weil 
andere Leute anders sind oder andere 
Überzeugungen haben. Man muss das ja 
nicht in jedem Moment bis zum bitteren 
Ende ausdiskutieren. Also ich kann sagen: 
Ich würde jetzt nicht fasten, aber ist doch 
völlig in Ordnung, wenn du das tust.

Was sind aus deiner Sicht die wichtigs-
ten Bedürfnisse von Flüchtlingen, und 
wie versuchst du, diese zu erfüllen?

Die brauchen das, was man braucht, um 
vernünftig leben zu können. Das kann 
nicht hierarchisiert werden. Für mich liegt 
es nahe zu sagen, die Sprache ist wichtig. 
Leute in der Erstaufnahmestelle im Kieler 
Niemannsweg sitzen sechs Monate da 
und warten auf einen Sprachkurs. Das ist 
ein Skandal!

Aber wahrscheinlich würde man das 
besser aushalten, wenn man ein Grund-
einkommen oder von Anfang an Arbeit 
hätte. Vielleicht würde das alles lösen – 
ich weiß es nicht. 

Viele Dinge oder Bedürfnisse… Da kann 
man sich hier so viel anstrengen, wie man 
will. Wenn jemand unter furchtbaren 
Umständen sein Zuhause und seine Fami-
lie verlassen musste. Da kann ich hier gar 
nichts tun. Außer zu sagen, es ist richtig, 
wenn du jemanden nachholst, aber das 
sind ja auch nur Worte. 

Ich kann beim Lernen der Sprache helfen. 
Und deshalb mache ich das. 

Inwiefern hat die ehrenamtliche Tätig-
keit deine persönliche Sicht auf Flücht-
linge, Migration und gesellschaftliche 
Solidarität beeinflusst?

Ich habe nicht das Gefühl, dass ich vor 
2015, als ich noch kein Rentner war und 
mich noch nicht so engagiert habe, andere 
Urteile oder Bewertungen über Geflüch-
tete, Migration und das Zusammenleben 
hatte. Meine Ansicht hat sich nicht geän-
dert, aber die Qualität ist durch den Kon-
takt mit Menschen viel intensiver gewor-
den, weil das vorher nur theoretisch war. 
Also dadurch, 
dass ich bei Kiel 
hilft e. V. mit-
mache, habe 
ich viele Leute 
kennengelernt 
und das ist toll! 
Wirklich! 

Ich habe vorher 
programmiert – 
das ist eine ein-
same Tätigkeit. 
Ich habe jetzt 
einen viel grö-
ßeren Kreis von 
Leuten, die mir 
wichtig sind. 
Jetzt stehe ich 
morgens auf 
und freue mich darauf, dass ich den Jungen 
von der Schule abhole und höre, was er 
wieder für einen Quatsch gebaut hat. Und 
ich freue mich auf den Sprachtreff, weil da 
Leute kommen, die mir wichtig sind. 

Wie siehst du die allgemeine Wahrneh-
mung von Flüchtlingen in der Gesell-
schaft, und gibt es deiner Meinung 
nach Missverständnisse oder Vorurteile, 
die du häufig erlebst?

Ja, ich fürchte, dass 90 Prozent von allem, 
was man unter Problemen versteht, eher 
vorgeschobene Dinge sind, wo Politiker 
ihr Süppchen kochen. Sie sind gar nicht 
daran interessiert, Probleme zu iden-
tifizieren und zu lösen. Ich glaube, die 

wollen das gar nicht. Sie benutzen das nur 
als Vehikel für ihre eigene Agenda und als 
populistische Strategie, um Stimmen zu 
gewinnen. 

Ich kann verstehen, wenn man über poli-
tische Fragen uneins ist und meinetwegen 
sogar keinen Kompromiss finden kann, 
sondern abstimmen muss. Weil interes-
sante Fragen solche sind, auf die es mehr 
als eine Antwort gibt. Aber ich finde es 
geradezu ekelhaft, wenn Leute versuchen, 
die AfD rechts zu überholen mit Sachen, 
von denen sie selbst wissen müssen, dass 
das Quatsch ist. 

Wie siehst du als Ehrenamtlicher die 
Zukunft der Flüchtlingshilfe? Gibt es 
Veränderungen oder Entwicklungen, 
auf die du hoffst oder die du fürchtest?

Hoffnung habe ich nicht so viel. Ich 
fürchte, dass das Schritt für Schritt schlim-
mer wird, dass sie sich auch noch aus-
denken werden, dass die Bezahlkarte nur 
Donnerstagnachmittag benutzt werden 

darf. Das meine ich mit solchen Pseudo-
Maßnahmen, mit denen die Leute auf 
Stimmenfang gehen und hoffen, dass 
ihnen irgendwelche – na, ich versuch 
jetzt, eine Beschimpfung zu vermeiden – 
also sagen wir mal, irgendwelche mental 
Herausgeforderte applaudieren.

Ich bin jetzt 70 Jahre alt. Früher war 
ich optimistischer, ich werde zuneh-
mend pessimistischer. Zumal auch Leute 
aus Richtungen, von denen ich so etwas 
nie geglaubt hätte, auch diesen Tenden-
zen Raum geben. Ich hätte zum Beispiel 
nie geglaubt, dass die Grünen die jetzige 
Situation mitmachen würden. Hätte man 
mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich 
gesagt: „Das können die Rechten ja versu-
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chen, aber das wird dann an den Grünen 
und der SPD scheitern.“ Aber man erlebt 
immer Überraschungen.

Denkst du, die Bezahlkarte würde zu 
Diskriminierung führen?

Das ist ja von Anfang an eine Ungerech-
tigkeit. Es gibt Rechte und Gesetze. 
Und wenn jemand das Recht auf einen 
bestimmten Betrag hat, schließt das für 
jeden Menschen ein, dass er den ausgibt, 
wie und wofür er will. Demnächst darf ich 
mir von meiner Rente Cannabis kaufen, 
aber andere dürfen ihr Geld nicht ihrer 
Familie schicken? Also entschuldige, was 
ist das für eine Logik? 

Und jeder nimmt die Diskriminierung von 
Geflüchteten wahr. Wahrscheinlich reicht 
jede der Maßnahmen, damit man sagen kann: 
„Dies kann man mit denen machen, dann 
kann man auch jenes mit denen machen.“ 

Ich will das jetzt nicht gleichsetzen. 
Aber: Wenn man sich anschaut, wie man 
Jüd*innen Schritt für Schritt aus der Gesell-
schaft rausdrängen konnte, so kann ich mir 
auch vorstellen, dass man die Auffanglager 
und Camps immer noch weiter in die dun-
kelsten Wälder verschieben kann und dass 
die Bezahlkarte nur donnerstags gilt. Mit 
solchen Maßnahmen werden Leute unsen-
sibel gemacht gegenüber dem, was man 
anderen Leuten zufügt. 

Gibt es etwas, dass du dir für dein 
Engagement wünschst?

Was mich quält, ist, wenn jemand mit 
einem Brief vom Jobcenter oder von der 
Ausländerbehörde kommt und ich nicht 
helfen kann, weil ich keine Ahnung habe. 
Das ist zu komplex und zu individuell, als 
dass ich da helfen könnte. 

Das ist eine Frage von Wissen. Aber es 
gibt eine ähnliche Frage zum Thema kör-
perliche Anstrengung. Ganz konkret 
würde ich bei der Familie, über die ich 
berichtet habe, gerne einen Schrank auf-
bauen. Die Schrankwände stehen schon 
im Hausflur, aber sie sind voll verspie-
gelt. Ich habe mal versucht, sie hochzu-
heben… Wenn ich jetzt zaubern könnte, 
würden am Wochenende drei Mann diese 
Schranktüren die Treppen hochtragen. 

Es wäre also sinnvoll, bestimmte Ressour-
cen zu poolen, um dann bei Bedarf darauf 
zugreifen zu können. 

Was würdest du anderen empfehlen, 
die sich ebenfalls ehrenamtlich in der 
Flüchtlingshilfe engagieren möchten?

Mach das nicht alleine! Das bricht dir das 
Genick, macht das zusammen. Wenn du 
Freunde hast, dann mach das mit ihnen. 

Zum Beispiel Stefan, ohne ihn könnte ich 
sowas wie den FerienSpass nicht machen. 
Er kann ein tolles Vorhaben attraktiv 
beschreiben. Dann kommen viele Leute 
und dann kann er ein Auto besorgen. Also 
man braucht Freunde. 

Oder man kann auch in einen Verein ein-
treten. Da ist Kiel hilft e. V. gut, da gibt 
es immer Unterstützung, da hat immer 
jemand Ideen und Tipps. Und auf der 
anderen Seite bekommt man Freiraum 
und kann die eigenen Stärken einsetzen. 

Ich habe mich nicht durch verschiedene 
Vereine durchgetestet, aber ich fühle 
mich bei Kiel hilft e. V. wirklich wohl!

Gibt es noch etwas, was du hinzufügen 
möchtest?

Mir fällt gerade noch ein Projekt ein: Die 
Grünen haben uns fünf alte Rechner und 
einen sehr guten professionellen Drucker 
gespendet. Und ich würde gerne einen 
von diesen Computern mit dem Drucker 
in den Niemannsweg stellen. Ich könnte 
mir vorstellen, dass ich vielleicht ein/zwei 
Mal die Woche dort hingehen kann und 
frage: “Müsst ihr etwas ausfüllen oder ein 
Bewerbungsschreiben drucken?” 

Da gibt es schon ein/zwei Leute, die zum 
Sprachtreff kommen und schon mal was 
mit Computern gemacht haben. Und viel-
leicht könnte man da dieses Formulare-
verstehen-und-ausfüllen auf eine grö-
ßere Basis stellen, wenn man eine Person 
findet, die fähig und bereit ist, an so 
einem Projekt mitzuarbeiten. 

Vielen Dank für das Gespräch und die 
Einblicke in dein Engagement! 

Gerne! Ich finde es toll, wie ihr arbei-
tet, und dass du hier arbeitest, freut mich 
besonders. Es ist wichtig, dass man so 
früh wie möglich so viel wie möglich mit-
arbeiten und mitgestalten kann. Also dass 
die Geflüchteten selbst aktiv sind, dass 
man ihnen die Gelegenheit eröffnet, auch 
ihre vielleicht anderen Standpunkte in die 
Diskussion mit einzubringen. Das finde ich 
klasse! 

Danke!

Das Interview führten Muathe Abdu und Leonie 
Melk. Beide sind das Team des AMIF-Projekts 
„Schleswig-Holstein Ahoi!“ beim Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e. V. www.frsh.de 

Das AMIF-Projekt  

Schleswig-Holstein 
Ahoi!

 
Komplexe Rechtslagen, Intranspa-
renz und unterschiedliche Zugäng-
lichkeit zu Sprach- und Beratungs-
angeboten erschweren die Situa-
tion für Geflüchtete in Schleswig-
Holstein, insbesondere im ländli-
chen Raum. Das Engagement gut 
informierter Unterstützer*innen 
schlägt für Geflüchtete weiter-
hin unverzichtbare Brücken und 
gibt Orientierung im Labyrinth der 
Zuständigkeiten und Paragraphen. 
Mithilfe von bedarfsorientierten 
Schulungen und Informationsver-
anstaltungen unterstützt das Pro-
jekt Schleswig-Holstein Ahoi! des-
halb Engagierte in der solidarischen 
Geflüchtetenhilfe. 

Weitere Informationen finden Sie 
unter: https://www.frsh.de/fluecht-
lingsrat/schleswig-holstein-ahoi

Wir freuen uns über eine Kontakt-
aufnahme, wenn Sie Interesse am 
Projekt Schleswig-Holstein Ahoi! 
haben, egal ob Sie als ehrenamt-
liche Einzelperson oder in einer 
Organisation tätig sind. Wenden 
Sie sich gerne mit einem kon-
kreten Bedarf an uns oder lassen 
Sie uns in einem gemeinsamen 
Gespräch evaluieren, wie unser 
Projekt Ihre Arbeit unterstützen 
kann. 

Das Projekt wird durch den Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds 
(AMIF+) und die Deutsche Post-
code Lotterie kofinanziert. 

 
Kontakt: 
Leonie Melk und Muathe Abdu 
Tel.: 0431 556 813 57  
sh-ahoi@frsh.de 
www.frsh.de 

http://www.frsh.de
http://www.frsh.de
https://www.frsh.de/fluechtlingsrat/schleswig-holstein-ahoi
mailto:sh-ahoi@frsh.de
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Arbeitsmarktintegration 
in Schleswig-Holstein

Erfahrungen eines geflüchteten LehrersAnne-Katrin Lother

Geflüchtete haben oft 
eine hohe Motivation, in 
Deutschland zu arbeiten. 
Trotz mitgebrachter 
beruflicher Kenntnisse und 
Erfahrungen ist es für sie 
aber oft nicht leicht, sich 
in den deutschen Arbeits-
markt zu integrieren. 

Um Geflüchtete zu unterstützen, gibt es 
das Beratungsnetzwerk „Alle an Bord!  – 
Perspektive Arbeitsmarkt für Geflüchtete 
(PAM)“ (s. Seite 27). 

Einer Person, der das Beratungsnetzwerk 
geholfen hat, ist Herr Taras D. Er stammt 
aus der Ukraine und ist vor dem Krieg Ende 
2022 nach Deutschland geflohen. Am liebs-
ten hätte er vom ersten Tag an in Deutsch-
land als Grundschullehrer gearbeitet. Durch 
sein Lehramtsstudium für Deutsch in der 
Ukraine hatte er zwar ein bestimmtes Maß 
an Sprachkenntnissen, aber leider nicht 
genug, um wieder als Lehrer tätig zu sein. 

Die Schwierigkeit 
Das Lehramt gehört in Deutschland zu den 
sogenannten reglementierten Berufen. Das 
bedeutet, dass die Berufsausübung an eine 
Anerkennung der beruflichen Qualifikation 
gebunden ist. In der Regel müssen soge-
nannte Ausgleichsmaßnahmen abgeschlos-
sen werden, um eine Gleichstellung des 
Abschlusses zu erreichen. Dieser Anpas-
sungslehrgang dauert zwischen 12 und 36 
Monaten und setzt ein Sprachniveau von C1 
voraus. Noch ist Herr Taras D.s Abschluss 
nicht anerkannt, weswegen ein einfacher 

lich konnte er eine Stelle als Unterstüt-
zungslehrkraft in einer Grundschule und 
in einer Klasse für Deutsch als Zweitspra-
che (DaZ) antreten. 

Da Herr Taras D. bereits einige Deutsch-
kenntnisse hatte, hat das Jobcenter ihm 
eine Berechtigung für einen Berufssprach-
kurs mit B2-Niveau ausgestellt und nicht 
für einen Integrationskurs, der eigent-
lich davor zu erfolgen hat. In den vier 
Monaten, in denen er auf den Beginn des 
Kurses wartete, besuchte er die arbeits-
marktlichen Sprachtrainings von „Alle an 
Bord!  – PAM“ und arbeitete weiterhin als 
Unterstützungslehrkraft in einer Grund-
schule und DaZ-Klasse.

Während des B2-Kurses war es für Herrn 
Taras D. allerdings nicht möglich, weiter-
hin seiner Arbeit in der Schule nachzu-
gehen. Die lange Pendelfahrt vom Kurs 
zu der Arbeit war nur eine Schwierig-
keit hierbei. Herr Taras D. wohnt in einer 
Gemeinschaftsunterkunft, in der es für ihn 
sehr schwierig gewesen ist, sich auf seine 
Arbeit und seinen Sprachkurs vorzuberei-
ten. Deswegen musste er seine Erwerbs-
tätigkeit vorübergehend aufgeben, um 
sich ganz auf seinen Spracherwerb fokus-
sieren zu können. Dadurch war es ihm 
möglich, die B2-Sprachprüfung zu beste-
hen. Anfang März hat er einen C1-Sprach-
kurs begonnen. Er plant, mit Zustimmung 
des Jobcenters zusätzlich einen Dialog-
kurs am Vormittag zu finden, um seine 
fachlichen Kenntnisse in diesem Bereich 
weiter auf Deutsch zu verbessern. 

Sein Berater wird ihn weiterhin auf 
diesem Weg unterstützen. 

Anne-Katrin Lother ist Mitarbeiterin des Flüchtlings-
rats Schleswig-Holstein e. V. in der Koordination des 
Beratungsnetzwerks „Alle an Bord!  – Perspektive 
Arbeitsmarkt für Geflüchtete“ (www.alleanbord-
sh.de). Ihr Artikel basiert auf einem Interview mit 
Herrn Taras D. aus der Ukraine.

Wiedereinstieg in seinen Wunschberuf nicht 
ohne Schwierigkeiten möglich ist.

Die Hilfe
Herr Taras D. hat sich an „Alle an Bord!  
– PAM“ gewandt. Mit seinem Berater, 
Herrn Reza von der Handwerkskammer 
Lübeck, hatte er ein Gespräch, in dem 
zuerst seine Ziele und Wünsche bespro-
chen wurden. Nach einigen Beratun-
gen hat sich herauskristallisiert, dass Herr 
Taras D. ausländische Kinder in der Schule 
unterstützen kann und möchte. Darüber 
hinaus strebt er danach, seine Deutsch-
kenntnisse weiter zu verbessern. Auslän-
dische Lehrkräfte wissen oft genau, wo 
gegebenenfalls die Lernprobleme hierher 
eingewanderter Kinder liegen. 

Gemeinsam mit seinem Berater hat Herr 
Taras D. einen Lebenslauf und Bewerbun-
gen verfasst und auch direkten Kontakt 
zu vielen Schulen aufgenommen. Schließ-
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Frau Schahla R., fangen wir ganz am 
Anfang an: Sie waren im Iran Schnei-
derin. Was hat Sie dazu bewegt, heute 
Erzieherin zu werden? 

Genau, in Teheran hatte ich meine eigene 
Schneiderei mit zwei Mitarbeitenden. In 
Deutschland konnte ich nicht mehr als 
Schneiderin arbeiten, da man sich selbst-
ständig machen muss. Das ging nicht, da 
mein erster Sohn zu diesem Zeitpunkt 

noch zu klein war. Ich bin dann in Gesprä-
chen mit einer Bäckereikette gewesen 
und habe dort zur Probe gearbeitet. Nach 
Rücksprache mit meinem neuen Sachbe-
arbeiter im Jobcenter hätte ich finanzi-
elle Unterstützung erhalten, um eine Fili-
ale aufzumachen. Doch auch hier war 
das Problem, dass die Selbstständigkeit 
nicht mit meiner Familiensituation zusam-
mengepasst hat, da ich auch am Wochen-
ende hätte arbeiten müssen. Ein weite-
res Problem war, dass die Anerkennung 

von meinem iranischen Abitur sehr lange 
gedauert hat, da es ein anderes Notensys-
tem als in Deutschland gibt. Heute habe 
ich einen anerkannten mittleren Schul-
abschluss. Das Jobcenter hat mir immer 
nur Jobs als Putzfrau angeboten, doch ich 
wollte gerne einen neuen Beruf erlernen. 
Nach viel Recherche und der Beratung 
von Alle an Bord!-PAM bin ich dann zum 
Entschluss gekommen, dass ich Erzieherin 
werden möchte. Ich habe viele Bewerbun-
gen für duale Ausbildungen verschickt, da 
hier das Gehalt besser ist und ich weg vom 
Bürgergeld wollte, doch es gab nur Absa-
gen. Ich glaube Betriebe und Schulen wollen 
häufig lieber jüngere Personen. Heute 
mache ich eine schulische Ausbildung als 
Sozialpädagogische Assistentin (SPA). 

Was hat Sie dazu bewegt, Erzieherin zu 
werden?

Ich bin selbst Mutter und Kinder sind sehr 
herzliche Menschen. Ich habe das Poten-
zial und Lust dazu, Erzieherin zu werden. 
Da ich jetzt zwei Kulturen kenne, denke 
ich, dass dies auch ein Vorteil ist. Außer-
dem sind die Arbeitszeiten gut und ich 
habe die gleichen Ferienzeiten wie meine 
zwei Kinder. 

Wie war es für Sie, die deutsche Spra-
che zu lernen? 

Das war auch ein langer Weg. Die ersten 
zwei Jahre in Deutschland mussten wir 
viel umziehen. Es gab viele Transfers 
von einer Unterkunft zur nächsten und 
ich hatte keinen festen Ort, an dem ich 
mich zu einem Kurs anmelden konnte. 
Dann waren wir von einer Abschiebung 
bedroht und haben in dieser Zeit Kirche-
nasyl erhalten. Wir durften neun Monate 
nicht raus und hatten auch keinen Kontakt 
nach außen, außer ab und zu mit Ehren-
amtlichen, die reinkamen. 2016 habe ich 

„Ich habe alle Steine weggeräumt“

Schahla R.s langer Weg in den ArbeitsmarktInterview

Frau Schahla R. ist 2014 
aus dem Iran nach 
Deutschland gekommen. 
Ihre Geschichte zeigt, 
wie schwierig der Weg 
in den Arbeitsmarkt als 
geflüchtete Person in 
Deutschland sein kann. 
Sie ist Teilnehmerin 
im Beratungsnetzwerk 
Alle an Bord!- Perspektive 
Arbeitsmarkt für Geflüch-
tete (PAM) und hat uns im 
Interview erzählt, welchen 
Hürden sie begegnet ist 
und wie sie diese gemeis-
tert hat. Das Interview 
wurde von der Alle an 
Bord!-PAM Mitarbeiterin 
Lara Massó geführt.
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dann mit einem Integrationskurs angefan-
gen. Nachdem ich mein B1 Sprachniveau 
abgeschlossen habe, war ich schwanger. 
Dann habe ich für meinen zweiten Sohn 
keinen Kita Platz bekommen. Ich war 
somit drei Jahre zuhause und hatte keinen 
Kontakt zu Deutschen, außer ab und zu 
mit Behörden. Ich habe von zuhause aus 
viel Deutsch gelernt als die Kinder klein 
waren. Aber als ich danach mit meinem 
B2-Kurs angefangen habe, war es trotz-
dem sehr schwer, da ich vieles verges-
sen hatte. Ich habe viel Google Translate 
benutzt und war froh, als ich bei Alle an 
Bord!-PAM mit meinem Berater Herrn 
Reza auf Deutsch und auf Persisch spre-
chen konnte. Das war ein großer Vorteil. 
Er konnte viele bürokratische und fach-
liche Konzepte in meiner Muttersprache 
erklären. 

Das ist wirklich ein langer Weg. Wie 
kommen Sie heute zurecht, vor allem 
in Ihrer Ausbildung?

Die Schule ist immer noch schwie-
rig, aber die Arbeit macht mir sehr viel 
Spaß! Zusätzlich zur deutschen Sprache 
musste ich die Fachsprache für die Aus-
bildung lernen. Ich habe auch viele Ver-
suche mit meinem Berater unternom-
men, fachliche Nachhilfe zu finden, aber 
es hat nicht geklappt. Ich denke jedoch, 
dass dies eine große Hilfe für Auszubil-
dende wäre, die nicht Deutsch als Mut-
tersprache sprechen. In der Schule wird 
von allen die gleiche Leistung erwartet, 
das heißt ich bekomme nicht mehr Zeit 
für Klausuren und meine Rechtschreibung 
und Grammatik wird auch so bewertet 
wie von allen anderen. Ich lerne jeden Tag 
vier Stunden zuhause, aber vor allem die 
Fächer. Deutsch lerne ich mit einer App, 
wenn meine Kinder schon schlafen, sonst 
habe ich keine Zeit dafür. In der Kita spre-
che ich mit den Kindern frei und in ein-
facher Sprache, das ist kein Problem. Ein 
großes Dankeschön an meinen Mann, denn 
ohne seine Unterstützung könnte ich das 
alles gar nicht schaffen. Er hat sich um die 
Kinder gekümmert, positive Energie gege-
ben und viel mehr. Unser Berater von 
Alle an Bord!-PAM war mit meinem Ehe-
mann und mir in Kontakt, und wir hatten 
viele Kontakte wegen Schwierigkeiten. Die 
Beratung hat uns sehr geholfen.

Was machen Sie, wenn Sie im August 
fertig mit der SPA Ausbildung sind?

Ich möchte erst einmal arbeiten. Meine 
Bewerbungen sind abgeschickt, ich 

möchte so schnell wie möglich weg vom 
Bezug von Leistungen des Jobcenters und 
in den Beruf einsteigen. Ich möchte mehr 
Zeit am Wochenende mit meiner Familie 
verbringen und nach vielen Stressphasen 
endlich Ruhe haben. 

Was denken Sie, was geflüchtete 
Frauen brauchen, damit es für sie leich-
ter wird, hier Arbeit oder eine Ausbil-
dung zu finden?

Da gibt es viele Dinge. Ich denke Frauen 
würden mehr arbeiten, wenn es mehr 
Kita Plätze geben würde und sie ihre 
Kinder auch in die Kita bringen dürften. 
Das geht oft nicht, wenn sie Sozialleis-
tung empfangen. Eine weitere Sache ist, 
dass die Arbeitszeiten mit den Kita-Zei-
ten zusammenpassen müssen. Mit man-
chen Aufenthaltstiteln darf man keinen 
Deutschkurs machen und nicht arbeiten, 
auch dann ist es schwierig. Manche haben 
psychische Probleme nach einer Flucht. 
Oft ist die Kultur anders, manche Frauen 
können nicht arbeiten aus kulturellen 
Gründen. Manche verlieren aber auch die 
Hoffnung und geben auf, wenn ihnen viele 
Steine in den Weg gelegt werden. Das 
ist eine Charaktersache, wo die eigenen 
Grenzen liegen. Mir hat die mobile Bera-
tung von Alle an Bord!-PAM sehr gehol-
fen, da ich mich nach Terminvereinba-
rung immer mit jemandem vor Ort tref-
fen konnte und die Beratung auf verschie-
denen Sprachen möglich ist. 

Der Alle an Bord!-PAM Berater von der 
Handwerkskammer Lübeck, der ebenfalls 
am Interview teilnimmt, wirft ein: „Ihr 
wurden viele Steine in den Weg gelegt“. 
„Aber ich habe alle Steine weggeräumt“ 
erwidert Frau Schahla R.

Das Interview mit Schahla R. führte Lara Massó. Sie 
ist Mitarbeiterin in der Koordination des Integrati-
onsnetzwerks „Alle an Bord! Perspektive Arbeits-
markt für Geflüchtete“ beim Flüchtlingsrat Schles-
wig-Holstein e. V. www.alleanbord-sh.de

Informationen 
zum Beratungs-

netzwerk
Alle an Bord! – 

PAM
 
Das Beratungsnetzwerk Alle an 
Bord! – PAM unterstützt

• bei der Orientierung im deut-
schen Berufs- und Bildungssys-
tem

• bei der Suche nach geeigne-
ter Arbeit, Ausbildung, Studium 
oder Weiterbildung

• beim Abbau rechtlicher und 
sprachlicher Hürden

• und bietet arbeitsmarktbezo-
gene Sprachtrainings in kleinen 
Gruppen und Online-Forma-
ten an.

Das Beratungsnetzwerk wird 
gemeinsam vom PARITÄTI-
SCHEN und dem FLÜCHTLINGS-
RAT Schleswig-Holstein koordi-
niert. Mit den Trägern ZBBS e.V., 
UTS e.V., der Handwerkskam-
mer Lübeck sowie der Kreisver-
waltung Schleswig-Flensburg und 
der Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsgesellschaft (bequa) aus 
Flensburg vereint das Netzwerk 
langjährig erfahrene Integrations-
fachdienste. Sie sorgen vor Ort 
mit fundiertem Fachwissen für 
die Beratung und Unterstützung 
Geflüchteter auf dem Weg in den 
Arbeitsmarkt.

Das Beratungsnetzwerk ist Teil des 
Landesprogramms Arbeit 2021 – 
2027, das aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds Plus und des 
Landes Schleswig-Holstein kofinan-
ziert wird.

Mehr Informationen auf: 
www.alleanbord-sh.de 

http://www.frsh.de
http://www.alleanbord-sh.de
http://www.alleanbord-sh.de
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Auf der einen Seite gibt es innere Macht-
kämpfe: Der Streit zwischen den sudane-
sischen Streitkräften (SAF) und der para-
militärischen Miliz Rapid Support Forces 
(RSF) ist nicht nur ein persönlicher Kon-
flikt zwischen wichtigen Führern. Es ist 
auch ein Zeichen für tieferliegende soziale 
und politische Spaltungen im Land. Der 
Konflikt hat tiefe historische und wirt-
schaftliche Wurzeln im Sudan. 

Auf der anderen Seite gibt es externe Ein-
flüsse: Andere Länder wie die Vereinig-
ten Arabischen Emirate, Russland, Ägyp-
ten und sogar Libyen mischen sich in den 
Konflikt ein, sei es durch Waffenlieferun-
gen, Geld oder politische Einflussnahme. 
Diese ausländischen Einflüsse haben den 
Konflikt noch komplizierter gemacht. Die 
Kämpfe haben dramatisch zugenommen, 

Im Strudel des Konflikts

Der Sudan zwischen inneren Machtkämpfen 
und externen Einflüssen

Muathe Abdu

1956 wurde der Sudan eine unabhängige Republik. Mit 
einer Fläche von mehr als 1,8 Millionen Quadratkilome-
tern ist das Land etwa fünfmal so groß wie Deutschland 
und drittgrößter Flächenstaat des afrikanischen 
Kontinents mit einer Bevölkerung von 47 Millionen 
Menschen. Aufgrund regionaler Unabhängigkeitsbestre-
bungen durchlebte der Sudan seit den 1970er Jahren 
zahlreiche, immer wieder von Militärputschen befeuerte 
Konflikte. Dies führte 2011 zur Unabhängigkeit des 
Süd-Sudans. Weitere unter anderem ethnisch, aber vor 
allem durch wirtschaftliche Machtkämpfe begründete 
Konflikte dauern bis heute an. Um den aktuellen 
kriegerischen Konflikt, der schon fast ein Jahr andauert, 
zu verstehen, muss man interne und externe Faktoren in 
den Blick nehmen. 

angetrieben durch den massiven Waffen-
import aus den Vereinigten Arabischen 
Emiraten und Ägypten. 

Es kommt also zu einem Interessenkon-
flikt zwischen allen Beteiligten. Dies lenkt 
den Blick auf die Wurzel des Konflikts, 
nämlich einen Streit um Ressourcen: Der 
Goldabbau spielt eine zentrale Rolle dabei. 
Die Kontrolle über die Goldminen und der 
illegale Goldhandel rufen immer wieder 
Auseinandersetzungen zwischen verschie-
denen Gruppen hervor und verschärfen 
die wirtschaftlichen Probleme des Landes. 
Diese Konflikte haben schon Millionen von 
Menschen zur Flucht gezwungen und zu 
einer schwerwiegenden humanitären Krise 
geführt. Laut den Angaben der UNO-
Flüchtlingshilfe sind seit Beginn der Kämpfe 
fast 8,2 Millionen Menschen innerhalb und 
außerhalb des Landes auf der Flucht. Die 
Zahl der Flüchtlinge steigt von Woche zu 
Woche weiter an. 

Die Bevölkerung, darunter auch ethni-
sche Minderheiten wie die Masalit und 
Bedscha, ist den gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen hilflos ausgesetzt. Die wirt-
schaftliche Krise, die steigende Preise und 
die Schließung von Apotheken mit sich 
bringt, verschärft die Versorgungsnotlage 
zusätzlich. Die humanitäre Situation ver-
schlechtert sich kontinuierlich. Ein voll-
ständiger Zusammenbruch des Staates, 
wie zuvor in Libyen, ist eine durchaus rea-
listische Gefahr und könnte die gesamte 
Region weiter ins Chaos stürzen. Das 
ginge einher mit unabsehbaren Folgen für 
die Menschen vor Ort und die Stabilität 
des ganzen Kontinents.

Nach eher verhaltenen internationalen 
Vermittlungsversuchen und Gesprächen 
gibt es keine Aussicht auf Frieden oder 
politischen Fortschritt im Sudan. Zusam-
menfassend zeigt sich, dass der Sudan 
inmitten eines komplexen und sich ver-
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schärfenden Konflikts steckt, der nicht 
nur Gefahr läuft, das Land selbst, sondern 
auch die gesamte Region zu destabilisieren. 
Die Hoffnung auf eine friedliche Lösung 
scheint angesichts der tiefsitzenden inter-
nen Spannungen und der parteiischen Ein-
mischungen von außen gering zu sein. Es 
besteht dringender Bedarf an sofortigen 
Maßnahmen seitens der internationalen 
Gemeinschaft und des UN-Sicherheitsra-
tes – deren Aufmerksamkeit aktuell aller-
dings durch die Kriege in der Ukraine und 
in Gaza vollkommen gebunden erscheint. 
Um diese vergessene Krise im Sudan anzu-
gehen, bedarf es dringend der Gewährleis-
tung des Zugangs für humanitäre Hilfeleis-
tungen, der Aufstockung der dafür vorge-
sehenen Mittel sowie der Forderung nach 
einem Waffenstillstand und einer friedli-
chen Lösung des Konflikts.

Die Schutzquote des Bundesamts für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) bei Asyl-
suchenden aus dem Sudan war 2023 
mit Blick auf die Lage im Herkunftsstaat 
mit 28 Prozent unverständlich niedrig. 
Immerhin erklärt das BAMF, dass aufgrund 
der aktuellen Sicherheitslage im Sudan 
eine geförderte freiwillige Rückkehr in das 
Land durch das Programm REAG/GARP 
2.0 derzeit nicht unterstützt wird. Die 
Situation werde von Bund, Ländern und 
der International Organisation for Migra-
tion (IOM) kontinuierlich beobachtet und 
geprüft, um auf aktuelle Entwicklungen 
reagieren zu können.

Muathe Abdu ist Mitarbeiter im Projekt Schleswig-
Holstein Ahoi! beim Flüchtlingsrat Schleswig-Hol-
stein e. V. 
www.frsh.de/fluechtlingsrat/schleswig-holstein-ahoi 

Darfur – der vergessene Horror
In der sudanesischen Provinz Darfur hatten schon vor 20 
Jahren pogromartige Gewalttaten gegen dort beheima-
tete schwarzafrikanische Ethnien Schlagzeilen gemacht. Das 
damals Begonnene wollen derzeit offenbar die Rapid Sup-
port Forces (RSF), eine Miliz, die sich derzeit im Bürger-
krieg mit der Armee Sudans befindet, gemeinsam mit ande-
ren arabischen Milizen vollenden und sind dabei, einen opfer-
reichen Völkermord insbesondere am Volk der Masalit zu 
vollstrecken. Frauen werden vor den Augen ihrer Kinder, 
Töchter vor ihren Müttern vergewaltigt, Männer und Jungen 
erschossen, erschlagen oder ohne Wiederkehr verschleppt. 
Eine Fluchtwelle aus Darfur hat schon über eine halbe Mil-
lion Menschen im benachbarten Tschad – einem der ärmsten 
Länder der Erde – Schutz suchen lassen. Die dortigen Lager 
sind überfüllt. Nothilfe, auch durch UN-Organisationen, 
besteht aus Mangelverwaltung. Dass der Tschad pro Kopf 

schon mehr Geflüchtete als irgendein anderer Staat aufge-
nommen hat, kümmert die Weltgemeinschaft nicht. Die EU 
will die bisher ins Land fließenden Mittel sogar noch um 20 
Prozent kürzen. Von den 320 Mio US$ Mittelbedarf für die 
Flüchtlingskrise im Tschad sind gerade 4 Prozent gesichert. 
Die jungen Männer merken schnell, dass es für sie im Tschad 
keine Zukunft gibt. 2023 sind mit 5.000 Menschen 450 Pro-
zent mehr sudanesische Geflüchtet in Italien angekom-
men, als 2022. Vertreter*innen von Hilfsorganisationen im 
Tschad indes warnen: Der Exodus habe gerade erst begon-
nen. Vielleicht hat das die internationalen Geber Mitte April 
dann doch zumindest zu Ankündigungshilfen für den Sudan in 
Höhe von 2 Mrd. Euro motiviert?

Quellen: Der vergessene Horror, Mark Townsend, der Frei-
tag Nr. 15, 11.4.2024 (https://t1p.de/b8yz9); DLF, 16.4.2024 
(https://t1p.de/hrgu2) 
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Die Quote der Asyl-Anerkennungen hat 
sogar abgenommen, wie Zahlen des Bun-
desinnenministeriums zeigen. Nach unse-
ren Erkenntnissen trifft dies vor allem 
diejenigen Militärdienstpflichtigen, die 
sich schon rechtzeitig vor einer Rekru-
tierung dem Zugriff des Militärs entzo-
gen hatten. In letzter Konsequenz bedeu-
tet das, dass deutsche Behörden russische 
Verweiger*innen dem russischen Militär 
zur Rekrutierung in einen völkerrechts-
widrigen Krieg ausliefern werden.

EU verschärft Visaregelungen
Zuletzt hatte Connection e.V. im Septem-
ber 2023 eine Analyse vorgelegt (https://
shorturl.at/iBFY3), wonach mindestens 
250.000 Militärdienstpflichtige aus Russ-
land seit Beginn des Krieges gegen die Ukra-
ine das Land verlassen haben und Schutz in 
anderen Ländern suchen. Der größte Teil 
floh in südliche Nachbarstaaten wie Kasach-
stan oder Georgien. Oft ist ihre Situation 
dort prekär, weil sie häufig nur einen zeitlich 
befristeten Aufenthaltsstatus haben.

Die Europäische Union hat zugelassen, 
dass Visaregelungen gegenüber militär-
dienstpflichtigen Russ*innen noch ver-
schärft wurden, statt ihre Entscheidung 
gegen eine Teilnahme im Krieg zu unter-
stützen (https://shorturl.at/hoC08). Laut 
Eurostat (https://shorturl.at/fnHJ5) konn-
ten daher zwischen Februar 2022 und 
Ende 2023 nur etwa 9.000 militärdienst-
pflichtige Männer aus Russland Asyl in 
einem Staat der Europäischen Union 
beantragen (https://shorturl.at/choGP).

Asylanerkennungen haben 
abgenommen

Das Bundesinnenministerium legte im 
September 2023 detaillierte Zahlen zu 
männlichen Asylantragstellern in Deutsch-

land zwischen 18 und 45 Jahren aus Russ-
land vor (https://shorturl.at/aknt5). Für 
die ersten acht Monate 2023 kommt das 
Bundesinnenministerium zu dem Schluss, 
dass von 904 behandelten Anträgen ledig-
lich elf positiv entschieden wurden, 33 
wurden abgelehnt, in mehr als 800 Fällen 
wurden die Betroffenen auf das Asylver-
fahren in anderen Ländern wie Polen, 
Kroatien oder Finnland verwiesen.

Damit ist die Anerkennungsquote von 
2022 auf 2023 sogar noch gefallen. Gab es 
im Jahr 2022 zumindest noch 40 Prozent 
positive Entscheidungen bei den inhalt-
lich geprüften Asylanträgen, so nahm die 
Quote für Januar bis September 2023 ab 
und betrug nur noch 25 Prozent.

Connection e.V. und PRO ASYL sind ins-
besondere alarmiert darüber, mit wel-
chen Begründungen das BAMF Asylan-
träge von Militärdienstentzieher*innen 
ablehnt. In einem Bescheid vom 29. Sep-
tember 2023 führt das Amt bei einem 
Reservisten, der bereits einen Einbe-
rufungsbescheid erhalten hatte, aus, es 
ergebe sich „alleine aus der Verweigerung 
der Teilmobilisierung keine Verfolgungs-
handlung“. Es sei zwar nicht auszuschlie-
ßen, „dass im Rahmen des Ukrainekrie-
ges und im weiteren Verlaufe des Kriegs-
geschehens härtere Bestrafungen gegen 
Mobilisierungsentzieher*innen ausgespro-
chen werden. Eine konkrete Durchset-
zung ist nach aktueller Rechtslage jedoch 
nicht beachtlich wahrscheinlich.“

In völkerrechtswidrigen 
Krieg eingezogen

Abgesehen von einer möglichen Straf-
verfolgung wird jedoch auf den entschei-
denden Umstand überhaupt nicht ein-
gegangen: Der Antragsteller würde bei 
seiner Rückkehr nach Russland mit großer 

Zwei Jahre nach Ukraine-Kriegsbeginn

PRO ASYL und Connection e. V. kritisieren 
Asyl-Ablehnungen russischer Verweiger*innen

Offenbach/Frankfurt/M., 21.2.2024

Zwei Jahre nach dem 
Überfall Russlands auf 
die Ukraine lehnt das 
Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) 
weiterhin russische 
Verweiger*innen des 
Krieges ab und verpflichtet 
sie, nach Russland zu-
rückzukehren. Connection 
e.V. und PRO ASYL sind 
alarmiert über die ihnen 
vorliegende Begründung 
des BAMF, die das 
Risiko für die russischen 
Verweiger*innen, in einem 
völkerrechtswidrigen 
Krieg rekrutiert zu werden, 
ignoriert. 
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Sicherheit in den völkerrechtswidri-
gen Krieg gegen die Ukraine eingezogen. 
Urteile der Verwaltungsgerichte Halle 
(https://t.ly/8M5NJ) und Berlin (https://t.
ly/ttjek) zeigen, dass dies sehr wohl zu 
einer Anerkennung führen muss.

Die Praxis des Bundesamtes zeigt, 
dass die Ankündigungen aus der Politik 
(https://t.ly/fpfgz), sich für eine Anerken-
nung der russischen Verweiger*innen ein-
zusetzen, nicht viel wert sind. „Offen-
sichtlich gibt es Anerkennungen nur bei 
Deserteur*innen, wie vom Bundesin-
nenministerium angekündigt. Die große 
Zahl der Militärdienstentzieher*innen 
wird jedoch abgelehnt. Das ist ein uner-
träglicher Zustand“, so Rudi Friedrich, 
Geschäftsführer von Connection e.V.

Wer sich einem Krieg entzieht, 
verdient Schutz

PRO ASYL und Connection e.V. fordern 
von der deutschen Bundesregierung, 

Möglichkeiten zu schaffen, Schutz und 
Asyl für Kriegsdienstverweigerer*innen, 
Militärdienstentzieher*innen und 
Deserteur*innen zu garantieren. Dazu 
gehört:

• Russische Staatsbürger*innen müssen 
auch von Ländern außerhalb Russlands, 
wo ihnen eine Abschiebung nach Russ-
land droht, Anträge zur Aufnahme in 
die Europäische Union stellen können. 
Ihnen sollte der Weg zu humanitären 
Visa ermöglicht werden.

• Keine Pushbacks! Eine Aufnahme 
Schutzsuchender kann nur gelingen, 
wenn die illegalen Pushbacks gestoppt 
werden und die Menschen Zugang zu 
einem fairen Asylverfahren erhalten. 
Aber die derzeitigen Regelungen für 
eine Visavergabe hindern viele daran, 
sichere Länder zu erreichen.

• Mit Blick auf Asyl oder einen ande-
ren Aufenthaltsstatus müssen die 
EU-Länder nicht nur Kriterien für 
Deserteur*innen entwickeln, sondern 

Der Krieg, den Russland 
gegen die Ukraine ange-
zettelt hat, erhält, u. a. 
mit Gaza weitere Kriegs-
schauplätze. Neben Russ-
land, Belarus und der 
Ukraine gibt es noch wei-
tere Länder, aus denen 
Kriegsdienstverweigerer 
fliehen.

Als Schutzsuchende 
können Deserteure und 
erst recht Kriegsdienst-
verweiger*innen bis dato 
kaum mit einem Asyl-
status rechnen. Wir for-
dern vom Asylbundes-
amt Asyl für alle Deser-
teure und Kriegsdienst-
verweiger*innen.

Den Aufkleber

„Asyl für alle 
Deserteure“

kann mensch vom 
Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein 
in beliebiger Anzahl 
beziehen: office@frsh.de 

vor allem Lösungen für die größere 
Zahl der Militärdienstentzieher*innen 
finden. Sie wären bei einer zwangswei-
sen Rückkehr nach Russland einer Rek-
rutierung für einen völkerrechtswidri-
gen Krieg unterworfen.

• Die EU sollte ein Aufnahmeprogramm 
beschließen, damit diejenigen russi-
schen Staatsbürger*innen, die sich 
unter großem Risiko von der Regierung 
ihres Landes abgewandt haben, Mög-
lichkeiten der Ausbildung und Beschäf-
tigung erhalten.

Downloads:
• Hintergrundtext von Connection e.V. 

„Russinnen und Russen, die sich dem 
Krieg verweigern“ (https://t.ly/fpfgz)

• Aufruf zur Aktionswoche zum Interna-
tionalen Tag der Kriegsdienstverweige-
rung am 15. Mai (https://t.ly/J-oEC)  

http://www.frsh.de
https://t.ly/8M5NJ
ttps://t.ly/ttjek
https://t.ly/fpfgz
mailto:office@frsh.de
https://t.ly/fpfgz
https://t.ly/J-oEC
ttps://t.ly/ttjek
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Aktuell werden in den verschiedenen 
Ländern Kriege geführt, auf Kosten der 
jeweiligen Bevölkerung, mit Tausenden 
von Toten und weitreichenden Zerstörun-
gen. Der Angriffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine geht inzwischen ins dritte Jahr. 
Seit dem Angriff der Hamas führt Israel 
einen Krieg im Gazastreifen. Die Türkei 
setzt immer wieder Militär in den benach-
barten Staaten in den kurdischen Gebie-
ten ein. Die Lage zwischen Armenien und 
Aserbaidschan ist weiterhin angespannt. 
Im Sudan, Jemen oder Myanmar herr-
schen Kriege, die den genannten Kriegen 
in Bezug auf Zahlen der Opfer und Grau-
samkeit um nichts nachstehen, die hierzu-
lande nur weniger öffentliche Beachtung 
finden.

In all diesen Ländern 
gibt es Menschen, die sich 
dem Krieg verweigern 

Sie wollen keine anderen Menschen töten 
und auch nicht in diesem Krieg sterben. 
Soldat*innen an der Front wollen ange-
sichts des Grauens ihre Waffen niederle-
gen. Ihnen allen drohen dafür Repression 
und Gefängnisstrafen. Aber: Kriegsdienst-
verweigerung ist ein international aner-
kanntes Menschenrecht!

Krieg ist ein Verbrechen 
an der Menschheit

Aufruf zur Aktionswoche zum Internationalen Tag 
der Kriegsdienstverweigerung am 15. MaiGemeinsamer Aufruf 

Kriegsdienstverweigerung 
ist ein Menschenrecht.
Kriegsdienst-
verweiger*innen
brauchen Asyl.

Wir sehen die Kriegsdienstverweigerung 
als einen wichtigen Baustein, um Krieg, 
Tod und Zerstörung zu überwinden. Wir 
fordern die uneingeschränkte Einhaltung 
des Menschenrechts auf Kriegsdienst-
verweigerung, gerade in einem Krieg. 
Wir fordern Schutz und Asyl für ver-
folgte Kriegsdienstverweiger*innen und 
Kriegsgegner*innen.

Wir fordern von den 
Regierungen weltweit: 

Stellen Sie die Verfolgung von 
Kriegsdienstverweigerer*innen und 
Deserteur*innen umgehend ein! Entlassen 
Sie inhaftierte Kriegsgegner*innen. Erken-
nen Sie das unveräußerliche Menschen-
recht auf Kriegsdienstverweigerung an!

Wir fordern von der EU und 
der Bundesregierung: 

Öffnen Sie die Grenzen! Geben Sie 
Kriegsgegner*innen die Möglichkeit der 
Einreise in die Europäische Union! Schüt-
zen Sie Kriegsdienstverweigerer*innen 
und Deserteur*innen und geben Sie ihnen 
Asyl!

Dafür organisieren wir in der Woche des 
15. Mai, dem „Internationalen Tag der 

Dieser Ausgabe des Magazins Der Schlepper ist eine 
Prospektbeilage der #ObjectWarCampaign beigefügt. 
Weitere Exemplare können angefordert werden bei: 
office@connection-ev.org 

http://www.frsh.de
mailto:office@connection-ev.org
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Kriegsdienstverweigerung“ – vom 13. 
bis zum 19. Mai 2024 – Kundgebungen 
und Demonstrationen vor Regierungs-
einrichtungen von kriegführenden Staa-
ten, Mahnwachen vor Denkmälern für 
Deserteur*innen und weitere kreative 
Aktionen an verschiedenen Orten. Wir 
betonen dabei: Kriegsdienstverweigerung 
ist ein Menschenrecht!

Ein Schwerpunkt unserer diesjährigen 
Aktionswoche wird die #ObjectWar-
Campaign sein, mit Aktionen für all die-
jenigen, die sich dem Einsatz im Ukra-
ine-Krieg entzogen haben, auf welcher 
Seite auch immer. Wir fordern Schutz und 
Asyl für tausende Menschen, die sich auf 
beiden Seiten des Krieges verweigern. 
#ObjectWarCampaign – 
www.objectwarcampaign.org

Ein weiterer Schwerpunkt 
wird die Unterstützung 
israelischer Kriegsdienst-
verweiger*innen sein,

wie z. B. Sofia Orr, die für ihre Ent-
scheidung ins Gefängnis gegangen ist: 
„Seit Beginn des Krieges in Gaza bin 
ich mir sicher, dass wir für eine andere 
Lösung kämpfen müssen und dass ich 
mich diesem Kreislauf des Blutvergie-

ßens widersetzen muss, sonst wird er nie 
enden.“ 
www.Connection-eV.org/Mesarvot 

Wir sind besorgt über die politischen For-
derungen, Deutschland wieder „kriegs-
tüchtig“ zu machen und eine Militär-
dienstpflicht oder allgemeine Dienstpflicht 
einzuführen.

Wer wir sind
Wir sind ein Bündnis zivilgesellschaftli-
cher Organisationen und sind solidarisch 
mit allen Menschen, die sich dem Krieg 
widersetzen. Wir laden alle Menschen ein, 
die sich gegen Krieg und gegen Aufrüs-
tung einsetzen möchten! Für Menschen 
und Gruppen aus dem nationalistischen 
und antidemokratischen Spektrum ist auf 
unseren Aktionen kein Platz. Informiert 
uns gerne über geplante Aktionen unter 
office@connection-ev.org.

Initiiert von: act for transformation; Akti-
onsgemeinschaft Dienst für den Frie-
den (AGDF); Arbeitskreis Asyl Tribsees; 
Arbeitskreis Internationalismus der IG 
Metall Berlin; Bund für Soziale Verteidi-
gung; Bundesvereinigung Opfer der NS-
Militärjustiz e. V.; Connection e. V.; Deut-
sche Friedensgesellschaft – Vereinigte 
KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK); Ev. 

Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstver-
weigerung und Frieden (EAK); Flücht-
lingsrat Baden-Württemberg e. V.; Flücht-
lingsrat Hessen e. V.; Flüchtlingsrat Nie-
dersachsen e. V.; Flüchtlingsrat Schleswig 
Holstein e. V.; Forum gewerkschaftliche 
Linke Berlin; Frauennetzwerk für Frieden 
e. V.; Friedensbüro Salzburg; Friedensin-
itiative Nottuln e. V.; Graswurzelrevolu-
tion – Monatszeitung für ein gewaltlose, 
herrschaftsfreie Gesellschaft; Internatio-
nale der Kriegsdienstgegner*innen (IDK); 
International Peace Bureau (IPB); IPPNW 
– Ärzt*innen für die Verhütung des Atom-
krieges / Ärzt*innen in sozialer Verant-
wortung e. V.; Initiative Solidarität für 
Pazifist*innen aus Osteuropa; Komitee für 
Grundrechte und Demokratie; Koopera-
tion für den Frieden; Lebenshaus Schwä-
bische Alb – Gemeinschaft für soziale 
Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie e. V.; 
NaturFreunde Deutschlands e. V.; Netz-
werk Friedenssteuer; Netzwerk Friedens-
kooperative; pax christi – Deutsche Sek-
tion e. V.; Schweizerischer Zivildienstver-
band CIVIVA; TamieH – ZukunftsWerk 
Fliegerhorst Crailsheim

1 https://www.frsh.de/artikel/schutz-und-asyl-fuer-
kriegsdienstverweigerer-aus-russland-belarus-und-
der-ukraine

http://www.frsh.de
http://www.objectwarcampaign.org
http://www.Connection-eV.org/Mesarvot
mailto:office@connection-ev.org
https://www.frsh.de/artikel/schutz-und-asyl-fuer-kriegsdienstverweigerer-aus-russland-belarus-und-der-ukraine
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Mit dem Staatsbürgerschaftsgesetz von 
1954 wurden alle Menschen auf jorda-
nischem Boden zu jordanischen Staats-
bürgern. Das schloss die Bewohner der 
Westbank mit ein, ließ jedoch die später 
aus anderen Diasporaländern zugewan-
derten und insbesondere die 1967 aus 
Gaza kommenden außen vor, da der 
Gazastreifen damals offiziell unter ägypti-
scher Kontrolle stand.

Schon gleich nach Kriegsbeginn am 17. 
Oktober 2023 hat sich der jordanische 
König gegen die Aufnahme von Men-

schen aus dem Gaza-Streifen ausgespro-
chen.1 Am Beispiel der im Zuge der isra-
elischen Besetzung 1967 aus dem Gaza-
Streifen nach Jordanien geflohenen 
Palästinenser*innen wird deutlich, wie die 
seit Jahrzehnten nicht bewältigte Frage 
der Rückkehr der Flüchtlinge auch im 
aktuellen Gaza-Krieg mitschwingt.

Vollends angekommen sind die Gaza-
Flüchtlinge auch in Jordanien nie. Amal 

1  https://www.tagesschau.de/ausland/europa/
scholz-koenig-abdullah-100.html 

Flüchtlinge aus Gaza in Jordanien

Die seit Jahrzehnten ungelöste Frage des Rückkehr-
rechts palästinensischer Flüchtlinge und ihre Folgen

Martin Link

Von etwa 2,3 Millionen 
registrierten palästinen-
sischen Geflüchteten in 
Jordanien besitzen circa 
167.000 keine jordanische 
Staatsbürgerschaft. Meist 
stammen sie aus Gaza, 
19.000 kommen aus Syri-
en. Diese Gruppen gelten 
als besonders vulnerabel, 
weil sie keinen Zugang 
zu vielen staatlichen 
Dienstleistungen haben 
und auch dort auf die Hilfe 
von UNRWA, und anderen 
Organisationen angewie-
sen sind.

http://www.frsh.de
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/scholz-koenig-abdullah-100.html
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Hassan2 aus dem 50 Kilometer nörd-
lich von Aman gelegenen Flüchtlingsla-
ger Jarraz, einer Stadt – die im Volks-
mund weiterhin als ‚Gaza-Camp‘ bezeich-
net wird – berichtet, dass selbst die 
jüngste Generation der einst Geflüchte-
ten am Arbeitsmarkt diskriminiert werde, 
weil sie aus Gaza stammten. Nicht wenige 
Berufe sind Jordanier*innen vorbehalten, 
eine Arbeitserlaubnis ist immens teuer. 
Das heißt je nach Bereich kostet das bis 
zu 2.200 Dinar, etwa 3.000 Euro. Viele 
Arbeitgeber wollten sich die Extrakosten 
nicht leisten. Einen legalen Job zu finden 
ist daher schwer. Auch die Reisefreiheit 
und der Zugang zu Gesundheitsversor-
gung sind für palästinensische Flüchtlinge 
eingeschränkt.

Als Israel 1967 den Gaza-Streifen 
besetzte, flohen tausende Palästinen-
ser*innen von dort nach Jordanien. Für 
viele von Ihnen war das nach der Naqba 
von 1948 die zweite Flucht und ein 
erneuter Heimatverlust. In den einst als 
Zeltlager entstandenen heutigen Städ-
ten Jordaniens leben die Bewohner*innen 
auch in der inzwischen dritten Generation 
immer noch so, als seien sie dort nur vor-
übergehend.

Die mangelnde Integration der 
Palästinenser*innen in Jordanien hat 
auch politische Gründe. Anders als die 
von Israel besetzte Westbank waren der 
Gaza-Streifen und seine Bevölkerung nie-
mals Teil Jordaniens. Es gab nach 1967 
eine Verabredung zwischen dem König-
reich Jordanien und der Palästinensischen 
Befreiungsfront PLO: Demnach sollten 
die palästinensischen Flüchtlinge keine 
Staatsangehörigkeit erhalten, damit ihr 
völkerrechtlich begründetes Rückkehr-
recht3 nicht in Vergessenheit gerate.4

Im Zuge der Oslo-Abkommens 1992 
hat sich die PLO auf eine Vertagung der 
Lösung der Rückkehrfrage eingelassen. 
Doch inzwischen ist deutlich, dass keine 
bisherige Regierung Israels bereit war und 
sein wird, den 1948 und 1967 geflüch-
teten Palästinenser*innen ein Rückkehr-
recht zuzugestehen. Bis dato durfte kaum 
jemand der seinerzeit ins arabische oder 
andere Ausland, in die Westbank oder in 

2  https://www.deutschlandfunk.de/lebenslang-
fremd-palaestinensische-fluechtlinge-aus-gaza-in-jor-
danien-dlf-e24d02ed-100.html
3  https://www.nzz.ch/international/die-palaesti-
nensischen-fluechtlinge-eine-stete-quelle-der-un-
ruhe-im-nahen-osten-ld.1765131; https://www.zdf.
de/nachrichten/politik/ausland/palaestinenser-schutz-
rueckkehrrecht-100.html 
4  https://taz.de/Palaestinenserinnen-in-Jorda-
nien/!5854914/ 

„Dringend erforderlich,
einen humanitären
Korridor einzurichten“
 
Appell zur Aufnahme ziviler medizinischer Notfälle 
aus dem Gaza-Streifen
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein

Die Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht auf ihrer Web-Seite einen Hilfe-
schrei an die Welt: „Angesichts der Entwicklung der Lage ist es dringend erfor-
derlich, einen humanitären Korridor einzurichten, der die ungehinderte Über-
weisung von lebensgefährdeter Patienten und die Beförderung von humanitä-
rem Personal und lebenswichtigen medizinischen Gütern ermöglicht.“1

Am 21. November appellierte der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein mit 
einem Offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz und an Ministerpräsident 
Daniel Günther:2 Es sei zu begrüßen, dass eine wachsende Zahl israelischer 
Staatsbürger*innen, die der Gewalt entkommen wollen, in Deutschland Auf-
nahme und Schutz finden. Deutschland sei – auch mit Blick auf die Verlängerung 
seiner Geschichte im Nahen Osten – in der Pflicht, gegenüber allen unschuldi-
gen Opfern des Konflikts mit konkreter Hilfe aktiv zu werden.

Immerhin bekam der Flüchtlingsrat von Ministerpräsident Daniel Günther via 
Sozialministerium am 14.12.2023 Antwort: Jede Hilfe für die zivilen Verletz-
ten der israelischen Offensive sei dringlich und wichtig. Schleswig-Holstein habe 
jedoch – auch mit Verweis auf [das wohl nicht erwartbare] Einvernehmen mit 
dem BMI – keine Möglichkeit, den zivilen Opfern aus dem Gaza durch Ausreise/
Abholung von dort und medizinischer Behandlung im Bundesland zu helfen.

Berichte aus der Welt vom 24.März3 und aus der Tagesschau vom 3. April4, 
denen zufolge die Bundesregierung inzwischen wohl doch zur Aufnahme einiger 
Personen bereit sei und verletzte Kinder den Weg zunächst nach Ägypten aus 
dem Gaza-Streifen fänden, lassen uns auf ein Einlenken hoffen.

1  https://www.emro.who.int/opt/information-resources/emergency-situation-reports.html 
2  https://www.frsh.de/artikel/verantwortung-uebernehmen-gewaltopfer-aus-gaza-aufnehmen 
3  https://www.welt.de/politik/deutschland/article250717130/Nahost-Innenministerium-hat-Auf-
nahme-von-147-Menschen-aus-Gaza-zugesagt.html 
4  https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-1323338.html 

den Gaza-Streifen geflohenen Menschen 
in ihre einstige Heimat innerhalb der 
grünen Grenze – dem israelischen Staats-
gebiet vor 1967 – zurückkehren. 

Sollten auch die im Gaza-Streifen verblie-
benen Menschen im Zuge des aktuellen 
Krieges von dort vertrieben werden, so 
hätten auch sie bald im Exil mit dem ulti-
mativen Verlust ihrer Heimat und man-
gelnden Perspektiven zu kämpfen. Auch 
Ägypten hätte kein Interesse an einer 
Integration der Palästinenser*innen. Eine 
Rückkehr aber wird auch ihnen absehbar 
auf Dauer nicht zugestanden werden. 

Amal Hassan aus dem ‚Gaza-Camp‘ 
in Jordanien hat den Eindruck, dass 
etwas in der exilierten Community der 

Palästinenser*innen zerbrochen sei. Die 
meisten ihrer Verwandten im Gaza-
Streifen sind in den vergangenen Mona-
ten ums Leben gekommen. Ganze Fami-
lien wurden getötet. Amals Schwäge-
rin ist derzeit in der Nähe von Raffah an 
der Grenze zu Ägypten gestrandet. Sie 
berichtet davon, nichts zu essen zu finden 
und ist verzweifelt. Amals Ehemann 
würde seiner Schwester gern Geld schi-
cken, doch dafür existieren keine techni-
schen Möglichkeiten… Kein Ort nirgends 
für die nächste Generation von Opfern 
einer fehlgeleiteten internationalen Nah-
Ost-Politik.

Martin Link arbeitet im Flüchtlingsrat Schleswig-Hol-
stein e. V. www.frsh.de 

http://www.frsh.de
http://www.frsh.de
https://www.deutschlandfunk.de/lebenslang-fremd-palaestinensische-fluechtlinge-aus-gaza-in-jordanien-dlf-e24d02ed-100.html
https://www.nzz.ch/international/die-palaestinensischen-fluechtlinge-eine-stete-quelle-der-unruhe-im-nahen-osten-ld.1765131
https://www.zdf. de/nachrichten/politik/ausland/palaestinenser-schutz-rueckkehrrecht-100.html
https://taz.de/Palaestinenserinnen-in-Jordanien/!5854914/
https://www.emro.who.int/opt/information-resources/emergency-situation-reports.html
https://www.frsh.de/artikel/verantwortung-uebernehmen-gewaltopfer-aus-gaza-aufnehmen
https://www.welt.de/politik/deutschland/article250717130/Nahost-Innenministerium-hat-Aufnahme-von-147-Menschen-aus-Gaza-zugesagt.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-1323338.html
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Khirbet Ein a-Rashash ist oder besser: war 
eine palästinensische Ortschaft im Jordan-
tal, im besetzten Westjordanland. Etwa 
85 Menschen aus 18 Familien lebten hier 
von ihren Schafen. Nach dem Terroran-
griff aus dem Gazastreifen auf Israel am 7. 
Oktober wurde es für die Menschen hier 
immer schwieriger: Immer wieder kamen 
radikale Siedler aus der Gegend vorbei, 
die es auf ihr Land abgesehen haben.

Die Menschen waren regelmäßiger 
Gewalt ausgesetzt. Mal kamen die Sied-
ler in den Ort und zerstörten Fenster, 
mal schlugen sie Menschen. Am 9. Okto-
ber blockierten Siedler dann die Straße zu 
dem Ort – dadurch kamen die Bewohner 
von Khirbet Ein a  Rashash und ihre Tiere 
nicht mehr an Wasser. Am 13. Oktober 
verließen zuerst die Frauen und Kinder 
den Ort. Am 16. Oktober dann auch 
die Männer mit rund 1.500 Schafen. Sie 
haben sich der Gewalt gebeugt – so wie 
die Bewohner 16 anderer palästinensi-
scher Ortschaften seit dem 7. Oktober.

Israelische Menschenrechtsorganisationen 
und auch die Vereinten Nationen (UN) 
haben zahlreiche Fälle von Siedlergewalt 
dokumentiert, die dazu geführt hat, dass 
mehr als 1.000 Palästinenserinnen und Paläs-
tinenser von ihrem Land vertrieben wurden.

Israel erklärt Flächen zu 
„staatlichem Land“

Die Ortschaften gehören zum so genann-
ten C-Gebiet. Darunter fallen mehr als 60 
Prozent des Westjordanlands. Israel hat 
hier auf Basis der Oslo-Verträge die volle 
Kontrolle. Das heißt: Israelisches Militär 
und israelische Polizei wachen über die 
Sicherheit und über eine Baugenehmigung 
entscheidet der Staat Israel. In den 1990er  
Jahren war der Plan, dass die C-Gebiete 
innerhalb von fünf Jahren Teil eines paläs-

„Atmosphäre der Angst“
im Westjordanland

Siedlergewalt gegen PalästinenserChristoph Kitzler

Seit dem Hamas-Überfall 
vom 7. Oktober nimmt 
die Entschlossenheit zu, 
mit der israelische Siedler 
Gebiete im Westjordan-
land an sich reißen. Viele 
verfügen jetzt über Waffen 
und treten mit der Autori-
tät von Soldaten auf.

tinensischen Staates sein sollten. Dazu ist 
es nie gekommen.

Stattdessen werden Fakten geschaf-
fen, die die Errichtung eines palästinen-
sischen Staates immer unwahrscheinli-
cher machen: Der Ausbau der mehr als 
130 israelischen Siedlungen hat sich in den 
letzten Jahren beschleunigt. Gerade erst 
hat die Regierung von Benjamin Netany-
ahu den Bau von weiteren 3.500 Woh-
nungen genehmigt.

Außerdem entzieht Israel seit Jahrzehn-
ten große Flächen in den C-Gebieten der 
Nutzung durch Palästinenser, indem sie zu 
sogenanntem „staatlichen Land“ erklärt 
werden. Dabei handelt es sich in der 
Regel um Gebiete, die zu militärischem 
Übungsgelände, zu Naturschutzgebieten 
oder als archäologisch besonders wert-
voll deklariert werden. Hier wurden und 
werden zahlreiche Häuser abgerissen, 
Menschen werden vertrieben.

Fast sieben Prozent des 
Westjordanlands

Ein relativ neues Phänomen sind aber 
radikale Siedler, die landwirtschaftliche 
Außenposten gründen und mithilfe von 
Schafherden große Flächen unter ihre Kon-
trolle bringen. Teils tun sie das auf den als 
„staatliches Land“ ausgewiesenen Bereichen 
– immer öfter aber auch darüber hinaus, 
auch auf privatem palästinensischen Land.

Dror Etkes, der für eine israelische Men-
schenrechtsorganisation arbeitet, doku-
mentiert diese neue Form der Land-
nahme mithilfe von Karten. Dafür ver-
gleicht er Luftbilder, nutzt Verwaltungsda-
ten und Zeugenaussagen – und ist selbst 
viel im Westjordanland unterwegs. 77 
dieser landwirtschaftlichen Außenposten 
gibt es inzwischen, sagt er – nach seinen 
Berechnungen kontrollieren Siedler inzwi-

http://www.frsh.de
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schen mehr als 35.000 Hektar, das sind 
mehr als sechs Prozent des gesamten 
Westjordanlandes.

Die allermeisten dieser Außenposten 
wurden in jüngsten Jahren gegründet. Die 
Landnahme gehe einher mit weiterer Ver-
treibung von Palästinensern, sagt Dor 
Etkes: „Es ist wichtig zu verstehen, dass 
Gewalt ein Teil des Vorgehens ist.“ Damit 
stellten die Siedler sicher, dass sich im 
Gebiet um ihre Farmen keine Palästinen-
ser mehr aufhielten.

„Armee besteht aus Siedlern“
Seit dem 7. Oktober hat sich das noch 
beschleunigt. Während zahlreiche Fälle 
dokumentiert sind, in denen israelische 
Sicherheitskräfte bei Gewaltakten gegen 
Palästinenser nicht einschreiten, haben die 
Übergriffe nun eine neue Qualität, auch 
weil radikale Siedler nun zum Teil selbst in 
Soldatenuniform unterwegs sind. Das sagt 
Jehuda Shaul, der früher selbst als Soldat 
im Westjordanland eingesetzt war, dann 
die Organisation „Breaking the Silence“ 
gegründet hat und heute einer der promi-
nentesten Kritiker der israelischen Besat-
zung ist: „Seit dem 7. Oktober sind Sied-
ler die Soldaten, die Armee besteht aus 
den Siedlern. In diesem Krieg sind die 
richtigen Soldaten, die besser trainier-
ten und ausgerüsteten, aus der Westbank 
nach Gaza und an die Grenze zum Liba-
non versetzt worden. Und im Westjord-
anland dienen die Reservisten.“

Im Ergebnis bedeute das: „Die gleichen 
gewalttätigen, manchmal verurteilten kri-
minellen Siedler, die vor sechs, sieben 
Monaten palästinensische Gemeinschaf-
ten zusammengeschlagen und sie dort, 
wo sie leben, vom Land vertrieben haben, 
tun das jetzt in Uniform und mit Gewehr 
– mit voller Autorität.“

USA und EU 
sanktionieren Siedler

Menschenrechtsorganisationen haben 
zahlreiche Fälle von Gewalt durch diese 
Siedler  Soldaten dokumentiert. Auch ein 
Team der ARD wurde bereits bedroht. 
Die Siedler können sich in ihrem Han-
deln von rechtsextremen Teilen der isra-
elischen Regierung unterstützt fühlen: 
ltamar Ben Gvir, Minister für Natio-
nale Sicherheit, und auch Bezalel Smo-
trich, der Finanzminister und zugleich für 
den Siedlungsbau zuständig ist, entstam-
men selbst der radikalen Siedlerbewegung 
und fördern sie politisch. Im Westjord-

Eskalation der Gewalt im Westjordanland
Im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem hat die Gewalt von 
Siedler:innen und israelischen Besatzungstruppen gegen Palästinenser:innen und 
Beduin:innen seit dem 7. Oktober einen neuen Höhepunkt erreicht, berich-
tet die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq mit Sitz in Ramal-
lah (www.medico.de/blog/beraubt-und-gedemuetigt-19395). Seither sind über 
4.000 Menschen ohne Anklage in israelische Administrativhaft geraten. Auch 
Tötungen und Tötungsversuche sind an der Tagesordnung ebenso wie Vertrei-
bungen und die Zerstörung von Eigentum. „Zwischen dem 7. Oktober 2023 
und dem 20. Januar 2024 wurden 363 Palästinenser:innen, darunter 94 Kinder, 
durch die israelischen Besatzungstruppen und die Siedler:innen im besetzten 
Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, getötet“, berichtet Shahd Qad-
doura von Al-Haq und fügt hinzu, dass es auch immer häufiger zu sexualisierter 
Gewalt komme. Zu den 480 fest installierten Kontrollpunkten des israelischen 
Militärs im Westjordanland sind seit Oktober 350 „flying checkpoints“ hinzu-
gekommen. Sie werden an Hauptstraßen, dem Zugang zu palästinensischen 
Dörfern oder auch mitten im Nirgendwo errichtet. Das schränkt nicht nur die 
Bewegungsfreiheit der Palästinenser:innen noch weiter ein. Es erhöht auch die 
Gefahren für ihre Unversehrtheit. „An den Checkpoints werden in der Regel 
die Mobiltelefone kontrolliert. Oft reicht es schon, die Telegram-App installiert 
zu haben, um geschlagen und gedemütigt zu werden“, erklärt Qaddoura.
Quellen: https://www.medico.de/blog/frieden-heisst-verrat-19400; https://www.woz.ch/2351/
israel-und-palaestina/der-wind-dreht-im-westjordanland/!V1Q5JQB0GWFC; https://www.republik.
ch/2024/02/20/eine-reise-auf-der-suche-nach-hoffnung 

Ursprünge der radikalen 
israelischen Siedlerbewegung

Die jüdischen Siedlergruppen in der Westbank stehen mehrheitlich in der Tradi-
tion des radikalen ultraorthodoxen US-amerikanischen Meir Rabbi Kahane, der 
1971 nach Israel ging, seine eigene Partei Kach gründete und 1990 starb. Par-
teiprogramm war die Rassentrennung zwischen Juden und Arabern nach Vor-
bild der südafrikanischen Apartheit und perspektivisch ein absolut araber-
freies Israel. Kach und die spätere Nachfolgeorganisation wurden 1994 wegen 
ihrer Gewaltbereitschaft selbst gegen das israelische Establishment verboten. 
2012 hat der wegen rassistischer Gewalt vorbestrafte und heutige Minister für 
öffentliche Sicherheit [sic!] Itamar Ben-Gvier mit seiner Jüdische-Stärke-Partei 
die inoffizielle Nachfolge von Kach angetreten und den radikalen Siedlern eine 
neue politische Heimat verschafft. Wenn inzwischen auch Benjamin Netanjahu 
wie am 28. Oktober 2023 aus dem 5. Buch Mose die Auslöschung der Amalek 
zitiert, lesen das die faschistischen Siedlergruppierungen als Freibrief zum Mord 
an Palästinenser*innen. Während aber die Weltöffentlichkeit gebannt auf den 
Gaza-Streifen starrt, hat Ben-Gvier 10.000 Sturmgewehre an jüdische Israelis in 
den Grenzregionen und besetzten Gebieten ausgeben lassen. Seitdem hat, die 
gegen die palästinensische Bevölkerung in der Westbank gerichtete Gewalt ekla-
tant zugenommen, inkl. Tötungen, Vertreibungen und Landraub. Vor diesem 
Hintergrund wird die Behauptung Präsident Herzogs vom 13. Oktober 2023, es 
gebe keine Zivilisten, die nicht in den Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 
„involviert“ gewesen wären, denn da sei eine ganze Nation verantwortlich, 
brandgefährlich. Als Rechtfertigung genommen, ziehen diese und Äußerungen 
anderer Regierungsvertreter Israels derzeit eine Spur der Gewalt auch durch 
die Westbank. „Was einst nur der Traum von Wahnsinnigen wie Rabbi Kahane 
war, gilt heute als eine ehrenwerte politisch korrekte Idee, die in Fernsehstudios 
und auf Parteitagen diskutiert wird“, sagt der israelische Historiker Gideon Levy.
Quelle: Valerie Winter, „Jahwe ist ein Krieger“, Hintergrund 3-4/2024
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anland wurden nach dem 7. Oktober bei-
spielsweise tausende Waffen an Siedlermi-
lizen verteilt

Die USA haben inzwischen Sanktionen 
gegen sieben gewaltbereite Siedler erlas-
sen, andere Länder wie Großbritannien 
und Frankreich haben sich dem ange-
schlossen. Auch die EU hat nun Sanktio-
nen beschlossen.

Einer der Siedler auf der Sanktions-
liste der USA ist Yinon Levi, er betreibt 
die „Meitarim Farm“ in den Hügeln süd-
lich von Hebron. Jehuda Shaul sagt, Levi 
habe zusammen mit einem anderen Außen-
posten fünf palästinensische Gemeinschaf-
ten in der Umgebung vertrieben – auch mit 
Gewalt.

In der Begründung, die das US-Außenmi-
nisterium für die Sanktionierung veröf-
fentlicht hat, heißt es:

„Yinon Levi hat eine Gruppe von Sied-
lern angeführt, die mit ihren Taten eine 
Atmosphäre der Angst im Westjordan-
land geschaffen hat. Regelmäßig führt Levi 

Gruppen von Siedlern von 
der Meitarim Farm aus an, die 
palästinensische und beduini-
sche Zivilisten angegriffen und 
ihnen mehr Gewalt angedroht 
haben, falls sie ihre Häuser 
nicht verlassen. Sie haben ihre 
Felder abgebrannt und ihren 
Besitz.“ 
Mitteilung des US State 
Department vom 1.02.2024 

Christoph Kitzler ist Korrespon-
dent der ARD in Tel Aviv. Der Beitrag 
wurde erstmalig ausgestrahlt aufta-
gesschau.de am 19.3.2024

Todesurteile und 
Verhaftungswellen im Iran

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 
fordert Iran-Abschiebungsstopp

Der Amnesty-Bericht „‚Don’t Let Them Kill Us‘: Iran’s 
Relentless Execution Crisis Since The 2022 Uprising“ 
(https://t1p.de/qviqg) zeigt, dass die iranischen Behörden 
nach den Massenprotesten der „Frau Leben Freiheit“-Bewe-
gung von 2022 verstärkt die Todesstrafe einsetzen, um die 
Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und ihre 
Macht zu festigen. Die Zahl der Hinrichtungen 2023 ist mit 
853 die höchste seit 2015 und um 48 Prozent höher als 
2022. Und die Tötungsserie im Iran findet auch 2024 eine 
Fortsetzung: Bis zum 20. März wurden mindestens 95 Hin-
richtungen dokumentiert. Amnesty International geht jedoch 
davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen in beiden Jahren 
noch höher liegen.

Der seit Jahren schwelende und im April einmal mehr eska-
lierte Konflikt zwischen Iran und Israel führt darüber hinaus 
zu innenpolitischen Verschärfungen. Restriktive Verfolgun-
gen aller, die der Fraternisierung mit dem Westen oder west-
licher Ideen verdächtigt werden, hat sich seit Monaten aus-
gebreitet. Die Religionspolizei scannt einmal mehr das Land 
nach Frauen und Mädchen, die dem Schleierzwang nicht 
oder aus Sicht der Behörde nicht angemessen genügen – 
Verhaftungen im öffentlichen Raum sind an der Tagesord-
nung. In Haft sind die betroffenen Frauen Willkür und sexua-
lisierter Gewalt ausgeliefert. (https://t1p.de/zzfwp)  

Aber es kommt auch immer wieder zu Festnahmen von 
Ausländer*innen aus den westlichen Staaten, um sie als 
Faustpfand zum Austausch gegen in den USA oder in euro-
päischen Ländern wegen Staatsvergehen oder Gewalttaten 
gegen exilierte Iraner*innen Inhaftierte zu nutzen (https://
t1p.de/78z2h). Hierzulande sind weiterhin besonders Men-
schen gefährdet, die in Deutschland auf Iran-Solidaritäts-
demos waren, wie z. B. die Kölnerin Narges Mohammadi 
(https://t1p.de/gltf1), die bei einem Besuch im Iran verhaftet 
und zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde. 

Das Auswärtige Amt gibt Reisewarnungen heraus und fordert 
Bundesbürger*innen auf, den Iran zu verlassen. Das Bundes-
innenministerium aber hält an seiner Begründung für die Ende 
2023 erfolgte Nichtverlängerung des Iran-Abschiebungsstopps 
fest. Nunmehr müssten Iraner*innen bei geltend gemach-
ter Schutzbedürftigkeit im Rahmen eines Asylverfahrens beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ihre indivi-
duell-konkret befürchtete Situation nach Rückkehr vortragen. 
Das nützt schon vordem im Asylverfahren und jetzt gedulde-
ten Iraner*innen allerdings gar nichts. Ihre Chancen in einem 
Asylfolgeverfahren tendieren gegen Null. Vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge werden mehr als die Hälfte der 
Asylanträge iranischer Staatsangehöriger abgelehnt, selbst die 
bereinigte Schutzquote liegt nur bei 45,6 Prozent.

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein kritisiert: Vor dem 
Hintergrund fehlender Rechtsstaatlichkeit und willkürlicher 
Verhaftungen selbst von Personen, die freiwillig in den Iran 
zurückkehren, und der aktuell im Zuge des Iran-Israel-Kon-
fliktes festzustellenden innenpolitischen Verwerfungen im 
Iran ist die Verweigerung eines Abschiebungsstopps fahrläs-
sig und unverantwortlich.
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Krieg und Frieden und der Nahostkonflikt

Die ungelöste Palästinafrage als Quelle 
regelmäßiger Gewaltausbrüche

Karin Kulow

Wenn es um die prinzi-
pielle Frage von Krieg 
und Frieden geht, so steht 
dabei nicht zufällig immer 
wieder auch die Nah- und 
Mittelostregion im Fokus. 
Nicht umsonst gilt dieser 
Teil der Welt, der mindes-
tens über ein Jahrhundert 
lang durch westliche 
Einflussnahmen geprägt 
worden ist, seit eh und 
je als eine der weltweit 
brisantesten Regionen.

Der Nahostkonflikt, dessen Kern die nach 
wie vor ungelöste Palästina-Frage bildet, 
hat letztlich dazu geführt, dass Krieg und 
Gewalt anscheinend schon zur DNA der 
Region des Nahen und Mittleren Ostens 
gehören. Nachdem es sich in früheren 
Jahrzehnten um Kriege zwischen regu-
lären Armeen gehandelt hat, kämpft die 
israelische Armee IDF, die als höchstge-
rüstete in der Region gilt, nunmehr vor-
nehmlich mit nichtstaatlichen Akteu-
ren; solchen, wie eben die palästinensi-
sche Hamas. Das wird von Israel zugleich 
als Bestandteil des 2001 von den USA 
und der NATO ausgerufenen weltwei-
ten Kampfes gegen den Terrorismus inter-
pretiert. 

Auch der nun von Israel ausgeru-
fene totale Vernichtungskrieg gegen die 
Hamas, dem bereits vier Waffengänge 
jeweils unterschiedlicher Intensität vor-
ausgegangen waren, wird als Anti-Terror-
Krieg einzustufen versucht. Zwar zuvör-
derst noch auf palästinensischem Boden 
ausgetragen, wächst indessen zuse-
hends das Risiko dessen Ausweitung auf 
die gesamte Region. Indem Israel mit-
tels gezielter Tötungen von hochrangi-
gen politischen Hamas-Funktionären Sou-
veränitätsrechte anderer Staaten ver-
letzt und mithin Gegenreaktionen provo-
ziert. Oder aber sich mit der Hamas soli-
darisierende Gruppierungen gleicher isla-
mistischer Provenienz, so vor allem die 
libanesische Hizbullah und die jemeniti-
sche Ansarullah (Huthis), aber auch die 
irakische Al-Haschd Asch-Schaabi, ihre 
bewaffneten Attacken noch weiter inten-
sivieren und damit entsprechende Gegen-
schläge auslösen, wie dies gegenwärtig 
an allen betreffenden »Fronten« – an der 
libanesisch-israelischen Grenze, im Irak 
und am Roten Meer – geschieht. [Der 
Bombenanschlag auf das iranische Konsu-

lat in Damaskus am 1.4.20241 und der ira-
nische Angriff auf Israel vom 13.1.2024 
haben erst nach Fertigstellung dieses Arti-
kels stattgefunden.]

Der Gaza-Krieg – Markstein 
einer entscheidenden 
Weggabelung

Was den jetzigen Krieg im Gaza-Strei-
fen betrifft, so lässt er sich durchaus 
als eine Art Kipp-Punkt in der bisheri-
gen Geschichte des israelisch-palästinen-
sischen Konflikts bezeichnen: Entweder 
sind angesichts des eingetretenen Desas-
ters alle beteiligten Seiten endlich einsich-
tig genug, dass es nicht mehr so weiterge-
hen kann wie bislang und es stattdessen 
eines grundlegenden Paradigmenwechsels 
bedarf, weil ansonsten letztlich alle Verlie-
rer sind. Selbst Israel hat sich ungeachtet 
aller seiner militärischen Überlegenheit als 
verwundbar erwiesen. 

Oder aber die Region bleibt weiterhin 
in dem fatalen Kreislauf von Gewalt und 
Gegengewalt gefangen, durch den nicht 
nur die regionale, sondern auch die welt-
weite Stabilität und Sicherheit gefährdet 
sowie wertvolle humane und materielle 
Ressourcen verschlissen werden. Auch 
die jeweiligen Gesellschaften werden 
durch das damit verbundene Feindbild-
denken und die konfrontative Ausrichtung 
der Politik zunehmend weiter aufgerieben 
und noch stärker polarisiert. 

Palästina-Frage als 
Dreh und Angelpunkt

Durch Israel, unterstützt von westlicher 
Politik und Mainstream-Medien, wird der 
Anschein erweckt, wonach es sich bei 

1  [https://www.tagesschau.de/ausland/asien/
damaskus-explosion-iran-botschaft-100.html] 
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diesem Krieg um den Konflikt zwischen 
der von ihnen als terroristisch eingestuf-
ten Hamas und Israel handelt. Dennoch 
geht es bei ihm vom Wesen her darum, 
dass dem palästinensischen Volk das ihm 
zustehende Recht auf nationale Selbstbe-
stimmung nach wie vor verweigert wird. 
Folglich lässt sich der 7. Oktober auch 
nicht als ein einzigartiges, im Vakuum 
stattgefundenes Ereignis unter bewuss-
ter Ausklammerung seiner Ursachen und 
Hintergründe betrachten. Was anderer-
seits jedoch keinesfalls heißen soll, die von 
Hamas wie anderen militanten palästinen-
sischen Gruppierungen am 7. Oktober auf 
israelischem Boden begangenen Gräuel-
taten damit rechtfertigen zu wollen. Der 
dabei erfolgte gewaltsame Angriff auf 
zivile Personen, darunter Kinder, Jugendli-
che, Frauen und Ältere, sowie die Gefan-
gennahme von Geiseln sind völkerrechts-
widrige Akte und deshalb auch entschie-
den zu verurteilen. 

Aber ebenso wenig ist zu akzeptieren, 
dass Israel – bei aller Nachvollziehbar-
keit der mit diesem 7. Oktober in Israel 
ausgelösten Erschütterung seines bis-
herigen Grundverständnisses als siche-
rer Zufluchtsort für alle Juden in der 
Welt – sein Recht auf Selbstverteidigung 
unter Missachtung jeglicher völkerrecht-
licher Normen wahrzunehmen sucht. 
Nicht umsonst haben selbst US-Medien 
wie beispielsweise Associated Press (AP) 
oder CNN diesen Krieg bereits als den 
vergleichsweise tödlichsten wie insge-
samt zerstörerischsten der jüngsten Zeit 
bezeichnet. So seien fast die Hälfte der 
zum Einsatz kommenden Munition unprä-

zise, sogenannte dumme, 1.000 kg-Bom-
ben, die zudem noch in Gebieten abge-
worfen würden, die den Menschen zuvor 
als sichere Zufluchtsorte benannt worden 
waren. Woraus sich in hohem Maße auch 
die unverhältnismäßig große Zahl an zivi-
len Opfern, darunter auffällig viele Frauen 
und Kinder, erklärt. Selbst jene, die über-
lebt haben, werden physisch wie psy-
chisch, Zeit ihres Lebens an den Kriegsfol-
gen zu leiden haben. 

Wie ebenso die gezielten Zerstörungen 
von lebensnotwendigen infrastrukturel-
len Einrichtungen, von Wohngebäuden2, 
Krankenhäusern, Schulen, Wasseraufbe-
reitungs- und Abwasseranlagen, Energie-
versorgungssystemen völlig unakzeptabel 
sind.3 Zumal sich Hunger und Krankheiten 
dadurch nahezu epidemisch ausbreiten 
und die Opferzahlen rapide weiter steigen 

2  Unter Bezugnahme auf Berichte in der Washing-
ton Post von Ende Dezember 2023 seien von Okto-
ber bis dahin 37.000 Gebäude zerstört worden, 
davon 10.000 völlig. Damit hätte Israel in sieben 
Wochen doppelt so viel Häuser zerbombt wie dies 
vergleichsweise in Aleppo innerhalb von drei Jahren 
Krieges zwischen syrischen Regierungstruppen und 
Rebellen geschehen war. Im Kontext damit zugleich 
verwiesen wird auf unter einschlägigen Beobachtern 
begonnene Debatten darüber, inwieweit Domicid 
als die vorsätzliche Zerstörung von Wohngebäu-
den sowie lebensnotwendiger Infrastruktur unter 
Umständen als neue Kategorie von Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit zu definieren sei. Siehe 
dazu Netta Ahituv, Amid Israeli Destruction in Gaza, 
a New Crime Against Humanity Emerges: Domicid, 
in Haaretz vom 04. Januar 2024. 
3  [vgl. Worldbank: https://thedocs.world-
bank.org/en/doc/db985000fa4b7237616db-
ca501d674dc-0280012024/original/Palestinian-
EconomicNote-Feb2024-Final.pdf, UNKTAD: 
https://unctad.org/system/files/official-document/
osginf2024d1_en.pdf] 

lassen. Ernsthafte Berechnungen gehen 
bereits von bis zu 500.000 Toten4 bis zum 
Jahresende aus. 

Zu alledem hinzu kommt noch, dass 
sich verschiedene hochrangige israeli-
sche Offizielle, sei es nun der Präsident 
des Landes, der Ministerpräsident oder 
andere Regierungsvertreter, im Kon-
text mit dem Krieg mit äußerst verstö-
renden Aussagen hervortun, die den Ein-
druck erwecken, dass es mit dem Krieg 
gar nicht allein um Hamas geht, wenn bei-
spielsweise davon gesprochen wird,

• den gesamten Gaza-Streifen und den
Lauf der Geschichte ändern zu wollen,
indem Hamas und Iran als das Böse
nicht länger geduldet würden;

• eine Analogie zum Schicksal der juden-
feindlichen Amalek hergestellt wird,
jenes Stammes der zu biblischen
Zeiten wegen eben dieser Feindschaft
vollständig ausgelöscht worden ist;

• den Bevölkerungstransfer als „morali-
schen Akt“ zu popularisieren und somit
zu befördern [und]

• hinsichtlich der palästinensischen Prä-
senz im Gaza-Streifen lediglich noch
eine Zahl zwischen 100.000 und
200.000 gelten lassen zu wollen

• oder auch die Wiedererrichtung dor-
tiger jüdischer Siedlungen in Angriff zu
nehmen.

Dies alles noch auf die Spitze getrieben, 
wurde sogar über einen Atombombenab-

4  [https://www.tagesschau.de/ausland/asien/gaza-
streifen-krieg-hunger-100.html] 

„Picknick“, Mohammad Al Hawajri.
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wurf spekuliert, obwohl Israel offiziell gar 
nicht in dessen Besitz sein will.  
[vgl. Lisa Schneider, taz, 29.10.20235, 
Tania Krämer, DW, 15.1.20246 und Ale-
xander Riechelmann, Funke Medien, 
9.11.20237] 

Israel mit Völkermord- 
Vorwurf konfrontiert

Was alles zusammengenommen für Süd-
afrika einen hinreichenden Grund dafür 
bildete, um unter Berufung auf die UN-
Völkermordskonvention von 1948 beim 
Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den 
Haag gegen Israel eine Klage wegen Völ-
kermords im Gaza-Streifen anzustrengen 
und um eine einstweilige Verfügung zur 
Beendigung des Krieges nachzusuchen. 
Das wird von anderen Staaten unter-
stützt, wie Bolivien, Jordanien, Malay-
sia, Pakistan und Türkei sowie durch die 
Zusammenschlüsse Organisation Islami-
sche Kooperation (OIC) und Arabische 
Liga (AL), die weit über 50 Staaten des 
globalen Südens und mithin ein Viertel der 
UN-Mitgliedstaaten repräsentieren. 

Bei den inzwischen erfolgten Anhörungen 
hat Südafrika am 11. Januar die Grundaus-
sagen seiner 84-seitigen Anklageschrift, in 
der die Geschehnisse seit Ausbruch des 
Krieges minutiös wie auch im Detail die 

5  [https://taz.de/Benjamin-Netanjahus-Kriegsrhe-
torik/!5964144/] 
6  [https://www.dw.com/de/welche-
zukunft-haben-die-pal%C3%A4stinenser-im-
gazastreifen/a-67962932] 
7  [https://www.derwesten.de/politik/israel-
krieg-gaza-atombombe-kuehn-hamas-atomwaffe-a-
id300711142.html] 

verbalen kriegsbegleitenden Auslassun-
gen gebündelt sind, noch einmal dezidiert 
dargelegt. In der am Folgetag vorgetrage-
nen israelischen Gegenrede wurden alle 
Klagepunkte als falsch und zutiefst ver-
zerrt zurückgewiesen. Für Israel gehe es 
um die Selbstverteidigung gegen Hamas 
und andere terroristische Organisatio-
nen. Südafrika wurde zudem beschul-
digt, langer Arm der Hamas zu sein und 
dementsprechend gefordert, die Klage 
als unbegründet abzuweisen sowie den 
Antrag auf Beendigung des Krieges abzu-
lehnen. Stattdessen sei eher die Hamas 
wegen des 7. Oktober des Völkermordes 
zu beschuldigen. 

Einen der Streitpunkte aus israelischer 
Sicht bildet die Frage, inwieweit Aussa-
gen einzelner israelischer Regierungsver-
treter zum Krieg als völkermörderischer 
Beleg überhaupt zu nutzen wären, da sie 
keine offiziellen politischen Absichtserklä-
rungen darstellten, sondern es sich ledig-
lich um freie Meinungsäußerungen han-
dele. Obwohl die engsten westlichen Ver-
bündeten Israels doch sicherlich nicht 
ohne Grund nach Bekanntwerden der 
südafrikanischen Klageerhebung betref-
fende Auslassungen rasch deutlich kriti-
siert hatten. So wiesen US-Außenamts-
sprecher Mathew Miller wie EU-Außen-
beauftragter Josep Borrell diese in ihren 
jeweiligen Statements nahezu wortgleich 
sogar als aufrührerisch und unverantwort-
lich zurück, während sie von Berlin als 
wenig hilfreich bezeichnet wurden. 

Immerhin orientiert doch der Koalitions-
vertrag der Netanjahu-Regierung darauf, 
die Palästina-Frage endgültig von der poli-

tischen Agenda zu verdrängen und Isra-
els Kontrolle über das gesamte historische 
Palästina sicherzustellen. Wofür der vom 
heutigen Finanzminister Bezalel Smo-
trich 2017 vorgelegte Plan »One Hope« 
eine gewisse Blaupause bildet, der klipp 
und klar besagt, wonach es auf dem Ter-
ritorium westlich des Jordan-Flusses, nur 
Platz für das Selbstbestimmungsrecht 
einer Nation, nämlich der jüdischen, gäbe. 
Nur so könne das Blutvergießen beendet 
und wahre Koexistenz zwischen Juden 

„Pause für ein Schläfchen“, Mohammad Al Hawajri.

Mohammad Al Hawajri
In Gaza ist durch den aktuellen 
Krieg auch ein Ort der Kreativi-
tät und des künstlerischen Schaf-
fens gefährdet. Mohammed Al 
Hawajri zählt zu den bedeutends-
ten zeitgenössischen Künstlern, 
die dort leben. Die oben abge-
bildeten Werke gehören zu einer 
Serie, in der Hawajri die klassi-
sche Moderne mit Momentaufnah-
men aus dem Alltag im Gaza Strei-
fen verbindet. Er eröffnet neue 
Perspektiven auf eine Welt, die im 
Westen sonst kaum zu sehen – und 
derzeit massiv bedroht ist.

Mehr Informationen: 
guernicagaza@gmx.de

http://www.frsh.de
https://taz.de/Benjamin-Netanjahus-Kriegsrhetorik/!5964144/
https://www.dw.com/de/welche-zukunft-haben-die-pal%C3%A4stinenser-im-gazastreifen/a-67962932
https://www.derwesten.de/politik/israelkrieg-gaza-atombombe-kuehn-hamas-atomwaffe-a-id300711142.html
mailto:guernicagaza@gmx.de
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und jenen Arabern, die diese Ansicht teil-
ten, erreicht werden.8 

Dieser Plan wurde im selben Jahr veröf-
fentlicht, in dem die Hamas jene Modi-
fizierungen an ihrer Charta beschlossen 
hatte, die eine Zustimmung zur Zwei-
Staaten-Lösung enthielten9. Während 
westliche Politik und Mainstream-Medien 
dennoch der Hamas weiterhin in toto 
vorwerfen, wegen des Anspruchs auf das 
gesamte historische Palästina die Existenz 
des Staates Israel infrage zu stellen, schei-
nen ihnen gleichartige Territorialansprü-
che auf israelischer Seite weniger relevant 
oder möglicherweise sogar akzeptabel. 

Sichtlicher Ansehensverlust 
der USA wie des Westens

Ob es die USA wie andere westliche Staa-
ten nun wahrhaben wollen oder nicht: 
Mit ihrer einseitigen Parteinahme und 
bekundeten uneingeschränkten solida-
rischen Unterstützung für Israel haben 
sie der Region – wie überdies der Welt – 
die Botschaft vermittelt, wonach es allein 
um ihre Interessen gehen soll. Dass die 
ansonsten von ihnen postulierten Men-
schenrechte nicht für alle gleichermaßen 
gültig sind und auch nicht alle Leben gleich 
viel zählen. Was für die Menschen in der 
Region noch um so gravierender ist, als 
sie im Bewusstsein ihrer Geschichte als 
einst kolonial unterdrückte Völker nun-
mehr erneut deren Renaissance zu erle-
ben scheinen. Und was noch im beson-
deren Maße die Palästinenser betrifft, die 
sich mit der Umsetzung der Ende des 
19. Jahrhunderts in Europa begründeten
und danach von der damaligen britischen
Kolonialmacht unterstützten jüdischen
Staatsidee abzufinden hatten, womit die
Wurzeln für den seither lösungsresisten-
ten Territorialstreit gelegt worden sind.

Wie sich Israel bislang in seiner ganzen 
bisherigen Geschichte, beginnend mit den 
gezielten jüdischen Einwanderungen vor 
allem seit den 1920er Jahren, auf westli-
che Unterstützung verlassen konnte, so 
haben sich die USA und andere westli-
che Staaten mit Beginn des Krieges sofort 

8  Wörtlich heißt es dort: »Den Konflikt zu been-
den bedeutet, das Bewusstsein – praktisch und poli-
tisch – zu schaffen und zu zementieren, dass es 
westlich des Jordan-Flusses Platz nur für einen Aus-
druck von Selbstbestimmung gibt; nämlich für den 
der jüdischen Nation.«, abzurufen unter https://has-
hiloach.org.il/israels-decisive-plan/ 
9  Unter Punkt 20 erwägt die Hamas die Errich-
tung eines völlig souveränen und unabhängigen 
palästinensischen Staates auf der Grundlage der 
1967er Grenzen. https://www.middleeasteye.net/
news/hamas-2017-document-full 

an die Seite Israels gestellt und sich auch 
mit dem Ziel der Vernichtung von Hamas 
einverstanden erklärt. Ohne diese sofort 
bekundete uneingeschränkte Solidarität, 
versehen mit der unverbindlichen verba-
len Bekundung, das humanitäre Völker-
recht zu achten, hätte sich Israel kaum zu 
einem derartig rigorosen Vorgehen ermu-
tigt fühlen können. 

So gesehen, dürfen sich die westlichen 
Unterstützer Israels auch nicht darüber 
wundern, wenn ihnen nun eine Mitver-
antwortung an diesem Krieg und die Mit-
schuld an der hohen Zahl ziviler Opfer 
sowie dem riesigen Ausmaß der Zerstö-
rungen angelastet werden. Wie gleichfalls 
auch nicht darüber, dass sie unverblümt 
ihrer Doppelmoral geziehen werden 
und sie sich insgesamt mit einem sicht-
lich weiter schwindenden Einfluss kon-
frontiert sehen. Was sich nicht zuletzt 
darin äußert, dass seit Beginn des Jahres 
vier Staaten der Region – Ägypten, Iran, 
Saudi-Arabien, VAE – in dem alternativen 
BRICS-Staatenverbund10 mitwirken. 

Sowohl der am 21. Oktober in Kairo ein-
berufene »Gipfel für Frieden« als auch 
der Gemeinsame Gipfel von OIC und AL 
vom 11. November in Riyad forderten – 
wie die Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten 
mit gleich mehreren Resolutionen, darun-
ter zuletzt mit einer Zustimmung von 153 
Staaten – ein Ende der Kampfhandlungen. 
Überdies bekräftigt wurden die zentrale 
Stellung der Palästina-Frage und die Soli-
darität im Ringen um ein Ende der israeli-
schen Besatzung und die Gewährleistung 
des palästinensischen Selbstbestimmungs-
rechts. 

Wie sehr die USA ihres Ansehens in der 
Region bereits verlustig gegangen sind, 
veranschaulichen nicht zuletzt auch Reak-
tionen in Politik und Medien auf das von 
den USA am 8. Dezember 2023 im UN-
Sicherheitsrat eingelegte Veto gegen die 
von UN-Generalsekretär Antonio Guter-
res unter Berufung auf Artikel 99 der 
UN-Charta angestrengte und von den 
VAE eingebrachte Resolution zur Been-
digung des Blutvergießens. Nicht nur das 
Veto selbst wird als beschämend und als 
ein sehr schwarzer Tag für die Mensch-
lichkeit scharf verurteilt. Sondern ebenso, 
dass die Biden-Administration zudem 
noch zur Fortsetzung des Krieges bei-
trüge, indem sie Israel – sogar unter 
Umgehung der normalen Verfahren des 
Waffenkontrollgesetzes – weitere Waffen 

10  [https://de.wikipedia.org/wiki/BRICS] 

und Munition zur Verfügung stelle.11 Aus 
ägyptischer und arabischer Sicht, so eine 
Stimme aus ägyptischen Regierungskrei-
sen, seien dies weitere Akte der Infamie 
und sei es deshalb an der Zeit, die Bezie-
hungen zu den USA neu zu bewerten. 
Diese könnten nicht, wie bislang, als stra-
tegische Partnerschaft fortgeführt werden 
»mit einem Land, welches weitere Waffen
an Israel liefert, um unschuldige arabi-
sche und palästinensische Menschen
niederzumähen«12.

Kein dauerhafter Frieden 
ohne tragfähige Lösung der 
Palästina-Frage

Wenn es wenigstens eine, aus diesem 
fürchterlichen Krieg unbedingt zu beach-
tende Lehre gibt, so besteht diese darin, 
dass es höchste Zeit ist, den schon so 
lange virulenten Israel-Palästina-Kon-
flikt endlich bei der Wurzel zu packen: 
Ohne eine tragfähige Lösung der Paläs-
tina-Frage wird es auch für Israel keine 
dauerhafte Sicherheit geben. Oder anders 
gesagt: Das von Israel eingeforderte Recht 
auf sichere Existenz lässt sich ohne die 
Gewährleistung auch des Selbstbestim-
mungsrechts des palästinensischen Volkes 
nicht garantieren. Da Unterdrückung und 
Gewalt immer wieder auch Gegenge-
walt erzeugen und dies insbesondere die 
Extremisten auf allen beteiligten Seiten 
stärkt. 

Wenngleich die Aussichten auf einen 
grundlegenden Paradigmenwechsel im 
Moment noch düsterer scheinen als 
jemals zuvor, so muss es dennoch darum 
gehen, wenigstens erst einmal die Wei-
chen dafür zu stellen. In dieser Hinsicht 
ermutigend jedenfalls sind Überlegungen 
von Ex-Shin-Bet-Chef Ami Ayalon, der es 
als das Missverständnis bezeichnet, dass 
die Palästinenser nicht als eigenständi-

11  Und zwar von Außenminister Antony Blinken 
damit begründet, wonach die USA sich der Sicher-
heit Israels verpflichtet sähen und es im vitalen nati-
onalen US-Interesse läge sicherzustellen, dass Israel 
in der Lage sei, sich selbst gegenüber den gegen 
sich gerichteten Bedrohungen zu verteidigen. Wie-
dergegeben in https://www.naharnet.com/sto-
ries/en/2464-biden-administration-bypasses-con-
gress-anew-emergency-arms-sale-to-israel 
12  Hussein Haridy, A shameful US veto, abzuru-
fen unter https://English.ahram.org.eg/NewsCon-
tent/50/1204/513924/AlAhram-Weekly/Opinion/A-
shameful—US-veto.aspx; [ob die nach Fertigstellung 
dieses Artikels stattgefundene Enthaltung der USA 
im UN-Sicherheitsrat am 25.3.2024 an dieser Ent-
wicklung etwas zu ändern vermag, bleibt abzuwar-
ten: https://www.deutschlandfunk.de/verhaeltnis-
usa-israel-100.html; https://www.faz.net/aktuell/poli-
tik/ausland/un-sicherheitsrat-fordert-sofortige-waf-
fenruhe-in-gaza-19611181.html]

Krieg und Frieden

https://hashiloach.org.il/israels-decisive-plan/
https://www.middleeasteye.net/news/hamas-2017-document-full
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https://www.naharnet.com/stories/en/2464-biden-administration-bypasses-congress-anew-emergency-arms-sale-to-israel
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/un-sicherheitsrat-fordert-sofortige-waffenruhe-in-gaza-19611181.html
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ges Volk gesehen werden. Wenn irgendje-
mand glaube, dass die Palästinenser, kapi-
tulieren würden, dann kenne er weder 
die Palästinenser noch die Hamas. Wie es 
ebenso aus seiner Sicht ein Fehler Israels 
gewesen sei, die 2002 von der Arabischen 
Liga verabschiedete »Arabische Initiative« 
ausgeschlagen zu haben.13 Gemeint ist das 
darin enthaltene Angebot, die Normali-
sierung der Beziehungen zu Israel an die 
Proklamierung eines Palästina-Staates in 
den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem 
als Hauptstadt zu koppeln. 

So selbstverständlich es einerseits ist, dass 
die Frage des Palästina-Staates insofern 
internationalisiert ist, als dessen Existenz-
recht genau wie das Israels auf einer Ent-
scheidung der UNO-Vollversammlung, 
namentlich der Resolution 181 aus dem 
Jahre 1947, gründet, mit der die Aufteilung 
des historischen Palästinas, dem damali-
gen britischen Mandatsgebiet, beschlossen 
worden ist. Was andererseits aber nicht 
impliziert, dass es den USA allein überlas-
sen bleiben soll, die Parameter für die Zeit 
nach dem Krieg zu bestimmen. Alle bis-
herigen Versuche, den Konflikt beizule-
gen, sind im Wesentlichen daran geschei-
tert, dass statt der »Stärke des Rechts« das 
»Recht des Stärkeren« durchzusetzen ver-
sucht worden ist. Was nicht zuletzt mit der 
parteiischen Vermittlung durch die USA 
zugunsten Israels zu tun hatte.14 

Stattdessen muss es um einen Friedens-
prozess gehen, der unter einer unpar-
teiischen Vermittlung steht und zu einer 
neuen stabilen Sicherheitsarchitektur 
führt und den Palästinensern Gerechtig-
keit widerfahren lässt. Die von China und 
anderen BRICS-Staaten ins Spiel gebrachte 
Internationale Konferenz, die alle maßgeb-
lichen Akteure der Region einbezieht, ein-
schließlich Iran und dessen islamistische 
Verbündete und die von der Suche nach 
einem fairen Interessenausgleich zwischen 
den Parteien getragen ist, könnte ein kons-
truktiver Ansatz dafür sein. 

Prof. Dr. Karin Kulow (Jahrgang 1940) ist Arabis-
tin und Islamwissenschaftlerin. Sie hat viele Jahre 
zur Entwicklung politischer Systeme in arabischen 
Ländern und zum israelisch-palästinensischen Kon-
flikt geforscht und gelehrt. Erstveröffentlichung in 
Hintergrund 3-4/24. [Von der Schlepper-Redaktion 
ergänzte Bezugsquellen und Anmerkungen in ecki-
gen Klammern]. 

13  Interview mit dem Haaretz-Kolumnisten Yossi 
Melman in der englischen Ausgabe der Zeitung vom 
10. Januar 2024
14  [vergl. hierzu „Eiserne Schwerter“ und „die 
Gefahr eines regionalen Flächenbrands“ in Gegen-
standpunkt 1-24]

In der allergrößten Not: Asyl-Entscheidungsstopp?!
 

Subsidiärer Schutz für Gaza-Flüchtlinge

 
In fast schon seltener Einmütigkeit gehen deutsche Gerichte derzeit davon aus, 
dass Flüchtlingen aus dem Gaza-Streifen in Deutschland subsidiärer Schutz zu 
gewähren ist, weil dort ein bewaffneter Konflikt herrscht, in dessen Rahmen 
jeder dort befindlichen Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung ihres Lebens 
oder ihrer Unversehrtheit droht. Zu den neueren einschlägigen Entscheidun-
gen zählen etwa das Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Berlin vom 26. Feb-
ruar 2024 (Az. 34 K 5/23 A) und das Urteil des VG Sigmaringen vom 7. März 
2024 (Az. A 5 K 1560/22) oder das OVG Sachsen-Anhalt (siehe Urteil vom 
20.11.2023). Es handele sich um offenkundige Tatsachen, so das VG Berlin, die 
keines Beweises bedürften, und es sei auch nicht mit einem baldigen Ende des 
Krieges und einer Entspannung der Lage zu rechnen. Auch die humanitäre Situa-
tion, so das VG Sigmaringen, sei derzeit und auf unabsehbare Zeit unbeschreib-
lich katastrophal, so dass die Schwelle einer ernsthaften individuellen Bedro-
hung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürli-
cher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten 
Konflikts offensichtlich überschritten sei.

Insbesondere das VG Sigmaringen wird in Hinblick auf die unter anderem auch 
von PRO ASYL (https://t1p.de/oewuo) kritisierte Praxis des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge, über Asylanträge von Gaza-Flüchtlingen derzeit nicht 
zu entscheiden, einigermaßen deutlich und hält nichts von einer angeblich „feh-
lenden Spruchreife“ wegen der „Volatilität der Lage“ im Gaza-Streifen. Den ver-
fügbaren Erkenntnismitteln und den Verlautbarungen der Konfliktparteien lasse 
sich entnehmen, dass die Kampfhandlungen mitnichten in absehbarer Zeit been-
det würden. Vielmehr dauere der offene Konflikt nunmehr bereits fünf Monate 
und füge sich im Übrigen in eine seit Jahren immer wieder eskalationsanfäl-
lige angespannte Lage ein, die vielfach wiederholt zu Gewaltausbrüchen geführt 
habe. Prognostisch müsse daher bis auf Weiteres davon ausgegangen werden, 
dass die Gefahren für Zivilpersonen in beachtlicher Weise fortbestehen würden. 
Unabhängig davon sei außerdem unzweifelhaft, dass die desaströse humanitäre 
und wirtschaftliche Lage selbst bei einem Abflauen der offenen Kampfhandlun-
gen von unabsehbarer Dauer und Härte bleiben werde.

Quellen: HRRF-Newsletter 139 v. 5.4.2024, www.hrrf.de; Flüchtlingsrat Baden-
Württemberg

Krieg und Frieden
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Europa hat die Wahl

Die in der AG Stopp GEAS Schleswig-
Holstein vernetzten zivilgesellschaftlichen 
Migrationsfachdienste und Organisationen 
kritisieren, dass damit ein menschenrecht-
liches Desaster geschaffen worden ist, das 
Geflüchtete nicht schützt, ihnen effektive 
Asylzugänge vorenthält und Betroffene an 
Verfolger- und autokratische Drittstaaten 
ausliefern will.

Die AG Stopp GEAS Schleswig-Holstein 
bleibt bei ihrer Ablehnung eines solchen 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystem 
aus, das künftig:

• auf dem Verordnungswege eine 
Rechtslage geschaffen wird, die den 
Mitgliedsstaaten keinen Spielraum bei 
abweichenden Vorschriften lässt.

• auf Grundlage einer Fiktion der Nicht-
einreise an den EU-Außengrenzen 
geschlossene Lager geschaffen werden, 
in denen Schutzsuchende inhaftiert und 
u.a. ohne Zugang zu Beratungs- und 
medizinischen Versorgungsangeboten 
isoliert werden.

• dass dort Kinder und auch unbeglei-
tete minderjährige Geflüchtete inhaf-
tiert werden. Der Schutz dieser Min-
derjährigen kann so nicht gewährleis-
tet werden und sie sind der Gefahr 
von Übergriffen und Ausbeutung aus-
gesetzt.

• kein Asylverfahrenszugang besteht, 
sondern in sogenannten Grenzver-
fahren zunächst nur die technische 
Zulässigkeit eines Asylgesuchs geprüft 
werden soll und ein Ausschluss alle 
ereilt, die über einen vermeintlich 
sicheren Drittstaat eingereist sind, aus 
einem Staat mit weniger als 20 Pro-
zent Asylanerkennungsquote kommen, 
keinen Pass haben oder über 12 jäh-
rige Kinder sind. Ein effektiver Rechts-
schutz ist ausgeschlossen.

• das Dublin-System nicht nur durch 
verlängerte Fristen zusätzlich ver-
schärft wird, sondern auch unbeglei-
tete Kinder rücküberstellt werden und 
ihr Rechtsschutz massiv eingeschränkt 
wird.

• willkürlich solche – auch autokrati-
sche – Staaten zu sogenannten siche-
ren Drittstaaten erklärt werden 
können, selbst wenn vielfältige Gefähr-
dungslagen herrschen, wenn es keinen 
Arbeitsmarktzugang, keine legale 
Wohnsitzgarantie und kein Recht auf 
Familieneinheit gibt, aber dorthin Push-
backs stattfinden möglich sind. 

• die Schutzsuchenden – anstatt einer 
Glaubhaft-machung zu genügen – die 
volle Beweislast darüber trifft, welche 
drohenden Gefährdungen für Leib, 
Leben und Freiheit in dem vermeintlich 
sicheren Drittstaat ihnen drohen.

• zwischen den EU Mitgliedsstaaten (MS) 
keinen effektiven Solidaritätsmecha-
nismus gibt, sondern die MS sich mit 
Ablasszahlungen oder durch die Mit-
finanzierung brachialer Grenzmili-
tärs in Drittstaaten aus der Aufnahme-
pflicht von Asylbe-werber*innen steh-
len können.

• Rückübernahmeabkommen mit Dritt- 
und Her-kunftsstaaten geschlos-
sen werden, ohne diese an Bedingun-
gen (z.B. Verbot von exekutiver Will-
kür oder Kettenabschiebung), Kont-
roll- und Evaluierungsinstrumente und 
Rechenschaftspflichten zu binden. 

• dann, wenn die Not an Kriegsgewalt in 
Herkunftsländern, an Naturkatastro-
phen oder anderen Überlebensnöten 
und damit die Schutz-bedarfe der Men-
schen am größten sind, per Aussetzung 
der Verfahren und Eskalation der Push-
back-Praktiken die Abschottung der 

Wir bleiben dabei: NEIN zum 
„Gemeinsamen Europäischen Asylsystem“

(GEAS)

Mit Zustimmung der 
Bundesregierung hat das 
Europäische Parlament am 
10.4.2024 der Verschär-
fung des „Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems“ 
(GEAS) zugestimmt. Hier 
handelt es sich um den 
Frontalangriff auf das 
Rechtstaatsprinzip und das 
nationale und europäische 
Flüchtlingsrecht.

AG Stopp GEAS

http://www.frsh.de
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Europa hat die Wahl

EU gegen Geflüchtete auf die Spitze 
getrieben wird.

• auf Grundlage des Rechts und einer 
menschen-feindlichen Bürokratie sich 
absehbar mehr Schutz-suchende in die 
Illegalität flüchten, anstatt eine bedarfs-
gerechte schutzgewährende und sozial 
angemessene Aufnahme zu erhalten. 

Die AG Stopp GEAS 
Schleswig-Holstein lehnt 
die Verschärfung des 
Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems auch als 
geschichtsvergessen ab

Die Kritik der AG Stopp GEAS Schleswig-
Holstein gilt auch und insbesondere mit 
Blick auf die offensichtlichen Versuche des 
Europäischen Rats und der Kommission 
mit der geplanten restriktiven Rechtslage 
den Forderungen rechter und rechtsext-
remistischer Interessengruppen innerhalb 
der EU zuvorzukommen.

Europa ist dabei, seine hart errungenen 
und in Reaktion auf den Nationalsozia-
lismus entwickelten Werte nur noch für 
die eigenen Bürger*innen gelten zu lassen, 
nicht aber internationalen Schutzsuchen-
den zugänglich zu machen. Die europäi-
schen Prinzipien werden aufgeweicht und 
Menschenrechte degenerieren mit der 
Reform des GEAS zu willkürlichen leeren 
Hülsen. Europa entwickelt sich in den 
menschenfeindlichen Zustand zurück, den 
die Weltgemeinschaft unter anderem mit 
der Genfer Flüchtlingskonvention nie wie-
deraufkommen lassen wollte. Dabei gilt es, 
gerade mit Blick auf das aktuelle Erstarken 
rechter und rechtsextremistischer Kräfte 
in den EU Mitgliedsstaaten Solidarität mit 
Schutzsuchenden zu zeigen.

Die AG GEAS Schleswig-Holstein hat eine 
ausführliche Stellungnahme zum neuen 
Gemeinsamen Europäischen Asylsys-
tem erarbeitet, die im Internet herun-
tergeladen werden kann: https://www.
frsh.de/fileadmin/pdf/stellungnahmen/
AG-Stopp-GEAS-SH_Stellungnahme-zu-
Reform-GEAS_20231114_final.pdf 

Kontakt: AG Stopp GEAS Schleswig-
Holstein, c/o Flüchtlingsrat SH, Tel. 0431-
5568 5640, public@frsh.de 

Libyen:
Massengrab
mit Leichen von 
mindestens
65 Migranten
entdeckt
 
DLF 22.03.2024 | In Libyen ist 
nach UNO-Angaben ein Massen-
grab mit den Leichen von min-
destens 65 Migranten entdeckt 
worden.

Die Internationale Organisation 
für Migration teilte mit, die Todes-
umstände und die Nationalitäten 
der Toten seien noch nicht geklärt. 
Das Grab sei im Südwesten Liby-
ens entdeckt worden. Man gehe 
davon aus, dass die Menschen 
beim Weg durch die Wüste ums 
Leben kamen.

Libyen ist ein wichtiges Transitland 
für Migranten, die aus Ländern im 
südlichen Afrika kommen und vor 
politischer Instabilität, Armut oder 
Auswirkungen des Klimawandels 
fliehen. Von Libyen aus versuchen 
sie dann über das Mittelmeer nach 
Europa zu gelangen.

Weiterlesen: https://migration-con-
trol.info/de/wiki/sahara/ 

http://www.frsh.de
https://www. frsh.de/fileadmin/pdf/stellungnahmen/AG-Stopp-GEAS-SH_Stellungnahme-zu-Reform-GEAS_20231114_final.pdf
mailto:public@frsh.de
https://migration-control.info/de/wiki/sahara/
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23.02.2024: Die Sea-Eye 4 macht sich von 
Burriana in Spanien aus auf den Weg ins 
Mittelmeer.

27.02.2024: Bei einem nächtlichen Ein-
satz rettet die Besatzung der Sea-Eye 4 
siebenundfünfzig Menschen. Für zwei 
Menschen kommt die Rettung zu spät. 
Sie haben die Flucht über das Mittelmeer 
nicht überlebt. Viele der Menschen befin-
den sich in einem schlechten Gesund-
heitszustand. Insgesamt vier Personen 
müssen vom Schiff evakuiert werden, 
andere werden vom Schiffsarzt versorgt.

29.02.2024: Die übrigen 53 Überleben-
den gehen am sizilianischen Hafen von 
Porto Empedocle an Land. Auch die Lei-
chen der zwei Verstorbenen werden 
hier an Land gebracht. Das Schiff bricht 
wieder auf.

07.03.2024: Der nächste Seenotfall in der 
Nähe der Sea-Eye Crew. Sie nimmt 84 
Menschen an Bord. Während der Eva-
kuierung nähern sich zwei Schiffe der so 
genannten libyschen Küstenwache. Diese 
zielen mit Waffen auf die Besatzung der 

Sea-Eye 4. Diese weigern sich jedoch die 
84 Menschen der so genannten libyschen 
Küstenwache zu überlassen, die versucht 
diese Menschen nach Libyen zurückzu-
zwingen. Zurück nach Libyen, in ein Land, 
in dem Bürgerkrieg herrscht und geflüch-
tete Menschen versklavt und misshan-
delt werden. Unter den Geretteten befin-
den sich auch zwei Babys in kritischem 
Gesundheitszustand.

Ein Tag später – 08.03.2024: Bei einem 
weiteren, diesmal nächtlichen Einsatz 
nimmt die Crew der Sea-Eye 4 61 Men-
schen an Bord. Das Ganze passiert 
unter schwersten Bedingungen und bei 
hohem Wellengang. Am Morgen muss ein 
Mensch mit schwerer Treibstoffvergif-
tung mit einem Helikopter notevakuiert 
werden. Mit nun über 140 Personen an 
Bord macht sich das Schiff auf den Weg zu 
einem sicheren Hafen.

10.03. 2024: Alle geflüchteten Menschen 
können in Reggio Calabria an Land gehen. 
Die italienische Regierung setzt das Schiff 
hier nun für 60 Tage fest und belegt Sea-

Misshandlung der Geflüchteten 
und Kriminalisierung der Rettenden

Redebeitrag von Sea-Eye bei der Demonstration 
gegen Abschiebungshaft am 21. März in Kiel

Anna Forsthövel

Sea-Eye ist eine zivile 
Seenotrettungsorganisa-
tion. Wir haben ein Schiff, 
die Sea-Eye 4, die immer 
wieder ins zentrale Mit-
telmeer hinausfährt, um 
hier Menschen in Seenot 
zu retten. Denn zahlreiche 
Menschen, die ihr Heimat-
land wegen Krieg, Armut 
oder Verfolgung verlassen 
müssen, sind gezwungen 
den lebensgefährlichen 
Weg über das Mittelmeer 
zu nehmen. Hier möchte 
ich euch von den ersten 
Einsätzen der Sea-Eye 4 in 
diesem Jahr berichten:

http://www.frsh.de
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Eye mit einer Geldbuße von 3.333 Euro. 
Die Begründung ist absurd und men-
schen- und völkerrechtlich nicht haltbar. 
Der Crew wird vorgeworfen, dass sie die 
Menschen bei der zweiten Rettung nicht 
an die sogenannte lybische Küstenwache 
übergeben wollten, wobei das Oberste 
Gericht Italiens erst vor kurzem die Über-
stellung geretteter Bootsmigranten im 
Mittelmeer an die sogenannte libysche 
Küstenwache als Straftatbestand geäch-
tet hat.

Seenotrettung für Geflüchtete 
im Fadenkreuz

Es ist unfassbar, wie die Seenotrettung 
von der italienischen Regierung und nicht 
zuletzt auch von der Europäischen Union 
mit Organen wie FRONTEX behindert 
und kriminalisiert wird. Neben der Sea-
Eye 4 sind aktuell noch zwei andere Ret-
tungsschiffe festgesetzt, die jetzt taten-
los in italienischen Häfen liegen, wäh-
rend im Mittelmeer Menschen ertrinken. 
Auch in Deutschland ist mit dem kürz-
lich verabschiedetem sogenanntem Rück-
führungsverbesserungsgesetz die rechtli-
che Grundlage geschaffen worden, deut-
sche Seenotrettung zu kriminalisieren. 
Auf europäischer Ebene treiben die men-
schenfeindlichen Verschärfungen des 
Gemeinsamen Europäischem Asylsystems 
(GEAS) sowohl die Misshandlung der 
Geflüchteten als auch die Kriminalisierung 
der Rettenden auf die Spitze.

Das alles ist nicht zuletzt deshalb so 
makaber, da wir als Teil westlicher und 
kapitalistischer Gesellschaften für das 
Leid und die Ausbeutung der Menschen 
in anderen Ländern mitverantwortlich 
sind. Und wenn diese Menschen sich dann 
auf den Weg machen um vor grausamen 
Lebensumständen zu fliehen wird wegge-
schaut und die Rettung sogar aktiv behin-
dert!?

Das kann so nicht weitergehen. Solidarität 
muss Praxis werden. Mit den Menschen, 
die über das Mittelmeer fliehen und den 
Menschen, die hier in Kiel ankommen und 
vor einer Überführung in die Abschiebe-
haft in Glücksstadt bangen müssen.

Lasst uns laut sein für den Erhalt der 
Menschenrechte und das Recht auf Asyl. 
Nieder mit der Festung Europa – hoch 
die internationale Solidarität!

Anna Forsthövel engagiert sich in der Sea-Eye 
Lokalgruppe Kiel. Die Organisation Sea-Eye sucht 
Mitstreiter*innen. Informationen zur Lokalgruppe 
Kiel online auf: https://sea-eye.org/gruppe-kiel/ 

Veranstaltungen 
zur EU-Wahl 2024:

Europapolitisches Podium zu Flucht und Migration:

Europa hat die Wahl! – Geflüchtete nicht? 

Mit den EU-Wahl-Kandidat*innen der demokratischen Parteien: 

• MdEP Rasmus Andresen, Bündnis 90/Die Grünen 
• MdEP Patrick Breyer, Piratenpartei
• Tamara Mazzi, Stadtverordnete Die Linke Kiel
• Helmer Krane, EP-Kandidat FDP
• Tom Düwel, EP-kandidat CDU
• Canan Canli, EP-Kandidatin SPD 

Donnerstag, 2. Mai 2024 um 17 Uhr
Ort: Baukulturforum, Waisenhofstr. 3, Kiel
Programm: www.frsh.de
Anmeldung: https://eveeno.com/527116031
Information: Flüchtlingsrat SH, public@frsh.de

Online-Veranstaltungsreihe:

Folgen des Gemeinsamen Asylrechts (GEAS) an 
den Rändern Europas

25.4.2024, 19 Uhr
Referentin: Marlene Kossack, Berlin, Balkanbrücke 
Geflüchtete auf der Balkanroute und ihre Zukunft unter dem neuen 
Europäischen Asylsystem

23.5.2024, 19 Uhr
Referentin: Judith Gleitze, Palermo, borderline europe e. V. 
Im vorauseilenden Gehorsam: Italienisch-europäische Kooperation bei 
der Geflüchteten-Abschottung

6.6.2024, 19 Uhr
Referentin: Leonie Jantzer, Hamburg, Alarm Phone Sahara 
Auswirkungen der EU-Externalisierungspolitik auf Migrationsbewegun-
gen in der Sahelzone

20.6.2024, 19 Uhr
Referentin: Conni Gunßer, Hamburg, Flüchtlingsrat Hamburg 
Watch the Med – Alarm Phone auf der Fluchtroute Zentrales Mittelmeer

Anmeldung und Programm: www.frsh.de
Information: Flüchtlingsrat SH, public@frsh.de

Veranstaltende: Bündnis Stopp GEAS Schleswig-Holstein, 
c/o Flüchtlingsrat SH e. V. www.frsh.de 

http://www.frsh.de
https://sea-eye.org/gruppe-kiel/
http://www.frsh.de
https://eveeno.com/527116031
mailto:public@frsh.de
http://www.frsh.de
mailto:public@frsh.de
http://www.frsh.de


48 · 05/2024 * Der Schlepper Nr. 108 * www.frsh.de

Europa hat die Wahl

Allgemeine Informationen 
und Struktur

Zentrale Elemente der EUAA sind der 
Verwaltungsrat, der Beirat und die 
Geschäftsführung. Der Verwaltungs-
rat (Management Board) besteht aus je 
einer Vertretung pro Mitgliedsland und 
zwei Vertreter*innen der Europäischen 
Kommission. Laut Angaben auf der Web-
seite der Organisation sind alle EU-Staa-
ten Mitgliedsländer mit Ausnahme von 
Dänemark. Zusammen mit Island, Liech-
tenstein, Norwegen und der Schweiz 
sowie einer Vertretung des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Natio-
nen (United Nations High Commissioner 
for Refugees, UNHCR) besitzt Dänemark 
allerdings Beobachter- und Vertretungs-
status im Verwaltungsrat der EUAA. Der 
Verwaltungsrat ist für die Planung und 
Überwachung der EUAA zuständig. Über 
den Beirat (Consultative Forum) haben 
auch zivilgesellschaftliche Organisationen, 
die lokal, regional, national oder auf euro-
päischer oder internationaler Ebene im 
Asylbereich tätig sind, die Möglichkeit sich 
einzubringen. Darüber hinaus sind auch 
hier Organisationen wie die Europäische 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
FRONTEX und der UNHCR vertreten. 
Die aktuelle Exekutivdirektorin ist die slo-
wenische Juristin Nina Gregori. Die EUAA 
beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende. 

Ziele
Hauptziel der Asylagentur ist die Unter-
stützung der europäischen Mitgliedsstaa-
ten bei der Umsetzung des Gemeinsa-
men Europäischen Asylsystems (GEAS). 
Der Fokus liegt also insbesondere auf 
dem Themenbereich Asyl und Flüchtlinge. 
Dabei sollen sowohl die unterschiedli-
chen Asylsysteme wie auch die Praxis der 
Mitgliedsstaaten harmonisiert werden. In 

der Konsequenz sollte ein Asylantrag in 
jedem EU-Mitgliedsstaat dasselbe Ergeb-
nis erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
unterstützt die EUAA auf praktischer, 
technischer, operativer, rechtlicher und 
beratender Ebene die Mitgliedsstaaten. 

Warum wurde aus 
der EASO die EUAA?

Auf Vorschlag der Europäischen Kom-
mission sollte die Vorgängerorganisation 
(EASO) und ihr Mandat weiter gestärkt 
werden und eine wichtigere Rolle im 
Rahmen der Reform des GEAS spielen. 
In der Folge wurde das EASO durch die 
EUAA ersetzt. Letztere ist im Gegensatz 
zur EASO nun eine eigenständige Agentur 
der Europäischen Union.

Aufgaben
Die europäische Asylagentur ist in drei 
zentralen Bereichen tätig:

• Ausbildung, Training und Fachwissen 
• Operative Unterstützung
• Asylwissen

Im Ausbildungsbereich vermittelt die 
EUAA Behördenmitarbeitenden Wissen, 
um europäische Standards in Asyl- und 
Aufnahmeverfahren zu gewährleisten. 

Operative Unterstützung in Form von 
Soforthilfe und Kapazitätsaufbau wird den 
Mitgliedsstaaten angeboten, deren Asylsys-
teme (temporär) unter einem hohem Mig-
rationsdruck stehen. In diesem Rahmen 
kann den Mitgliedsstaaten auch zusätzliches 
Personal zu Verfügung gestellt werden.

Im Bereich „Asylwissen“ geht es um die 
Aufbereitung von Wissen rund um das 
Thema Asyl. Dazu gehören Statistiken, 
Zahlen, Analysen und Berichte sowie 
Informationsportale rund um das Thema. 
Besonders hervorzuheben sind der Asyl-

EUAA – Die Asylagentur der 
Europäischen Union

Struktur, Aufgaben und EinflussmöglichkeitenWiebke Bleilefens

Die Asylagentur der 
Europäischen Union, 
auch bekannt unter ihrem 
englischen Akronym EUAA 
(European Union Agency 
for Asylum) besteht seit 
dem 19. Januar 2022 
und hat ihren Sitz in der 
maltesischen Hauptstadt 
Valletta. Die EUAA ist die 
Nachfolgeorganisation des 
im Jahr 2010 gegründeten 
Europäischen Unterstüt-
zungsbüros für Asylfragen 
(auf Englisch: European 
Asylum Support Office, 
EASO). Im Folgenden 
wird die Agentur kurz 
vorgestellt. Der Beitrag 
gibt einen allgemeinen 
Überblick über Aufbau, 
Ziele und Aufgaben der 
EUAA und schließt mit 
einigen Praxishinweisen. 

http://www.frsh.de
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bericht, die EUAA Rechtsprechungsda-
tenbank, Herkunftsländerberichte (soge-
nannte Country of Origin Information) 
und das „Who is Who in International 
Protection“, auf die nachfolgend etwas 
genauer eingegangen wird. 

Der EUAA-Asylbericht gibt einen Über-
blick über relevante Entwicklungen der 
Mitgliedsländer im Asylbereich. Dabei geht 
es um aktuelle Gesetzesänderungen, Poli-
tik und Praxis; zudem wird ein ausgewähl-
ter Teil aktueller Rechtsprechung vorge-
stellt. Statistiken und grafische Darstellun-
gen illustrieren aktuelle Trends und Ent-
wicklungen im Bereich Asyl und Migration. 
Um nicht den kompletten, sehr umfang-
reichen Bericht1 von beispielsweise 431 
Seiten für das Jahr 2023 durcharbeiten zu 
müssen, steht auch eine Zusammenfassung 
in unterschiedlichen Sprachen (auch auf 
Deutsch2) zu Verfügung, in der die wich-
tigsten Punkte erläutert werden. Spezifi-
sche nationale Entwicklungen können auch 
über die Nationale Asylentwicklungsda-
tenbank (National Asylum Developments 
Database)3 systematisch gesucht werden. 
Auch für zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen besteht die Möglichkeit, Beiträge für 
den Bericht einzureichen. 

Die EUAA bewirbt ihre Rechtsprechungs-
datenbank (EUAA Case Law Database)4 
als umfassendste Quelle der Asylrecht-
sprechung. Die Datenbank beinhaltet 
sowohl nationale wie auch internatio-
nale Rechtsprechung in Bezug auf Asyl. 
Eine Zusammenstellung der relevantesten 
Urteile erfolgt in einem vierteljährlichen 
Überblick von der EUAA. 

Berichte über relevante Herkunftslän-
der finden sich im sogenannten COI-Por-
tal (Country of Origin Information Portal)5. 
Hier werden Länderinformationen durch 
die EUAA, europäische Institutionen und 
die Mitgliedsstaaten bereitgestellt, die Ein-

1  Hier finden Sie den „Asylum Report 2023“: 
https://euaa.europa.eu/publications/asylum-
report-2023 
2  Eine Zusammenfassung des Asylberichtes 2023 
in deutscher Sprache finden Sie unter folgendem 
Link: https://euaa.europa.eu/de/publications/asylbe-
richt-2023-zusammenfassung 
3  Nationale Entwicklungen können Sie in dieser 
Datenbank nach unterschiedlichen Kriterien filtern 
und heraussuchen: https://euaa.europa.eu/national-
asylum-developments-database 
4  Um zur Rechtsprechungsdatenbank der EUAA 
zu gelangen oder sich zum vierteljährlichen News-
letter anzumelden, der einen Überblick über die 
aktuelle Asylrechtsprechung gibt, nutzen Sie bitte 
diesen Link: https://caselaw.euaa.europa.eu/Pages/
default.aspx 
5  Über diese Adresse gelangen Sie zu Berichten 
über relevante Herkunftsländer, dem sogenannten 
COI-Portal: https://coi.euaa.europa.eu/ 

fluss auf die Entscheidung über den Schutz-
status haben können. Leider sind hier nicht 
alle Berichte auf Englisch verfügbar. 

Über das Who is Who in Internatio-
nal Protection6 können länderspezifisch 
sowohl die Behörden eingesehen werden, 
die im jeweiligen Land ein Asylverfahren 
durchführen, als auch zivilgesellschaftli-
che Organisationen, die in diesem Bereich 
tätig sind. Es werden jeweils kurz die 
Organisationen mit ihren jeweiligen Kom-
petenzen dargestellt. 

Für die Praxis
Die Asylagentur der Europäischen Union 
schafft vor allem ein Angebot für nationale 
Behörden und Beamt*innen der Mitglieds-
staaten. Nichtsdestotrotz kann auch die 
breite Öffentlichkeit von den Informationen, 
Analysen und Statistiken der EUAA profitie-
ren, da diese für alle zugänglich sind. Beson-
ders relevant für zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen und Aktive im Bereich Asyl und 
Migration sind dabei der Asylbericht und die 
Rechtsprechungsdatenbank.

Darüber hinaus gibt es für zivilgesell-
schaftliche Organisationen Einflussmög-
lichkeiten durch eine Mitgliedschaft im 
EUAA-Beirat. Zudem können Beiträge für 
den Asylbericht eingereicht und veröffent-
licht werden. 

6  Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über 
die unterschiedlichen Behörden, zivilgesellschaft-
liche Organisationen und weitere Akteure, die für 
die Asylverfahren in den Mitgliedsländern der EUAA 
relevant sind: https://whoiswho.euaa.europa.eu/civil-
society-organisations 

Kritische Würdigung
Die Asylagentur der Europäischen Union 
zielt insbesondere auf die Unterstüt-
zung nationaler Strukturen und die Durch-
setzung des GEAS ab. Durch Analy-
sen, Datenportale und Berichterstattun-
gen kann sie einen wichtigen Beitrag zur 
Bereitstellung von Informationen über Asyl 
leisten, der öffentlichen Spekulationen, 
aus der Luft gegriffenen Zahlen und soge-
nannten fake news entgegenwirken kann. 
Andere Angebote des EUAA sind hingegen 
auf bestimmte Zielgruppen beschränkt und 
somit nicht öffentlich zugänglich. 

Zwar gibt es einen Grundrechtsbeauftrag-
ten (Fundamental Rights Officer), um die 
Interessen von Asylbewerber*innen zu 
schützen; wie stark dadurch aber Einfluss 
auf den mitgliedergeführten Verwaltungs-
rat genommen werden kann, bleibt frag-
lich. Die Einflussnahme durch die Zivil-
gesellschaft ist in beschränktem Rahmen 
ebenfalls möglich. Welche Rolle die 
Asylagentur im Zuge der GEAS-Reform 
spielen wird, bleibt abzuwarten.

Wiebke Bleilefens ist Mitarbeiterin im Flüchtlings-
rat Schleswig-Holstein e. V. Die inhaltlichen Infor-
mationen ihres Artikels basieren auf den Angaben 
des EUAA7 und des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF)8. 

7  https://euaa.europa.eu/ 
8  https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluecht-
lingsschutz/EuropaeischerKontext/EUAA/euaa-node.
html 

Durch Ihre Spenden und Förderbeiträge 
unterstützt der FÖRDErverein Flücht-
lingsrat Schleswig-Holstein e. V. nach 
einer entbehrungsreichen Flucht hier 
Angekommene dabei, dass sie bleiben 
können. Mit Orientierung und Unter-
stützung im Labyrinth der Paragrafen, 
mit ersten Schritten am neuen Ort und 
in die neue Sprache und mit Beistand 
gegen die Angst vor der Erinnerung.

Der FÖRDErverein ist gemeinnützig und engagiert sich seit fast 25 Jahren rein 
ehrenamtlich. Fördermitglieder und Spender*innen helfen dabei, dass die, die 
ankommen, bleiben können und ein neues gutes Leben finden. 
Foerderverein@frsh.de, www.foerderverein-frsh.de  

Spendenkonto

Evangelische Bank • IBAN DE52 5206 0410 0006 4289 08 
FÖRDErverein Flüchtlingsrat Schleswig-
Holstein e. V. • Sophienblatt 82 • 24114 
Kiel • Tel. 0431 735000

http://www.frsh.de
https://euaa.europa.eu/publications/asylum-report-2023
https://euaa.europa.eu/de/publications/asylbericht-2023-zusammenfassung
https://euaa.europa.eu/national-asylum-developments-database
https://caselaw.euaa.europa.eu/Pages/default.aspx
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https://whoiswho.euaa.europa.eu/civil-society-organisations
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Besonders Schutzbedürftige

Liebe Gäste, liebe Interessierte, 
liebe Freundinnen und Freunde,

heute versammeln wir uns hier, um den 
Weltfrauentag zu feiern, eine Gelegenheit, 
die unermüdliche Kraft und den uner-
schütterlichen Mut von Frauen und Mäd-
chen auf der ganzen Welt zu würdigen. 
Doch während wir in vielen Teilen der 
Welt Fortschritte bei der Gleichstellung 
der Geschlechter sehen, dürfen wir auch 
diejenigen nicht vergessen, die weiterhin 
unterdrückt und diskriminiert werden.

Besonders im Fokus steht heute die Lage 
in Afghanistan, wo Frauen und Mädchen 
seit der erneuten Machtübernahme der 
Taliban eine besonders schwierige Situa-
tion durchleben. Wie eine dunkle Wolke 
hat die Taliban-Herrschaft das Land über-
zogen und die Rechte und Freiheiten von 
weiblichen Personen quasi eliminiert.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren 
haben die Taliban Dutzende von Dekre-
ten erlassen, die Frauen in verschiede-
nen Lebensbereichen wie gesellschaftliche 
Teilhabe, Bildung, Beschäftigung, Freizü-
gigkeit und Reisen einschränken. Und das 
alles vollkommen legal.

Bildungswüste Afghanistan
Auch das Zitat „Afghanistan ist mittler-
weile eine Bildungswüste“ drückt die 
erschreckende Realität aus, mit der afgha-
nische Frauen und Mädchen konfron-
tiert sind. Vor dem Einmarsch der Tali-
ban im Jahr 2021 besuchten laut UNICEF 
rund 3,5 Millionen Mädchen die Schu-
len in Afghanistan. Doch seitdem hat sich 
die Bildungslage dramatisch verschlech-
tert und viele Schulen, insbesondere für 
Mädchen, sind von heute auf morgen 
geschlossen worden. Millionen von Kin-
dern haben keinen Zugang zu Bildung und 

diejenigen, die es haben, leben in ständi-
ger Angst und Unsicherheit, dieses Recht 
ebenfalls zu verlieren.

Gewalt ist ebenfalls ein akutes Problem. 
Laut dem UN-Bericht zur Lage der Men-
schenrechte in Afghanistan sind die Fälle 
von geschlechtsspezifischer Gewalt seit 
der Machtübernahme der Taliban dra-
matisch angestiegen. Zwangsverheira-
tung, häusliche Gewalt und sexueller 
Missbrauch sind trauriger Alltag für viele 
afghanische Frauen und Mädchen.

Auch die Gesundheitsversorgung für 
Frauen ist stark eingeschränkt. Vor der 
Taliban-Herrschaft hatten afghanische 
Frauen Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung, einschließlich pränataler und 
geburtshilflicher Dienste. Doch jetzt, 
unter den neuen restriktiven Richtlinien 
der Taliban, sind viele Gesundheitseinrich-
tungen für Frauen und Mädchen geschlos-
sen, was zu einer alarmierenden Notlage 
in der Gesundheitsversorgung führt. Ein 
kürzlich veröffentlichter Unicef Bericht 
bezeichnet Afghanistan als „schlimmsten 
Ort auf der Welt, um Kinder zu gebären“!

Gender-Apartheit
Diese Zahlen und Fakten sind schockie-
rend und beunruhigend. Sie verdeutlichen 
die dringende Notwendigkeit, die Situa-
tion von Frauen und Mädchen in Afgha-
nistan anzuerkennen und Maßnahmen zu 
ergreifen, um ihnen zu helfen. Wir dürfen 
nicht zulassen, dass ihr Kampf um Freiheit 
und Gleichberechtigung vergessen wird.

Experten der UN haben jüngst gefordert, 
dass die in Afghanistan zurzeit praktizierte 
„Gender Apartheid“ von der internatio-
nalen Gemeinschaft als ein Verbrechen 
gegen die Menschenrechte aufgenommen 
wird. Ich zitiere: „Gesetze, Politiken und 
Praktiken, die Frauen unter Bedingun-

„Gender-Apartheit der Taliban ist ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit“

Afghanische Exilgruppen begehen gemeinsam 
den Internationalen Frauentag

Farida Assad

Am 9. März begingen 
afghanische Exilgruppen 
aus Schleswig-Holstein 
gemeinsam in Kiel den 
Internationalen Frauentag. 
Gemeinsames Thema war 
das seit der Machtüber-
nahme durch die Taliban 
in Afghanistan für Frauen 
und Mädchen dort herr-
schende Martyrium aus 
Unterdrückung, Ausgren-
zung und Überlebensnot. 
Farida Assad richtete an 
die Teilnehmenden der 
vom Projekt Afghanistan 
im Flüchtlingsrat unter-
stützten Veranstaltung 
für den „Afghanischen 
Stammtisch“ ein 
Grußwort.

http://www.frsh.de
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gen extremer Ungleichheit und Unterdrü-
ckung degradieren, mit der Absicht, ihre 
Menschenrechte effektiv auszulöschen, 
spiegeln den Kern von Apartheidsystemen 
wider“. Also eben jenes Vorgehen, wel-
ches bittere Realität im heutigen Afghanis-
tan ist.

Als globale Gemeinschaft müssen wir alles 
in unserer Macht Stehende tun, um die 
Rechte und die Würde von Frauen und 
Mädchen in Afghanistan zu schützen. Wir 
müssen Druck auf die Taliban ausüben, 
damit sie ihre oftmals getätigten Verspre-
chen einhalten und den Frauen in Afgha-
nistan eine Stimme geben, anstatt sie sys-
tematisch aus der Gesellschaft hinauszu-
drängen. Frauen und Mädchen in Afgha-
nistan verfügen momentan über keine 
politischen Fürsprecher*innen auf natio-
naler Ebene, das Machtmonopol der Tali-
ban entzieht ihnen beinahe jedes Mittel 
zur Einforderung ihrer basalsten Rechte.

Humanitäre Hilfe sicherstellen
Wir müssen humanitäre Hilfe leisten und 
sicherstellen, dass Frauen und Mädchen 
Zugang zu Bildung, Gesundheitsversor-
gung und anderen grundlegenden Men-
schenrechten haben.

Der Weltfrauentag erinnert uns daran, 
dass der Kampf für die Gleichstellung der 
Geschlechter nie endet. Solange Frauen 
und Mädchen irgendwo auf der Welt 
unterdrückt werden, müssen wir uns 
weiterhin für ihre Rechte einsetzen. Wir 
dürfen niemals aufgeben, bis jede Frau 
und jedes Mädchen die Freiheit und die 
Chancen hat, die sie verdienen.

In diesem Sinne möchte ich Sie alle dazu 
ermutigen, sich für die Rechte der Frauen 
einzusetzen, nicht nur heute, sondern 
jeden Tag. Lasst uns gemeinsam dafür 
kämpfen, eine Welt zu schaffen, in der 
Frauen und Mädchen überall frei sind, ihre 
Träume zu verfolgen und ihr volles Poten-
zial auszuschöpfen, ohne dabei ihr Leben 
zu riskieren.

Vielen Dank.

Farida Assad engagiert sich beim „Afghanischen 
Stammtisch Schleswig-Holstein“, der regelmäßig in 
Kiel zusammenkommt und weitere Interessierte ein-
lädt. 
https://www.facebook.com/afg.stammtisch/ 

„Ohne Rücksicht auf den 
Sinn ihres Lebens“

Dieses Bild ist von dem afghanischen Künstler Mohammad Reza Mehraban. 
Andere Gemälde in diesem Heft sind von der afghanischen Künstlerin Maryam 
Mura Wejzada. Sie finden ihre Motive im Leben der Frauen in ihrer von den Tali-
ban beherrschten Heimat und in dem Martyrium, dem Frauen auch auf ihren 
Fluchtwegen nach Europa anheimfallen. „Als afghanische Frau“, erklärt Maryam 
Mura Wejzada, „ist meine Kunst eine kraftvolle Darstellung meiner Sichtweise 
und meiner Emotionen gegenüber der Welt, mit besonderem Augenmerk auf 
Frauen und die Herausforderungen, denen sie ausgeliefert sind. Meine Gemälde 
sind Zeugen meiner Gefühle, Erfahrungen oder Ideen.“ Auch Mohammad Reza 
Mehraban, er lebt heute in Lübeck, malt seine Bilder zur Lage von Frauen und 
Mädchen und ihren Nöten in Afghanistan: „Denn diese leisten harte Arbeit, 
um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und viele von ihnen sind schutz- und 
obdachlos, ohne Rücksicht auf den Sinn ihres Lebens.“

Kontakt: Maryam Mura Wejzada (m.murawejzada@gmail.com) und 
Mohammad Reza Mehraban (m.r.mehraban.1990.1369@gmail.com)

http://www.frsh.de
https://www.facebook.com/afg.stammtisch/
mailto:m.murawejzada@gmail.com
mailto:m.r.mehraban.1990.1369@gmail.com
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Knapp 94.000 Frauen und Mädchen haben 
in Deutschland 2023 einen Asylerstan-
trag gestellt. Insbesondere im Krieg und 
in stark autoritär und patriarchal gepräg-
ten Verhältnissen müssen Frauen Zwangs-
verheiratung, körperliche und seelische 
Misshandlungen, sexuelle Übergriffe, Ver-
gewaltigungen, Genitalverstümmelung/-
beschneidung und andere Grausamkeiten 
bis hin zu ihrer Ermordung fürchten. 

Fehlender Gewaltschutz in 
Unterkünften

Zum Internationalen Frauentag 2024 erin-
nert PRO ASYL daran, dass Deutsch-
land zu wenig tut, um Frauen und Mäd-
chen – insbesondere in den Sammelunter-
künften – umfassend vor Gewalt zu schüt-
zen. „Obendrein erhalten schutzsuchende 
Frauen durch den jüngsten Beschluss zum 
Asylbewerberleistungsgesetz erst nach 
drei langen Jahren einen relativ ungehin-
derten Zugang zu medizinischer Versor-
gung und in das reguläre Gesundheitssys-
tem. Damit haben Bund und Länder die 
Situation von gewaltbetroffenen geflüch-
teten Frauen nicht besser gemacht, son-
dern im Gegenteil unverantwortlich ver-
schärft“, erklärt Andrea Kothen, Referen-
tin von PRO ASYL. „Auch diskriminie-
rende Bezahlkarten werden das Leben 
der betroffenen Frauen, etwa bei einem 
notwendigen Umzug in ein Schutzhaus, 
alles andere als leichter machen.“

Die seit 2018 geltende Istanbul Konven-
tion1 verpflichtet die Staaten unter ande-
rem zu geschlechtssensiblen Aufnahme- und 
Asylverfahren. Sie bekräftigt für gewaltbe-
troffene Frauen die Gewährung internatio-
nalen Flüchtlingsschutzes nach den Regeln 

1 https://www.proasyl.de/news/istanbul-konven-
tion-umsetzen-schutz-vor-gewalt-auch-fuer-ge-
fluechtete-frauen-und-maedchen/ 

der Genfer Flüchtlingskonvention. Im deut-
schen Asylverfahren werden jedoch bis 
heute geflüchtete Frauen mit Gewalter-
fahrung nicht systematisch identifiziert. Sie 
sind in den ihnen zugewiesenen Unterkünf-
ten nicht ausreichend vor Gewalt geschützt 
und haben keinen ungehinderten Zugang zu 
Beratung und Hilfsangeboten. 

Mangelnder Blick auf 
„geschlechtsspezifische 
Verfolgung“

Auch in puncto Asyl wird die Bundesre-
publik den Vorgaben der Istanbul Kon-
vention bislang kaum gerecht. „Allein 
die Zahlen legen nahe, dass das Thema 
geschlechtsspezifische Gewalt beim Bun-
desamt nicht angemessen beleuch-
tet wird.“, sagt Andrea Kothen. Nur bei 
knapp 4.800 Frauen und Mädchen hat das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
2023 eine geschlechtsspezifische Verfol-
gung festgestellt – das entspricht ledig-
lich 7,8 Prozent der inhaltlich geprüften, 
beziehungsweise 6,0 Prozent aller Asy-
lentscheidungen von Frauen. Von den 
4.800 Asylantragstellerinnen kamen aller-
dings allein 3.200 aus Afghanistan. Hier 
hatte das Bundesamt im Verlauf des Jahres 
2023 seine Praxis verbessern müssen2, 
nachdem einige EU-Staaten Afghaninnen 
als verfolgte soziale Gruppe betrachte-
ten und schließlich auch die Europäische 
Asylagentur ihre Anerkennung empfahl. 

Bezogen auf andere Herkunftsländer lässt 
die behördliche Einsicht in die struktu-
relle Gewalt gegen Frauen auf sich warten. 
Beispiel Iran: Trotz Scharia-Gesetzen und 
brutaler Repressionen gegen Frauen, die 
sich nicht klaglos den vorgeschriebenen 

2  https://www.proasyl.de/news/zu-wenig-fluecht-
lingsanerkennung-trotz-gender-apartheid-in-afgha-
nistan/ 

Verfolgte Frauen besser schützen

Verschärfte Rechtslagen 
potenzieren die Gefährdung

PRO ASYL

Zum Internationalen Frau-
entag 2024 forderte PRO 
ASYL Bund und Länder 
auf, geflüchtete Frauen 
in Deutschland besser zu 
schützen. Insbesondere 
in Gemeinschaftsunter-
künften sind Frauen nicht 
ausreichend vor Gewalt 
geschützt und in Asylver-
fahren wird geschlechts-
spezifische Verfolgung 
häufig nicht ausreichend 
anerkannt.

http://www.frsh.de
https://www.proasyl.de/news/istanbul-konvention-umsetzen-schutz-vor-gewalt-auch-fuer-gefluechtete-frauen-und-maedchen/
https://www.proasyl.de/news/zu-wenig-fluechtlingsanerkennung-trotz-gender-apartheid-in-afghanistan/Verfolgte
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Geschlechterregeln 
unterwerfen wollen, 
erging nur in 7,6 Prozent 
der inhaltlich geprüf-
ten Asylanträge von Ira-
nerinnen eine Aner-
kennung aufgrund 
geschlechtsspezifischer 
Verfolgung. Beispiel 
Türkei3: Hier erkannte 
das Bundesamt gar nur 
in zwei Prozent der 
inhaltlich geprüften Fälle 
eine geschlechtsspezifi-
sche Verfolgung. Dabei 
wurde die Türkei 2018 
vom Europarat aufgrund 
der sich immer stärker 
ausbreitenden Gewalt 
gegen Frauen, Zwangs-
verheiratungen von 
Mädchen und willkürli-
cher richterlicher Milde 
gegenüber Gewalttätern 
gerügt. 2021 trat das 
Land medienwirksam 
aus der Istanbul Kon-
vention aus. 

EuGH: 
Flüchtlings- 
anerkennung 
für gewalt- 
betroffene 
Frauen 

Durch ein Urteil des 
Gerichtshofs4 der 
Europäischen Union 
(EuGH) vom 16. Januar 
20245 sollte sich das 
künftig ändern: Das 
Gericht stellte klar, 
dass Frauen eines Her-
kunftslandes je nach 
den dort herrschenden 
Verhältnissen auch ins-
gesamt als „bestimmte 
soziale Gruppe“ im 
Sinne der EU-Anerken-
nungsrichtlinie gelten können. Frauen, die 
im Herkunftsland körperliche oder psy-
chische Gewalt erleiden – was ausdrück-
lich sexualisierte und häusliche Gewalt 

3  https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-10/
menschenrechte-tuerkei-gewalt-frauen-kinderehen-
kritik-europarat 
4  https://www.asyl.net/rsdb/m32111 
5  siehe Anne Lother, „Gefahr von häuslicher 
Gewalt ist Asylgrund“, auf S. 54ff.

einschließt – können demnach als Flücht-
linge anerkannt werden. 

Erfreulich deutlich weist der EuGH in 
dem Urteil zudem auf die Wichtigkeit 
und Verbindlichkeit der Istanbul-Konven-
tion (IK) hin: Nicht nur die Europäische 
Union, die die Konvention 2023 unter-
zeichnet hat, sondern auch alle EU-Staa-
ten sind dazu angehalten, die asylrecht-
lichen Vorgaben „im Lichte der Istan-
bul-Konvention auszulegen.“ Bund und 
Länder haben bis Ende 2025, zur nächs-

ten Überprüfung der Umsetzung der IK 
durch den Europarat, noch einige Haus-
aufgaben zu machen6. PRO ASYL fordert 
das BAMF auf, seine Entscheidungspraxis 
entsprechend zu ändern und allen Antrag-
stellerinnen, die verfolgt werden, weil sie 
Frauen sind, Asyl zu gewähren.

www.proasyl.de 

6  https://www.proasyl.de/news/grevio-bericht-
was-deutschland-zum-schutz-gefluechteter-frauen-
und-maedchen-tun-muss/ 

http://www.frsh.de
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-10/menschenrechte-tuerkei-gewalt-frauen-kinderehen-kritik-europarat
https://www.asyl.net/rsdb/m32111
http://www.proasyl.de
https://www.proasyl.de/news/grevio-bericht-was-deutschland-zum-schutz-gefluechteter-frauen-und-maedchen-tun-muss/
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Ugandas homosexuellenfeindliches Gesetz vom 
Verfassungsgericht bestätigt
 
Das ugandische Verfassungsgericht hat am 3.4.2024 trotz nationaler und inter-
nationaler Proteste in weiten Teilen das drakonische Anti-Homosexualitäts-
Gesetz bestätigt. Allein der „Versuch“ gleichgeschlechtlicher Handlungen kann 
mit bis zu zehn Jahren, der „Vollzug“ mit lebenslanger Haft und wiederholte 
gleichgeschlechtliche Handlungen können mit der Todesstrafe geahndet werden. 

Bereits seit Inkrafttreten des neuen menschenverachtenden Gesetzes gegen 
queere Menschen im Frühjahr 2023 leben lesbische, schwule, bisexuelle, trans* 
und intergeschlechtliche sowie weitere queere Menschen (LSBTIQ*) in Uganda 
in Angst und Schrecken. Gewaltvolle Übergriffe auf offener Straße, Razzien 
in Privatwohnungen, Kündigungen von Wohnungen und Arbeitsplätzen sowie 
Schulabbrüche sind an der Tagesordnung. Viele Personen mussten bereits aus 
Uganda in Nachbarländer und weiter fliehen. Das wird sich nach Bestätigung 
des Gesetzes fortsetzen. Auch in Ghana und in Kenia sollen ähnlich restriktive 
Gesetze aufgelegt werden.  

Quelle: www.lsvd.de/ 

Besonders Schutzbedürftige

Für Deutschland bedeutet das: 454 
Frauen wurden 2022 Opfer von Tötungs-
delikten – und alle 4 Minuten erlebt eine 
Frau in Deutschland häusliche Gewalt.1 
Global hat nach Schätzungen von UN 
Women jede dritte Frau Gewalt durch 
den (Ex-)Partner erleben müssen.2 
Geflüchtete Frauen sind häufig in vielen 
Bereichen besonders vulnerabel. Oftmals 
erleben sie vor, während und auch nach 
der Flucht geschlechtsspezifische Gewalt.3 

Diese Zahlen und Fakten zeichnen ein 
erschreckendes Bild von der Lebensreali-

1  https://unwomen.de/gewalt-gegen-frauen-in-
deutschland/
2  https://www.unwomen.org/en/what-we-do/
ending-violence-against-women/facts-and-figures
3  Heinrich-Böll-Stiftung (2018) Frauen und Flucht: 
Vulnerabilität – Empowerment – Teilhabe https://
www.boell.de/sites/default/files/frauen_und_flucht.
pdf

tät von (geflüchteten) Frauen in Deutsch-
land und weltweit. 

Es gibt nicht genug Schutz
Noch schlimmer ist es, dass gefähr-
dete Frauen oft nicht ausreichend Schutz 
vor Gewalt finden. Wenn eine Frau (aus 
Angst) vor geschlechtsspezifischer Gewalt 
flieht, ist es für sie in der Praxis oft 
schwierig, Schutz zu finden. 

Zwar besteht in Deutschland nach §3a 
Abs. 2(6) AsylG das Recht auf Schutz, 
wenn es eine Verfolgung aufgrund von 
„Geschlechtszugehörigkeit“ gibt, aber 
in der Realität wird laut der Organisa-
tion terre des femmes meistens nur ein 
Abschiebeverbot nach § 60 Abs. 7 Auf-
enthG erteilt. 

Es gibt in Deutschland Gerichtsurteile, 
in denen Frauen einen Schutzstatus auf-
grund geschlechtsspezifischer Verfolgung 
zugesprochen bekommen haben4, aber 
dies scheint noch nicht die einheitliche 
Praxis in ganz Deutschland zu sein. Frauen 
werden von einigen Gerichten nicht als 
„soziale Gruppe“ wahrgenommen5, da 
die Mitglieder*innen einer Gruppe eine 
nach außen abgrenzbare Identität aufwei-
sen müssen und somit als „andersartig“ 
betrachtet werden müssen. Da Frauen 
etwa die Hälfte der Gesellschaft ausma-
chen, sei dieser zweite Aspekt nicht mög-
lich – so die Argumentation. 

Urteil von der EU
Eine türkische Kurdin hat in Bulgarien Asyl 
gesucht, weil sie in der Türkei um ihr Leben 

4  VG Würzburg, Urt. v. 14.03.2019, Az. W 9 
K; VG Karlsruhe, Urteil v. 21.10.2021, Az. A 19 K 
1998/21
5  VG OVG Bremen, Beschluss vom 24.01.2023 – 
1 LA 200/21

Gefahr von häuslicher Gewalt 
ist Asylgrund

Wichtiges EuGH-Grundsatzurteil zum Schutz 
von Geflüchteten Frauen

Anne-Katrin Lother

Global ist jede dritte Frau 
ein Opfer von häuslicher 
Gewalt. Beinahe jeden Tag 
versucht ein (Ex-)Partner 
eine Frau zu töten. Das 
hat das letzte Lagebild 
des Bundeskriminalamts 
zu Gewalt gegen Frauen 
herausgefunden.

http://www.lsvd.de/
http://www.frsh.de
https://unwomen.de/gewalt-gegen-frauen-in-deutschland/
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://www.boell.de/sites/default/files/frauen_und_flucht.pdf
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fürchtet. Sie wurde von 
ihrer Familie zwangsver-
heiratet und von ihrem 
Ehemann geschlagen 
und bedroht. Nach der 
Scheidung flüchtete sie 
nach Bulgarien, da sie 
von ihrem Ex-Mann und 
ihrer Familie bedroht 
wurde und Angst um ihr 
Leben hatte. 

Nachdem ihr Asylge-
such in Bulgarien abge-
lehnt wurde, klagte die 
Frau vor dem Euro-
päischem Gerichts-
hof (EuGH). Am 16. 
Januar hat dieser ent-
schieden, dass Frauen 
eine soziale Gruppe im 
Sinn der sogenannten 
Flüchtlingsstatus-Richt-
linie bilden. Es wurde 
argumentiert, dass 
Frauen eine „deutlich 
abgegrenzte Identität“ 
haben können, wenn 
ihr Bild in der Gesell-
schaft durch soziale, 
moralische oder recht-
liche Normen anders 
ist, als die Norm. Dem-
entsprechend wirkt sich 
die Gefahr von physi-
scher und/oder psy-
chischer Gewalt auf-
grund ihres Geschlechts 
in ihrem Herkunfts-
land auf das Recht der 
Frauen auf Schutz aus.6

Die Istanbul- 
Konvention

Eine wichtige Rolle in 
der Gerichtsentschei-
dung spielte die Istan-
bul-Konvention. Diese 
wurde 2011 vom Euro-
parat unterschrie-
ben und ist ein völ-
kerrechtlich binden-
des Übereinkommen zum Schutz von 
Frauen. In Artikel 60 der Istanbul-Konven-
tion werden die unterzeichnenden Länder 
speziell dazu aufgefordert, sicherzustel-
len, dass geschlechtsspezifische Gewalt 
gegen Frauen ein Recht auf Schutz nach 
sich zieht. 

6  https://www.asyl.net/rsdb/m32111 

Deutschland hat die Istanbul-Konvention 
2017 ratifiziert. Seit dem 1. Februar 2023 
gilt sie in Deutschland uneingeschränkt; 
allerdings ist ihre Umsetzung noch immer 
nicht vollständig erfolgt.7 Es ist vor allem 
notwendig, die geschlechtsspezifischen 
Gefahren denen schutzsuchende Frauen 
vor, während und nach ihrer Flucht aus-
gesetzt sind, zu identifizieren, und Maß-

7  https://unwomen.de/die-istanbul-konvention/ 

nahmen dagegen zu treffen. Eine konse-
quente Umsetzung des EUgH-Urteils, 
dass Frauen aufgrund geschlechterspezifi-
scher Verfolgung ein Anspruch auf Schutz 
haben, sollte nur die erste von vielen wei-
teren Maßnahmen sein. 

Anne Katrin Lother ist Projektleiterin in der Koordi-
nation des Integrationsnetzwerks Alle an Bord! beim 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. 
www.alleanbord-sh.de 

http://www.frsh.de
https://www.asyl.net/rsdb/m32111
https://unwomen.de/die-istanbul-konvention/
http://www.alleanbord-sh.de
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Das sind einfache Zelte, jeweils für 10 bis 
12 Leute. Trocken und satt werden die 
Betroffenen durch die Versorgung des 
United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR), aber sie haben keine 
Perspektive und keine Kultur. In einem 
Camp kann man keine Kultur entwickeln. 
Kinder sind dort geboren, die kennen 
nichts anderes als Zelte. Sie kennen ihre 
Herkunftsorte nicht, sie haben ihre Dia-
lekte verloren. Nach möglichen Massa-
kern und Genoziden, die erst einmal zu 
verarbeiten sind, bedeutet das auch, dass 
die Leute anfangen, ihre Kultur, ihre Spra-
che, ihre Persönlichkeit, ihr Verhalten zu 
verändern. 

Die Bevölkerung im Nordirak besteht 
aus etwa 2,2 bis 2,5 Mio. Menschen, dazu 
kommen etwa 6 Mio. Geflüchtete, also 
mehr als die Einheimischen selber. Das ist 
zu berücksichtigen, wenn sich hierzulande 
in den Medien mit der Flüchtlingspolitik 
beschäftigt wird. Es ist meines Erachtens 
beschämend, wie hier kalkuliert Emo-
tionen gegen Schutzsuchende geschürt 
werden, die ich nach der Erfahrung jah-
relanger Arbeit in vielen Kriegsregionen 
weltweit nicht nachvollziehen kann. (…)

1990 gab es den sog. 2. Golfkrieg in 
Kuweit – Saddam Hussein hatte Kuweit 
besetzt. Er glaubte, dass ihm dann die 
dortige Erdölförderung zufiele. Unter 
Führung der USA folgten Sanktionen und 
1993 wurde eine Flugverbotszone gegen 
die irakische Armee im Norden einge-
richtet, so dass vor allem die kurdischen 
Gebiete gesichert waren und keine iraki-
schen Luftangriffe dort irgendetwas aus-
richten konnten. Anders die Auswir-
kungen des 3. Golfkriegs von 2003, als 
die USA mit scheinheiligen Argumen-
ten das Land besetzten und bereits zuvor 
schon eine Regierung im Ausland gegrün-
det hatten, die dann 2003 nach erfolgter 

Intervention und dem erfolgreichen Sturz 
des Regimes von Saddam Hussein einge-
setzt wurde. Das Machtverhältnis wurde 
geändert. Die Schiiten kamen an die 
Macht, die Sunniten wurden zur macht-
losen Minderheit. Die Kurden haben ver-
sucht im Parlament ihre Interessen durch-
zusetzen. Was nach wie vor schwierig ist, 
denn die Verfassung, die 2004 nach euro-
päisch-westlichem Vorbild entstanden ist, 
ist immer noch nicht umgesetzt worden. 

Es gibt in der Verfassung den Paragraphen 
140, der bezüglich der ethnischen Zuge-
hörigkeit ungeklärte Gebiete auflistet. Das 
sind vor allem Kirkuk, Anbar und einige 
andere Bereiche wie Sindschar, wo die 
Jesid*innen leben, wo es darum geht, ob 
sie zu der kurdischen oder zur arabischen 
Region Iraks gehören. Es geht dabei nicht 
nur um die Bevölkerung, es geht auch 
um Erdöl und andere Rohstoffe. Kirkuk 
ist eines der wichtigsten Erdölförderge-
biete des Iraks und dort werden täglich 
mehrere Millionen Barrel Öl gefördert. 
Im Moment gibt es einen Stopp, weil man 
sich nicht einigt, aber die Machtinteressen 
sind sehr stark. 

Die Offiziere des Saddam-Regimes sind 
nach dem Sturz alle entlassen worden. 
Sie sind bewusst nicht in die neue Armee 
integriert worden und sind daraufhin die 
führenden Denker des Islamischen Staats 
(IS) geworden. Das heißt der IS ist nicht 
einfach eine Terrororganisation, die sich 
spontan entwickelt hat, sondern sie ist 
sehr systematisch hoch qualifiziert und 
durch die gestürzten irakischen Eliten 
organisiert und geführt worden. So war 
es auch möglich, dass am 16.7.2014 der 
IS innerhalb eines halben Tages ganz Sind-
schar, Kirkuk und Mosul besetzt hat und 
sich 120.000 irakische Soldaten kampflos 
und Hals überkopf zurückgezogen haben. 
(…)

Rückkehr in den IRAK?

Welche Bedingungen erwarten dort Traumatisierte, 
Frauen, Jugendliche und Minderheitenangehörige

Prof. Jan Ilhan Kizilhan

Der Irak ist ein Vielvöl-
kerstaat mit zahlreichen 
ethnischen und religiösen 
Minderheiten. Darüber 
hinaus gibt es eine große 
Anzahl von Flüchtlings-
camps in der Provinz 
Dohuk, in Kurdistan – dort 
sind etwa 20 Flüchtlings-
camps mit etwa 300.000 
Menschen. Es sind haupt-
sächlich Jesid*innen. Und 
es gibt noch 270.000 Ge-
flüchtete aus Syrien, aber 
auch aus dem Iran, und ein 
kleiner Teil im Zentralirak 
sind Palästinenser, die 
in Flüchtlingscamps dort 
leben. 

http://www.frsh.de
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Sie wissen, dass dabei in etwa 10.000 
Jesid*innen ermordet wurden und es 
ging auch nicht allein um Mord. Die Bun-
desregierung hat den Genozid an den 
Jesid*innen offiziell anerkannt mit den 
Stimmen aller Fraktionen des Bundes-
tags. Von daher stellen wir auch immer 
wieder die Frage, wie kann es sein, dass 
Menschen eines Volkes, was den Geno-
zid erlebt hat, wieder in ein nach wie 
vor genozidales Umfeld zurückgeschickt 
werden sollen? Wo sollen zum Beispiel 
die jetzt zur Rückführung anstehenden 
Jesid*innen, aber auch die assyrischen 
Christen oder die Mandea – wo sollen 
sie hin? Sollen sie in die Camps zurück – 
dort wo es sehr schwierig ist – in denen 
die Menschen seit 9 oder 10 Jahre leben. 
Die Suizidraten sind dort um das Vierfa-
che gestiegen. Dort herrscht ein Verhält-
nis von 50 bis 60 Prozent von Menschen, 
die an Traumata und anderen Erkrankun-
gen wie Depressionen, Angststörungen 
und körperlichen Beschwerden leiden. 
Je länger sie in den Lagern bleiben, desto 
stärker zeigen sich Chronifizierungen von 
psychischen Erkrankungen. (…)

Wir haben neben dem Genozid und dem 
Terror eine sensible ethnische Zusam-
mensetzung. Im Zentralirak gab es zwi-
schen 10 und 15 Flüchtlingscamps in einer 
Region wo mehrheitlich Sunniten leben, 
die 2020 von der schiitischen Regierung 
einfach aufgelöst wurden. Das lief ohne 
jegliche Vorbereitung ab, ohne dass die 
mehrheitlich nicht-sunnitischen Men-
schen wussten, wohin. Das schürt Feind-
schaften, denn der sunnitische Diktator 
Saddam Hussein hatte die Schiiten wie 
auch die Kurden brutal massakriert und 
erhebliche Menschenrechtsverletzungen 
durchgeführt. Folter war ständig an der 
Tagesordnung. Am Ende herrschen Res-
sentiments und Hass zwischen den ver-
schiedenen Gruppen, die sich zusammen 
gezwungen fühlen, als Iraker zu leben. 
(…) 

Mit dem Bürgerkrieg in Syrien entwi-
ckelte sich seit 2011 geostrategisch die 
Situation noch einmal anders. Der Iran ist 
ein neuer Akteur geworden im Irak. Man 
schätzt etwa, dass iranische Kräfte zu 60 
bis 70 Prozent den Irak kontrollieren, die 
Wirtschaft und das Militär. Andererseits 
gibt es die kurdischen Rebellenorganisa-
tion, die damals gegen die IS kämpften, 
aber heute die Gebiete der Jesid*innen 
kontrollieren. Wir haben etwa 13 bis 16 
verschiedene bewaffnete Organisatio-
nen, die aktuell im Gebiet der Jesid*innen 
operieren – vom Sindjargebiet bis nach 

Mosul. Dazu kommen die Kämpfer*innen 
der kurdischen Peschmerga und die 
Armee der irakischen Regierung. 

Immer wieder zwingt man die Jesid*innen 
zurück in ihre Siedlungsgebiete im Zen-
tral-Irak zu gehen, aber dort herrscht 
immer noch Gewalt, so dass ihre Ver-
suche immer wieder scheitern und sie 
wieder zurückkehren. In den jesidischen 
Gebieten ist die Infrastruktur bis zu 50 
Prozent und mehr zerstört. Es gibt kein 
Wasser und keine Elektrizität. Die Jugend-
lichen haben keine Arbeit. Selbst inner-
halb der Städte muss man durch drei ver-
schiedene Kontrollen, weil jeder Bezirk 
von einer anderen bewaffneten Organi-
sation kontrolliert wird. Man weiß nicht, 
ob man dort verhaftet, geschlagen oder 
sogar getötet wird. 

Es gibt aber zwei starke regionale 
Akteure: Der Iran spielt wie gesagt eine 
machtvolle Rolle vom Iran bis an die 
Grenzen Israels. Darüber hinaus agiert die 
Türkei im Irak, die immer schon aufgrund 
einer antikurdischen Haltung versucht hat, 
die Kurd*innen dort klein zu halten. Die 
Türkei hat im Nordirak gute Kontakte zur 
herrschenden Kurdistan Democratic Party 
(KDP) und weiß, wo die kurdische Arbei-
terpartei (PKK) in den Bergen ist. Die tür-

kische Luftwaffe bombardiert fast täglich 
sehr stark mit Drohnen sowohl Nord-
Syrien aber auch den Nord-Irak und vor 
allem auch die jesidischen Siedlungsge-
biete. 

Schließlich haben wir die USA dort, die 
vor allem in den kurdischen Gebieten 
aber auch in Bagdad versucht ihre Poli-
tik gegen die Interessen des Iraks durch-
zusetzen. Wenn wir Syrien dazu nehmen, 
gehört auch Russland zu den internatio-
nalen in der Region aktiven Akteuren. So 
viele unterschiedliche Interessenslagen 
von internationalen und regionalen Akteu-
ren, verschiedene Fraktionen, Parteien, 
ethnische Minderheiten und Gruppen, 
die in Zusammensetzungen und Konsor-
tien zu zahlreichen Konflikten führen, dass 
man manchmal auch den Überblick verlie-
ren kann.

Wenn Menschen in den Irak zurückmüs-
sen – zum Beispiel nach Bagdad einflie-
gen – müssen sie erst einmal nach Erbil 
und dann insgesamt 8 Stunden mit dem 
Auto in die kurdische Region, wo man 
immer wieder angegriffen wird. Auch der 
IS ist nicht verschwunden, macht punk-
tuelle Attentate, zerstört Felder, entführt 
bis heute Menschen. Der IS ist noch da 
und der Innenminister des Irak schätzt ihn 

Irak-Rücknahmeabkommen unter Dach und Fach?
Derzeit bitten bundesweit und auch in Schleswig-Holstein vermehrt geduldete 
Menschen aus dem Irak um aufenthaltsrechtliche Unterstützung. Hintergrund 
sind oft von ihnen so verstandene Aufforderungen der für sie zuständigen Aus-
länderbehörden, sich zur freiwilligen Ausreise zu rüsten oder anderenfalls mit 
einer Abschiebung zu rechnen.

Denn der Irak hat seine bis dato strikte Weigerung zur Rücknahme von in 
Deutschland aufhältigen Staatsangehörigen wohl aufgegeben. Der Erlass des 
Kieler Sozialministeriums (MSJFSIG SH) vom 26.2.2023 realisiert, dass es seit 
Sommer 2023 ein bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und dem Irak 
zur Frage von Rückübernahmen ausreisepflichtiger irakischer Staatsangehöriger 
gibt. Der Erlass berücksichtigt unseres Erachtens allerdings nicht, dass der dem 
Flüchtlingsrat SH bekannte Wortlaut des Rückübernahmeabkommens ledig-
lich die freiwillige Rückkehr und für solche Fälle die offenbar vom Irak erfolg-
reich verhandelten recht umfangreichen finanziellen Anreize regelt. Der Erlass 
erweckt nicht den Eindruck, den aus dem Rücknahmeabkommen für freiwillig 
Rückkehrende resultierenden finanziellen Ansprüchen Ausreisepflichtiger regel-
mäßig genügen zu wollen.

Als Grundlage für die zwangsweise Abschiebung taugt das Abkommen unseres 
Erachtens nicht. Wenn irakische Konsularmitarbeiter*innen bei der Pass- oder 
Dokumentenerstellung oder Grenzbeamte bei der Einreise die Einschränkun-
gen des Rücknahmeabkommens allerdings nicht als Ausschluss für zwangsweise 
Abschiebungen werten und zur Rückübernahme auch nicht freiwillig rückkeh-
render Personen bereit sind, sind Abschiebungen damit faktisch möglich.

Download: Irak-Erlass des MSJFSIG SH vom 26.2.2024 
https://www.frsh.de/artikel/msjfsig-irak-rueckfuehrungen 
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auf 20.000 bis 30.000 bewaffnete Kämp-
fer stark, die sich noch zurückhalten und 
dabei sind, sich neu zu organisieren, auch 
in Syrien. (…)

Die breite Bevölkerung im Irak muss 
derweil als verarmt gesehen werden. 
Mittel werden von der Zentralregierung 
– regelmäßig unter der Voraussetzung 
der Willfährigkeit – verteilt. Wir erle-
ben sehr häufig, dass z.B. Kolleg*innen 
– Professor*innen an den Hochschu-
len – drei Monate bis sechs Monate kein 
Gehalt bekommen. Sie somit zum Bei-
spiel gezwungen sind neben ihrer Lehr-
tätigkeit auf dem Markt zu arbeiten. Es 
existiert keine Mittelschicht, es exis-
tiert keine funktionierende soziale Inf-
rastruktur. Aber der Irak ist eigentlich 
kein armes Land. Die Korruption ist im 
gesamten Irak so verbreitet, dass Men-
schen kein Vertrauen in das System haben 
und das System nicht für die Menschen 
und für Sicherheit sorgt. Jeden Tag bre-
chen irgendwo Konflikte aus. Es gibt nur 
die „grüne Zone“ in Bagdad, dort wo vor 
allem Diplomat*innen und Internationale 
abgeschirmt wohnen, wo die Menschen 
tatsächlich durch das Militär geschützt 
werden. 

Die Frage ist, wohin jemand aus Deutsch-
land nach seiner Rückkehr nach Bagdad 
gehen soll. Wir sollten uns mal den Ein-

Besonders Schutzbedürftige

zelfall anschauen, was passiert, wenn eine 
junge Frau, die gerade aus verschiede-
nen Gründen nach Deutschland geflüch-
tet ist und jetzt alleine zurückgeschoben 
wird nach Bagdad, vielleicht auch noch 
eine Jesidin ist oder eine Christin oder 
einer anderen Minderheit angehört. Ich 
garantiere, dass bei Ankunft weder eine 
gesundheitliche Versorgung gewährleis-
tet ist, wenn sie zum Beispiel irgendeine 
psychische Erkrankung hat, noch, dass sie 
es nicht schaffen wird, eine Inlandsreise 
in ihren Heimatort alleine sicher anzutre-
ten bzw. unversehrt zu überstehen. Die 
deutsch-irakischen Rückkehrvereinba-
rungen regeln das nicht mit Blick auf die 
Sicherheit der Betroffenen.

Das andere ist das vollkommen defizi-
täre Gesundheitssystem, was ja gerade 
mit Blick auf Traumatisierte rele-
vant ist. Landesweit gibt es etwa 400 
Psychiater*innen, davon nur 200 im 
öffentlichen Sektor, wir haben vier spe-
zialisierte psychiatrische Kliniken, davon 
zwei in Bagdad, eine in Mania, eine in 
Diwanja. Es gibt offiziell 20 Flüchtlings-
camps mit 1,2 Mio. sogenannten Binnen-
flüchtlingen und etwa 270.000 bis 280.000 
Geflüchteten aus Syrien, Palästina und 
aus dem Iran. Im gesamten Irak gibt es 
für 39 Mio. Einwohner*innen 281 öffent-
liche Krankenhäuser. Im Zentralirak und 

im südlichen Basra weniger, aber dafür 
mehr in der Region Bagdad und in Teilen 
der kurdischen Gebiete. Hochgerechnet 
gibt es für 1,3 Menschen von 1.000 ein 
Bett und es gibt landesweit lediglich 800 
Notfallaufnahmen in Krankenhäusern. Für 
10.000 Menschen sind in etwa 10 Ärzte 
zuständig. 

Also wenn jemand in den Irak zurück-
soll – sowohl mit körperlichen oder auch 
psychischen Erkrankungen – ist nicht 
gewährleistet, dass diese Person eine aus-
reichende Behandlung erfahren kann, 
wenn sie nicht ausreichend Geld mit-
bringt. Es gibt einige Privatkliniken, aber 
es gibt keine Sozialversicherung oder 
Krankenkassen. Die öffentlichen Kranken-
häuser sind zwar formal umsonst, aber 
die Qualität ist schlecht. 200 Ärzt*innen 
haben in den letzten zwei Jahren den Irak 
verlassen, weil sie in Europa, in Amerika 
oder in Großbritannien arbeiten wollen 
und nicht in dieser Situation. 100.000 
Menschen im Irak hatten laut WHO 
2022 eine*n halbe*n Psychiater*in, 1,1 
Pfleger*innen, 0,2 Psycholog*innen und 
0,05 Sozialarbeiter*innen zur Verfügung. 

Gleichzeitig gibt es wie gesagt im Irak 
keine Stabilität, wir haben keine Sicher-
heit – es gibt eigentlich keinen souverä-
nen Irak, sondern das Land wird sowohl 
vom Iran, aber auch von der Türkei sys-

Hinweise zum Datenschutz nach 
Art. 13 Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) für Bestellungen und 
Abonnements beim Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e. V.

Wir verarbeiten die von Ihnen zur Verfü-
gung gestellten, Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten grundsätzlich nur zum 
Zweck der Anbahnung, Durchführung und 
Beendigung des Vertragsverhältnisses, hier 
der Schenkung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Eine über diesen Zweck hinausgehende 
Verarbeitung, insbesondere die Übermitt-
lung Ihrer personenbezogenen Daten an 
Dritte, erfolgt nur, soweit Sie diesbezüg-
lich ausdrücklich eingewilligt haben und kein 
rechtzeitiger Widerspruch erfolgt ist oder 
aber, soweit wir dazu gesetzlich oder durch 
richterlichen Beschluss verpflichtet werden 
(Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). 

Empfänger Ihrer Daten sind innerhalb unserer 
Organisation Beschäftigte, welche nach einem 
abgestuften Berechtigungskonzept Ihre Daten 
zu den oben genannten Zwecken erforderli-
chenfalls verarbeiten müssen. Daneben können 
gegebenenfalls sogenannte Auftragsverarbeiter 

nach Art. 28 DSGVO Ihre Daten im Zuge einer 
Dienstleisterfunktion erhalten, wie IT-Service-
Dienstleister. Alle unsere Dienstleister verarbei-
ten auftragsweise Daten ausschließlich inner-
halb der Europäischen Union oder des Europä-
ischen Wirtschaftsraums und werden vertrag-
lich zu angemessenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Datenschutzes sowie zur Wahrung des 
Datengeheimnisses verpflichtet. Eine Daten-
verarbeitung in einem sogenannten Drittstaat 
findet nicht statt.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, 
wie es für die vorgenannten Zwecke erfor-
derlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungs-
fristen uns zur Speicherung verpflichten. Mit 
Durchführung des Vertrages werden Ihre 
Daten für eine weitere Verarbeitung und 
Nutzung gesperrt, bis wir diese nach einem 
in unserem Löschkonzept vorgesehenen 
Zyklus löschen oder eine gesetzliche Aufbe-
wahrungsfrist abläuft. 

Das Datenschutzrecht sieht umfangreiche 
Betroffenenrechte vor, welche wir in jedem 
Stadium der Datenverarbeitung gewährleis-
ten. Sie haben das Recht auf Auskunft, das 
Recht auf Berichtigung oder Löschung Ihrer 
Daten, das Recht auf Einschränkung der Ver-

arbeitung sowie das Recht auf Datenüber-
tragbarkeit. Ihre Rechte können Sie durch 
formlose Mitteilung in Textform gegenüber 
uns geltend machen oder direkt an unseren 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten rich-
ten unter datenschutz@frsh.de.

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich 
mit einer Beschwerde an eine Datenschutz-
aufsichtsbehörde zu wenden.

Sie sind nicht verpflichtet, Ihre Daten zu 
den vorbezeichneten Zwecken zur Verfü-
gung zu stellen. Im Falle, dass Sie von einer 
Zurverfügungstellung absehen, können wir 
jedoch nicht garantieren, Ihnen unsere Pro-
dukte und Dienstleistungen in gewünsch-
ter Form anbieten zu können, insbesondere 
dann nicht, wenn die Datenverarbeitung 
selbst Grundlage des Vertrags ist. 

Zur Begründung und Durchführung des Ver-
tragsverhältnisses nutzen wir grundsätzlich 
keine automatisierte Entscheidungsfindung. 
Sollten wir derartige Verfahren in Einzelfäl-
len einsetzen, werden wir Sie hierüber geson-
dert informieren, sofern dies gesetzlich vor-
gegeben ist. Ihre personen-bezogenen Daten 
werden nicht für eine Profilbildung (Scoring) 
verarbeitet.

http://www.frsh.de
mailto:datenschutz@frsh.de
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tematisch destabilisiert. 
Aber auch intern sind die 
verschiedenen Fraktio-
nen so weit von einan-
der entfernt, dass jeder 
Zeit und jeden Tag ein 
Krieg ausbrechen kann. 
Die Situation zwischen 
Palästina und Israel hat 
die Konfliktlagen auch 
noch einmal verschärft. 
Das heißt die Minderhei-
ten erleben noch einmal 
eine stärkere Radikali-
sierung des Islams. Das 
trifft nicht zuletzt die im 
Land verbliebenen und 
gegebenenfalls jetzt zur 
Rückkehr gezwungenen 
Jesid*innen, die Mandea 
oder Shabaks. Die Chris-
ten hatten ihr Zentrum 
in Bagdad. Sie haben aus 
Sicherheitsgründen ihre 
Zentrale nach Erbil ver-
lagert, weil sie ständig 
angegriffen worden sind. 
(…)

Die Situation ist also 
sehr unruhig und insta-
bil. Die Situation wird 
sich insofern auch zuspit-
zen, dass der Iran ins-
besondere das Gebiet 
Shinza und den Zent-
ralirak verstärkt unter 
seine Kontrolle bekom-
men will. Darüber hinaus 
ist ein Prozess im Gang, 
bei dem die Schiiten ver-
suchen, die Bevölkerung 
in mehrheitlich sunniti-
schen Gebieten auszu-
tauschen. Das ist insofern 
nichts Neues, als schon 
Saddam Hussein ver-
suchte, kurdische Men-
schen nach Basra und 
andererseits arabische 
Bevölkerung nach Erbil 
oder in andere bis dahin 
nicht arabisch besiedelte 
Gebiete zu transferie-
ren. Iranisches Kalkül dabei ist, dann über 
Syrien mit Palästina und dem Libanon und 
der Hamas und der Hizbolla und ande-
ren Organisationen besser verbunden zu 
sein. Es bleibt abzuwarten, wie die USA 
und andere reagieren werden – auch die 
Türkei. Das wird eine große Herausfor-
derung für die Menschen, die dort leben 
oder dorthin zurückkehren sollen. 

Die Menschen sind sehr bemüht, ihr 
Leben zu machen. Die Möglichkeit zur 
Landarbeit besteht, aber wir haben auf 
vielen Feldern noch Minen. Viele sind an 
Händen und Füßen verletzt oder auch so 
gestorben. 

Gekürzte und redigierte Aufzeichnung eines auf Ein-
ladung des FRSH, des Landesflüchtlingsbeauftragten 
und der Diakonie SH gehaltenen Online-Vortrages 
vom 30.11.2023. Prof. Jan Ilhan Kizilhan engagiert 
sich neben seiner Lehrtätigkeit in Deutschland seit 
2015 im Irak und leitet dort ein Team, das in Flücht-
lingscamps arbeitet. 
https://www.dhbw-vs.de/hochschule/mitarbeitende/
jan-kizilhan.html

http://www.frsh.de
https://www.dhbw-vs.de/hochschule/mitarbeitende/jan-kizilhan.html
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In den Jahren 2015-17 wurden ca. einein-
viertel Million Asylanträge in Deutschland 
gestellt – davon endeten zwischen 1/3 
und 1/4 ohne Erfolg. Für viele der Abge-
lehnten war es aber nicht möglich sofort 
nach der Ablehnung wieder auszureisen – 
es lagen, so das Gesetz, „rechtliche oder 
tatsächliche Gründe“ vor, die die Ausreise 
verhinderten. Wenn solche Gründe vor-
liegen, wird die Ausreisepflicht erstmals 
ausgesetzt und der Aufenthalt vorüberge-
hend – das heißt 3-12 
Monate – geduldet. 
Besteht der Verhin-
derungsgrund weiter 
fort, wird die Duldung 
immer wieder verlän-
gert – so entstehen 
„Kettenduldungen“. 

Von 2016 bis zum 
Inkrafttreten des 
Chancen-Aufenthalts-
rechts am Jahreswech-
sel 2022/23 wuchs 
die Zahl der Gedulde-
ten in Deutschland um 
circa 100.000.1

In 2023 gab es ein 
Trendwechsel: Auf einmal ging die Zahl 
der Geduldeten zurück und zwar um 
knapp 50.000. Inwieweit dieser Rückgang 
dem Chancen-Aufenthaltsrecht zu ver-
danken ist, lässt sich nicht sicher sagen: 
Die Entwicklung wird von einer Vielzahl 
von aufenthaltsrechtlichen Übergängen 
beeinflusst – sowie auch freiwilligen Aus-
reisen und Abschiebungen. Laut Auslän-
derzentralregister (AZR) wurden aber 
46.549 Chancen-Aufenthaltsrechte bis 
zum Jahresende ereilt2 – also dürfte das 
Gesetz eine Rolle gespielt haben.

1 BT-Drs. 18/11388; 19/633; 19/8258; 19/19333; 
19/28234; 20/1048; 20/5870; 20/9931
2  BT-Drs. 20/9931

Die Chance
Dresden, 2015: Ein Sikh-Ehepaar mit 
zwei kleinen Töchtern beantragt Asyl. 
Sie wurden von der Familie bedroht, 
weil sie gegen Kastenregeln geheiratet 
hatten. Der Asylantrag wurde 2017 end-
gültig abgelehnt, weil Deutschland Indien 
als zuständig für den Schutz sah. Die Rei-
sepässe der Familie hatten Schleuser 
währen der Einreise gestohlen, daher war 

die sofortige Ausreise unmöglich. Duldun-
gen wurden erstmals für sechs Monate 
erteilt – und seither immer wieder ver-
längert. Stets hat sich die Familie um aktu-
elle Reisepässe bemüht: Schon achtmal 
sprachen sie bei der Botschaft in Berlin 
vor und stellten insgesamt vier umfangrei-
che Passanträge. Alle Bemühungen gingen 
aber in der transnationalen Zwickmühle 
verloren: Deutschlang verlangt die Pässe, 
damit die Familie ausreist; um Pässe aus-
zustellen verlangt Indien aber, dass sie 
eine Aufenthaltsmöglichkeit in Deutsch-
land nachweisen.

2018 hatte der Familienvater ein Angebot 
auf eine Ausbildung als Krankenpfleger 

Haken und Horizonte

Das Chancen-Aufenthaltsrecht nach einem JahrKristian Garthus-Niegel

Das Chancen-Aufenthalts-
recht – § 104c – ist dem 
10. Kapitel des Aufent-
haltsgesetzes (AufenthG) 
zugeordnet. Damit ist es 
keine dauerhafte, sondern 
eine Übergangsregelung, 
die darauf abzielt, ein 
– vermeintlich – abge-
grenztes Problem zu lösen: 
In diesem Fall handelt 
es sich um ein Erbe der 
Fluchtbewegung aus den 
Jahren 2015-17. 

In Deutschland lebende Personen mit einer Duldung.

http://www.frsh.de
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– damit auch eine Aufenthaltsperspek-
tive durch die Ausbildungsduldung. Auf-
grund der Passlosigkeit hat die Ausländer-
behörde alles abgelehnt. Dass die Fami-
lie schon Personalausweise, Führerschein, 
Schulzeugnisse sowie auch Passkopien 
abgegeben hatten, spielte dabei keine 
Rolle. 2019 bekamen beide Eltern abso-
lute Beschäftigungsverbote, womit auch 
jeglicher Zugang zum Deutschkurs sowie 
zur Unterstützung der Arbeitsagentur 
gesperrt wurde. Nur dank einer ehren-
amtlichen Unterstützerin konnte die Dro-
hung des Sozialamts auf Umzug aus der 
Sozialwohnung in eine Großunterkunft 
abgewendet werden. 

Die Isolation und Verzweiflung der Fami-
lie nahm zu: Nach und nach entwickelten 
die Eltern Schlafstörungen sowie Angst- 
und Depressionssymptome und konnten 
nur mit Medikamenten über die Runden 
kommen. Im Winter 2019 wurde ihr drit-
tes Kind acht Wochen zu früh geboren 
und leidet seither unter Entwicklungs-
störungen. Ein Jahr später erhielten die 
Eltern die damals neue Duldung „light“, 
womit ihre Sozialleistungen auf das Exis-
tenzminimum gekürzt wurden. Nur mit-
tels Spenden konnte für die zwei Töch-
ter Kleidung und Materialien für Kita und 
Schule besorgt werden. 

Kurzzeitig gab es einen Schimmer Hoff-
nung, als die Härtefallkommission im 
Sommer 2022 die Familie für einen Auf-
enthalt empfahl – bis der Innenminis-
ter das Ersuchen abwies. In Januar 2023 
beantragte die Familie das Chancen-Auf-
enthaltsrecht. Nach über einem Jahr 
Bearbeitungszeit wurden die Anträge 
endlich genehmigt. Seither geht der Vater 
Vollzeit als Reinigungskraft arbeiten, die 
Mutter konnte für sich und die Kinder 
Bürgergeld beantragen und hat einen 
Deutschkurs angefangen. Aktuelle Pass-
anträge finden sich in Bearbeitung bei der 
Botschaft.

Brücke oder Haken
Das Chancen-Aufenthaltsrecht hat die 
Familie vom Teufelskreis der Kettendul-
dung von Exklusion, Isolation, Armut und 
psychischer Leid erstmals befreit. Glei-
chermaßen hat es in 2023 für tausende 
von Langzeitgeduldeten die Möglich-
keit auf Teilhabe und Heilung sowie ein 
selbstbestimmtes und menschenwürdiges 
Leben ein Stück weit wiederhergestellt. 
In dieser Hinsicht hat das Chancen-Auf-
enthaltsrecht schon vielen Menschen viel 
Gutes getan.

Das Chancen-Aufenthaltsrecht hat aber 
zwei große Haken. Der Erste ist, dass 
es ist bloß eine Chance ist. Die indische 
Familie sowie alle Begünstigten haben sie 

nur einmalig und für maximal 18 Monate 
erhalten. Die zentrale Erklärung des 
Erfolgs des Chancen-Aufenthaltsrechts 
im ersten Jahr3 ist, dass es die zwei größ-
ten Hürden des deutschen Aufenthalts-
rechts aussetzt: 1. Die Passpflicht und 
2. die Pflicht zur Lebensunterhaltssiche-
rung. Ein Übergang in ein dauerhaftes 
Aufenthaltsrecht ist zwar möglich, dann 
aber in der Regel nur mit Passvorlage und 
Lebensunterhaltsicherung unabhängig von 
der öffentlichen Hand. So sprach auch der 
Gesetzgeber selbst vom Chancen-Aufent-
haltsrecht nur als „Brücke“.

Lebensunterhaltssicherung
Die aktuelle Arbeitsmarktsituation sowie 
die ersten Praxiserfahrungen lassen ver-
muten, dass sich die Lebensunterhalts-
sicherung als die kleinere Hürde beim 
Übergang ausmachen wird. Schon 
Ende August 2023 waren laut Statisti-
ken der Bundesagentur für Arbeit ca. die 

3  Nach vorläufigen Statistiken aus den Bundeslän-
dern wurden fast 9 von 10 Anträgen bewilligt; siehe 
u.a. Mediendienst Integration, 25.01.2024: „Ein Jahr 
Chancen-Aufenthalt – Mindestens 75.000 Anträge 
gestellt“

Hälfte der vom Chancen-Aufenthalts-
recht Begünstigten sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt4. Die Konstruktion 
der Brücke in ein dauerhaftes Aufent-

haltsrecht könnte aber die Prekarisierung 
Geflüchteter auf dem Arbeitsmarkt ver-
stärken. Wenn um jeden Preis möglichst 
schnell ein Einkommen gesichert werden 
muss, rücken gerne Themen wie faire 
Arbeits- und Lohnbedingungen, qualifika-
tionsadäquate Anstellung und nachhaltige 
Qualifizierung in den Hintergrund. In den 
Beschäftigungsstatistiken zum Chancen-
Aufenthaltsrecht macht sich der unge-
lernte Niedriglohnsektor schon bemerk-
bar: Bisher haben die meisten Anschluss 
in den Wirtschaftszweigen Industrie, 
Gastgewerbe, Lager/Logistik, Handel 
sowie Personaldienstleistungen gefunden.

Passpflicht
Die bedeutsamste Hürde für den Über-
gang aus dem Chancen-Aufenthalt in ein 
dauerhaftes Aufenthaltsrecht dürfte aber 
die Passpflicht werden. Zum Inkrafttreten 
des Chancen-Aufenthaltsrechts war im 

4  Beschäftigte, sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte (SvB) und ausschließlich geringfü-
gig Beschäftigte (aGB) am Arbeitsort nach der Klas-
sifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) 
sowie nach Staatsangehörigkeit (Drittstaaten) nach 
Aufenthaltsstatus, 19.03.2024, Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit, Auftragsnummer 353580

Dokumentation des Fachtags

Das Chancen-Aufenthaltsrecht: ein Erfolgsmodell?
Potenziale sehen – Möglichkeiten nutzen!

Veranstaltende waren der Flüchtlingsrat, das Integrationsministerium und die 
Landeseinwanderungsbeauftragte Schleswig-Holstein. Ministerin Aminata Touré 
hat ein Grußwort gesprochen. Die Teilnehmenden aus öffentlichen Verwal-
tungen und Fachberatungsdiensten haben nach einem Jahr zur Umsetzung des 
Chancen-Aufenthaltsrechts in Schleswig-Holstein eine Zwischenbilanz gezo-
gen und dabei die Themen Zuwanderungsverwaltung, Sprachkurszugang und 
Arbeitsmarktintegration bearbeitet.  
Der Fachtag hat am 16. Januar 2024 im Kieler Landeshaus stattgefunden

Die Online-Dokumentation macht alle Beiträge bei der Tagung gehaltenen Bei-
träge zugänglich: 
https://www.frsh.de/artikel/dokumentation-chancen-aufenthaltsrecht-in-schleswig-holstein 
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Ausländerzentralregister (AZR) „fehlende 
Reisedokumente“ als Duldungsgrund bei 
etwa einem Viertel der Geduldeten ver-
merkt. Im öffentlichen Diskurs wird oft 
suggeriert, dass Geflüchtete sich aktiv 
weigern, Identitätspapiere abzugeben 
oder zu beschaffen, um eine Abschiebung 
zu verhindern. Auch das Chancen-Auf-
enthaltsrecht schürt dieses Bild: Es wurde 
unter anderem damit begründet, dass es 
eine Garantie gibt, nicht abgeschoben zu 
werden, wenn man einen Pass abgibt.

Die bundesweiten Erfahrungen der Blei-
berechtsberatung zeichnen aber ein viel 
komplexeres Bild: Viele Geflüchtete 

haben ihre Identitätspapiere während 
der Flucht verloren – oder sie haben nie 
welche besessen. Reisepässe, die bei der 
Einreise vorhanden waren, sind zwischen-
zeitig abgelaufen. Sonstige Identitätspa-
piere aus Drittstaaten sind nach deut-
schen Standards oft schwer verwertbar. 
Passbeschaffungsverfahren vieler Asylher-
kunftsländer sind undurchsichtig, langwie-
rig und mit komplizierten Dokumenta-
tionsanforderungen verbunden. Zudem 
verweigern manche Staaten die Ausstel-
lung von Reisedokumenten aus politischen 
Gründen – und Geflüchtete aus autori-
tär regierten Herkunftsländern haben 
berechtigter Weise Angst davor, sich bei 
der Botschaft bekannt zu machen und 
tun sich schwer damit, Verfolgerregimen 
die Reue zu erklären und mit horrenden 
Gebühren finanzieren zu müssen. 

Wie viele von den tausenden von passlo-
sen Chancen-Aufenthaltsberechtigten es 
am Ende schaffen, Pässe innerhalb der 18 
Monaten zu beschaffen, ist völlig unab-
sehbar. Erfahrungsgemäß wird es aber 
eine Menge Schwierigkeiten geben. Zwar 
sehen die Anschlussregelungen die Mög-
lichkeit der Ausnahme von der Passpflicht 
im Einzelfall vor. Dafür muss aber glaub-
haft gemacht werden, dass die Passbe-
schaffung „objektiv unmöglich“ oder „sub-
jektiv unzumutbar“ – so die juristischen 
Termini – ist. Solche Ausnahmeregelungen 
kennt das Aufenthaltsrecht aber schon 
lange – und haben in der bisherigen Ver-
waltungspraxis allzu oft eine erhebliche 
Entscheidungswillkür hinterlassen: Die 
Frage der Möglichkeit bzw. Zumutbarkeit 
der Passbeschaffung ist zum Beispiel maß-
gebend bei der Duldung „light“, die im 
Bundeslandvergleich extrem unterschied-
lich beschieden wird5.

Ausblick
Unter dem Strich hat das Chancen-Auf-
enthaltsrecht die grundlegenden Hürden 
zum Bleiberecht nur eineinhalb Jahr aus-
gesetzt. Selbst der Gesetzgeber hat in der 
Gesetzesbegründung prognostiziert, dass 
am Ende nur ca. ein Drittel der Chan-
cen-Aufenthaltsberechtigten die Brücke 
schaffen wird. Bewährt sich diese Prog-
nose, wird das Chancen-Aufenthaltsrecht 
am Ende die Zahl der Geduldeten nur um 

5  Zum Stichtag 31.12.2022 hatten zum Beispiel 
von allen Personen mit einer Duldung in Hamburg 
3,7 %, in Schleswig-Holstein 4,8% eine „Duldung 
light“; in Sachsen waren es 16,3%, in Sachsen-Anhalt 
35,6% (BT-Drs. 20/5870).

ca. 13 Prozent gemindert haben6. Im Ver-
gleich haben die Übergansregelungen aus 
den Jahren 2007-2010, die das Duldungs-
Erbe der Fluchtbewegungen aus den 
1990er- und frühen 2000er-Jahren abhel-
fen sollte, die Zahl um ca. 32 Prozent 
gemindert7.

Passbeschaffung und Identitätsklärung 
werden voraussichtlich die zentralen Kon-
fliktlinien der Wirksamkeit des Chancen-
Aufenthaltsrechts werden. Schon in der 
öffentlichen Anhörung zum Gesetz wurde 
mehrfach betont, dass eine faire und 
rechtssichere Entscheidungspraxis vor-
aussetzt, dass die Ausländerbehörden sich 
konkret und einzelfallbezogen mit den 
Möglichkeiten und dem Zumutbaren der 
Passbeschaffung befassen. So wurde im 
Chancen-Aufenthaltsrecht als gesetzliches 
Novum eine gesonderte Beratungspflicht 
der Ausländerbehörden eingeführt. In der 
Praxis hat sich die Beratung der Behör-
den bisher meist auf rechtliche Aspekte 
beschränkt – manchmal umfasst sie aber 
auch konkrete Hinweise zu herkunfts-
landspezifischen Verfahren und Doku-
menten. 

Auf Grund der sachlichen Komplexität 
sind Entscheidungen zur Passbeschaffung/
Identitätsklärung am Ende zwangsläufig 
stark vom Ermessen geprägt. Um dieses 
Ermessen möglichst fair und rechtssi-
cher ausüben zu können, brauchen die 
Entscheidenden Zeit, Rechts- und Sach-
kompetenz sowie fallbezogene Nähe. 
Darüber hinaus braucht es die Haltung, 
dass es beim Verwaltungshandeln grund-
sätzlich darum geht, den Anliegen der 
Klient*innen weitgehend im Rahmen des 
Gesetzes gerecht zu werden.

Die Ressourcen kommunaler Auslän-
derbehörden sind stark von Fachkräfte-
mangel sowie auch vom beschleunigten 
gesetzlichen Wandel betroffen. Ein weite-
res Erbe der Fluchtbewegungen der letz-
ten zehn Jahren ist aber eine vielfältige 
Szene fachlich professionalisierter zivil-
gesellschaftlicher Fachdienste, die ausge-
reifte Spezialkompetenzen und Praxiser-
fahrungen im Bleiberechtsbereich besit-
zen. Seit einigen Jahren finden Kommu-
nen und Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) vermehrt und zunehmend for-
malisiert zusammen, um das Bleiberecht 
gemeinsam und kooperativ auf Umset-
zungsebene zu bewältigen. In Schleswig-

6  Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines 
Chancen-Aufenthaltsrechts, 28.09.2022, S. 24
7  BT-Drs. 16/13163; 16/14088
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Das AMIF-Projekt  

Identität und Respekt
 
Nicht zuletzt auf Grund aktuel-
ler Gesetzesänderungen ist und 
bleibt das Thema „Identitätsklä-
rung“ für viele geflüchtete Men-
schen von zentraler Bedeutung für 
ihre Bleibeperspektive in Deutsch-
land. Seit 01. Februar 2024 gibt es 
wieder eine Ansprechperson für 
den Themenbereich „Identitätsklä-
rung“ beim Flüchtlingsrat Schles-
wig-Holstein. 

Das Projektangebot umfasst Ver-
anstaltungen, Schulungen und 
Seminare (vor Ort und digi-
tal) sowie weitere Hinweise zum 
Thema. Mehr Informationen finden 
Sie auch auf unserer Webseite: 
https://www.frsh.de/fluechtlings-
rat/amif-netzwerk-fuer-gefluech-
tete-in-schleswig-holstein

Das Projekt wird durch den Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds 
(AMIF+) und die Uno Flüchtlings-
hilfe e. V. kofinanziert. 

 
Kontakt: 
Wiebke Bleilefens 
Tel.: 0431 556 856 46 
projekt@frsh.de 
www.frsh.de

http://www.frsh.de
https://www.frsh.de/fluechtlingsrat/amif-netzwerk-fuer-gefluechtete-in-schleswig-holstein
mailto:projekt@frsh.de
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Holstein redet man zwar mitein-
ander8, aber eine landesgeförderte 
vernetzte Kooperation von Kom-
munen und zivilen Fachdiensten 
steht noch aus.

An nachahmenswerten Vorbildern 
herrscht kein Mangel: Schon 2018 
wurde das Kölner Bleiberechts-
programm, eine Kooperation zwi-
schen der Stadt, des Kölner Flücht-
lingsrats e.V. und vier weiteren 
freien Trägern, gestartet – und seit 
2021 dauerhaft fortgeführt.9 2019 
startete der Flüchtlingsrat Nie-
dersachsen e.V. das Modellprojekt 
„Wege ins Bleiberecht“ in Koope-
ration mit der Stadt Hannover, 
das seit Ende 2022 als Landespro-
gramm mit vier weiteren nieder-
sächsischen Kommunen umgesetzt 
wird.10 2023 startete das Modell-
projekt „Perspektive Bleiberecht 
Dresden“, eine Kooperation zwi-
schen der Ausländerbehörde und 
dem Sächsischen Flüchtlingsrat 
e.V. im Rahmen des Integrations-
konzepts der sächsischen Landes-
hauptstadt.11 

Verbindliche Kooperationen zwi-
schen Regelstruktur und Zivilge-
sellschaft auf Kommunalebene 
haben viele Potentiale: Sie können 
die Ausländerbehörden entlasten, 
Sachentscheider*innen für die Ein-
zelfallproblematiken sensibilisie-
ren und aufschließen, verhärtete 
Beziehungen zwischen NGOs und 
Behörden entspannen – und am 
Ende die Wirksamkeit des Chan-
cen-Aufenthalts- sowie des gesam-
ten Bleiberechts verbessern.

Der zweite Haken 
Wie gehabt ist das Chancen-Aufenthalts-
recht „nur“ eine Übergangsreglung. Nach 
der ersten Antragswelle werden wenige 
Geduldete übrigbleiben, die den Einreise-
stichtag (31.10.2017) erfüllen. Ende 2025 
wird die Regelung wieder aufgehoben. 

Das Chancen-Aufenthaltsrecht hat Erfolge 
gezeigt und vielen Menschen gehol-
fen. Das Bleiberecht nachhaltig verbes-

8  https://www.frsh.de/artikel/dokumentation-
chancen-aufenthaltsrecht-in-schleswig-holstein 
9  https://koelner-fluechtlingsrat.de/beratungsstel-
len/bleiberechtsprojekt 
10  https://www.nds-fluerat.org/ueber-uns/projekte/
wib-wege-ins-bleiberecht/
11  https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/
perspektivberatung-fuer-gefluechtete-in-sachsen-
perspectives/

sern können aber nur dauerhafte Rege-
lungen. Im Zuge des „Gesetzes zur Ein-
führung eines Chancen-Aufenthaltsrechts“ 
wurden auch unabhängig vom Chancen-
Aufenthaltsrecht die schon seit ca. 10 
Jahren bestehenden permanenten Blei-
berechtsregelungen12 verbessert. Dass in 
Deutschland 2023 knapp 15.000 Erteilun-
gen solcher Bleiberechte erfolgten, was 
ein Anstieg von 30 Prozent entspricht, hat 
bisher weniger Beachtung gefunden13.

In 2024 und 2025 stehen zehntausende 
Übergänge aus dem Chancen-Aufent-
halts- in ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht 
an. Um dabei die Konfliktlinie der Passbe-

12  §§ 25a/b AufenthG
13  BT-Drs. 20/9931
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schaffung/Identitätsklärung zu entschär-
fen, sollte die Bundesregierung dringend 
ihr Versprechen, die Möglichkeit der Iden-
titätsklärung mittels eidesstattlicher Erklä-
rung zu verbessern, umsetzen.14 Langfris-
tig braucht es aber weniger neue Spezial- 
und Übergangsregelungen, sondern viel-
mehr einen weiteren Abbau der Zugangs-
hürden zu den schon bestehenden Bleibe-
rechtsregelungen.

Dr. Kristian Garthus-Niegel leitet ein Projektnetz-
werk im WIR-Programm15 beim Sächsischen Flücht-
lingsrat e.V. in Dresden. www.resque.sfrev.de 

14  „Mehr Fortschritt wagen“, 07.12.2021, S. 110
15  https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Migration-und-
Arbeit/Flucht-und-Aysl/ESF-Plus-Programm-WIR/esf-
plus-programm-wir.html
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Die Versprechen im Vorfeld waren groß, 
die Freude und Erwartungen ebenfalls. 
Doch mit den ersten Gesetzesfassun-
gen, kam die Frage auf: Kann hier noch 
vom ganz großen Wurf die Rede sein? Die 
Beschlussfassung wies Lücken auf. Diese 
führten absehbar dazu, dass letztlich 
weniger geduldete Personen profitieren 
konnten, als tatsächlich auf eine Chance 
warteten. Zu nennen sind in diesem 
Zusammenhang drei Punkte: 

1. Es handelt sich um eine Stichtagsrege-
lung. 

2. Das Strafmaß: Ausgeschlossen ist, wer 
Strafen über 50 bzw. 90 Tagessätze 
hat. 

3. Die Beschränkung des Personenkreises 
auf Geduldete, statt auf ausreisepflich-
tige Personen

Hierzu gab es zahlreiche Stellungnahmen 
von Fachorganisationen und Wohlfahrts-
verbänden, die jedoch unberücksichtigt 
blieben. Kritisiert wurden unter anderem 
ungenaue Formulierungen im Gesetz. 
Restriktiven Bundesländern sowie Auslän-
derbehörden spielen diese in die Hände, 
wenn es darum geht, die Regelungen zu 
unterwandern. 

Einige Befürchtungen haben sich nicht nur 
bestätigt, sondern wurden sogar über-
troffen. Zugegeben, bei uns als Beratungs-
stelle, haben wir es selten mit den rei-
bungslosen Fällen zu tun, sondern mit 
jenen, wo es zu Problemen kommt. Um 
diesen Ausschnitt ins Gesamtbild einzu-
ordnen, helfen ja bekanntlich Zahlen. 

Stand Jahresende 2023 haben in Bayern 
von den ca. 17.000 Anspruchsberechtig-
ten rund 14.500 Personen einen Antrag 

gestellt1. Von den gestellten Anträgen 
wurde bislang in 58% der Fälle der Chan-
cenaufenthalt oder ein anderer Aufent-
halt erteilt – weniger als im Bundesdurch-
schnitt, hier kann man von rund 70% 
positiven Entscheidungen ausgehen2. Ca. 
4.450 Antragstellende warteten bis dato 
noch auf ihre Entscheidung. 

Die registrierten Ablehnungen 
sind bundesweit eher gering

Bayern scheint hier jedoch vorne zu 
liegen. Dazu muss gesagt sein, streng ver-
gleichbare Zahlen liegen momentan nicht 
vor, aber da, wo man in Bayern eine Spit-
zenreiterinnenposition auch nur erahnt, 
muss man sie für sich beanspruchen! 

1.380 Anträge auf den Chancenaufenthalt 
wurden also von bayerischen Behörden 
negativ entschieden. Und hier lohnt es die 
Behördenpraxis genauer unter die Lupe 
zu nehmen:

Fallstrick Nr. 1: Antragsteller*innen errei-
chen häufig nicht die erforderliche Vor-
aufenthaltszeit. Durch den Entzug von 
Duldungen, zum Beispiel während eines 
Dublin Verfahrens gilt der Aufenthalt 
bereits als unterbrochen.

Fallstrick Nr. 2: Personen, wird von der 
Ausländerbehörde die Duldung entzo-
gen, zum Beispiel weil sie bereits einen 
Pass abgegeben haben und die Behör-
den keinen Duldungsgrund mehr sehen. 

1  Die Zahlen stammen aus einer Anfrage an das 
Bayerische Innenministerium. Die Anfrage ist meines 
Wissens nicht veröffentlicht. In einer Veranstal-
tung wurden sie vom Bayerischen Integrationsbe-
auftragen, Karl Straub (CSU), genannt und bestätigt: 
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/ein-jahr-chan-
cenaufenthalt-in-bayern-neue-perspektive-mit-vie-
len-fallstricken/
2  https://mediendienst-integration.de/artikel/zehn-
tausende-geduldete-beantragen-den-chancenaufent-
halt.html

Ohne bundeseinheitliche Regelungen 
droht hier ein Flickenteppich der Willkür

Bundesweit richtungweisende Erfahrungen nach 
einem Jahr mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht in Bayern

Katharina Grote

Ein „Paradigmenwechsel“ 
hin zu einer humanen, 
menschenrechtsbasierten 
Migrationspolitik sollte 
mit dem Gesetz zum 
Chancenaufenthalt (CAR) 
laut der Bundessregierung 
eingeläutet werden. Ziel 
des Gesetzes war es, 
Kettenduldungen zu be-
enden und Menschen eine 
Brücke in ein dauerhaftes 
Bleiberecht zu bauen. Ein 
Paradigmenwechsel der 
sich, gesetzlich verordnet 
auch in den bayerischen 
Amtsstuben vollzieht – 
Bayern: für manche ja so 
etwas wie die Kammer 
des Schreckens, wenn 
es um die Rechte von 
geflüchteten Menschen 
geht – funktioniert das? 

http://www.frsh.de
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Die Personen erhalten Grenzübertrittsbe-
scheinigungen, Fantasiepapiere oder gar 
keine Papiere und gelten als nicht mehr 
geduldet – und damit nicht anspruchsbe-
rechtigt auf das CAR. 

Fallstrick Nr. 3: sind die in Bayern obli-
gatorischen Strafverfahren aufgrund der 
Passlosigkeit. Bei einer Verurteilung heißt 
das 120 oder auch mal 180 Tagessätze. 
Wir gehen von einer größeren Perso-
nenzahl aus, die dadurch vom CAR aus-
geschlossen ist. In nicht wenigen Fällen 
wurden die Strafverfahren erst nach der 
Antragstellung durch die Behörden einge-
leitet. 

Fallstricke Nr. 4: Hinzu kommen allerlei 
weitere Schikanen, wie das Konstruieren 
von „A-typischen“ Fällen oder das Verlan-
gen unnötiger Dokumente.

Und hiermit kommen wir in die abgründi-
gen Tiefen von Behördenpraxis in Bayern. 
Beispiele dafür sind wild konstruierte 
Ablehnungsgründe – zum Beispiel wird 
die Passlosigkeit zum schwerwiegenden 
Ausweisungsgrund, andere Ausländer-
behörden verlangten Pässe oder Sprach-
nachweise, obwohl diese ja eben nicht zu 
den Erteilungsvoraussetzungen zählen. 
Antragsteller*innen wurde empfohlen den 
Antrag zurückzunehmen, da die Auslän-
derbehörde beabsichtigt den Antrag abzu-
lehnen. Die Ablehnungsgründe sind oft-
mals schlichtweg haltlos. Wie viele Perso-
nen sich davon haben abschrecken lassen; 
wie viele Personen seitens der Ausländer-
behörden falsch zu den Erteilungsvoraus-
setzungen beraten wurden; wie viele Per-
sonen sich von den Vorladungen einge-
schüchtert gefühlt haben, in denen geklärt 
werden sollte, ob sie tatsächlich der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung 
bekennen – wir können es nicht sagen. 
Diese Fälle tauchen in den Statistiken 
auch nicht mehr auf. 

Obwohl zahlreiche Personen in Bayern 
also den Chancenaufenthalt erhiel-
ten, scheiden viele aufgrund restrikti-
ven Behördenhandelns aus. Es hat sich 
gezeigt: einige Ausländerbehörden hatten 
ihre Mühe mit der neuen Rolle, nämlich 
großzügig in den Aufenthalt zu beraten 
und zu erteilen.

Nun ist der Chancen- 
aufenthalt der erste Schritt 

Sehen wir uns an wo aktuell die Hürden 
liegen, um die Voraussetzungen für die 
Anschlussaufenthalte zu erfüllen: Keine 
größeren Probleme sehen wir in Bayern, 

wenn es darum geht eine Arbeitsstelle 
finden. Es fehlt jedoch an niedrigschwel-
ligen Angeboten zur Berufsberatung. Die 
braucht es um nachhaltige Arbeitsmarkt-
vermittlung zu gewährleisten und ausbeu-
terischen Arbeitsbedingungen entgegen 
zu wirken – Stichwort: Lebensunterhalts-
sicherung.

Sehr viel schwieriger ist es, Plätze in Inte-
grations- und Deutschkursen zu finden. 
Wartezeiten bis zum Kursbeginn, auf Prü-
fungen oder deren Ergebnisse bedeuten 
einen enormen Zeitverlust. 

Der Angriffskrieg auf die Ukraine und 
die erhöhten Zahlen von Asylsuchen-
den in Deutschland führen zu Engpäs-
sen bei Kursen und Unterstützungsange-
boten. Diese Situation war nicht vorher-
zusehen, als man sich auf die 18 Monate 
einigte. Hier muss reagiert und nachge-
bessert werden. 

1. Das Angebot muss erweitert und flex- 
 ibler werden, zu fairen Konditionen für 
 die Träger.
2. Eine politisch-rechtliche Nachjustier- 
 ung muss erfolgen.

Hat jede*r die gleiche Chance? 
Nein

Für Personen, die bisher noch nie einen 
rechtlichen Anspruch auf einen finanzier-
ten Deutschkurs hatten, ist es oft schwer 
innerhalb der 18 Monate die Vorausset-
zungen zu erfüllen. 

Personen, die Kinder versorgen, arbei-
ten sowie gleichzeitig Kurse besuchen 
müssen, kommen an Grenzen der prakti-
schen Machbarkeit. 

Personen, die bereits in ihrem Her-
kunftsland keine oder kaum Schulbil-
dung erwerben konnten, sind beson-
ders benachteiligt. Das betrifft aufgrund 
patriarchaler Strukturen eher Frauen als 
Männer. Es sind also auch geschlechtsspe-
zifische Hürden, die den Übergang in den 
Anschlussaufenthalt erschweren. 

Eine andere Hürde ist die Passbeschaf-
fung. Zum Beispiel für Personen aus 
Afghanistan, Sierra Leone, Eritrea und 
Äthiopien. Da es verpasst wurde verspro-
chene, gesetzliche Neuregelungen zu tref-
fen, bleibt es beim großen Ermessen der 
Ausländerbehörden. In Bayern gilt weit-
hin: Ohne Pass kein Aufenthalt. 

Es wird sich zeigen, wie die bayerischen 
Behörden darauf reagieren, wenn die 

Passbeschaffung nachweislich nicht mög-
lich ist.

Ohne klare, bundeseinheitliche Rege-
lungen droht hier ein Flickenteppich der 
Willkür. Entscheidungsspielräume eröff-
nen in wohlwollenden Bundesländern 
Chancen, in restriktiveren führen sie 
dazu, dass ein Bleiberecht verweigert 
wird. Klagen dagegen sind langwierig, ner-
venaufreibend und kostspielig. Dieser 
Zustand ist für Betroffene, Beratende 
und Betriebe kaum nachvollziehbarer und 
schwer zu ertragen. 

Herausforderungen 
bis Ende 2025 

Die Zahl der Anträge wird immer gerin-
ger werden. Was es jetzt braucht sind 
Lösungen für Personen, die aufgrund 
genannter struktureller Hindernisse nach 
18 Monaten noch nicht die Voraussetzun-
gen erfüllen können oder den Chancen-
aufenthalt erst gar nicht erhalten konnten. 

Wir sehen die dringende Notwendigkeit 

• einer bundeseinheitlichen Konkretisie-
rung der Anwendungshinweise und

• bundeseinheitlicher Regelungen zum 
Übergang mit Verlängerungsoptionen.

Bayerns Innenminister Herrmann unkte 
kürzlich in einer Pressemitteilung nicht 
ohne Genugtuung: Dass die Personen mit 
Chancenaufenthalt wieder ausreisepflich-
tig werden, wenn sie in vorgegebener 
Zeit die Voraussetzungen nicht erfüllen. 
Weiter warnte er die Bundesregierung 
davor Zitat „hier im Nachhinein neue 
Amnestie-Regeln zu erfinden“ oder vor 
einer Neuauflage mit späterem Stichtag. 

An dieser Stelle sollte sich die Bundesre-
gierung nochmals ihrer selbst erinnern; an 
den eigentlich angestrebten Paradigmen-
wechsel und daran, dass sie grundsätz-
liche Lösungen anbieten wollte. Sollten 
solche Aussagen eines bayerischen Innen-
ministers nicht ein Ansporn sein, diesen 
Paradigmenwechsel nun auch wirklich zu 
gewährleisten?!

Katharina Grote arbeitet beim Bayerischen Flücht-
lingsrat und hat diesen Vortrag bei der Tagung 
„Wunsch und Wirklichkeit der Einwanderungsgesell-
schaft“ von FES und DGB im Februar 2024 in Berlin 
gehalten. www.fluechtlingsrat-bayern.de 

http://www.frsh.de
http://www.fluechtlingsrat-bayern.de


66 · 05/2024 * Der Schlepper Nr. 108 * www.frsh.de

Einwanderung

http://www.frsh.de


www.frsh.de * Der Schlepper Nr. 108 * 05/2024 · 67 

Einwanderung

Die Landesbeauftragte für Flüchtlings-, 
Asyl- und Zuwanderungsfragen, Doris 
Kratz-Hinrichsen, mahnt zu einer sorgfälti-
gen und differenzierten Auseinandersetzung 
mit den Zahlen der heute veröffentlichten 
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Insbe-
sondere vor dem Hintergrund der bereits 
am Wochenende entstandenen asylpoliti-
schen Debatte sollten voreilige Schlussfol-
gerungen aus der PKS vermieden werden. 
Doris Kratz-Hinrichsen setzt sich für eine 
sachliche und faktenbasierte Debatte über 
die Kriminalitätsentwicklung ein. 

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass 
die PKS lediglich die Tätigkeiten der Poli-
zei und die ihr gemeldeten Verdachtssitua-
tionen erfasst. Sie gibt keine Auskunft dar-
über, ob und in welchem Umfang es zu 
Verurteilungen kam. Des Weiteren erfasst 
die PKS nur die Kriminalitätsfälle, die von 
der Polizei bearbeitet wurden. Dies wird 
unteranderem durch das Anzeigeverhalten 
der Bevölkerung sowie die  Arbeitsintensi-
tät und -kapazitäten der Polizei beeinflusst. 
Die PKS spiegelt somit nicht  unbedingt die 
tatsächliche Kriminalitätslage wider. 

„Besonders bedenklich ist die zuneh-
mende Fokussierung auf die Nationali-
tät der Tatverdächtigen. Diese Einteilung 
trägt wenig zur sachlichen Analyse von 
Kriminalität bei und fördert stattdessen 
rassistische Diskurse“, warnt Doris Kratz-
Hinrichsen. So sind Migrant*innen über-
proportional häufig von Risikofaktoren 
betroffen, die Kriminalität  begünstigen. 
Lebensbedingungen, sozioökonomischer 
Status, Geschlecht und Altersstruktur der 
Menschen haben einen weitaus größeren 
Einfluss auf die Entstehung von Kriminali-
tät als die Nationalität. Es benötigt unter 
anderem verstärkte Integrationsmaßnah-
men, wie einen schnelleren Arbeitsmarkt-
zugang, mehr Möglichkeiten des Spur-
wechsels sowie weitere Sprach- und Bil-

dungsangebote, um diesen  Risikofaktoren 
zu begegnen.

Zudem ist die Gruppe der „Nichtdeut-
schen“ äußerst heterogen. Bei dieser 
Zuordnung handelt sich nicht nur um 
in Deutschland lebende Menschen mit  
Zuwanderungsgeschichte, sondern auch 
um andere Gruppen, wie Tourist*innen 
oder Durchreisende. Dies macht eine pau-
schale Zuordnung und Interpretation der 
Daten problematisch. Dieser Umstand 
muss bei der Interpretation der Statistik 
berücksichtigt werden, um eine Verzer-
rung der Wahrnehmung der Kriminalität 
durch Nichtdeutsche zu vermeiden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tat-
sache, dass bestimmte Straftaten aus-
schließlich von Nichtdeutschen begangen 
werden können. Hierbei handelt es sich 
um die so genannten ausländerrechtlichen 
Verstöße, zu denen Delikte wie die illegale 
Einreise, der illegale Aufenthalt oder die 
unerlaubte Erwerbstätigkeit in Deutsch-
land zählen. Diese spezifischen Delikte 
führen automatisch zu einer Erhöhung 
aller registrierter Straftaten von Nicht-
deutschen. So verzeichnet die PKS einen 
Anstieg der nichtdeutschen Tatverdächti-
gen um 13,5 %. Ohne ausländerrechtliche 
Verstöße beträgt der Anstieg der nicht-
deutschen Tatverdächtigen 2,5 %. 

„Es ist unser gemeinsames Ziel, ein siche-
res und integratives Schleswig-Holstein zu 
fördern, in dem alle Menschen, unabhän-
gig von ihrer Herkunft, respektvoll und 
gleichberechtigt zusammenleben können. 
Eine sachliche und differenzierte Ausein-
andersetzung mit der Kriminalstatistik ist 
dafür eine wesentliche Voraussetzung“, 
macht Doris Kratz-Hinrichsen deutlich.

Mehr Informationen zum Thema hat der 
Mediendienst Integration zusammenge-
tragen: https://l1nq.com/7nLjX 

Ein differenzierter Blick ist erforderlich

Landeseinwanderungsbeauftragte SH zur 
polizeilichen Kriminalstatistik 2023

Kriminalität und Herkunft 
werden in politischen 
Debatten gern in Zusam-
menhang gebracht: Das 
Stereotyp vom kriminellen 
Migranten als „jung, 
männlich, delinquent“ ist 
weit verbreitet. In jüngster 
Zeit laufen Debatten 
jedoch auch um die soge-
nannte Ausländerkrimina-
lität, die durch Flüchtlinge 
gestiegen sei. In den meis-
ten Fällen entsprechen 
die Vorurteile nicht dem 
Stand der Daten und 
Forschung. Während der 
Bundesinnenministerin zur 
Veröffentlichung der Kri-
minalstatistik 2023 am 9. 
April nichts einfällt, als mit 
der Abschiebungskeule zu 
drohen, warnt die Landes-
einwanderungsbeauftrag-
te Doris Kratz-Hinrichsen 
vor Fehlinterpretationen:

http://www.frsh.de
https://l1nq.com/7nLjX
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Eine Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) zeigt: 
Die Gesetzesänderung dürfte für Geflüch-
tete die tatsächliche Wartezeit auf eine 
reguläre Gesundheitsversorgung von 
gut einem Jahr auf knapp zwei Jahre fast 
verdoppeln. Hätte dieser Geltungszeit-
raum schon in der Vergangenheit gegrif-
fen, so hätte jede*r zweite Geflüchtete 
(52 Prozent) sogar die ganze Geltungs-
dauer des AsylbLG, also drei Jahre, darauf 
warten müssen. Basis der Berechnungen 
ist die IAB-BAMF-SOEP-Befragung von 
Geflüchteten. Hoffnungen, dass durch die 
Gesetzesänderungen Kosten eingespart 
werden, findet Studienautorin Louise 
Biddle kurzsichtig: „Wir wissen aus ande-
ren Studien: Werden Gesundheitspro-
bleme erst adressiert, wenn dies unerläss-
lich ist oder es sich um einen Notfall han-
delt, ist es meist teurer als eine frühzei-
tige Behandlung. Die Gesundheitsversor-
gung von Geflüchteten einzuschränken, 
wird die Kosten für Länder und Kommu-
nen also nicht senken.“ 

Kosten könnten eher mit der Einführung 
einer elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) für Geflüchtete gespart werden. 
Die eGK ist bisher nur in sechs Bundes-
ländern [unter anderem in Schleswig-Hol-
stein1] eingeführt worden; in den ande-
ren müssen Geflüchtete vor einem Arzt-
besuch einen Behandlungsschein beim 
Sozialamt beantragen. „Dies führt zu 
einem hohen Verwaltungsaufwand, verzö-
gert die Behandlung und wird von Patien-
ten und Ärzten als belastend empfunden“, 
erklärt Louise Biddle. Hamburg kann bei-
spielsweise durch die eGK in der Verwal-
tung jährlich rund 1,6 Millionen Euro ein-
sparen. Die anderen Bundesländer [ohne 
eGK] sollten daher nachziehen, auch um 

1  http://gesundheit-gefluechtete.info/implementie-
rung-der-gesundheitskarte-in-schleswig-holstein/ 

den Zugang zur Gesundheitsversorgung 
für Geflüchtete zu erleichtern. 

Um medizinische Leistungen zu erhal-
ten, müssen Geflüchtete nicht nur lange 
Wartezeiten in Kauf nehmen; sie brau-
chen dafür auch meist Unterstützung. 
Eine zweite Studie hat den Bedarf an Hilfe 
in fünf Bereichen untersucht: Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, Asylfragen, Spra-
cherwerb, Arbeitssuche und Zugang zu 
Bildung. Die Ergebnisse: 98 Prozent der 
Geflüchteten brauchen Hilfe in mindes-
tens einem dieser Bereiche; 21 Prozent 
sogar in allen fünf. Den größten Bedarf an 
Unterstützung gibt es beim Deutschler-
nen (91 Prozent der Befragten) und beim 
Zugang zur medizinischen Versorgung 
(82 Prozent). Häufig erhalten Geflüch-
tete aber nicht die benötigte Hilfe: So 
geben 40 Prozent der Befragten an, dass 
sie Unterstützung bei der Arbeitssuche 
gebraucht, aber nicht erhalten haben; 34 
Prozent betrifft dies bei Asylfragen. 

Geflüchteten mit einem Bildungsabschluss 
oder Arbeitserfahrung aus dem Her-
kunftsland gelingt es besonders häufig 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen; 
Schutzsuchende ohne Abschluss oder 
Berufserfahrung erhalten seltener Hilfe. 
„Ob Geflüchtete die benötigte Hilfe erhal-
ten, sollte nicht von einem hohen Bil-
dungsabschluss oder bereits geleiste-
ter Erwerbsarbeit abhängen. Das fördert 
ungleiche Startbedingungen und benach-
teiligt Personen ohne diese Ressourcen, 
beispielsweise Frauen oder junge Perso-
nen“, sagt Studienautorin Ellen Heidin-
ger. Sie empfiehlt, bestehende Angebote 
niedrigschwellig zu kommunizieren und 
zu verbreiten. Auch Mentorenprogramme 
sollten ausgeweitet werden, da sie Integ-
ration fördern, wie eine frühere DIW-Stu-
die zeigt. 

Hürden zur Gesundheitsversorgung und 
zu Hilfsangeboten nach wie vor hoch

Studien zur Lage Geflüchteter in Deutschland Deutscher Kommunalinformationsdienst

24.3.2024 | Ende Februar 
wurde das Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) 
geändert: Geflüchtete 
erhalten nun bis zu drei 
Jahre nur eingeschränkte 
Gesundheitsleistungen. 
Darauf hatten sich Bund 
und Länder bereits im 
November vergangenen 
Jahres geeinigt.

Einwanderung
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Eine dritte Studie nimmt das Fluchtge-
schehen von 2014 bis 2023 in den Blick: 
In den letzten zehn Jahren kamen die 
meisten Schutzsuchenden über die öst-
liche Mittelmeerroute (35 Prozent) und 
Westbalkanroute (33 Prozent) in die EU. 
Die zentrale Mittelmeerroute nutzte etwa 
jede*r vierte Geflüchtete. Sie hat zuletzt 
jedoch an Bedeutung gewonnen. Gleich-
zeitig ist dies global gesehen auch die töd-
lichste Route: 63 Prozent aller dokumen-
tierten Todesfälle von Schutzsuchenden 
auf dem Weg in die EU ereigneten sich 
auf dieser Strecke. Neben der Auswer-
tung der offiziellen Statistiken liefert die 

Einwanderung

Studie auch Einblicke in die Fluchterfah-
rungen. Berechnungen auf Basis der IAB-
BAMF-SOEP-Befragung von Geflüch-
teten zeigen: Auch von den Geflüchte-
ten wird die zentrale Mittelmeerroute als 
besonders gefährlich eingeschätzt. Die 
Hälfte der Befragten (47 Prozent), die 
diesen Fluchtweg nutzten, machte nega-
tive Erfahrungen. Auf der östlichen Land-
route machte dies nur jede*r siebte (14 
Prozent). Fragt man die Geflüchteten 
konkret, was sie erlebt haben, werden am 
häufigsten Betrug (24 Prozent), Gefäng-
nisaufenthalte und körperliche Übergriffe 
(jeweils 18 Prozent) genannt. Etwa die 

Hälfte möchte aber keine Auskunft über 
ihre Erfahrungen geben. „Die Geflüchtete 
zeichnen ein in Teilen düsteres Bild von 
ihrer Flucht“, so Cornelia Kristen, Pro-
fessorin für Soziologie an der Universität 
Bamberg und Senior Research Fellow am 
DIW Berlin. (DIW, 20.03.2024)

DIW-Studie: https://www.diw.de/de/
diw_01.c.897420.de/gefluechtete_in_
deutschland__huerden_zur_gesundheits-
versorgung_und_zu_hilfsangeboten_
nach_wie_vor_hoch.html 
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Abschiebung

„Glückstadt kann so nicht mehr 
weiter betrieben werden!“

Besuchsgruppe zu den Folgen von 
Personalmangel und fehlender Sozialberatung 

im Abschiebungsgefängnis

Besuchsgruppe Abschiebungshaft Glückstadt

Am 21. März 2024 hat die 
Kieler Stadtversammlung 
beschlossen, dass die 
Landeshauptstadt Kiel 
keine Geflüchteten mehr 
ins Abschiebungsgefängnis 
Glückstadt schicken 
soll. Am Tag dieser 
Entscheidung fand eine 
Demonstration vor dem 
Kieler Rathaus statt, zu 
der die Seebrücke, der 
Flüchtlingsrat Schleswig-
Holstein und über 50 
weitere Organisationen 
aufgerufen hatten.1 Im 
Folgenden dokumentieren 
wir den dort gehaltenen 
Redebeitrag der Besuchs-
gruppe des Abschiebungs-
gefängnisses Glückstadt.

1  https://www.frsh.de/artikel/keine-menschen-
mehr-in-die-abschiebehafteinrichtung-nach-glueck-
stadt 

richtung Glückstadt kann so nicht mehr 
weiter betrieben werden! 

Seit es seit Jahresanfang auch keine Sozi-
alberatung mehr vor Ort gibt, hat sich die 
Situation für die Inhaftierten verheerend 
verschlechtert.2 Fast täglich erreichen uns 
Anrufe von Inhaftierten, die nach Unter-
stützung, Beratung und Besuch fragen. 
Wir als Gruppe von acht Menschen 
können all die Wünsche und Nöte kaum 
noch decken. 

Eine Sozialberatung ist essentiell für die 
Inhaftierten vor Ort. Wir wissen wovon 
wir sprechen. Seit Eröffnung des Knasts 
sind wir als Besuchsgruppe im Kontakt 
mit den Inhaftierten und eins unserer Mit-

glieder hat selbst 
in der Sozialbera-
tung vor Ort gear-
beitet. Die Sozial-
beratung vermittelt 
den Inhaftieren Kon-
takt zu anwaltlicher 
und rechtlicher Ver-
tretung, zu verschie-
denen Beratungs-
stellen und Unter-
stützungsangeboten, 
auch im Zielstaat 
ihrer Abschiebung. 
Sie erläutert die 

Abläufe und Regeln im Abschiebegefäng-
nis, vermittelt zwischen den Inhaftierten 
und den verschiedenen Stellen vor Ort 
und hilft den Inhaftierten ihre Belange und 
Rechte durchzusetzen. Die Sozialberatung 
leistet psychosoziale Unterstützung, hört 
auch mal einfach nur zu und nimmt sich 
den Belangen der Menschen an. Sie sieht 
die inhaftierten Menschen als Menschen 
und nicht als Kriminelle. All dies findet seit 
Anfang des Jahres in der Abschiebungs-
hafteinrichtung Glückstadt nicht mehr 

2 siehe „Letzte Meldung“ auf Seite 73.

Wir, die Besuchsgruppe für Menschen in 
Abschiebehaft in Glückstadt, sind eine 
Gruppe von Personen aus verschiede-
nen Teilen Schleswig-Holsteins, die sich 
zusammengetan hat, um Inhaftierte in der 
Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt 
zu besuchen. Wir tun dies, um die Inhaf-
tierten zu unterstützen und mit ihnen soli-
darisch zu sein. 

Die aktuelle Situation und die vergange-
nen Geschehnisse, wie die zwei Brände 
innerhalb des Abschiebeknasts, sowie 
bekannte Suizidversuche schockieren uns. 
Die Verzweiflung über ihre Situation vor 
Ort lässt die Inhaftierten zu drastischen 
Mitteln greifen. Wir können die Entwick-
lungen vor Ort nicht begreifen. Der Per-

sonalmangel bei den Vollzugsbeamt*innen 
besteht seit Eröffnung des Knasts. Anstatt 
dem Rechnung zu tragen, werden stetig 
mehr Haftplätze ermöglicht. Die Konse-
quenzen tragen die Inhaftierten! 

Wegen Personalmangel müssen die Inhaf-
tierten im Einschluss bleiben! Wegen Per-
sonalmangel dürfen sie keinen Besuch 
empfangen!  Auch wir wurden aus diesem 
Grund abgewiesen! Die aktuelle Situa-
tion in Glückstadt sollte der Politik, den 
Behörden und dem Land ein großes 
Warnsignal sein! Die Abschiebungshaftein-

http://www.frsh.de
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Abschiebung

Demo-Aufruf

Am 25. Mai auf nach 
Glückstadt!

„... bis das Gefängnis wieder schließt! Es gibt keine humane Abschiebehaft!“

Am 16. August 2021 wurde das Abschiebegefängnis in Glück-
stadt in Betrieb genommen. Das Gefängnis wird von Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gemeinsam 
genutzt. Für eine Inhaftierung reicht bereits der Verdacht aus, 
dass ein Mensch sich seiner Abschiebung entziehen könnte. 
Für die meisten Inhaftierten endet die Gefangenschaft mit ihrer 
Abschiebung.

Seit der Eröffnung des Knastes wurden mehr als 500 Menschen inhaftiert. Es ist 
mehr als deutlich geworden, dass das von der schleswig-holsteinischen Regie-
rung propagierte „Wohnen minus Freiheit“ an Zynismus nicht zu überbie-
ten ist. Stacheldraht, eine sechs Meter hohe Mauer, Schließzeiten, ein vergit-
terter Innenhof sowie eine Isolationszelle mit Fixieroption sind das absolute 
Gegenteil von Freiheit. Die Gefangenen berichten immer wieder über unhalt-
bare Zustände und zeigen Widerstand – sei es durch Hungerstreiks oder Aus-
bruchsversuche. Die psychischen Belastungen für die Inhaftierten sind durch die 
Umgebung, ungerechte Behandlung und den Freiheitsentzug enorm. Die medi-
zinische Versorgung der Gefangenen ist katastrophal. Immer wieder kam es in 
den letzten Monaten zu Suizidversuchen und Selbstverletzungen. Mindestens 
zwei Brände gab es im Knast, unter anderem weil ein Inhaftierter aus Verzweif-
lung seine Matratze entzündete. Die Hungerstreiks, Suizid- und Ausbruchsver-
suche zeigen wie aussichtslos und zermürbend die Gefangenschaft für die Men-
schen ist.

Der Abschiebeknast ist ein weiteres Element der systematischen Verhinderung 
und Kriminalisierung von Flucht. Neben den europäischen Asylrechtsverschär-
fungen, immer härteren Abschiebegesetzen und einer seit Jahren ihre Mauern 
immer höher ziehenden Festung Europa dient Glückstadt als ein weiteres 
Symbol des deutschen und europäischen Grenzregimes. Setzen wir unsere Soli-
darität dieser Abschottungspolitik entgegen: Freiheit gibt es nur, wenn dies Frei-
heit für alle Menschen weltweit bedeutet.

Solange der Knast weiter besteht, rufen wir dazu auf, für die Freiheit aller Inhaf-
tierten zu kämpfen. Ihr mutiger Widerstand muss gehört und nach draußen 
getragen werden.

Freiheit für alle Inhaftierten! Bis das Gefängnis wieder schließt!

Gegen jede Abschiebung und jedes Abschiebegefängnis!

Demonstration: Samstag, 25.05.2024 
// Start 13 Uhr Bahnhof Glückstadt 

// Abschlusskundgebung ca. 15:00 Uhr vor dem Knast

Demo-Aufruf der Kampagne gegen das Abschiebegefängnis in Glückstadt (SH) 
Blog: https://glueckstadtohneabschiebehaft.noblogs.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Glueckstadt-ohne-Abschiebehaft 
Insta: https://www.instagram.com/glueckstadt_ohne_abschiebehaft 

Mail: glueckstadt-ohne-abschiebehaft@riseup.net

statt. Die Inhaftierten sind dadurch quasi 
auf sich allein gestellt! 

Besonders gravierend ist der Wegfall der 
Sozialberatung für vulnerable Personen 
im Abschiebeknast. Menschen, die nicht 
eigenständig Kontakt zu externen Bera-
tungsstellen aufnehmen können. Das sind 
beispielsweise Analphabeten oder Men-
schen, die eine Sprache sprechen, die in 
Deutschland weniger verwendet wird 
oder Menschen, die psychisch erkrankt 
sind. Wir kennen Fälle von Inhaftierten, 
die wegen psychotischer Störungen so 
stark unter Medikamenteneinfluss stan-
den, dass sie ihre Situation kaum erfassen 
konnten. Es gibt Fälle, bei denen Men-
schen wegen Drogenentzugs kaum klare 
Gedanken fassen können. Diese Men-
schen haben nichts in einem Abschie-
beknast verloren! Sie brauchen umfas-
sende medizinische Versorgung und keine 
Abschiebung! 

Das Amtsgerichts Itzehoe hat argumentiert, 
dass die aktuell fehlende Sozialberatung 
nicht gegen das bestehende Abschiebungs-
haftvollzugsgesetz des Landes verstößt, 
da es den Inhaftierten noch möglich ist, 
externe Beratung in Anspruch zu nehmen. 
Wir sehen das anders! Wie eben dargestellt 
ist dies nicht allen Inhaftierten möglich! 

Es ist nicht die Aufgabe ehrenamtlicher 
und externer Strukturen, wie der Abschie-
behaftberatung Nord, der Rechtsberatung 
beim Flüchtlingsrat oder uns, das staatliche 
Versagen im Betrieb der Abschiebungs-
hafteinrichtung Glückstadt aufzufangen. 
Die Betreiberbundesländer, das zuständige 
Kieler Justizministerium und die Einrich-
tung selbst müssen sich um eine interne 
Sozialberatung bemühen. Gelingt dies 
nicht, ist der Knast zu schließen! Unter den 
aktuellen Umständen ist eine menschen-
würdige Inhaftierung nicht möglich!

Das Land fällt hier hinter seinem 
Anspruch zurück, eine „humane“ 
Abschiebungshafteinrichtung zu betrei-
ben. Deshalb fordern auch wir als 
Besuchsgruppe Glückstadt, dass keine 
Menschen mehr im Abschiebeknast 
Glückstadt inhaftiert werden! Weder aus 
Kiel noch aus anderen Teilen Schleswig-
Holsteins oder anderen Bundesländern! 
Darüber hinaus fordern wir die Schlie-
ßung der Abschiebungshafteinrichtung 
Glückstadt!

Die Besuchsgruppe ist eine ehrenamt-
lich engagierte Gruppe, die weitere 
Mitstreiter*innen sucht: 
besuchsgruppe25348@riseup.net

https://glueckstadtohneabschiebehaft.noblogs.org/
https://www.facebook.com/Glueckstadt-ohne-Abschiebehaft
https://www.instagram.com/glueckstadt_ohne_abschiebehaft
mailto:glueckstadt-ohne-abschiebehaft@riseup.net
http://www.frsh.de
mailto:besuchsgruppe25348@riseup.net
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Die verpflichtende Beiordnung eines 
„Pflichtanwalts“ bei Anordnungen von 
Abschiebungshaft ist jetzt in § 62 d Auf-
enthG geregelt. Damit wird eine jahr-
zehntelange Forderung endlich umge-
setzt. Doch mit der gesetzlichen Rege-
lung allein ist es nicht getan – um wirksam 
zu sein, bedarf sie einer effektiven prakti-
schen Umsetzung.

Die Regelung ist überfällig: Die Entzie-
hung der Freiheit ist schließlich der denk-
bar schärfste Eingriff in eines der funda-
mentalen Grund- und Menschenrechte. 
Die Materie ist kompliziert und unüber-
sichtlich, der Zeitdruck hoch, die Ver-
suchung für die antragstellenden Behör-
den, sich die Abschiebung durch allzu vor-
schnelle Anträge „einfach zu machen“, 
groß, die Materie bei den Gerichten in 
aller Regel ein unbeliebtes und leider oft 
stiefmütterlich behandeltes Nebenge-
biet, von Anwält*innen als“ Nebenkriegs-
schauplatz“ mit hohem Stressfaktor und 
Gebührenausfallrisiko wenig beachtet. 

Die Zahl teils eklatant rechtswidriger 
Haftanordnungen ist erschreckend hoch. 
Deshalb fordern Expert*innen bereits 
seit vielen Jahren die Beiordnung einer 
anwaltlichen Vertretung. Die ehemals für 
Abschiebungshaftfälle zuständige Richte-
rin am BGH Prof. Dr. Johanna Schmidt-
Räntsch bezeichnete bereits vor Jahren 
Abschiebungshaftprozesse ohne Beiord-
nung einer anwaltlichen Vertretung als 
„eines Rechtsstaats unwürdig“. 

Mangel an qualifizierten 
Anwält*innen

Doch mit der gesetzlichen Regelung allein 
ist es nicht getan. Gerichte müssen in die 
Lage versetzt werden, in der Kürze der 
gegebenen Zeit nicht nur irgendeine*n, 
sondern eine*n in Abschiebehaftsachen 
versierte*n und qualifizierte*n Anwält*in 
zu finden. Das sieht auch der Gesetz-
geber so: „Aufgrund der Komplexität 
der Materie und der Bedeutung des Ein-

„Blamage des Rechtsstaats“ behoben?

Neue gesetzlich verpflichtende Beiordnung von 
Pflichtanwält*innen im Abschiebungshaftprozess 

Axel Meixner

Neben einer Vielzahl 
von Verschärfungen im 
Abschiebungshaftrecht, 
die zu einem großen Teil 
erheblichen grundrecht-
lichen sowie europa- und 
völkerrechtlichen Vor-
behalten begegnen und 
daher – hoffentlich – die 
Gerichte bald intensiv 
beschäftigen werden, 
enthält das im Januar 
2024 beschlossene „Rück-
kehrverbesserungsgesetz“ 
immerhin einen rechtspoli-
tischen Lichtblick.

Rechtliche Vertretung in Abschiebungshaftsachen
INFORMATION für Rechtsanwält*innen: 

Die Abschiebehaft ist auch bei Anwält*innen ein bisher nur wenig beachte-
tes Rechtsgebiet. Der Bedarf an qualifizierten Rechtsanwält*innen wird sich 
durch die neue gesetzliche Beiordnungspflicht erheblich erhöhen. Der Deut-
sche Anwaltsverein (DAV) – AG Migration – bietet mit den beiden Experten in 
Abschiebehaftsachen, den Rechtsanwälten Peter Fahlbusch, Hannover, und Rolf 
Stahmann, Berlin, unter dem Titel „Abschiebungshaft – Was tun?“ noch bis 10. 
Mai 2024 in einigen deutschen Städten eine Anwaltsfortbildung für „Gebietsneu-
linge“ und zur Auffrischung vorhandener Kenntnisse an. Termine und Veranstal-
tungsorte hier: https://dav-migrationsrecht.de/arbeitsgemeinschaft/veranstaltun-
gen

Eine bundesweite Mailingliste zum Thema Abschiebungshaft vernetzt 
Anwält*innen und Fachberater*innen zum Informationsaustausch: 
https://asyl.org/mailman/listinfo/abschiebungshaft 

http://www.frsh.de
https://dav-migrationsrecht.de/arbeitsgemeinschaft/veranstaltungen
https://asyl.org/mailman/listinfo/abschiebungshaft
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Flughafenbeobachtung
Abschiebungen von Kindern und psychisch 
Erkrankten brauchen besondere Begleitung 
Die Abschiebungsbeobachtung der Diakonie am Hamburger Flughafen hat am 
9.4.2024 ihren Bericht für 2023 vorgelegt. Besonders problematisiert werden 
die Abschiebungen von psychisch Erkrankten und Minderjährigen, die beson-
ders vulnerabel sind.

Viele Menschen mit Fluchtgeschichte sind traumatisiert. Sie haben in ihrem Her-
kunftsland oder auf dem Fluchtweg Menschenrechtsverletzungen, Krieg oder 
Katastrophen erlebt. Diese Ereignisse können psychische Erkrankungen und Sui-
zidabsichten auslösen. Durch die Fluchterfahrung traumatisierte Menschen sind 
bei der Abschiebung oft in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Abschie-
bungsbeobachtung der Diakonie appelliert an die für den Abschiebungsvollzug 
jeweils zuständigen Behörden, die besondere Situation psychisch erkrankter 
Menschen im Abschiebungsprozess zu berücksichtigen! Im Sinne der Vorschrift 
‚keine Rückführung um jeden Preis‘ müsse die Vollzugspraxis bei suizidalen Men-
schen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen.

Für Kinder stellen Abschiebungen eine besonders große Belastung dar. Sie 
werden oftmals nachts geweckt und sind plötzlich in einer völlig unbekann-
ten Situation am Flughafen. Sie sehen, wie Menschen gefesselt und gegen ihren 
Willen ins Flugzeug getragen werden. Auch die Eltern sind manchmal in einem 
psychischen Ausnahmezustand und nicht in der Verfassung, ihre Kinder zu 
betreuen. Diese erleben die Abschiebungssituation dann völlig ungeschützt mit. 
Die UN-Kinderrechtskonvention gilt für alle Kinder! Deshalb sollte die Achtung 
des Kindeswohls an erster Stelle stehen – auch im Abschiebungsvollzug. Gefor-
dert ist eine kinderschutzbeauftragte Person, die Abschiebungen von Kindern 
begleitet und ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung ihrer Rechte hat.

Download: Jahresbericht des Flughafenforums 2023: https://t1p.de/wgisu 
Das Diakonische Werk beobachtet im Rahmen eines Monitoringprojekts Abschiebungen am Ham-
burger Flughafen. Projektmitarbeiterin Merle Abel (abel@diakonie-hamburg.de) beobachtet und 
dokumentiert die Praxis der Bundespolizei, der Ausländerbehörden und ggf. des ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes. Im Hamburger Flughafenforum wird die Praxis zwischen der Bundespolizei, den 
Landesbehörden von HH, SH und MV sowie zivilgesellschaftlichen Organisationen – darunter dem 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein – regelmäßig besprochen. 

griffs wird es sich hierbei um einen fach-
kundigen Rechtsanwalt handeln müssen.“ 
(Beschlussempfehlung DS 20/10090 des 
dt. Bundestages v. 17.01.2024).

Aber auch Betroffene und deren 
Angehörige, das darf nicht verges-
sen werden, müssen in die Lage ver-
setzt werden, selbst eine*n geeignete*n 
und fachkundige*n Anwält*in zu finden 
und wählen zu können. Doch fachkun-
dige Anwält*innen zu finden ist aber nicht 
leicht: 

Die Beschlussempfehlung des Bundesta-
ges (s. o.) sieht hierzu vor, dass „im Regel-
fall ein Anwalt aus einem entsprechenden 
Verzeichnis der Bundesrechtsanwalts-
kammer zu wählen sein“ wird. Ein solches 
öffentlich einsehbares Verzeichnis gibt 
es zumindest bei Redaktionsschluss dort 
(noch?) nicht (https://t1p.de/rcbsx). Auch 
die Website der Schleswig-Holsteinischen 
Rechtsanwaltskammer führt hierzu keine 
Liste und gibt keine Hinweise. 

Ebenso wenig existiert ein Fachanwalts-
titel „für Abschiebehaftrecht“, der eine 
effektive Suche im Internet ermögli-
chen würde – Fachanwälte für Migrati-
onsrecht sind keineswegs automatisch 
auch fachkundige Anwälte für Abschiebe-
haftsachen. Vielmehr sind Anwält*innen, 
die sich mit der Materie befassen, bislang 
äußerst dünn gesät. 

Vernetzung
Um die Suche zu erleichtern, bietet die 
Rechtsberatung für Geflüchtete beim 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein an, 
fachkundige Anwälte und Anwältinnen 
in eine eigene Liste zum Abschiebehaft-
recht aufzunehmen und lädt interessierte 
Rechtsanwält*innen ein, sich hierzu zu 
melden: 

FRSH-Rechtsberatung 
Axel Meixner 
Tel. 0431 734900 
beratung@frsh.de 

Bei allem Lob für die Einführung der*des 
Pflichtanwalt*in im Abschiebungshaft-
verfahren darf nicht in den Hintergrund 
treten, dass das ohnehin fragwürdige Ins-
titut der Abschiebungshaft getrieben von 
rechter Hetze durch eine Vielzahl kopflo-
ser Verschärfungen im „Rückkehrverbes-
serungsgesetz“ insgesamt in vielen Berei-
chen noch zweifelhafter geworden ist. 

Es bleibt zu hoffen, dass die Vervielfa-
chung anwaltlicher Präsenz in Abschie-
bungshaftsachen durch Beiordnung auch 

in absehbarer Zeit zu einer Rückbesin-
nung auf Menschenrechte, Humanität und 
Vernunft und damit zu Regelungen mit 
Maß und Ziel beiträgt. Einstweilen steht 
die Beiordnung des Pflichtanwalts leider 
unter dem Motto „einen Schritt vor, zehn 
Schritte zurück“. 

Axel Meixner ist juristischer Rechtsberater für 
Geflüchtete beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, 
beratung@frsh.de, www.frsh.de 

Letzte Meldung
Einer Stellenausschreibung für 
zwei Sozialpädagog*innen-Stellen 
ist zu entnehmen, dass das Diako-
nische Werk Altholstein künftig die 
Sozialberatung in der Abschie-
behaftanstalt Glückstadt über-
nehmen wird.

Fundstelle: www.lebensauftrag.de/
jobs/2024-04-02-2/#/

http://www.frsh.de
https://t1p.de/wgisu
mailto:abel@diakonie-hamburg.de
https://t1p.de/rcbsx
mailto:beratung@frsh.de
mailto:beratung@frsh.de
http://www.frsh.de
www.lebensauftrag.de/jobs/2024-04-02-2/#/
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Herr Link, Herr Schomaker, Sie kriti-
sieren, dass die Erinnerungskultur in 
Deutschland und auch in Schleswig-
Holstein zu wenig divers ist. Wie sieht 
es denn heute aus in den Gedenkstät-
ten des Landes?

Martin Link: Das sind sehr teutonisch 
geprägte Orte, orientiert an der deutsch-

sprachigen Zielgruppe. Fremdsprachige 
Beschilderungen in den Opfersprachen 
und in den Sprachen migrantischer Com-
munities fehlen oft. Damit bilden sich 
auch die Erfahrungen aus anderen Län-
dern kaum in den Gedenkstätten ab. 
Das sollte sich im Zuge einer einwande-
rungsgesellschaftlichen Erinnerungsarbeit 
ändern, schließlich reicht die Geschichte 
des Faschismus über Europa hinaus. Wir 
müssen die Gedenkstätten für Einge-
wanderte zunächst einmal identifizierbar 
machen.

Heino Schomaker: Ich stimme zu. Die 
Art und Weise, wie in Deutschland Erin-
nerungskultur praktiziert wird, ist immer 
noch ein sehr abgeschlossenes Pro-
jekt deutscher Akteur*innen, mit einem 
begrenzten nationalen Fokus auf die NS-
Zeit. Natürlich hat das nach wie vor eine 
zentrale Bedeutung, aber eine Einwan-

derungsgesellschaft muss auch die Einge-
wanderten einbeziehen, ihre Geschichten 
und die ihrer Herkunftsländer.

Bedeutet das nicht, den Holocaust in 
eine Reihe mit anderen Taten zu stellen 
und in gewisser Weise mit ihnen gleich-
zusetzen?

Link: Die Debatte über die histori-
sche Einmaligkeit des Holocaust ist sehr 
deutsch, Eingewanderte können sie oft 
nicht nachvollziehen. Dass eine Mehr-

Gedenkstätten für eine 
plurale Gesellschaft

Esther Geißlinger

Wie sollten Gedenkstätten 
und die Erinnerungskultur 
in einer diversen Gesell-
schaft aussehen? Marlin 
Link vom Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein und 
Heino Schomaker, 
Vorsitzender der Lan-
desarbeitsgemeinschaft 
Gedenkstätten und Erinne-
rungsorte, wünschen sich 
ein ,,plurales Erinnern“.

Interview

Historischer Lernort Neulandhalle, Friedrichskoog.

http://www.frsh.de
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heitsgesellschaft versucht, einzelne Grup-
pen auszumerzen, ist auch eine Erfahrung 
in der Geschichte von Einwander*innen. 
Sie sind irritiert, wenn wir den Eindruck 
vermitteln, dass ihre historische Erfah-
rung weniger Gewicht hat als unsere. Ja, 
der Holocaust hat mit der industriellen 
Vernichtung von Millionen Menschen eine 
andere Dimension, aber Genozid bleibt 
Genozid.

Wenn wir zu einem pluralen Erinnern 
kommen wollen, dürfen wir in der Ein-
wanderungsgesellschaft die Erfahrun-
gen, die andere mitbringen, nicht abwer-
ten, sondern müssen unsere Geschichte 
gemeinsam verarbeiten.

Schomaker: Wir müssen Erinnern global 
denken. Ich verstehe das „Nie wieder!“ 
als universellen Ausdruck für Menschen-
rechte. Ganz konkret: lch trete für den 
Schulz jüdischen Lebens und für das Exis-
tenzrecht Israels ein und kann doch 
gleichzeitig die katastrophale Situation der 
Menschen im Gazastreifen beklagen und 
über Kolonialismus und seine Folgen dis-
kutieren.

Was müsste passieren, um dieses Ziel 
zu erreichen, und wie profitiert die 
Mehrheitsgesellschaft davon?

Link: Es gibt bis dato kaum ein politisches 
Bewusstsein dafür, dass es in einer diver-
sen Gesellschaft eine gemeinsame Ver-
gewisserung der Geschichte geben muss. 
Einwanderung soll autochthone Bedarfe 
befriedigen, etwa dem Mangel an Arbeits-
kräften, und einer demographischen 
Schieflage abhelfen. Aber anzukommen 
gelingt dem besser, der die Geschichte 
des Einwanderungslandes erfährt und 
deren Spuren in der erlebten Gegenwart. 
nachvollziehen kann.

Gemeinsame historische Bezüge zu 
finden, kann zu einer zukunftsorientier-
ten, gemeinsamen Perspektive verhelfen. 
Darüber wollen wir ins Gespräch gehen 
und hoffen auf Förderung.

Wofür genau wünschen Sie sich diese 
Förderung?

Schomaker: Der Flüchtlings-
rat und die Landessarbeitsgemein-
schaft Gedenkstätten und Erinnerungs-
orte in Schleswig-Holstein möchten 
Migrant*innenorganisationen einladen 
und mit allen gemeinsam überlegen, wie 
wir die Strukturen und Inhalte der Erin-
nerungsarbeit öffnen und Erinnerungskul-
tur weiterentwickeln können. Ich möchte 
betonen: Hinter dem Wunsch, etwas 
zu ändern, steckt keine Kritik an den 
Akteur*innen der Erinnerungsarbeit und 
der historisch-politischen Bildung, die – 
oft ehrenamtlich – eine sehr gute Arbeit 
machen. Aber unsere Gesellschaft ist viel-
fältiger geworden, und das muss sich auch 
in ihrer Erinnerungskultur ausdrücken.

Das ist ein langfristiges Projekt. Was 
sind die nächsten konkreten Schritte?

Link: Ganz konkret wollen wir mit einem 
Projekt, das zunächst auf drei Jahre ange-
legt ist, Eingewanderte und sich als gene-
rationenlang einheimisch verstehende 
Menschen dabei begleiten, sich an die 
nationalsozialistische Geschichte anzunä-
hern. Orte dieser gemeinsamen Annä-
herung werden zunächst. ausgewählte 
Gedenkstätten sein, die auch schleswig-
holsteinische Geschichte transparent 
machen. Das Projekt. zielt darauf, diverse 
Perspektiven auf die Vergangenheit aus-
zutauschen, Gemeinsamkeiten histori-
scher und moderner Gewaltherrschaf-
ten zu entdecken, miteinander die Wur-

Einwander*innen sind irritiert, wenn wir den 
Eindruck vermitteln, dass ihre historische Erfahrung 

weniger Gewicht hat als unsere.

zeln der demokratischen Gegenwart. des 
Einwanderungslandes nachzuvollziehen 
und gemeinsame Strategien einer künftig 
diversen Gedenkstättenarbeit und eines 
Engagements für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt anzustoßen.

Rückschlag für das Projekt
Aber gerade erst haben wir hier einen 
förderungspolitischen Rückschlag erlit-
ten. Nachdem wir eineinhalb Jahre auf 
den Bescheid des Bundes für das bean-
tragte Projekt warten mussten, haben wir 
eine Abfuhr erhalten – obwohl Rassismus, 
Antisemitismus und Rechtsextremismus 
im Alltag und an den Wahlurnen um sich 
greifen. Unser Anliegen sei zu teuer. Aber 
vielleicht ist eine erfolgreiche und diverse 
Verteidigung der Demokratie gegen die 
sie zersetzenden Gefahren von Rechts 
nicht billiger zu haben?

Ist die Idee damit am Ende, oder 
können Sie auch ohne diese Förderung 
etwas tun?

Schomaker: ln der Landesarbeitsgemein-
schaft Gedenkstätten und Erinnerungs-
orte beraten wir gerade, wie wir das plu-
rale Erinnern umsetzen können, und stel-
len uns die Frage, wie Erinnerungskultur 
in der Einwanderungsgesellschaft aussieht. 
Dazu wollen wir ein Kooperations-Pro-
jekt starten. Wir werden im Sommer Mig-
rantenselbstorganisationen und weitere 
potentielle Kooperationspartner*innen 
zu einem ersten Treffen einladen. Der 
Flüchtlingsrat wird ebenso dabei sein wie 
die Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle 
für Migrantinnen und Migranten, ZBBS, in 
Kiel. Wir freuen uns, wenn viele andere, 
zum Beispiel die Nordkirche, mitmachen. 
Gemeinsam werden wir beraten, ob es 
nur eine fixe Idee ist, oder ob und wie wir 
an diese Aufgaberangehen wollen.

Herr Link, Herr Schomaker, vielen 
Dank für das Interview!

Martin Link, geb. 1958, wuchs in Niedersachsen auf: 
Der gelernte Sozialpädagoge ist seit fast 30 Jahren 
Geschäftsführer des Flüchtlingsrats Schleswig-Hol-
stein e. V. 
www.frsh.de

Heino Schomaker, 1955 in Wandsbek geboren, lei-
tete die Heinrich-Böll-Stiftung in Schleswig-Holstein 
und ist ehrenamtlicher Vorsitzender der Landesar-
beitsgemeinschaft Gedenkstätten und Erinnerungs-
orte in Schleswig- Holstein. 
www.lag-gedenkstaetten-sh.de

http://www.frsh.de
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Vorab als Erklärung: Die rassistische 
Fremdbezeichnung »Zigeuner« wird hier 
als Quellenbegriff zitiert. Sie markiert 
die antiziganistische Zuschreibung der 
Nazis und wird auch vom Verband Deut-
scher Sinti und Roma e. V. Landesverband 
Schleswig-Holstein außerhalb des histori-
schen Kontexts abgelehnt. (…) 

Was ist Antiziganismus? 
Antiziganismus ist die Abwehrhaltung 
der Mehrheitsbevölkerungen gegen Sinti 
und Roma; er reicht von Vorurteilen und 
Ressentiments bis zur massiven Verfol-
gung und endete im Völkermord. Anti-
ziganismus ist Teil der Gesellschaft, und 
durch ihn werden Menschen bewusst und 
sicherlich auch unbewusst bis in die heu-
tige Zeit verletzt und diskriminiert. 

Antiziganismus ist als spezifische Form 
des Rassismus tief im Denken und Han-
deln der Mehrheitsgesellschaft verankert 
und keineswegs nur am rechten ‚Rand‘ 
anzutreffen. Sich gezielt mit dem Antizi-
ganismus von rechts zu beschäftigen, ist 
dennoch sinnvoll, geht doch von rechten 
Kräften eine besondere Gefahr aus. So 
trägt populistische Hetze zur allgemeinen 
gesellschaftlichen Enthemmung bei, wäh-
rend von der extremen Rechten immer 
wieder Gewalt gegen Sinti und Roma 
oder andere als ‚Zigeunerinnen‘ stigmati-
sierte Menschen ausgeübt wird.

Antiziganismus ist eine Denkweise, die 
uns als ‚fremd‘, ‚müßiggängerisch‘, ‚musi-
kalisch‘ und ‚frei‘, ‚primitiv‘, ‚archaisch‘, 
‚kulturlos‘ oder ‚kriminell‘, ‚nomadisch’ 
und ‚modernisierungsresistent‘ kennzeich-
net, um nur einige Merkmale zu nennen. 
Die Reihe ließe sich verlängern. Wichtig 
ist, dass es sich um Bilder handelt, die auf 
Personen und Personengruppen übertra-
gen werden. Im Gegensatz zum Antise-

mitismus ist der Antiziganismus eine bis 
heute in der Gesellschaft durchaus akzep-
tierte Grundhaltung vieler Menschen 
gegenüber Sinti und Roma. Diese Grund-
haltung macht es unmöglich, die realen 
Menschen zu erkennen, und sie führt zu 
massiven Diskriminierungen unserer Min-
derheit.

Antiziganismus wird religiös, traditionell, 
wissenschaftlich … oder politisch begrün-
det.

Antiziganismus richtet sich gegen eine 
ethnische Minderheit, der ein den ‚Zigeu-
nerbildern‘ entsprechendes Verhalten 
als unveränderliche Wesensart unter-
stellt wird. Der gegenwärtige Antiziga-
nismus ist mehr ein Produkt der Vergan-
genheit als der Gegenwart. Daher sollten 
sich gerade Historiker mit der Entstehung 
und Entwicklung der antiziganistischen 
Vorurteile beschäftigen und versuchen, 
zu ihrer Überwindung beizutragen. „Vor-
urteile sind mit Krankheiten zu verglei-
chen. Wenn man weiß, wann und warum 
sie entstanden sind, weiß man meist auch, 
wie man sie heilen und beseitigen kann“, 
so Wippermann. Selbst gut meinende 
Menschen nehmen Sinti und Roma oft 
noch als Nichtdazugehörige wahr, weil sie 
nicht wissen (wollen), dass die Sinti und 
Roma seit über 600 Jahren einen Teil der 
europäischen Bevölkerung ausmachen. 
Antiziganismus wird gedeutet als beson-
dere Form der Fremdenfeindlichkeit. 
Damit nehmen diese Menschen Sinti und 
Roma unbewusst oder auch bewusst als 
„Fremde“ wahr.

Antiziganismus im 
demokratischen Rechtsstaat

Die bürgerlich-demokratische Grund-
ordnung der Weimarer Republik brachte 
keine wirkliche rechtliche Verbesserung 

Kontinuitäten des Antiziganismus

Eine Geschichte von Ausgrenzung, 
Verfolgung und Völkermord

Rolf-Ulrich Schlotter

Am 15. Dezember 2023 
hat Rolf Schlotter 
einen ausführlichen 
Vortrag zur Geschichte 
des Antiziganismus vom 
Mittelalter bis in die Ge-
genwart in Europa und in 
Deutschland gehalten. Im 
Folgenden dokumentieren 
wir den zweiten Teil des 
Manuskripts, der sich mit 
der Diskriminierung und 
Verfolgung von Sinti und 
Roma von der Weimarer 
Republik, dem Genozid im 
Nationalsozialismus bis 
zu den antiziganistischen 
Kontinuitäten in Nach-
kriegsdeutschland befasst.
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der Lage der Sinti und Roma. Sinti und 
Roma blieben diskriminiert, Gesetze und 
Anordnungen aus der Zeit des Kaiser-
reichs gegen sie blieben in Kraft. Und die 
Ausgrenzungs-, Diskriminierungs- und 
Erfassungspolitik wurde von den Behör-
den immer weiter perfektioniert. Süd-
deutsche Staaten wie Bayern, Baden und 
Hessen übernahmen eine gewisse Vorrei-
terrolle. Mit den damals neuesten Metho-
den der wissenschaftlichen Kriminalistik 
und Fotografie wurden hier nicht Schwer-
verbrecher oder Hochverräter erfasst, 
sondern Mitglieder einer Gruppe von 
Menschen, die per se als potenziell krimi-
nell betrachtet wurden – unabhängig von 
ihrem Alter. Die auf diese Weise erstell-
ten Daten wurden zunächst in München 
gesammelt und während des Nationalso-
zialismus nach Berlin gebracht.

In Baden wurde 1922 – vor allen ande-
ren deutschen Staaten – ein „Zigeune-
rausweis“ eingeführt. Auch in Preußen 
wurden Sinti und Roma erfasst. Hier wie 
in Hessen verfügten, die Behörden 1927 
die Durchführung des „Fingerabdruckver-
fahrens von Zigeunern“. Allein in Preußen 
wurden rund 17.000 Bögen zur Fingerab-
drucknahme verteilt und rund 8.000 Fin-
gerabdrücke abgenommen. Bis zum Jahre 
1928 waren schon rund 14.000 „Zigeu-
ner“ mit Lebensdaten, Lichtbildern und 
Fingerabdrücken erkennungsdienstlich 
– auf einer nicht verfassungskonformen 
Rechtsgrundlage – zentral erfasst. 

Nicht nur auf Länderebene wurde eine 
antiziganistische Politik verfochten, son-
dern auch einzelne Kommunen erhoben 
Ende der 20er-Jahre entsprechende For-
derungen: Kommunale Spitzenverbände 
versuchten über Umfragen 1929 und 
1930, ein Bedrohungsszenario zu schaf-
fen, um Sinti und Roma entweder vertrei-
ben oder internieren zu können. Selten 
wurde ein Wort oder gar ein Gedanke 
über eine staatliche Sozialpolitik verloren. 

Nationalsozialismus
Nach der Machtübertragung auf die Nati-
onalsozialisten im Januar 1933 strebte die 
NS-Regierung an, ihr Ideal einer rassis-
tisch begründeten Volksgemeinschaft zu 
verwirklichen. Aus den Sinti und Roma 
und aus den Juden machte die NS-Propa-
ganda „Untermenschen“, die es zu ver-
treiben, zu verjagen, letztlich zu vernich-
ten galt. Gegenüber den Sinti und Roma 
konnten die Nationalsozialisten zum Teil 
an die Gesetzgebung und die Verwal-
tungspraxis des Kaiserreichs und der Wei-

marer Republik anknüpfen. In den Jahren 
der NS-Herrschaft wurden die verschie-
dene Ländergesetze gegen Sinti und Roma 
aber weiter verschärft. 

In mehreren Städten schlossen Poli-
zei und Fürsorgeämter wider geltendes 
Recht privat geführte „Zigeunerplätze“ 
und wiesen den Fahrenden kommunale, 
oft mit Stacheldraht umgebene Sammel-
lager an. Für manche Landkreise wurden 
Durchzugsverbote erlassen. Willkürliche 
Razzien wurden ausgedehnt und intensi-
viert. Es entsprach dem nationalsozialisti-
schen Rassismus, dass den Sinti und Roma 
gemäß den Bestimmungen der sogenann-
ten Nürnberger Gesetze als „Artfrem-
den“ die Eheschließung mit „Deutschblü-
tigen“ verboten wurde. Sinti und Roma 
gehörten demnach per Gesetz als soge-
nannte „Artfremde“ nicht mehr der deut-
schen Volksgemeinschaft an. In einem der 
maßgeblichen Kommentare zu den Geset-
zen hieß es dann: „Artfremden Blutes 
sind in Europa regelmäßig nur Juden und 
Zigeuner.“ Damit war den Sinti und Roma 
wie den Juden unter anderem auch das 
Wahlrecht entzogen. 

Etwa gleichzeitig mit der Degradierung 
der Sinti und Roma zu Staatsbürger zwei-
ter Klasse durch das Reichsbürgergesetz 
wurden Ehen zwischen Mitgliedern der 
Minderheits- und Mehrheitsbevölkerung 
durch das Blutschutzgesetz verboten. Die 
Standesbeamten wurden angewiesen, 
Ehen zu unterbinden, wenn sie erfuh-
ren, dass einer der zukünftigen Ehepart-
ner nicht „reinblütiger Deutscher“ war. 
Dies war schon möglich, bevor die Sinti 
und Roma als Gruppe von den Rassenfor-

schern erfasst und registriert waren. Das 
Mittel der Überprüfung war die Herbei-
bringung von Ehetauglichkeitszeugnissen, 
mit deren Hilfe dann die Ehebefähigung 
festgestellt oder im Einzelfall bestritten 
wurde. Als Ablehnungsgrund wurde die 
„nichtarische“ Abstammung genannt.

Das heißt, dass spätestens seit 1935/36 
die Sinti und Roma als Volksgruppe, als 
Minderheit, per Gesetzgebung in die nati-
onalsozialistische Rassenpolitik einbezo-
gen waren. Das Verbot von Ehen zwi-
schen „Deutschblütigen“ und „Zigeunern“ 
oder „Zigeunermischlingen“ wurde 1941 
auch auf die Verbindung zwischen „Zigeu-
nermischlingen“ ausgedehnt.

Parallel zur Verschärfung der „Zigeuner-
politik“ wurden in der weitgehend zen-
tral gelenkten Presse Artikel veröffent-
licht, die die „Kriminalität“ der Sinti und 
Roma beweisen sollten. Sie bedienten 
antiziganistische Ressentiments. Beson-
ders im ersten Halbjahr 1936 lassen sich 
eine Reihe von Berichten über angebli-
che Straftaten von „Zigeunern“ oder über 
Verbrechen, die einzelne begangen hatten 
oder derer sie nur beschuldigt wurden, 
nachweisen.

Die gesetzliche Grundlage für ein zen-
tralstaatliches Handeln gegen die Sinti 
und Roma, ein „Reichszigeunergesetz“, 
fehlte – und wurde am Ende auch nie for-
muliert. Schon im März 1936 hatte Karl 
Zindel, ein Regierungsrat im Reichsinnen-
ministerium, „Gedanken über den Aufbau 
des Reichszigeunergesetzes“ formuliert. 
Dieser Vorschlag beinhaltete die restlose 
Erfassung, die Identifizierung jedes erfass-
ten „Zigeuners“ und die Anlage laufender 

Eingang Lager 1, Auschwitz.
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Personalakten – und dies, um diese Perso-
nengruppe, der ein „Wandertrieb“ unter-
stellt wurde, lückenlos überwachen, gege-
benenfalls abschieben zu können. Diese 
Gedankengänge waren durch und durch 
rassistisch; sie lieferten das Instrumen-
tarium zur späteren vollständigen Erfas-
sung, die die Grundlage für die Deportati-
onen war. 

Das alte bekannte Bild des umherzie-
henden „Zigeuners“, der nicht in die 
Moderne passt, wurde abermals bemüht. 

Durch den Erlass vom 17. Juni 1936 
wurde Heinrich Himmler, Reichsführer 
der SS, zum Chef der deutschen Polizei 

im Reichsministerium des Innern ernannt. 
Mit Himmler stand nun ein Vertreter der 
rassistischen Ordnungs- und Bevölke-
rungspolitik an der Spitze aller Polizei-
organisationen. Der Übergang zu einer 
ausschließlich rassenpolitisch geprägten 
„Zigeunerpolitik“ war damit vollzogen, 
die auf eine Beseitigung des „Lebens nach 
Zigeunerart“, das heißt, auf die Ausschal-
tung eines als fremd angesehenen Verhal-
tens und die Beseitigung der „Sinti und 
Romja, hinauslief. 

Nach 1936 suchten Vertreter verschie-
dener Städte nach einer Möglichkeit, Sinti 
und Roma zu internieren, und auch Kiel 
bildete da keine Ausnahme. In Kiel stan-
den dafür unter anderem die Rathmann-
schen Wiesen, die Alte Lübecker Straße 
21 und die Preetzer Straße 119. Es dürfte 
nicht verwundern, dass in den Archiven 
der Gemeinde und dem Land nur wenig 
zu finden ist. Wie auch, denn hier kann 
eine vermutete Aktenbereinigung durch 

die damaligen Verantwortlichen angenom-
men werden. Das Lagerleben, bei andau-
ernden Schikanen und unter erbärmlichen 
Bedingungen eine Schande und immer 
gekoppelt mit der Drohung, nach Ausch-
witz deportiert zu werden – eine eng-
maschig polizeiliche Überwachung oben-
drein.

„Zigeunerforschung“
Neben der polizeilichen Überwachung 
und Erfassung nahm seit Mitte der 1930er 
Jahre auch die Bedeutung der Rassenfor-
schung zu. Seit 1936 wurde unter der Lei-

tung des Nervenarztes Dr. Dr. Robert 
Ritter die „Zigeunerforschung“ stärker 
institutionalisiert. Robert Ritter mit seinen 
Mitarbeiter, hier ist vorrangig Eva Justin 
zu nennen, ist die Person, an der auch die 
Kontinuität rassistischer wissenschaftli-
cher Zuträgerdienste zur Verfolgung von 
Sinti und Roma dargestellt werden kann. 
Traditionen der rassistischen Forschung 
aus den 1920er Jahren aufnehmend, 
arbeiteten Ritter, später auch Eva Justin, 
während des Nationalsozialismus wie 
auch in den Nachkriegsjahren als aner-
kannte „Zigeunerexperten“.

1936 wurde unter der Leitung von Robert 
Ritter die Rassenhygienische Forschungs-
stelle beim Reichsgesundheitsamt in Berlin 
gebildet. Ritters Forschungsstelle setzte 
sich zum Ziel, jeden „Zigeuner“ im Lande 
aufzuspüren und nach seiner Abstam-
mung zu befragen. Auf diese Weise sollten 
lückenlose Genealogien erstellt werden, 
mit deren Hilfe „Gaunertum“, „getarnter 

Schwachsinn“ sowie „kriminelle und ver-
brecherische Neigungen“ den Sinti und 
Roma zugeschrieben und als „urtümliche 
ererbte Instinkte“ ausgelegt wurden.

Das Institut nahm seine anthropometri-
schen und genealogischen Untersuchun-
gen an Sinti und Roma 1937 auf. „Flie-
gende Arbeitsgruppen“, kleine Gruppen 
von zwei bis drei Wissenschaftlern, reis-
ten durch das Reich, um die Sinti und 
Roma auszuhorchen. Zeigten sich die 
Befragten misstrauisch, hatten sie mit 
zum Teil brutalen polizeilichen Schikanen 
zu rechnen.

An den Kosten der Ritter‘schen For-
schungsstelle beteiligten sich das Reichs-
gesundheitsamt, das Reichsinnenminis-
terium, der Reichsausschuss für Volksge-
sundheitsdienst, das Reichssicherheits-
hauptamt, das Reichskriminalpolizeiamt, 
der Bayrische Landesverband für Wander-
dienst und die Deutsche Forschungsge-
meinschaft. Deutlich wird eine lückenlose 
Überwachung und Kontrolle eines prakti-
zierten Rassismus mit hinreichenden Ele-
menten des Antiziganismus seitens des 
Staates. 

Eine der Hauptaufgaben der Rassenhygi-
enischen Forschungsstelle war die mög-
lichst lückenlose Erfassung der soge-
nannten „Zigeuner und Zigeunermisch-
linge“ in Deutschland. Bis zum Beginn des 
Jahres 1941 waren in Deutschland mehr 
als 20.000 Menschen namentlich erfasst 
und katalogisiert. Die Aufdeckung und 
Erfassung der „Zigeunerstämme“ und 
der Mischlingsgruppen, so der Leiter der 
Forschungsstelle, waren nicht wissen-
schaftlicher Selbstzweck, sondern dien-
ten bewusst dazu, Unterlagen für die in 
Kürze zu erwartenden einschneidenden 
Maßnahmen gegen Sinti und Roma bereit-
zustellen. Ritter schrieb Anfang 1940 von 
weitreichenden Evakuierungsmaßnahmen, 
das hieß Vertreibung oder Verschleppung.

Ritters „Forschungen“ und die seines 
Stabes kreisten um die Frage, wer als 
„Zigeuner und Zigeunermischling“ galt 
und wie diejenigen aus der rassistisch 
definierten deutschen Volksgemeinschaft 
auszugrenzen seien. Ausgehend von soge-
nannten „rassenbiologischen“ und „bas-
tardbiologischen Theorien“ suchte er 
nach messbaren Ergebnissen, die die 
Unterlegenheit der ethnischen Minderheit 
belegen sollten.

Vor allem seine Mitarbeiterinnen trugen 
Ergebnisse über Nasenlänge, Ohren-
größe, Kopfgröße etc. der deutschen Sinti 
und Roma zusammen. Wesentlich wich-
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tiger war aber, dass bei diesen durch die 
Kriminalpolizei geleiteten Untersuchun-
gen auch Angaben über die Verwandt-
schaftsverhältnisse gesammelt wurden, 
die die fast vollständige Erfassung der 
Sinti- und Roma-Bevölkerung ermöglich-
ten.

Ritter hatte immer wieder kritisiert, dass 
man unzählige „Zigeuner“ als solche nicht 
erkannt und daher nicht erfasst habe. Das 
heißt, die genealogischen Recherchen 
führten weit mehr als die anthropologi-
schen Untersuchungen zu einer lückenlo-
sen Erfassung der Sinti und Roma.

Ab 1938/39 wurde ein kriminalpolizei-
licher Apparat aufgebaut, der eigens 
der „Zigeunerbekämpfung“ diente. Er 
erstreckte sich von der Reichszentrale zur 
Bekämpfung des Zigeunerunwesens in 
Berlin bis hinunter zu den Ortspolizeibe-
hörden. Die institutionellen Voraussetzun-
gen für eine reichseinheitliche Unterdrü-
ckung der Sinti und Roma waren gegeben.

Festsetzung und Internierung
Am 8. Dezember 1938 begründete 
Heinrich Himmler in seinem Runder-
lass die weiteren Verfolgungsmaßnah-
men gegen die in Deutschland lebenden 
Sinti und Roma. Zunächst sollten die Sinti 
und Roma systematisch ethnisch in der 
deutschen Bevölkerung erfasst werden. 
Er verlangte zudem eine „Regelung der 
Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser 
Rasse heraus“. Damit prägte der moderne 
Rassismus nun auch die polizeiliche Ver-
folgung der Sinti und Roma.

Am 17. Oktober 1939 ordnete das 
Reichssicherheitshauptamt an, dass 
„Zigeuner und Zigeunermischlinge“ bis 
auf Weiteres ihren Wohn- beziehungs-
weise Aufenthaltsort nicht mehr verlas-
sen dürften. Durch die „Festschreibung“ 
wurde vielen Sinti und Roma die Berufs-
ausübung untersagt. Eine sozial- und 
arbeitsrechtliche Schlechterstellung folgte. 

Seit 1933 waren Sinti und Roma in fast 
alle rassistisch begründeten Verfolgungs-
maßnahmen eingeschlossen. Hunderte 
von Sinti und Roma, also die Männer, 
waren vorwiegend 1938 in Konzentrati-
onslager verschleppt worden, als in ver-
schiedenen Aktionen gegen sogenannte 
„Asoziale“ vorgegangen wurde.

Mit dem Festsetzungserlass vom 17. 
Oktober 1939, umgesetzt vom 24. bis 
27. Oktober 1939, wurde den Sinti und 
Roma jede Bewegungsfreiheit genommen. 
Die Betroffenen wurden an den Orten, 

an denen sie sich zu den Stichtagen auf-
hielten, festgeschrieben. Familien wurden 
so auseinandergerissen. Ein Verwandten-
besuch außerhalb des Wohnsitzes musste 
behördlich beantragt und genehmigt 
werden. Jede Übertretung der Festset-
zung konnte sofort mit der Einweisung in 
ein Konzentrationslager bestraft werden. 
Das betraf Männer und Frauen gleicher-
maßen.

Ausschluss aus Wirtschaft, 
Kultur, Schule und Armee

Diskriminierungen gab es schon lange für 
die Sinti und Roma – in vielen Teilen der 
Gesellschaft. Ausschließung von Beru-
fen war nicht neu. Die Verweigerung 
von Wandergewerbescheinen, die für die 
Ausübung aller Arten von ambulanten 
Gewerben und Handwerk seit dem 19. 
Jahrhundert notwendig waren, war schon 
im späten 19. Jahrhundert von Zentral-
behörden und lokalen Instanzen immer 
wieder erwogen worden, aber wegen 
einer rechtsstaatlichen Ordnung nicht in 
ihrer Totalität umsetzbar gewesen.

Nach 1933 war es dann Behördenmitar-
beiter leichter möglich, aber bislang nicht 

unbedingt zwingend vorgeschrieben, 
einem Sinto oder einem Rom einen Wan-
dergewerbeschein zu verweigern. Dieje-
nigen Sinti und Roma, die zum Beispiel auf 
eine Registrierung durch die Reichsmusik-

kammer angewiesen waren, wurden zum 
Teil mit dem Argument, dass sie künstle-
risch nicht hochstehend musizierten, aus-
geschlossen. Wollten sie weiterhin musi-
zieren, mussten sie sich um einen Wan-
dergewerbeschein bemühen. Hatten sie 
diesen erhalten, so waren sie verpflich-
tet, für ihre musikalischen Darbietungen 
Vergnügungssteuern zu zahlen. Ein gene-
relles Verbot des ambulanten Handels 
für Sinti und Roma gab es allerdings noch 
nicht, auch wenn man die immer wieder 
verordnete restriktive Vergabepraxis für 
Wandergewerbescheine sieht, die bei-
nahe einem Ausschluss vom ambulanten 
Handel gleichkam.

Als Schausteller tätige Sinti und Roma 
waren ebenfalls in ihrer Existenz bedroht, 
ob nun als Besitzer eines Wanderki-
nos, eines Karussells oder von Schieß-
buden. Ausschlüsse aus den Kammern 
beziehungsweise Schwierigkeiten mit den 
Verbänden, die bis zur Einstellung der 
Berufstätigkeit führten, traten massiv um 
1937/38 auf. Dramatisch veränderte sich 
die Lage der Sinti und Roma, die selbst-
ständig im ambulanten Gewerbe tätig 
waren, nach ihrer Festsetzung im Okto-
ber 1939.

Sinti-Kinder wurden seit den späten 
1930er Jahren immer wieder im Schul-
unterricht ausgegrenzt. Aber erst 1941 
konnten Sinti- und Roma-Kinder reichs-
weit vom Schulbesuch ausgeschlossen 
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werden, wenn sie – wie es in der ent-
sprechenden Verfügung hieß – durch ihr 
Erscheinen im Unterricht andere Kinder 
störten. Bezug genommen wurde dabei 
auf einen Erlass, der seit 1938 im österrei-
chischen Teil des Großdeutschen Reiches 
gegen Sinti und Roma angewandt werden 
konnte. Was konkret ‚Störung‘ hieß, blieb 
nach Erlasslage unklar und wurde auch 
nicht weiter präzisiert. Es wurde ein wei-
terer Ausschlussgrund genannt: Wenn die 
Sinti-Kinder eine Gefahr für die anderen 
Schüler bildeten, konnte auch in diesem 
Fall ein Ausschluss erfolgen. Eine Präzisie-
rung der ‚Gefahr‘ war allerdings nicht im 
Erlass zu finden, es sei denn, man inter-
pretiert den Hinweis auf sittliche Bezie-
hung als eine solche im Sinne des soge-
nannten Blutschutzgesetzes von 1935. 

Mit anderen Worten: Die Sinti- und 
Roma-Kinder mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit, die aber offiziell einer so genann-
ten „Fremdrasse“ angehörten, waren 
gemäß der zitierten Verfügung zwar nicht 
zwangsläufig vom Schulunterricht ausge-
schlossen. Aber es wurde den Schullei-
tern die Möglichkeit eröffnet, dies zu tun. 
Es lag also im Ermessen der jeweiligen 
Schulen, der Lehrer und der Eltern der 
Nicht-Sinti-Kinder, ob die sogenannten 
„Zigeuner“-Kinder vom Schulbesuch aus-
geschlossen wurden. 

Seit November 1937 sollten gemäß einem 
vertraulichen Erlass des Reichs- und Preu-
ßischen Ministers des Innern „vollblütige 

Zigeuner“ und Personen mit „besonders 
auffälligem Einschlag von Zigeunerblut“ 
vom aktiven Wehrdienst ausgeschlos-
sen werden. Sinti und Roma hatten schon 
im Kaiserreich und während des Ersten 
Weltkrieges in der Armee gedient. Des-
halb wurden zu Kriegsbeginn im Septem-
ber 1939 die wehrpflichtigen deutschen 
Sinti und Roma zum Kriegsdienst einberu-
fen oder sie meldeten sich freiwillig. Viel-
leicht glaubten auch Sinti und Roma, über 
den Wehrdienst den Teil der Anerken-
nung zu bekommen, der ihnen sonst in 
der Gesellschaft meist versagt blieb, wenn 
sie für ihr deutsches Vaterland kämpften. 

Grundlegend änderte sich die Lage für die 
Sinti und Roma ab dem 14. August 1940. 
Im Reichssicherheitshauptamt wurde ein 
Runderlass formuliert, in dem es hieß, 
dass der Reichsführer SS, Heinrich Himm-
ler, beabsichtige, „die weiblichen Zigeuner 
und Zigeunermischlinge“ grundsätzlich 
vom Arbeitsdienst auszuschließen. Der 
Ausschluss der sogenannten „fremdras-
sischen“ Personen aus der Wehrmacht 
hatte schon vier Monate früher begonnen. 
Im Oktober 1940 erging ein entsprechen-
der Erlass, dass aus bestimmten Dienst-
stellen Sinti und Roma entfernt werden 
sollten. 

Konkreter Anlass war die Auszeichnung 
eines Sinto mit dem EK I, dem Eisernen 
Kreuz, 1. Klasse, gewesen. Auf den Fall 
war der Reichsamtsleiter des Reichspro-
pagandaministeriums aus der Stadt Berle-

burg aufmerksam gemacht worden. Allein 
aus dieser kleinen südwestfälischen Stadt 
waren 26 Sinti zur Wehrmacht eingezo-
gen worden. Vom Reichspropagandami-
nisterium wurde die Angelegenheit an den 
Verantwortlichen für Rassenfrage beim 
Führer herangetragen. Da es aus der Sicht 
der Nationalsozialisten nicht sein konnte, 
dass ein „Fremdrassiger“ höchste militäri-
sche Auszeichnungen bekam, wurde zwi-
schen Hitlers Stab und dem Oberkom-
mando der Wehrmacht die Übereinkunft 
getroffen, dass „Zigeuner und Zigeu-
nermischlinge wie jüdische Mischlinge 1. 
Grades“ der Ersatzreserve II zuzuweisen 
seien. 

Deportationen 
und Völkermord

Organisierte Vertreibungen von Sinti 
und Roma hatte es zuerst im Sommer 
1938 gegeben, als einige Hunderte Sinti 
und Roma aus dem deutschen Südwes-
ten – ohne Ziel – nach „Osten“ verscho-
ben wurden. Die Aktion „Westabschub“ 
wurde abgebrochen, aber in ihre Heimat 
durften die meisten nicht zurückkehren.

Acht Monate nach der Erfassung und 
Festschreibung wurden am 16. Mai 1942 
viele Sinti und Roma aus Norddeutsch-
land, dem Rheinland und dem deut-
schen Südwesten nach Polen deportiert. 
Dies sollte der Beginn der Deportation 
aller Sinti und Roma aus Deutschland und 
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Österreich sein. Die Mehrheit der Depor-
tierten wurde im Generalgouvernement, 
dem besetzten Polen, unter SS-Bewa-
chung in Zwangsarbeiterkolonnen zusam-
mengefasst und zum Bau von Militärein-
richtungen oder KZs genötigt und auch 
interniert. Die Deportationen wurden 
aber nach wenigen Wochen eingestellt. 
Die deutschen Behörden hatten bewie-
sen, dass sie in der Lage waren, innerhalb 
kürzester Zeit viele Menschen „geordnet“ 
zu deportieren.

Einige Monate später gemäß einem Befehl 
des Reichsführers SS Heinrich Himmler 
vom 16. Dezember 1942 sollten die Sinti 
und Roma aus Deutschland in das Ver-
nichtungslager Auschwitz verschleppt 
werden. Mit dem Schnellbrief vom 29. 
Januar 1943 verfügte das Reichssicher-
heitshauptamt die Deportation. Nach 
den zuvor erstellten Erfassungslisten 
wurden die Sinti und Roma überall seit 
Ende Februar / Anfang März 1943 ver-
haftet, an Sammelstellen zusammenge-
führt und dann in Zügen der Reichsbahn 
nach Auschwitz deportiert. Gemäß einem 
ergänzenden Erlass des Reichministers 
des Innern vom 26. Januar 1943 wurde 
das Eigentum der nach Auschwitz ver-

schleppten Personen für den deutschen 
Staat eingezogen.

Im „Zigeunerfamilienlager“ in Ausch-
witz-Birkenau wurden etwa 23.000 Men-
schen zusammengepfercht. 20.078 der 
dort registrierten Sinti und Roma wurden 
ermordet. Von April bis Juli 1944 wurden 
die noch arbeitsfähigen Sinti und Roma in 
die KZs Buchenwald, Ravensbrück und 
Flossenbürg überstellt und dort zur Skla-
venarbeit gezwungen. Viele kamen auf 
diese Weise um oder wurden noch in den 
letzten Monaten ermordet. Die Besei-
tigung der „Zigeuner“ in Deutschland 
wurde durch die Deportation zur Ver-
nichtung in Auschwitz oder durch ‚Arbeit‘ 
vollzogen. Die nach einem Aufstand in 
Auschwitz zurückgehaltenen Sinti und 
Roma wurden in der Nacht vom 2. auf 
den 3. August 1944 vergast. 

Etwa 90 Prozent aller deutschen Sinti 
und Roma fielen dem nationalsozialisti-
schen Rassenwahn zum Opfer. Gott hab 
sie selig. Insgesamt liegt die Opferzahl der 
europäischen Sinti und Roma bei etwa 
einer halben Million Menschen, die vor 
allem in Südosteuropa und in den vom 
Deutschen Reich besetzten Regionen der 
Sowjetunion den Tod fanden. 

Befreiung und erneute 
Diskriminierung nach 1945

Am 27. Januar 1945 wurde durch sow-
jetische Truppen das Vernichtungs- und 
Konzentrationslager Auschwitz befreit, 
in dem sich zu diesem Zeitpunkt keine 
Sinti und Roma aus Deutschland mehr 
befanden. Diese waren zum größten Teil 
ermordet worden oder sie vegetierten in 
anderen Lagern. In dieser Phase des Krie-
ges wurden von der SS noch Todesmär-
sche von einem Konzentrationslager zum 
anderen organisiert, bei denen jeweils 
Hunderte Gefangene ermordet wurden, 
sobald sie das Tempo nicht mitgehen 
konnten. Ab Ende März 1945 wurden 
dann große Teile Deutschlands von den 
alliierten Truppen besetzt und damit vom 
Nationalsozialismus befreit. 

Die Hoffnungen auf eine Gesellschaft 
ohne Diskriminierung wurden vielfach 
nicht erfüllt. Ab April 1945 kehrten die 
Sinti und Roma so weit wie möglich in 
ihre Heimatstädte oder, wenn sie ihre 
unmittelbaren Familienangehörigen ver-
loren hatten, zu Verwandten oder Freun-
den zurück. Sinti und Roma standen in der 
Regel vor dem Nichts. Sie hatten weder 
materielle Güter noch ihre Wohnungen, 
denn sie waren enteignet worden. Sie 
hatten keine Lobby.

Zunächst stand die Sicherung der Existenz 
im Vordergrund, später ging es dann um 
Wiedergutmachung und Entschädigung. 
Bei der Frage der Wiedergutmachung 
oder auch bei der Vergabe der knappen 
Wohnungen zeigte sich bald, dass auch 
nach dem Sieg über den Nationalsozia-
lismus der Antiziganismus noch weit ver-
breitet war. 

Die Diskriminierungen zeigten sich zum 
Teil unmittelbar nach der Befreiung – auf 
kommunaler Ebene, aber auch auf Lan-
desebene. Sinti und Roma wurden weni-
ger als Opfer des Nationalsozialismus 
betrachtet, sondern als „Störung der Ord-
nung“. Kriminalität wurde unterstellt, in 
der Regel nicht nachgewiesen. Auswei-
sungen bzw. Verweigerungen des Zuzugs 
waren die Regel. Eine rassistische Ver-
folgung wurde selbst von Vertretern der 
politisch Verfolgten infrage gestellt, weil 
alte „Zigeunerbilder“ nicht nur bei den 
Nationalsozialisten, sondern auch bei Ver-
tretern der politischen Mitte oder Linken 
weiterhin präsent waren, zum Teil in diffa-
mierender Art und Weise.

Fast generell wurde den Überlebenden 
spätestens 1946/47 abgesprochen, ras-
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sistisch verfolgt gewesen zu sein. Argu-
mentationen, die auf die traditionellen 
„Zigeuner“-Bilder zurückgriffen, unter-
stellten weiterhin die Kriminalität. Diese 
Tendenzen verstärkten sich durch die 
Verabschiedung des Bundesentschädi-
gungsgesetzes (BEG), so dass sich die 
gesellschaftspolitischen Rahmenbedingun-
gen zuungunsten der als „Zigeuner“ dis-
kriminierten Menschen veränderten. Sie 
mussten größte Hindernisse überwinden, 
um ihre berechtigten Ansprüche durch-
zusetzen. Dies gelang ihnen zum Teil erst 
in den 1960ern, zum Teil sogar erst in den 
1980er-Jahren.

Was zunächst noch im Einzelfall als tradi-
tionell antiziganistische Diskriminierung 
bezeichnet werden kann, weitete sich in 
der Entschädigungs- und Wiedergutma-
chungsfrage nach 1952 zum Skandal aus, 
weil unter anderem den Polizeimaßnah-
men gegen Sinti und Roma während des 
Nationalsozialismus fast in allen Entschei-
dungen ihr rassistischer Gehalt abgespro-
chen wurde. Das heißt, Sinti und Roma 
galten als zu Recht – wenn auch hart – 
bestraft. Der Skandal wurde noch größer, 
weil die Gutachter im medizinischen 
Bereich zum Teil identisch waren mit 
denen, die vor 1943 mitgeholfen hatten, 
Sinti und Roma zu erfassen. Entsprechen-
des galt für die Kriminalbeamten.

Plurales Erinnern

Die Urteilsbegründung des Bundesge-
richtshofs aus dem Jahr 1956 zeigt das 
Ausmaß des Antiziganismus. Hier heißt es 
unter anderem, dass die Sinti und Roma, 
hier „Zigeuner“ genannt, wie die Erfah-
rung zeige, zur Kriminalität, besonders 
zu Diebstählen und Betrügereien neigen, 
es fehlen ihnen vielfach „die sittlichen 
Antriebe der Achtung vor fremden Eigen-
tum, weil ihnen wie primitiven Urmen-
schen ein ungehemmter Okkupations-
trieb eigen“ sei. Hier wurde das Bild des 
per se kriminellen „Zigeuners“ bemüht. 
Erst Anfang der 1960er-Jahre wurde diese 
Einschätzung des höchsten deutschen 
Gerichts revidiert.

Protestbewegung, Hunger-
streik und Anerkennung

Der Skandal um die Entschädigung der 
Opfer des Nationalsozialismus und die 
anhaltende Diskriminierung von Sinti und 
Roma in der Bundesrepublik waren Aus-
gangspunkte für vorwiegend jüngere Ver-
treter der Sinti und Roma, gegen die Miss-
stände zu protestieren – und sich als Bür-
gerrechtsbewegung zu organisieren. 
Eine der ersten Aktionen war der Hun-
gerstreik auf dem Gelände des ehemali-
gen Konzentrationslagers Dachau. 1982 
wurde der Völkermord an Sinti und Roma 

von Bundeskanzler Helmut Schmidt als 
solcher politisch anerkannt.

1997 eröffnete Bundespräsident Roman 
Herzog das Dokumentationszentrum 
Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. 
Dabei war eine Aussage für die weitere 
Bewertung sehr wichtig, denn der Bun-
despräsident sagte: „Der Völkermord an 
den Sinti und Roma ist aus dem gleichen 
Motiv des Rassenwahns […] durchgeführt 
worden wie der an den Juden.“

Kontinuitäten 
„Zigeuner“-Bilder sind auch nach 1945 
in der Gesellschaft präsent, sei es in 
den Medien (Presse, Rundfunk, Fernse-
hen), in der Kultur (Wissenschaft, Litera-
tur, Musik oder Film) oder sei es im All-
tagsleben. Bis weit in die 1980er-Jahre 
wurden bewusst oder aus Gedankenlosig-
keit Bilder der Nomaden, der Nichtsess-
haften, der potentiell Kriminellen oder 
der Naturmenschen verbreitet, ohne 
dass es Einsprüche oder Gegenpositionen 
gab. Der Antiziganismus, der sich in den 
„Zigeuner“-Bildern“ zeigt, blieb ein Allge-
meingut in großen Teilen der Gesellschaft, 
das auch als Antiziganismus definiert wird.

Das Nichtwissen oder die Gleichgültig-
keit gegenüber den Lebenslagen der in 
Deutschland lebenden Sinti und Roma 
innerhalb der bundesdeutschen Gesell-
schaft fasste Anfang der 1960er-Jahre der 
seinerzeit bekannte Münsteraner Sozio-
loge Helmut Schelsky zusammen: „Ihnen 
[den Sinti und Roma, d. Verf.] gegen-
über werden grundsätzliche Staatsbürger-
rechte und Staatsbürgerpflichten außer 
Kraft gesetzt, ohne dass man diese erheb-
lichen Beschneidungen der rechtlichen 
vollen Staatsbürgerschaft als solche zur 
Kenntnis nimmt.“

Sinti und Roma waren mehr oder minder 
systematisch aus der Gesellschaft aus-
grenzt oder „an den Rand“ gedrängt. Viele 
Sinti und Roma waren (und sind) schlecht 
beschult und haben damit zum Teil große 
Probleme auf dem Arbeitsmarkt.

Sinti und Roma, die erfolgreich in ihren 
Berufen sind, verleugnen oft aufgrund der 
antiziganistischen Grundhaltung in der 
Mehrheitsbevölkerung und bei Behörden 
ihre Herkunft.

Rolf-Ulrich Schlotter ist Vorstandsmitglied im Lan-
desverband Deutscher Sinti und Roma Schles-
wig-Holstein e. V. (http://www.Sinti-Roma-sh.de/), 
Auszug eines Vortrags, gehalten am 15.12.2023 in 
der Türkischen Gemeinde Kiel. Das vollständige 
Manuskript kann in der Redaktion des Magazins Der 
Schlepper angefordert werden: schlepper@frsh.de 
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Save the date!
Landesweite Tagung 

Migrationspolitik am Scheideweg?
Einwanderung Geflüchteter – Herausforderungen annehmen und gestalten

Donnerstag, 17. September 2024
09:00 – 16:30 Uhr

Der Umgang mit Migration und Flucht steht seit Jahren als ein zentrales 
Thema auf der politischen Agenda in der Regel mit dem Fokus auf tatsächliche 
und vermeintliche Problemlagen. Als Reaktion darauf setzt die Politik immer 

wieder auf Abwehr Geflüchteter an den Außengrenzen sowie auf zum Teil restriktive 
Gesetzgebung im Inland bei gleichzeitiger Forderung der Erleichterung des Zuzugs von 
Fachkräften aus dem Ausland. 

Die Tagung stellt diese Herangehensweise auf den Prüfstand. Sie fokussiert auf einen 
konstruktiven Umgang mit den Herausforderungen und Ursachen von Flucht und Migra-
tion. 

Mit Beiträgen von Referent*innen aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung und von Men-
schenrechtsorganisationen werden die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten positiver 
Gestaltung von Einwanderung und Teilhabe Geflüchteter mit Blick auf gesamtgesellschaft-
liche Bedarfslagen aufgezeigt. Praxisbeispiele und Lösungsansätze werden im Rahmen 
verschiedener Arbeitsgruppen mit Beteiligung engagierter Akteur*innen aus Schleswig-
Holstein diskutiert.

Reservieren Sie schon jetzt den Termin, Einladung und Programm folgen in Kürze.

Ort: Kiek In, Neumünster 
Anmeldung: in Kürze auf www.frsh.de 
Information: Flüchtlingsrat SH, 
Tel. 0431 735000, www.frsh.de, public@frsh.de

Veranstaltende:
• Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.
• Die Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und 

Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein
• Diakonisches Werk, Landesverband Schleswig-Holstein

http://www.frsh.de
http://www.frsh.de
http://www.frsh.de
mailto:public@frsh.de
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